
Die Jesuiten
und

-er Zefuitismus
von

»r Sy l v
Professor der Rechte zu Marburg.

(Em besonderer, mit Zusätzen vermehrter Ah^uck aus dem „Staatslexikon, 
herausgegeben von C. von RotHck und C. Welcker".)

Altona und Leipzig,
Verlag von Johann Friedrich Hammerich.

L 8 S »



MO 'L



Inhalt.

Seite
Einleitung 1

Erster Abschnitt. Die Entstehung des Jesuitenordens 5
Zweiter Abschnitt. Die Verfassung des Jesuitenordens 15

Einleitung.
Erstes Capitel. Classen der Jesuiten 17
Zweites Capitel. Regierungsform und Verfassung des Je­

suitenordens 35
Dritter Abschnitt. Die Regierungsmaximen 60

Einleitung.
Erstes Capitel. Die inneren Regierungsmaximen 61
Zweites. Capitel. Die äußeren Regierungsmarimen 72

Einleitung.
Erster Absatz. Zweck des Ordens 72
Zweiter Absatz. Mittel zur Verwirklichung des Ordens­

zweckes 76
Dritter Absatz. Grundsätze und Maximen der äußeren jesui­

tischen Praxis 76
Einleitung.
Erster Titel. Die Missionen 82
Aweiter Titel. Die Beichtiger der Fürsten. 85
Dritter Titel. Die Mittel, welche sich auf die Pflege der 

gläubigen Heerde beziehen 90
Einleitung.
Erste' Unterabtheilung. Das Predigen und der Re­

ligionsunterricht 90
Zweite Unter ab theil» ng. Die Beichten 99
Dritte Unterabtheilung. Die geistlichen Uebungen 109

Vierter Titel. Die Grundsätze der Sittenlehre 128



IV

SeiteVierter Abschnitt. Aufhebung des Ordens. Die Exje- 
suiten und ihr Treiben 134

Fünfter Abschnitt. Wiedereinführung des Jesuiten­
ordens 145

Sechster Abschnitt. Ausbreitung der Jesuiten und des
Iesuitismus seit der Wiedereinführung der Gesellschaft Jesu 151

Einleitung.
Erstes Capitel. Fortschritte der Gesellschaft Jesu 152
Zweites Capitel. Fortschritte des Jesuitismus im Staate, in 

der Kirche und Schule 158
Schluß 178



Einleitung.

«Jesuiten*) hxjß-n die Mitglieder des geistlichen Ordens, wel­

cher den Namen „Gesellschaft Jesu (socletas ^esu)" führt 
und welcher der bekannteste, wenn man auf seine Thätigkeit und 
deren Folgen Rücksicht nimmt, und zugleich der unbekannteste aller

1) M. s. bes. Oorpus instltutorum societatls lesu etc. 2 Voll, ^ntver- 
piao 1702. 4. Institutum soclotatis lesu etc. 2 Voll, kra^ae, 1757. toi. 
(neue Ausg. des vorigen Werkes). Wolf, allg. Gesch. der Jesuiten. Leipzig, 
1789 — 92. 2. Allst. 1803. v. Lang, Gesch. der Jesuiten in Baiern. Nürn­
berg, 1819. Oateclnsmo <Ie' 6osuiti, esposto eü illustrato in conkorouLs 
storlco-teologico-mvrali. I.ipslao, 1820. I>1onltL secrota soc. los. (kaäar- 
dorn., 1661) neu abgedruckt tat. und deutsch: „Geheime Berhaltungsbefehle 
der Jesuiten, nebst einem Berichte des Herrn v. Port alls über die köres äo 
la Loi. Aachen, 1825. Lreßoiro, tust. äes conkosseurs äos kmpereurs, 
Hois etc. a?aris, 1824. LcliefLor, pröcis <lo la bist. §6n6rale <lo la 
compa^nlo äe lesus, suivi 6es Nonita secrota etc. a karls, 1824. IVl. ll o 
kra 6 t, <lu lesultismo ancion et moderne. a ?aris, 1826. FriedeMa N N, 
die Jesuiten und ihr Benehmen gegen geistl. und weltliche Regenten. Grimma, 
1826. C. Liskenne (Montlosier), Ucbers. der Gesch. der Jesuiten, aus dem 
Franz. Leipzig, 1827. Graf v. Mo ntlosier, die Priester - und Jesuitenherr- 
schast im gegenw. Frankreich und ihre Ausdehnung auf das übrige Europa, aus 
dem Franz. Stuttgart, 1827. Abb6 de la Roche-Arnaud, die neueren 
Jesuiten, aus dem Franz, v. Hennig. Nonneburg, 1827. — Derselbe, Me­
moiren eines jungen Jesuiten rc. aus dem Franz. Stuttgart, 1828. Derselbe, 
nouveau memvire a consulter du joune losuito. ükaris, 1829. — Hevu« 
kran^aise, 1824. k<r. 10: des lesuites, de leur institut ot <lo leur distoiro. — 
Dalias, tustor^ ok tlie lesnlts. London, 1816 (für die Jesuiten).— Die 
ausführliche Literatur s. m. bet Wolf Gesch. Bd. IV. S. 335 flg. (1. Aufl.). 
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geistlichen Orden ist, wenn man die Verfassung, Grundsätze und 
Ausdehnung desselben in's Auge faßt. Kein Orden war je be­
rühmter und berüchtigter, keiner je offenkundiger und geheimer, kei­
ner je verfolgter und protegirter, keiner je stolzer und demüthi-
ger, keiner je herrschsüchtiger und unterthaniger und keiner je mehr 
Widerspruch und Einheit als die Gesellschaft Jesu, deren Wahl­
spruch: „Alles zur größeren Ehre Gottes" selbst als ein
Räthsel oder als eine Blasphemie erscheint, je nachdem man auf
die Theorie oder auf die Praxis Rücksicht nimmt. Diese Gesellschaft 
ist ein Chamäleon, das alle Farben trägt, die zum Zwecke dienlich 

.sind oder sein können, und nur in der äußeren Unbeständigkeit die in­
nere Beständigkeit beweis't. Kein anderer Orden zeichnete sich je durch 
so glänzende Talente, durch eine so eiserne Willenskraft, Beharrlich­
keit und Ausdauer, durch so rastlose Thätigkeit, durch so ausgebreitete 
Wirksamkeit und ein so allgemeines Erfassen aller menschlichen Ange­
legenheiten aus, wie die Gesellschaft Jesu, der aber nichts zu hoch und 
nichts zu niedrig, nichts zu heilig und nichts zu profan, nichts zu gut 
und nichts zu schlecht war, um es nicht in ihr finsteres Gewebe zu 
verarbeiten und zu ihren Zwecken zu benutzen. Keine menschliche Ein­
richtung war je riesenhafter im Ganzen und fester in den Gefügen 
der einzelnen Theile, als der Bau dieses Ordens, der, selbst äußerlich 
zertrümmert, dennoch innerlich in seinen Theilen zusammenhing, un­
sichtbar fortbestand und in günstiger Zeit wieder mit alter Kraft zum 
Vorscheine kam. Ehe man sich's versah, hatte diese so klein begonnene 
Gesellschaft alle Staaten, alle Stände und alle Angelegenheiten um­
strickt und mit dem Gifte ihrer Grundsätze insicirt, das unter dem 
Namen Jesuitismus bekannt und nie wieder außer Gebrauch ge­
kommen ist und dessen Quintessenz heißt: „der Aweck.heiligt die 
Mittel." Der Jesuitismus blieb nämlich und wurde im Staate, 
in der Kirche und Schule sorgsam gepflegt, auch nachdem die Jesui­
ten als äußere Gesellschaft zu sein aufgehört hatten. Denn man haßte 
die Jesuiten nur, weil und in wie fern sie durch den Jesuitismus über 
Andere herrschen wollten; man griff aber selbst begierig nach dem Je­
suitismus, um sich selbst die Herrschaft über Andere zu verschaffen und 
diese zu behaupten. Man verschmähte bie Lehrer, nachdem man ihnen 
die geheimen Kunstgriffe abgelernt hatte, und wollte nicht mehr als 
Schüler gemeistert werden, nachdem man selbst fähig geworden war, 
Andere zu meistern. Ja man drang hier und da so tief in den Je­
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suitismus ein, daß man diesen sogar als Waffe zur Vertreibung der 
Jesuiten zu gebrauchen im Stande war. Dadurch gewann aber die 
Gesellschaft selbst wieder neue Zöglinge, in so fern man einen Jeden, 
der dem Jesuitismus huldigt, als einen Jesuiten betrachten muß, er 
mag das Ordenskleid tragen oder nicht, die Gelübde abgelegt haben 
oder nicht, die Jesuiten Haffen oder lieben; sie gewann Mentalan- 
hänger, gleichgesinnte Genossen, welche selbst bei äußerlich aus« 
gesprochenem Hasse der Jesuiten, doch stets dem Jss suitismus 
Liebe und Anhänglichkeit in ihrem Gemüthe reservirten. Als daher 
in Folge' des Restaurationssystemes auch der Jesuitenorden wiederher- 
gestellt wurde, kam zu dieser offenen Gesellschaft Jesu noch 
die geheime Gesellschaft des Jesuitismus hinzu, welche 
sich mit jener verband, um mit vereinten Kräften das begonnene Werk 
des Lichtes und der Freiheit im Staate, in der Kirche und Schule zu 
zerstören und dagegen den Bau der Finsterniß und Knechtschaft in den 
drei genannten Sphären fortzusetzen und, wo möglich, zu vollenden. Zur 
Zerstörung jenes Werkes halfen die kirchlichen und polnischen Jesuiten 
ämsig zusammen. Als aber jene den Staat zu einem Nebengebäude 
der Kirche, und diese die Kirche zu einem Nebenbau des StaateS bei 
der Aufführung des gemeinsamen BaueS gestalten wollten, da tret 
Verwirrung, Zank und Streit zwischen beiden Parteien ein, wodurch 
der Fortbau gehemmt wurde. Der Jesuitismus selbst führte diesen 
Zwist herbei. Denn da die Jesuiten der Kirche in der Zerstörung des 
politischen Liberalismus das beste Mittel fanden, die alte absolute Prie­
sterherrschaft zu begründen, so gaben sie bei der Bekämpfung der po­
litischen Freiheit vor, daß sie nur das Beste der weltlichen Herrscher 
dabei im Auge hätten; so wie umgekehrt die politischen Jesuiten, weil 
sie in der religiösen Knechtschaft und Verdummung der Völker ein 
gutes Mittel zur Begründung des politischen Absolutismus erblickten, 
die kirchlichen Jesuiten glauben machen wollten, daß sie bei dem 
Kampfe gegen religiöse und wissenschaftliche Freiheit lediglich das Interesse 
der Kirche bezweckten. Der Zwist kam bereits zum offenen Ausbruche. 
Um so weniger bedarf es daher einer Rechtfertigung, daß den Jesuiten und 
dem Jesuitismus in einem eigenen Werke eine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird. Je inniger Staat, Kirche und Schule, diese drei gro­
ßen Institute der Menschheit, mit einander verbunden sind; je tiefer sie 
gegenseitig ineinander eingreifen; je mehr sie sich gegenseitig bedingen: 
desto nothwendiger ist es auch, Harmonie und Eintracht und dadurch 
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ein naturgemäßes Wechselleben zwischen diesen Instituten zu begrün­
den und zu erhalten; die innere Einheit derselben neben der äußeren 
Verschiedenheit, und die Selbstständigkeit und Freiheit eines jeden In­
stituts in der Auffassung und Verfolgung seines Zwecke- neben der 
gegenseitigen Abhängigkeit in Bezug auf äußeres Bestehen und Neben- 
oder Jneinandersein anzuerkennen, so wie vor Allem die Feinde genau 
kennen zu lernen, welche sich in die heiligen Hallen dieser drei, in den 
Grundsäulen zusammenhängenden Bauwerke eknschleichen, um die 
Grundfesten derselben zu untergraben, das flammende Licht der Wahr­
heit auszulöschen und Thron, Altar und Katheder zu Fußschemmeln 
für ihren Egoismus zusammenzuwerfen oder mit ihnen ein loses Taschen- 
spiel zu treiben. Nur wenn man den Feind kennt, kann man sich 
vor ihm wahren, sich gegen ihn vertheidigen und ihn bekämpfen. 
Diese Feinde sind eben die Jesuiten, d. h. Alle, welche dem Je­
suitismus huldigen, sie mögen wirklich recipirte Ordensglieder sein 
oder nicht. Ihre Grundsätze, Tendenzen und Mittel werden sich aus 
der Darstellung selbst ergeben, bei welcher gerade auf diese Gegen­
stände das Hauptaugenmerk gerichtet werden soll, da eine vollstän­
dige Geschichte der Schicksale der Gesellschaft Jesu hier nicht 
beabsichtigt worden ist. Der Jesuitismus ist es, der hier in sei­
nem Geiste, Treiben und Wirken, so wie in seinen Folgen für Staat, 
Kirche und Schule vorzugsweise betrachtet und erläutert werden muß.



Erster Abschnitt.
Entstehung des Jesuitenordens ^).

Den ersten Grund zur Gesellschaft der Jesuiten legte Jnkgo (Ägnaz) 

Jagnes, ein spanischer Edelmann, welcher auf dem väterlichen Schlosse 
Lojola, in der Provinz Guipuzcoa 1491 geboren, als Edelknabe am 
spanischen Hofe frühzeitig mit den üppigsten Lebensgenüssen bekannt, in 
der Erziehung aber sehr vernachlässigt wurde. Dieser Jgnaz von 
Lojola, wie man ihn nachher nannte, hatte viele Anlagen, ein hefti­
ges Temperament, festen Willen und einen ungezügelten Ehrgeiz. Er 
war Soldat und erhielt bei der Vertheidigung der Stadt Pampe- 
lune gegen die Franzosen (1521) eine Wunde am linken Fuße, wäh­
rend eine Kanonenkugel seinen rechten -»schmetterte. Im Verlaufe 
seiner langen und schmerzlichen Cur kaS er die Legende der Heiligen 
(„Blume der Heiligen"), wodurch in ihm eine völlige Sinnesände­
rung und der Entschluß bewirkt wurde, sich als Ritter der Jungfrau 
und Mutter Jesu eine neue Bahn des Ruhmes zu wählen. Nach 
der Erzählung der Jesuiten, welche ihren Ordensstifter nicht weniger 
ausschmücktcn, als die Muhamedaner ihren Propheten, hatte er schon 
damals himmlische Visionen, welche später natürlich immer mehr zu« 
nahmen 3). Gewiß hatte aber zu seinem Entschusse auch der Umstand

2) Wolf, Gesch. Bd. I. S. 1 fig. (1. Ausgabe), v. Lang, Gesch. 
G. 1flg.

3) Imkigo primi sLocull soc. les. ^ntver^iae, 1640. 1^. V. c. I, Vita 
8. Ignatii soe. los. funÜLtori» (Ingolst., 1622) p. 6. 
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beigetragcn, daß er, aller angewandten Mittel ungeachtet, hinkend blieb. 
Denn er war, wie sein Ordensgenosse Peter Rabadeneira sagt, 
von Natur sehr eitel und nicht unempfindlich gegen die Schmeicheleien, 
welche das schöne Geschlecht seiner angenehmen Bildung machte. Sein 
nächster Vorsatz war eine Wallfahrt nach Jerusalem, um dort die Be­
kennet des Islam zum Christenthums zu bekehren. Er verließ des­
halb heimlich das väterliche Haus und reiste, nach einigen Abenteuern 
zu Montserrate und Manresa, über Venedig nach Jerusalem, 
wo er wohlbehalten ankam (1523). Ein Streit mit dem Provinzial 
der Franziskaner nöthigte ihn jedoch, Jerusalem wieder zu verlassen, 
ohne einen Türken bekehrt zu haben. Er entschloß sich deshalb, seinen 
Bekehrungseifer an den Christen zu versuchen, und sich zu dem Ende 
die nöthigen Wissenschaften zuvor zu erwerben. Er begann daher zu 
Barcellona in seinem 33. Lebensjahre unter kleinen Knaben das 
Studium der lateinischen Sprache, jedoch ohne guten Erfolg, da er 
seine alte unordentliche Lebensart wieder ansing und während der Er­
klärung der Grammatik im Himmel herumschweifte, Erscheinungen sah 
oder an neue Entwürfe dachte. Nach zwei Jahren besuchte er die 
Universität zu Alcala, wo er neben dem Studium der Philoso­
phie öffentlich predigte, Proselyten anwarb und überhaupt es versuchte, 
die Gewissen zu lenken. Allein der Vicarius der Stadt ließ ihn , auf 
die Klage mehrerer Personen, in's Gefängniß setzen, aus dem er nur 
gegen das Versprechen wieder entlassen wurde, sich alles Unterrichts 
des Volkes in den Geheimnissen der Religion zu enthalten, bis er vier 
Jahre lang Theologie studitt haben würde. Er entfloh hierauf mit 
seinen Schülern nach Salamanca, wo er wegen gleicher Vergehen 
dieselben Unfälle erlitt. Verdrießlich über diese Hindernisse und ent­
schlossen, sich ein Amt zu verschaffen, das ihn zum Lehren berechtigte, 
kam er (1527) nach Paris. Er trat in das Collegium Montaigu 
und mußte sich wegen seiner Unwissenheit wieder mit der lateinischen 
Grammatik beschäftigen. Nach 18 Monaten ließ er sich im Colle, 
gium zur heiligen Barbara in der Philosophie unterrichten. Er 
setzie seine Bußpredigten auch hier wieder fort, bis eine angedrohte 
Ruthenzüchtigung ihn veranlaßte, sich mit Ernst dem Studium der 
philosophischen Wissenschaften zu widmen, worin er 1532 das Bacca- 
laureat und 1534 die Magistcrwürde erhielt. Er hörte nun bei den 
Jacobinern eine Zeit lang Theologie. Allein er hatte sich schon seit 
seiner Bekehrung einen eigenen theologischen Lehrbegriff gebildet und 
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glaubte deshalb eines ferneren Unterrichts nicht mehr zu bedürfen. Er 
nahm also sein BekehrungSgeschäft wieder vor, das er aus Furcht vor 
der Ruthe einige Zeit Unterlasten hatte. Seinen Hauptplan, Stifter 
eines neuen Ordens zu werden, verlor er, ungeachtet der mißlunge­
nen Versuche in Spanien, nie aus den Augen. Es gelang ihm end­
lich, sechs Anhänger: den sehr fähigen Repententen Peter Faber 
(Pierre einen jungen Edelmann aus Navarra, Franz
Xaver, Jacob Lainez, Alphons Salmeron, NicolauS 
Bobadilla und Simon Rodriquez zu gewinnen. Um sich ih­
rer gegen jeden Wankelmuth zu versichern, eilte er, sie durch ein feier­
liches Gelübde mit ihm zu verbinden. Zu dem Ende verfügten sie 
sich am Mariä Himmelfahrtstag (am 15. August 1534) nach dem 
Nonnenkloster Montmartre außerhalb Paris, wo Lainez, der 
bereits Priester war, in einer unterirdischen Capelle die Messe la- 
und den Gesellschaftern das Abendmahl austheilte, worauf sie durch 
ein feierliches Gelübde gelobten, nach beendigten Studien eine Reise 
nach Jerusalem zu unternehmen, die Ungläubigen zu bekehrn, 
allem Besitze weltlicher Güter zu entsagen und nur so viel zu behal- 
len, als ihnen auf dem Wege unentbehrlich sein dürfte. Sollte aber 
diese Reise unthunlich werden, so wollten sie nach Rom ziehen, sich 
dem Statthalter Gottes zu Füßen werfen und ihre Dienste in allen 
Geschäften dem heiligen Stuhle anbieten. Ignaz verordnete zugleich, 
daß dieses Gelübde an demselben Tage jährlich wiederholt werden sollte.

—Im Januar 1537 kamen die Verbündeten, getroffener Verab­
redung gemäss, in Venedig zusammen, wo sie in den Hospitälern die 
Kranken pflegten, dem Volke auf Schaugerüsten predigten, und 
Ignaz fortwährend himmlische Erscheinungen hatte. Die verabredete 
Reise nach Jerusalem unterblieb jedoch wegen eines ausgebroche­
nen Türkenkrieges. Dafür zerstreuten sich die Vcrbündeten auf den 
Universitäten in Oberitalien, um neue Mitglieder anzuwerben. Ignaz 
selbst begab sich mitLefövre und Lainez nach Rom. Auf dem 
Wege dahin erschien ihm in einer einsamen Capelle, wie er selbst ver­
sicherte, Gott der Vater in Begleitung seines Sohnes Jesu und 
empfahl diesem die neue Gesellschaft und ihren Stifter, worauf Chri­
stus zu Ignaz sprach: „in Rom will ich dir gnädig sein." In Rom 
selbst wußte er sich eine Audienz bei dem Papste Paul III. zu ver­
schaffen, welcher die ihm angebotenen Dienste der neuen Gesellschaft 
sehr wohlgefällig aufnahm. Er ließ hierauf alle Verbündeten nach
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Rom kommen, und beredete mit ihnen die innere Einrichtung des 
neuen Ordens, wobei außer dem Gelübde der Armuth, der Keuschheit 
und eines blinden und beständigen Gehorsams gegen einen General- 
vorgesetzten auch noch, um den Papst zu gewinnen, ein viertes zum 
besonderen Gehorsam gegen den heiligen Stuhl festgesetzt wurde. Nach­
dem alle Puncte geordnet waren, fehlte nur noch der Name der Ge­
sellschaft. Aus Demuth wollte sie Jgnaz nicht nach sich, sondern, 
gestützt auf verschiedene Erscheinungen, insbesondere auf die vorhin 
erwähnte und eine andere in der Höhle bei Manresa, wornach ihm 
Jesus den ganzen Plan des Ordens entdeckt habe, Gesellschaft 
Jesu nennen. Seine Nachfolger nahmen von diesen Erscheinungen 
Anlaß, Gott selbst zum ersten und wahren Stifter ihres Ordens zu 
machen 4). Er überreichte, nachdem auch diese Benennung angenom­
men war, den Entwurf des Ordens durch den Cardinal Conta- 
rini dem Papste zur Bestätigung, welche dieser, durch die in Deutsch­
land begonnene Reformation gedrängt, mittelst einer besonderen Bulle 
vom 27. September 1540^) auch wirklich ertheilte. Als er den Ent­
wurf, worin die Gesellschaft gelobte, unter der Fahne des Kreuzes 
Gott dem Herrn allein und seinem Statthalter auf Erden zu dienen, 
durchgelesen hatte, rief er aus: „viZItus «8t lilo," und fügte 
noch an, er sehe im Geiste voraus, daß der fromme Eifer Jgnazens 
und seiner Jünger der bedrängten Kirche zu sonderlichem Nutzen und 
Frommen gereichen werde. Die Gesellschaft bestand damals aus zehn 
Mitgliedern und erwählte einstimmig den Jgnatius zu ihrem Ge­
nerale, welcher sich neben der Unterweisung der Jugend und der Be­
kehrung der Juden auch des Seelenheiles der öffentlichen Huren 
annahm, die damals ganz Rom überschwemmten. Er veranlaßte die 
Stiftung eines eigenen Bekehrungshauses für diese Geschöpfe und man 
sah ihn fast täglich in der Mitte eines zahlreichen Haufens berüchtig­
ter Buhldirnen, die er selbst auf den öffentlichen Straßen aussing und 
in sein Verpflegungshaus schleppte H Auch für noch junge unvec- 
führte Frauenzimmer stiftete er ein eigenes Haus, worin sie vor Ver­
führung gesichert und anständig verpflegt werden sollten. Dieser Eifer

4) M. s. bei Wolf a. a. O. S. 37 und dort die Note.
5) Er stcht in Wolf a. a. O. S. 38 — 43.
6) Sie steht im: Institutum societatis 3ssu. Vol. I. p. 519.
7) Wolf a. a. O. S. 49.



9

für die Keuschheit, den die Jesuiten auch in der Folgezeit an den Tag 
legten, brächte ihn in Verlegenheit. Er hatte nämlich auch eine Frau, 
die mit ihrem Manne, wie man sagte, nicht ganz ehrbar lebte, in 
sein Bekehrungshaus entführt. Dieses gab Veranlassung, den Jgnaz 
und seine Junger eben der Laster und noch weit unnatürlicherer zu 
beschuldigen, als jener, von welchen sie Nom befreien zu wollen Vor­
gaben. Dieses Gerede machte allgemeines Aufsehen, so daß der Ge­
neral sich genöthigt sah, seine Ehre und Unschuld durch ein päpstliches 
Decret retten zu lassen. Der Stifter des Ordens hielt übrigens bi­
schöfliche Würden mit der Demuth der Jesuiten, welche er die Seele 
der neuen Gesellschaft nannte, für unverträglich und bot, als Le Jay 
Bischof von Tuest werden sollte, Alles auf, um, wie er sagte, diese 
Gefahr abzuwenden ^). Im Grunde war an dieser vorgeblichen Un­
verträglichkeit wohl nicht die Demuth, sondern der unbedingte Gehor­
sam gegen den General Ursache, der sich mit den Rechten und Pflich­
ten eines Bischofs nicht wohl vereinigen ließ. Ueberhaupt war Jgnaz 
ämsig bemüht, seinem Orden theils durch Regeln, theils durch Privi­
legien Dauer und Festigkeit zu verschaffen, wozu ihm sowohl die gün­
stige Ausnahme, die dieser Orden beinahe in allen Landern fand, als 
die nach und nach entdeckten Mängel und Unvollkommenheiten der 
Verfassung, die sich besonders bei dem Widerstände zeigten, den-seine 
Genossen hier und da erfuhren, Veranlassung und Richtung gaben. 
So fügte er (i. I. 1546) zu den ursprünglichen zwei Classen der Ge­
sellschaft, den Schülern und Professen, noch eine dritte, die 
Coadjutoren hinzu, um bei dem Andrange von Leuten aus allen 
Ständen zu dem Orden, in diesen auch Personen aufnehmen zu kön­
nen, die wegen ihres Alters, ihrer Fähigkeiten und ihrer Vermögens­
und sonstigen Verhältnisse weder Schüler noch Professen sein konnten. 
Paul III. bestätigte diese neue Einrichtung durch eine eigene Bulle 
(5. Juni 1546)2) dahin, daß der Orden Macht haben sollte, sowohl 
geistliche als weltliche Coadjutoren aufzunehmen, welche die drei Ge­
lübde der Armuth, der Keuschheit und des Gehorsams ablegen soll­
ten. Den Novizen wurde wahrend ihrer Probejahre der Gebrauch 
des von Jgnaz schon vor der Stiftung des Ordens in der Höhle bei 
Manresa vorgeblich unter unmittelbarem Beistande Jesu und

8) Wolf a. a. O. S. 83.
9) lustit. soc. les. Vol. I. p. 13 8g.
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Mariä verfaßten Buches^): „geistliche Uebungen" zur Pflicht 
gemacht. Als der Erzbischof von Toledo gegen die Lesung dieser 
Schrift ein strenges Verbot ergehen ließ, erwirkte der hierdurch an sei­
ner Ehre angegriffene Zgnatius eine Bulle (31. Juli 1548) ^), 
worin Paul III. diejenigen mit schweren Strafen bedroht, welche sich 
entblöden würden, diese „geistlichen Uebungen" auf irgend eine 
Art Mittel- oder unmittelbar anzugreifen. Zugleich gewährte dieser 
Papst im folgenden Jahre (18. October 1549) dem Orden, den er 
einen fruchtbaren Acker nennt, welcher zur Vermehrung des Reiches 
Gottes und des Glaubens durch Unterricht und Beispiel sehr viel bei» 
trage, ganz besondere Begünstigungen *-), durch welche t>er Ordens­
general in einen absoluten Monarchen verwandelt und der Orden von 
aller geistlichen und weltlichen Gewalt unabhängig gemacht wurde. 
So soll — um die hauptsächlichsten dieser Begünstigungen hier namhaft 
zu machen, welche zu der Macht und dem verderblichen Einflüsse der 
Jesuiten vorzüglich beigetragen haben — der General jederzeit eine 
selbststandige und unbeschränkte Gewalt sowohl in Sachen, die zur Re­
gierung der Gesellschaft gehören, als auch über sämmtliche Mitglieder 
derselben haben, sie mögen sich aufhalten, wo sie wollen, und mögen 
eine Eigenschaft oder ein Amt haben, welche oder welches sie wollen. Kein 
General darf ohne Bewilligung der Gesellschaft und kein Glied dieser 
ohne ausdrückliche Genehmigung des Generals eine geistliche Würde 
annehmen oder nach einer solchen streben, widrigenfalls es zu jeder EH- 
renwürde des Ordens unfähig wird. Gegen die Ordensregeln soll 
keine Appellation und von den Ocdenspflichten keine Lossprechung oder 
Befreiung Statt finden. Kein Patriarch, Erzbischof oder Bischof soll 
das Recht haben, ein oder mehrere Mitglieder des Ordens zum Dienste 
der Kirche oder zu anderen Verrichtungen in Anspruch zu nehmen. 
Sollten einem Kirchenpralaten ein oder mehrere Jesuiten zur Aushülfe 
überlassen werden, so bleiben sie dessenungeachtet unter ihren eigenen 
Oberen, welche sie zu jeder Zeit wieder zurückberufen können. Der 
General oder diejenigen, welche er hierzu befehligen wird, sollen Ge­
walt haben, alle und jede Gesellschafter des Ordens, oder die auf 
irgend eine andere Art entweder im Gehorsame oder in

10) Inst. soc. los. Vol. II. p. 384.
11) Inst. soc. Iss. Vol. II. p. 387.
12) Inst. soc. los. Vol. I. p. 14. Wolf, Gesch. Dd. I. S. 92 — 98. 
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der Disciplin des Ordens stehen^), von allen und jeden 
Sünden, die sie entweder vor oder nach ihrem Eintrilte in die 
Gesellschaft begangen haben, auch von Exkommunikationen und 
allen kirchlichen und weltlichen Censuren und Strafen los- 
.zusprechen und nöthigenfalls zu dispensiren, ausgenommen in 
jenen außerordentlichen Fallen, die sich der päpstliche Stuhl kraft der 
Bulle Sixtus IV. vorbehalten hat. Die Lossprechung oder Dispen- 
sation soll aber keine Kraft haben, wenn derjenige, welcher die eine 
oder andere erhalten, nicht sogleich in den Orden tritt und die Ge­
lübde ablegt. Dieses ist nämlich von denen zu verstehen, welche, ehe 
sie die Beichte antreten, sich zuvor, um die Lossprechung desto leichter 
zu erhalten, verlauten ließen, sich in die Gesellschaft begeben zu wol­
len. (Den Jesuiten, und nur diesen verzeiht also Gott alle und jede 
Sünden! Der J.esuit kann mithin ohne Nachtheil für sein Seelen­
heil sündigen.) Den Vorgesetzten und allen Priestern des Ordens soll 
erlaubt sein, an den Orten ihres Aufenthaltes Bethäuser und in den­
selben oder an anderen ehrbaren und anständigen Oertern auf beweg­
lichen Altären, auch zur Zeit eines päpstlichen Inoerdicts (das nicht 
die Gesellschaft selbst verschuldet hat), bei verschlossenen Thüren und 
nach Entfernung aller Excommunicirten und Ketzer die Messe zu lesen 
und die Sakramente zu empfangen und mitzutheilen. Sie können 
denjenigen, die unter ihren Befehlen stehen, alle Kirchensacramente 
reichen und die Todten in ihren Begräbnissen beisetzen. Wenn Länder 
oder Plätze, in welchen sich Gesellschafter für einige Zeit aufhalten, 
mit der Exkommunikation oder dem Interdikte belegt werden, so sollen 
die Knaben und Knechte, die von ihnen in Geschäften gebraucht wer­
den, so wie ihre Prokuratoren und Arbeiter von der Exkommunikation 
und dem Interdikte befreit sein. Kein Bischof soll Macht haben, 
Jemanden aus der Gesellschaft, oder einen Anderen wegen derselben, 
mit Exkommunikation, Suspensen oder Inderdict zu belegen; und wenn 
solches geschehen ist, so soll es kraftlos und ungültig sein. Jeder Kir- 
chenvorsteher soll die ihm von dem Generale vorgestellten Gesellschafter 
zu Priestern weihen, ohne von ihnen einiges Versprechen oder einige 
Verbindlichkeit zu verlangen. Alle Christgläubigen sollen ungehinderte

13) Man sieht hieraus, daß man auch zu dem Orden treten konnte, ohne in 
denselben einzutreten. Vergl. 6ompte rendu do8 constitutions (los dedmites pur 
l^I. de lVloucisr (1763) p. 157. 376 8g.
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Freiheit haben, dem Gottesdienste und den Predigten der Gesellschafter 
beizuwohnen und die Sacramente zu empfangen, ohne an ihre Pfarr­
kirchen gebunden zu sein; sie können einem jeden Gesellschafter beichten 
und von einem solchen das Abendmahl zu allen Zeiten, ausgenommen 
zu Ostern und in der Todesstunde, wenn nicht die Noth am Höch­
sten ist, empfangen, ohne hierzu die Erlaubniß ihrer Pfarrer nöthig 
zu haben. Wer im Jahre einmal an einem gewissen Tage eine ge­
wisse , vom General bestimmte Kirche oder einen anderen heiligen Ort 
der Gesellschaft andächtig besucht, erhalt eben so vollkommenen Ablaß 
aller seiner Sünden, wie zur Zeit eines Jubiläums; wer aber an an­
deren Tagen im Jahre dieses thut, erhalt Sündenerlaß auf 7 Jahre 
und 7 Quadragenen. — Kein Gesellschafter soll jemand Anderem, 
als dem Generale oder demjenigen, welchen dieser oder die Constitu- 
tionen des Ordens dazu bestimmen, seine Sünden beichten. — Wer 
die Gelübde einmal abgelegt hat, kann ohne ausdrückliche Er­
laubniß des Generals die Gesellschaft nicht verlassen. Man kann 
aus dieser nur in den Earlhäuserorden treten (der bekanntlich 
außer dem: ineureuto inori nichts zu sprechen erlaubt ; ein Carthäuser 
kann also kein Verrather der Ordensgeheimttlsse der Jesuiten werden). 
Der General und die unter ihm stehenden Vorgesetzten haben die Ge­
walt, die ordnungswidrig Ausgetretenen als Apostaten entweder selbst 
oder durch Beorderte aufzusuchen, zu excommuniciren, zu ergreifen, 
einzukerkern oder auf eine andere Art ihrer Disciplin zu unterwerfen 
und, wenn es nöthig ist, sich hierzu auch der weltlichen Gewalt zu be­
dienen. Der General hat die Macht, so viele Coadjuroren in den 
Orden aufzunehmen, als ihm gutdünkt. Er kann den Professen ge­
statten, ihr viertes Gelübde auch außer Rom abzulegen. Er, und 
mit seiner Bewilligung der Provinzial und deren Vicarien haben die 
Macht, Alle und Jede, wenn sie gleich im Ehebrüche, in der Blut­
schande oder in jedem anderen unerlaubten Beischlafe erzeugt wurden, 
so wir Alle, die mit irgend einem Verbrechen belastet sind, nur vor­
sätzliche Mörder, Bigamen und am Leibe Verstümmelte ausgenommen, 
in den Orden aufzunehmen, sie zu Priestern weihen zu lassen und zu 
allen Verrichtungen und Diensten der Gesellschaft zu gebrauchen^). 
Er soll ermächtigt sein, die Seinigen, die er tauglich finden wird, allent-

14) Wenn sonach jeder Schurke I esuit werden konnte, so darf man sich 
nicht wundern, wenn auch der umgekehrte Fall eintrat. 
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halben zu verschicken, um in der Theologie und in anderen Wissen­
schaften Vorlesungen zn halten, ohne deshalb die Genehmigung eines 
Anderen zu bedürfen. Schickt er Einige von den Seinigen zu den 
Sarazenen, Heiden und Ungläubigen, so kann er ihnen die Gewalt 
ertheilen, ihre Beichten zu hören, sie von allen Sünden, selbst von 
denen loszusprechen, die sich der päpstliche Stuhl in der Bulle: lu 
Ooena clomiui Vorbehalten, so wie auch hinsichtlich der Ehen, wenn 
sie nur nicht wider die göttlichen Rechte geschlossen sind, zu dispen- 
siren, Kirchen, Hospitäler und andere heilige und fromme Gebäude 
aufzuführen, einzuweihen und alle bischöflichen Verrichtungen zu ver­
walten, in so fern kein rechtgläubiger") Bischof in solchen Ge­
genden zu finden wäre. Auch sollen sie Macht haben, hierüber die 
nöthigen Gesetze zu machen, diese wieder abzuändern, aufzuheben und 
durch neue zu ersetzen. Die Gesellschafter können sich mit Erlaubniß 
ihres Generals in den Ländern der Excömmunicirten, der Schismatiker, 
Ketzer und Ungläubigen aufhalten und mit diesen Umgang pflegen"). 
Die Gesellschaft, ihre Glieder und Güter sollen von der Gerichtsbar­
keit, Aufsicht und Gewalt aller Bischöfe befreit und in den besonde­
ren Schutz des päpstlichen Stuhles genommen werden. Die Gesell­
schafter sollen nicht gehalten sein, von ihren Gütern und Besitzungen 
den Zehnten, selbst den päpstlichen nicht ausgenommen, Procuraturge- 
bühren, Steuern oder andere Abgaben zu entrichten. Alle Häuser, 
Kirchen, Eollegien rc., die ihnen von Fürsten, Gesellschaften oder einer 
anderen befugten Person Erbaut, gestiftet oder erbschaftlich überlassen 
werden, sollen von dem Augenblicke ihrer Stiftung und Schenkung 
an, in Kraft päpstlicher Auctorilät, für errichtet und bestätiget gehal­
ten werden. Eine gleiche Beschaffenheit hat es mit denjenigen Ver­
mächtnissen, Schenkungen und Stiftungen, die zum Behufe der'Eol- 
legien und der darin Sludirenden gemacht werden. Endlich sollen alle 
weltlichen und geistlichen Machte, welchen Namen sie haben mögen, 
sich hüten, die Gesellschaft in der Ausübung und Handhabung dieser 
Privilegien zu hindern, zu belästigen oder zu stören, und zwar unter

15) Die Jesuiten brauchten also nur die Rechtgläubigkeit eines vor­
handenen Bischofs in Abrede zu stellen oder in Zweifel zu ziehen, um sich selbst 
die bischöflichen Rechte — dem Bischöfe zum Trotze — anzumaßcn.

16) Und sich wohl auch als solche geriren, wenn es die mo^or ve! xlorm 
erforderte.
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Strafe des größeren Bannes. Bei solchen Freiheiten, deren Erklärung 
sich zudem der römische Stuhl allein vorbehielt, war es in der That 
kein Wunder, daß dieses päpstliche Freicorps sich in kurzer Zeit sehr 
vermehrte und 'in seinem Uebermuthe sich über jede gesetzliche Ordnung 
hinwegsetzte und dadurch auch mit den übrigen geistlichen Orden und 
den Bischöfen häufig in Cellisten und Streit gerieth. Dieses Letztere 
war noch vor dem Tode des Stifters, namentlich in Saragossa 
i. I. 1555 der Fall, wo die Jesuiten das Eigenthum der Augusti­
ner angriffen und von dem Erzbischofe mit dem Interdicte belegt wur­
den ^). In Portugal, wo sie am Frühesten ihre Kunst und Ge­
wandtheit im Intriguiren und ihren verderblichen Einfluß als Rathge- 
der, Beichtväter und Erzieher bei Hofe praktisch auSübten, wurde von 
den vornehmsten Städten und den Universitäten gegen sie Beschwerde 
geführt Der große Credit, in welchem sie dort standen, und die 
unermeßlichen Schätze, mit welchen sie der schwache König (Johann lll.) 
überhäufte, machten sie stolz, übermüthig, träge und wollüstig. Das 
CoUegium zu Coimbra glich mehr einer Schule des Aergernisses 
als der Erbauung. Die Erziehung der Jugend wurde vernachlässigt 
und Alles lebte in Schwelgen, Müßiggänge und Ränken. Jgnaz, 
der diesem Unheils steuern wollte, setzte sich selbst argen Beschuldigun­
gen des durch ihn vom Hofe entfernten Rodriguez aus, die bei­
nahe die gänzliche Vertreibung der Jesuiten aus Portugal herbei- 
geführt hätten. Es gelang ihm jedoch, den König wieder zu besänfti­
gen, der die Gesellschaft mit neuen Schätzen überhäufte. Jgnaz 
nahm bei dieser Gelegenheit wahr, wie nützlich der Schutz der Gro­
ßen seiner Gesellschaft sei. Er befahl daher seinen Schülern, sich an 
Höfen aufzuhalten, was er ihnen früher untersagt hatte, und gab ih­
nen sogar Verweise, wenn sie eine Gelegenheit versäumten, sich an 
den Höfen wichtig zu machen. Zu Coimbra, wo sich die Jesuiten 
an dem Collegium allen Ausschweifungen überließen und dadurch alle 
Achtung verloren hatten, vermochte nur eine religiöse Farce des Re­
ktors Godin, der sich nackt an zwölf öffentlichen Plätzen tüchtige Gei­
ßelhiebe gab und sich als den Urheber der Ausschweifungen ausrief 
und dem es seine übrigen Genossen nachmachten, wenigstens den Pö­
bel wieder zu besänftigen. Der Orden hatte sich bereits über alle

17) Wolf, Bd. I- S. 102 flg.
18) Wolf, Bd. 1. S. 10^ slg.
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Welttheile ausgebreitet, als dessen Stifter und erster General am 31. Juli 
1556 in Nom starb Er wurde spater (12. März 1622) vom 
Papste Gregor XV. in die Zahl der Heiligen ausgenommen. Daß 
die Jesuiten ihren Stifter als einen ganz außerordentlichen Mann, 
dem es nie an himmlischen Erscheinungen fehlte, der Wunder aller 
Art verrichtete und alle weltlichen Helden weit überragte, darzustcllen 
suchten, kann nicht befremden. Sie wußten auch die Reliquien des­
selben auf mannigfache Weise zu benutzen. Mit diesen beförderten sie 
schwangeren Weibern das Gebären, vertrieben sie Teufel und Gespen­
ster und heilten sie Pestkrankheiten, so wie sie überhaupt zu allerlei 
wunderthätigen Zwecken Jgnatiuspulver, Jgnatiuswasser und Jgna- 
tmsbildpfennige an die Gläubigen verkauften

Zweiter Abschnitt.
Verfassung des Ordens^).

Einleitung.
<3ur Verfassung der Gesellschaft Jesu legte schon Jgnaz den 

Grund und lieferte die Materialien zu derselben, die sein erster Nachfolger 
Jacob Lainez, ein sehr scharfsinniger und kluger Kopf, in ein geord­
netes Ganzes verarbeitete. Die folgenden Generäle führten den Bau wei­
ter aus, wie es der Vortheil des Ordens und die Zeitumstände zu erfordern 
schienen. Die Normen (Constitulionen), worauf die Verfassung beruht, 
bestehen vorzüglich in päpstlichen Bullen, welche apostolische

19) Wolf, Bd. I. S. 211 sig. und dort (S. 214 flg.) die pompöse Grab- 
schrift, welche die niederländischen Jesuiten ihm im Jahre 1640 machten.

20) Wolf, Bd- II. S. 176 flg.
21) Wolf, Gesch. Bd. I. S. 122 sg. u. in B. IV. S. 403 fg. die hierher 

gehörige Literatur.— v. Lang, Gesch. S. 37fg —(üorneliilüuropoei, 
Live Oasparis 8cioppl (U. Inclivler) ülonardlia Lolipsorum (äesui- 
tarum) nona. 1665.
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Briefe heißen, und wovon seit der Stiftungsbulle mehr als neunzig be­
kannt geworden und vielleicht eben so viele unbekannt geblieben sind; in 
den mündlich ertheilten Begünstig ungen der Papste, welche der 
Orden in die Jahrbücher als „ oraeuln vivae voois" eintrug, in Be­
schlüssen und Regeln der Generalversammlungen (äecrsta 
et cauoues eouZre^cttiouum) und in den vo r den Generälen erlas­
senen Briefen und Anordnungen (existolae et oräiuLtioues Ae- 
»ernliuin) und Instruktionen an die Provinzialen und Oberen 
(instruetiones aä proviudal^). Diese Normen wurden Anfangs nicht 
blos vor den Profanen, sondcrn nach ausdrücklicher Vorschrift selbst 
vor den Ordensgliedern verheimlicht, indem diesen blos solche Puncte, 
die sie zu befolgen hatten, mitgetheilt werden sollten, wenn nicht der 
General eine vollständige Mittheilung der Constitutionen aus besonderen 
Gründen für gut hielt 22). Erst nachdem der Orden sich^bereits in der 
ganzen Welt verbreitet und alle übrigen Orden an Macht und Ansehen 
überflügelt hatte, ließ er (1584) seine Regeln, jedoch nur zum Ge­
brauche seiner Mitglieder drucken. Es ist aber ziemlich gewiß, daß eS 
besondere Regeln und vorzüglich Jnstructionen für die Oberen gab, 
welche nie öffentlich bekannt wurden, da die siebente Generalversamm­
lung nur solche Decrete dem Drucke zu übergeben erlaubte, „welche 
nicht Privatgeschäfte enthielten." Die bekannt gemachten Normen 
sind in dem bereits öfter angeführten Ooi-xus iu8tituiornm societatis 
dem eigentlichen Constitutionenbuche, gesammelt, wovon man bei 
Wolf 23) ein genaues Inhaltsverzeichniß findet. Die neueste und merk­
würdigste Auflage dieses Werkes ist diejenige, welche die Jesuiten in 
ihrem Collegium zu Prag 1757 unter dem Titel: „In8tiiutum sooieta- 
ils eto." 2 Vol. in kol. Veranstaltern 24). Sie ist vollständi­
ger als die früheren und enthält zugleich wesentliche Abänderungen. 
Es sind z. B. in dieser Auflage die Briefe der Generäle unterdrückt 
und dafür die e6N8urse et xraeeepta Iwmiuibus sooietnlis im^08ita ein­
geschaltet. Sie wurde äußerst geheim gehalten und zum Theil wieder 
zu vertilgen gesucht ^s) nachdem die französische Regierung bei Gele-

22) Instit. soc. les. Vol. I. p. 341. 342 U. 351. Rxsm. gen. O. 1. §.13 
U. 6.4. Z. 41. p. 357 (?rooem. äeel.) p. 363. fg. (const. x. I. c. 5 §. 4 u.L.)

23) Bd. I. S. 125—143.
24) 6l. Inst. sov. lles. Vol. I. p. 671. (äecr. 8. congreg. XIV).
25) Wolf, a- a. O. S. 143 fg. —Hier ist diese rar gewordene Präger 

Ausgabe benutzt.
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genheit des berüchtigten Wechselprotestes gegen den Gesellschafter La- 
valette den Jesuiten, welche aus ihren Constitutionen die Unverbind- 
lichkeit des von Lavalette ausgestellten Wechsels, für den Orden 
zu beweisen suchten, aufgegeben hatte, binnen drei Tagen Ein 
Exemplar dieser Austage vorzulegen, und dieses dem Orden so gefähr­
lich geworden war ^). Die Verfassung der Gesellschaft Jesu ist ent­
schieden das Werk der umsichtigsten Klugheit, die alle menschlichen 
Schwachen und Verhältnisse vollständig erwogen und mit mathemati­
scher Genauigkeit überall in Anschlag gebracht, dabei doch wieder, 
gleichsam sich selbst mißtrauend, die möglich eintretenden Umstände 
berücksichtigt und sich dafür Auswege und Modifikationen offen gelassen 
oder reservirt hat. Aber eben diese Reservation, so wie die oft vor- 
komMende Beziehung auf nicht erklärte, sondern nur nach den Umstän­
den zu deutende Intentionen macht die Verfassung in ihren ein­
zelnen Theilen wieder unbestimmt, unzuverlässig und gleichsam elastisch 
dehn- und zusammenziehbar, je nachdem der General das Eine oder 
das Andere für zweckdienlich findet. Aus diesem Grunde und weh 
Vieles, und sicher gerade dasjenige, was den Geist, die Tendenzen 
und Mittel des Ordens am Schärfesten charakterisiern würde, stets 
geheim gehalten wurde, bleibt es fast unmöglich, eine urkundlich 
getreue detaillirte Darstellung von der Verfassung des Ordens zu 
geben, sondern muß Manches nur auf Schlußfolgerungen und Vermuthun­
gen gegrürtbet werden. Denn was^ie Gegner des Ordens und ausgetretene 
Jesuiten bekannt gemacht haben, ist weder urkundlich, noch sonst völlig zu­
verlässig. Gleichwohl fehlt es* nicht an Stoff, um den Geist der Or- 

denSverfassung und des Jesuitismus genau kennen zu lernen.

Crstes Capitel.
Classen der Jesuiten. ^).

In keinem Orden kann man auf so eine verschiedene Art 
Mitglied sein, wie in der Gesellschaft Jesu. Nach Pasquier's 
Angabe (in seinem Plaidoyer vom Jahre 1564) enthält der Orden 
zwei Classen, die eine von der großen und die andere von der kleinen

26) M. s.H^kenne, Uebersicht der Gesch. der Jesuiten S. 144 fg.
27) W f Bd. I. S. 145. v. Lang, Gesch. S. 38 sg. des. 52 fg.
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Observanz. Die von der großen Observanz sind die eigentlichen Pro- 
fcssen, welche vier Gelübde beschworen haben. Alle Uebrigen, die sich 
nur durch das Gelübde des Gehorsams an die Oberen der Gesellschaft 
binden, gehören zur kleinen Observanz. Man begreift leicht, wieweit 
sich auf diese Weise der Orden unter den verschiedenen Ständen ver­
zweigen konnte. Denn da man, um Jesuit von der kleinen Obser­
vanz zu werden, die Gelübde der Keuschheit und der Armuth nicht zu 
beschwören brauchte, so konnten Leute von allen Ständen, Priester 
und Laien, Verheirathete und Unverheiratete Jesuiten sein. Andere^), 
welche die innere Einrichtung des Ordens genau kennen, unterscheiden 
sechs Classen, 1) Professen, 2) wirkliche (d. i. geistliche) Coad- 
jutoren, 3) angenommene Schüler, 4) weltliche Coadju- 
toren (Laienbrüder), 5) Novizen (Neulinge) und 6) Affiliirte 
oder Adjuncten (Jesuiten in kurzen Röcken). Die letzte Classe, 
welche die Jesuiten von der kleinen Observanz in sich faßt, wird in den 
Constitutionen der Gesellschaft nirgends ausdrücklich erwähnt. Diese 
unterscheiden nur vier Classen oder richtiger vier verschiedene Bedeutun­
gen von der Gesellschaft Jesu. Nach ihnen begreift die Gesellschaft 
(Jesu) 1)im weitesten Sinne „alle diejenigen, die uyter demGe- 
horsame des Generals leben^), auch die Novizen und dieje­
nigen in sich, die mit dem Vorsätze, in der Gesellschaft zu leben und 
zu sterben, in der Prüfung bestehen, um in derselben zu einem der 
andern Grade, wovon die Rede sein wird, zugelassen zu werden; 2) in 
einem engeren Sinne besteht die Gesellschaft aus Professen, wirkli­
chen Coadjutoren und angenommenen Schülern; 3) in einem drit­
ten und mehr eigentlichen Sinne umfaßt sie blos die Professen 
und wirklichen Coadjutoren und 4) in einer vierten, der eigent­
lichsten Bedeutung enthalt sie blos die Professen; nicht als wenn der 
Gesellschaftskörper nicht aus noch anderen Gliedern bestände, sondern 
weil diese in der Gesellschaft die Vornehmsten sind, und Einige der­
selben bei der Wahl eines Generals ein actives und passives Stimm-

28) Liskenne a. a. O. S. 150.
29) Hieraus erhellet deutlich genug, daß, um zur Gesellschaft Jesu in die­

ser weitesten Bedeutung zu gehören, nur das Gelübde des Gehorsams gegen den 
General erforderlich ist, und also Jesuit in diesem Sinne ein Jeder sein kann, 
welcher sich zum Gehorsame verpflichten will. Hierin steckt sonach die Classe der 
Affiliirten, der ^esuites L eourte rode, da die Novizen durchd>„a u ch" als eine 
besondere Classe von Gliedern hkn'zugefügt werden.
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recht haben" bn). „Nach was immer für einer dieser vier 
Weisen Jemand", fügen, die Konstitutionen hinzu, ,,in der Gesell­
schaft sein mag, so ist er der Gemeinschaft der geistlichen Gnaden 
fähig, welche der General in derselben nach der Gestaltung des 
apostolischen Stuhles zur größeren Ehre Gottes verleihen kann." 
Welcher Gebrauch läßt sich nicht blos aus dieser einzigen Bestim­
mung machen, um dem Orden Glieder aus allen Ständen, den ho­
hen und niederen, zuzuführen? Denn welcher Gläubige wäre wohl 
so gottlos, daß er den reichen Gnadenschatz, den der Orden ihm gegen 
das Gelübde des an sich schon verdienstlichen Gehorsams anbot, 
ausschlagcn und verscherzen könnte? Und welche Ehre, und welches 
besondere Verdienst muß er, vorzüglich wenn ein Jesuit es ihar 
deutlich macht, nicht darin finden, Mitkämpfer zu sein in der heiligen 
Sache der Kirche? Wie viele Sünden, die man begangen hat und 
noch begehen wird, lasten sich nicht dadurch aufwiegen und austilgen? 
Die Seligkeit kann dem Gläubigen, wenn er in den Orden tritt, 
vollens nicht entgehen, welcher Sünder er auch sein und bleiben mag, 
da nach der Lehre des Ordens jeder Jesuit das Privilegium hat, daß, 
wenn er stirbt, Jesus ihm entgegenkommen muß, um seine Seele 
in Empfang zu nehmen^). Läßt sich in der That ein bequemerer Weg 
zur Seligkeit, zumal für Vornehme und Reiche, welche die, breite 
Straße des Lebens nicht gern verlassen, denken, als den, welchen 
dieser Orden seinen Jüngern zeigt? Erwägt man noch überdies, daß 
der Orden außer den geistlichen auch weltliche Gaben, Geld, Ehren- 
ftellen rc. zu spenden oder doch zu vermitteln vermag, so wird die Ver­
muthung nicht zu gewagt erscheinen, daß gerade die Elaste der Assi- 
liirten die zahlreichste sein dürfte.

Wer in den Orden ausgenommen werden will muß sich 
zwei Prüfungen unterwerfen, welchen noch eine vorläufige voraus-

30) Institut, soc. Iss. Vol. I. p. 402. (6onstitut. ?. V. declsrstiu 
CLP. I.)

31) „Hoc ost konünum soc. los. Privilegium, ut mortuum losuitam ob- 
vius losns oxcipiatImaxo primi s n o c. s o c. I es. Ub. V. cap. 8. p. 648.

32) Instit. soc. los. Vol. I. 340 s^. (oxam. c. 1. 8<j .11.) 363 sq. 
(6onst. ?. I. 6. 4 Wolf, a. a. O. S. 147 fg.) — Die hier zu erwäh­
nenden Prüfungen haben die blos zu udjungirenden, zumal wenn sie bereits Beicht­
kinder eines Jesuiten waren, natürlich nicht zu bestehen. Die Ausnahme mußte 
bei diesen ohnehin geheim bleiben (s. unten unter 2. t^p.) 
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geht, die mehr oder weniger lange dauert. Denn es ist, wie dieCon- 
stitutionen sagen, äußerst wichtig, daß man die Neulinge kenne und 
lange prüfe, ehe man sie in die Gesellschaft aufnimmt. Man betrachtet 
sie Anfangs nur als Gaste und zeigt ihnen soviel von der Einrich­
tung des Ordens, als nöthig ist, um in ihnen ein lebhaftes Verlangen 
nach demselben zu erwecken. Ist ihr Entschluß, in der Gesellschaft 
leben und sterben zu wollen, fest gefaßt, so werden sie, wenn sonst 
kein Hinderniß obwaltet oder der General von einem solchen dispensirt 
hat, m ein besonderes Prüfungshaus geschickt, wo sie 12 bis 20 Tage 
sich aufhalten. Hier müssen sie ihre Fähigkeiten und Kenntnisse prü­
fen lassen, ihre geheimsten Gedanken und Gesinnungen entdecken, dem 
General oder seinem Abgeordneten (dem Obern) alle ihre Sünden von 
Jugend auf bekennen^ ) und wiederholt ihren Entschluß, in der Ge­
sellschaft leben und sterben zu wollen, kund geben. Hierauf befragt 
man sie, ob sie bereit seien, in Ansehung der streitigen Meinungen 
der Kirche oder ihrer Lehrer ganz nach der Erklärung und dem Sinne 
der Gesellschaft zu denken, und sich in allen Gewissens - und Zweifels­
fallen dem Urtheile der Gesellschaft zu unterwerfen und sich dabei zu 
beruhigen?^) Wenn sie diese Fragen bejaht haben, so müssen sie dem 
Vorgesetzten einen blinden Gehorsam versprechen und sich zugleich in 
Ansehung der Ertheilung der verschiedenen Ocdensgrade ganz der Will­
kür desselben unterwerfen. Hierauf disponict der Neuling über seine 
in der Welt zurückgelassenen Güter und das Geld, welches er bei sich 
hat. Alle diese Verhandlungen geschehen nicht blos mündlich, sondern 
auch schriftlich, und der Neuling ist verbunden, sich durch Namensun­
terschrist zur Haltung der gegebenen Versprechen zu verpflichten. Nach 
dieser Unterzeichnung folgt eine Generalbeichte, der Empfang des Abend­
mahls und die Zulassung zu der zweiten Prüfung, dem eigentlichen 
Noviziate, welches zwei und nach Umstanden mehrere Jahre dauert. 
Die zweite Prüfung hat den Zweck, den Novizen von allen Seiten genau ken­
nen zu lernen und vorzüglich ihm den Geist des blinden Gehorsams gegen die 
Befehle seiner Oberen gleichsam zur Natur zu machen, wie die verschie­
denen Proben, die er bestehen muß, nur zu deutlich beweisen. Er muß

33) DaS Sündenbekenntniß gewährt den tiefsten Blick in das Innere des 
Menschen und enthüllt am Besten die Neigungen und Gesinnungen desselben. Es 
war eine herrliche Controle darüber, ob der Neuling seine geheimsten Gedan­
ken und Gesinnungen wirklich aufrichtig entdeckt habe.

43) Sie müssen also jetzt schon auf ihre Vernunft und Denkkraft verzichten. 
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muß z. B. einen Monat lang in einem Hospitale der Kranken pflegen, 
ohne Geld wallfahrten und das Brot vor den Thüren betteln, im 
Hause oder in der Küche die niedrigsten Arbeiten verrichten rc» Nach 
Ablauf der Prüfungszeit oder, nach Gutbesinden, der Vorgesetzten auch 
früher, wird der Noviz zur Ablegung der Gelübdegelaffen, welche.alle 
Jahre an zwei hohen Festtagen vor dem Allerhciligsten und in Gegen­
wart einiger Vater aus der Gesellschaft und des ganzen, in der Kirche 
versammelten Volkes nach empfangenem Abendmahle erneuert werden 
muffen. Dieser Feierlichkeit ungeachtet sind diese Gelübde nur einfache, 
weil, wie die Constitutionen sagen die verborgene Absicht (inteutio) 
sowohl desjenigen, der sie ablegt, als desjenigen, der sie annimmt, nach 
der vom päpstlichen Stuhle erhaltenen Erlaubniß dahin geht, sie als 
feierliche Gelübde weder zu thun, noch als solche anzunehmen. Der 
Inhalt der Gelübde eines Novizen und auch eines Schülers ist folgen­
der: „Allmächtiger, ewiger Gott! Ich N. N., obwohl deines göttlichen 
Anblicks höchst unwürdig, jedoch im Vertrauen auf deine unendliche 
Güte und Barmherzigkeit und aus Antrieb, dir zu dienen, gelobe, 
vorder allerheiligsten Jungfrau Maria und vor dem ganzen himmli­
schen Hofstaate (euru») deiner göttlichen Majestät, Armuth, Keuschheit, 
und einen ewigen Gehorsam in der Gesellschaft Jesu, und verspreche, 
in dieselbe zu treten^), um darin ganz nach dem Sinne-der 
Constitutionen dieser Gesellschaft zu leben. Durch deine 
unermeßliche Güte und Huld und durch das Blut Jesu Christi bitte 
ich dich also, dieses Opfer gefällig anzunehmen und mir deine reich­
liche Gnade, die du mir gegeben, dieses zu verlangen und wirklich zu 
thun, auch zur gänzlichen Erfüllung zu leihen." Die Worte: „ganz 
nach dem Sinne der Constitutionen zu leben," haben, wie 
diese Constitutionen erläutern^), die Bedeutung, daß derjenige, welcher diese 
Gelübde beschwört, es unter der stillschweigenden Bedingung thut, „wenn 
die Gesellschaft ihn behalten will." Er selbst verpflichtet sich 
unbedingt zur ewigen Haltung der Gelübde; allein die Gesellschaft be­
halt noch immer das Recht für sich, ihn auszustoßen. Von dem Au­
genblicke der Ausstoßung an hört dann auch die Verbindlichkeit auf, diese

35) Instit. soe. ^es. Vol. I. 406. (<lecl. ?nrt. V. e. 4 §. 1.)
36) Dieses ist ein besonderes neben den übrigen bestehendes Votum, s. . 

soc. ^es. Vol. II. j>. 251. 16.
lnst.it

37) Instit. svc. I. c. (Oonstit. k V. c. 4 8 4.)
38) Instit. soc. ^os. I. c. (äeclar. in k. V. c. 4 v.)

lnst.it
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Gelübde zu heilten. Welches Spiel wird hier nicht mit dem feierlichsten 
Eide getrieben! Welchen Mißbrauch kann die Gesellschaft nicht von die­
ser Zweideutigkeit machen! Die Gelübde verbinden und verbinden nicht, 
je nachdem es der General für gut befindet. So ist z. B. daS 
Gelübde der Armuth blos ein einfaches eventuelles Versprechen, wel­
che- erst dann in Wirksamkeit tritt, wenn der General oder seine Substitu- 
ten es für gut finden werden, den Novizen oder approbirten Schüler 
in die Classe der Coadjutoren oder Professen aufzunehmen. Hiernach 
kann man also, des wiederholt abgelegten Gelübdes der Armuth un­
geachtet, die Nutznießung seiner Güter so lange behalten, bis der 
General oder seine Substituten die Zeit der Promotion zum 
Coadjutor, oder Professen bestimmen^). Eine solche Nutznießung konnte 
aber nur zum Vortheil des Ordens und nach dem Willen der Oberen 
geschehen. Diese Bedingtheit des Gelübdes war daher ein sinnreiches 
Mittel, die Reichthümer des Ordens zu vermehren. Der Neuling, so 
wie der approbicte Schüler blieb überdieß noch erbfähig; er konnte 
aber nicht für sich selbst erben, sondern die Gesellschaft trat für ihn die 
Erbschaft an. Wie wunderbar! der zum Gelübde der Armuth Ver­
pflichtete kann zwar nicht sich, aber doch die Gesellschaft bereichern! 
Der Arme kann dem Reichen Almosen spenden! So lange 
über den Stand des Noviziaten die Gesellschaft nichts bestimmt hat, 
heißt er Indifferenter (iuäiKereus) ^o).

Nach vollendeter Prüfungszeit und abgelegten Gelübden steigt der 
Novi; zur Classe der approbirten Schüler (selmlnres 8. scirolastioi 
npxi-obaU) auf 41) und muß nun in den Collegien entweder sich selbst 
noch in den Wissenschaften unterrichten lassen, oder Andere in densel­
ben unterrichten. Er weiß nicht, wozu ihn der Orden bestimmen werde, 
dessen General aus ihm machen kann, was er will^); er kann ihn 
lebenslänglich in dieser Classe-lassen, ihn in der Eigenschaft eines welt­
lichen Coadjutors (Laienbruders) zu den niedrigsten Verrichtungen an­
halten, oder ihn zum geistlichen Coadjutor oder Professen von drei oder 
vier Gelübden befördern, da die Constitutionen hierüber gar keine bin­
dende Vorschrift enthalten, und daher jede Beförderung lediglich von 
dem Gutdünken des Generals abhangt. Welch' mächtiger Antrieb, sich

39) . soo. los. Vol. I. p. 384. (äool. in ?. IV. e 4. lL.)lnst.lt
40) Instit. soo. los. Vol. I. 341. 1.Z. 11.
41) Instit. soc. ^os. Vol. I. p. 79. 341 u. 403-
42) Instit, soc. los, Vol. I. p 716. osn 11 ob- Ooi^. inst. Vol. l. 1062- 

lnst.lt
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durch rastlose Thätigkeit die Gunst der Oberen zu erwerben, liegt nicht 
in dieser unbedingten Abhängigkeit! Der Scholar, für seine Lebenszeit 
dem Orden verfallen, kann durch die Gunst des Generals Alles erlan­
gen, und ohne sie nur noch tiefer, zum gemeinen Knechte, herabsin- 
ken; er hat sein Schicksal gleichsam in seiner eigenen Hand, in so fern 
eü nur von ihm abhängt, sich durch Eifer und Auszeichnung im Dienste 
des Ordens die Stufen zu bauen, auf welchen er zu den höchsten 
Würden in der Gesellschaft emporsteigen kann. — Uebrigens bleibt 
selbst die Beförderung ein Geheimniß des Ordens. Nie erfährt die 
Welt, ob dieser oder jener Jesuit der großen oder kleinen Observanz 
angehört. Nur so viel ist außer Zweifel, baß der General, der Pro- 
vinzial und der Präpositus eines Profeßhauses Professen von vier Ge­
lübden sein müssen^).

Das Noviziat und die Aufnahme in die Classe der approbirten 
Schüler sind zwar der regelmäßige Weg zur (dritten) Classe der geist­
lichen Coadjutoren, allein nicht Bedingung zum Eintritte in 
dieselbe, so wie man auch Professe werden kann, ohne zuvor die ge­
nannten drei Classen durchgemacht zu haben. Der General kann den 
approbirten Schüler zum geistlichen Coadjutoren oder sogleich zum Profes­
sen, so wie auch jeden Anderen, der dem Orden noch gar nicht ange­
hört, zu dem einen oder anderen Grade befördern, wenn die Talente 
des Mannes, die Umstände, überhaupt die Interessen der Gesellschaft 
es räthlich machen. Neben den geistlichen Coadjutoren (ooach'utores 
Lpiritnalos), welche Priester und wohlunterrichtet sein müssen, um 
der Gesellschaft in geistlichen Verrichtungen, im Beichtstühle, auf 
der Kanzel und im Lehramte dienen zu können, gibt es auch 
weltliche Coadjutoren (aoa^utoros temporale), welche, eigent­
lich nur Laienbrüder, in Geschäften, die außer dem Berufe und der 
Würde des Priesterthums liegen, hinreichende Kenntnisse besitzen müs­
sen "). Die Gelübde der (geistlichen und weltlichen) Coadju­
toren sind nur der Form nach von denen der Novizen und Scholaren 
verschieden, indem sie nicht gerade an Gott, sondern an den Gene-

43) Andere Obere können auch Professen von drei Gelübden oder sonstige 
Nichtprofeffen sein, s. Instit. sov. les. Vol. I. p. 541 (äecr. 56. eongrsA. IV 
u. p. 710 (can. 13. congr. IV). Außer dem General ist es nur vom Provinzial 
ganz gewiß, daß er Professe von vier Gelübden sein muß, s. Instit. e. p. 665 
I. c. (6ecr. 12. «on^i-eg. XIII.)

44) Instit. soc los. Vvi. I. 354. (exam, ^snoral« o. 6. tz. I - 3).
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ral des Ordens ober dessen Repräsentanten gerichtet werden. Sie 
sind ebenfalls öffentliche, aber nicht feierliche Gelübde und 
derselben stillschweigenden Intention, wie jene, unterworfen, 
da der Orden sich auch hier gegen den Gelobenden nicht verbindet und 
sich Vorbehalt, ihn aus der Gesellschaft zu verstoßen.

Die Coadjutoren verlieren die Erbfähigkeit dergestalt, daß sie 
auch für den Orden nicht erben können. Die Ursache hiervon ist nicht 
das Gelübde der Armuth, sondern die Liebe zum Frieden, um nämlich 
Streitigkeiten mit den Anverwandten derselben zu vermeiden ^). Allein 
die Gesellschaft verliert bei dieser scheinbaren Uneigennützigkeit in der 
Regel nichts, da der Coadjutor schon früher über sein Vermögen zum 
Besten des Ordens diSponirt hat und gewiß nicht zum Coadjutoren 
promovirt wird, wenn und so lange ihm die wahrscheinliche Aussicht 
offen steht, eine Erbschaft von Bedeutung zu erwerben. Für unvor­
hergesehene Fälle bietet noch die Ausstoßung ein Mittel dar, ihn für 
die größere Ehre Gottes wieder erbfähig zu machen und so das Ererbte 
der Gesellschaft zuzubringen ^).

Zwischen den Coadjutoren und den Professen von vier Gelübden 
gibt es noch eine Mittelclasse, welche die Professen von drei 
Gelübden in sich begreift, die nämlich dem Papste keinen besonderen 
Gehorsam angeloben, sondern blos die gewöhnlichen Gelübde, wie die 
Coadjutoren in derselben Weise, wie diese, ablegen. Nur sind die Ge­
lübde bei den Professen nicht, wie bei den Coadjutoren, einfache, son­
dern feierliche, wie nicht blos aus dem Gegensatze, sondern auch aus 
der Bulle des Papstes Julius HI. (21. Sept. 1550) erhellet, nach 
welcher der General auch Einige nicht blos zu den einfachen, sondern 
zu den seierlichen Gelübden wegen der Andächtigkeit und Eigenschaft 
der Personen zulassen kann ^). Das Lxainen Zouoralo ^) bezieht sich 
ausdrücklich auf diese Bulle, indem es bemerkt, daß nach derselben 
einige Personen auch zur feierlichen Profession nur der drei

45) Instit soc. les. Vol. I. p. 410. (6onstit. k^rt. VI. o. 2. H. 12).
46) 6k. Instit. soc. les. Vol. I. p. 371. u. 375. (Lonstit. IHt. III. o.1.

9. u. 6ool. §. 8.)
47) M. s. Wolf, Gesch. Bd. I. S. 177. fg.
48) Instit. 800. los. Vol. I. p. 24. Vergl. auch x>. 406. (Oonstit. Part. V. 

« 4. cleol. §. -I.) Diese prokessi trimn votor. sind in Wahrheit n o n peokossi. 
M. s. Instit. soc. los. Vol. I. p. 710. (oan. 13. con^-o^. IV.)

49) 1. üocl. (lnstlt. soo. les. Vol. I. p. 342.)
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Gelübde gelassen werden dürften. Vor dieser Bulle gab es nämlich 
nur Profeffen von vier Gelübden. „Diejenigen, welche," wie die Con- 
stitutionen sagen ^°), „zur Profession der drei feierlichen Gelübde 
zugelaffen werden, müssen regelmäßig (oräiimrie) solche Kenntnisse in 
den Wissenschaften haben, welche zum Amte eines Beichtigers hinrei­
chend sind, oder wenigstens (vel oerte) einige seltene Gaben Gottes 
(elonu Del Lli^un ruru) besitzen, die dieses (den Abgang der zum Beich­
tiger erforderlichen wissenschaftlichen Bildung) zu ersetzen scheinen, so 
daß der General oder der von ihm erwählte Stellvertreter dieselben 
(Gaben) für den größeren Gehorsam Gottes und das Beste der Ge­
sellschaft für genügend hält. Es werden gewöhnlich solche Männer sein, 
welche, wenn sie gleich nicht die Gelehrsamkeit und die Predigergabe 
besitzen, welche der Orden von den Pcofessen verlangt, doch wegen ih­
rer Verdienste und besonderen Andacht zulässig erscheinen." Jedoch soll 
eine solche Profession von drei Gelübden nur selten wegen besonderer 
wichtiger Ursachen Statt finden können, und derjenige, dem sie gewährt 
wird, 7 Jahre in der Gesellschaft hekannt sein und nicht geringes Ta­
lent und hinreichende Tugenden gezeigt haben"). Die in den Consti- 
tulionen^) enthaltene Professionsformel hat nichts Besonderes.

Welche Bestimmung diese Professen von drei Gelübden eigentlich 
haben, darüber schweigen die Constitutionen des Ordens, die.-jedoch 
hinlänglich verrathen, daß ihre Aufnahme der Gesellschaft von ganz 
besonderem Nutzen sei. Denn wie hätte sonst der Papst veranlaßt 
werden können, dem Orden diese abweichende Profession besonders zu 
gestatten? Auf den Umstand, daß diese Professen nicht, wie die geist­
lichen Eoadjutoren und Prosessen von vier Gelübden, Priester sein 
müssen, hat besonders Monclar") die Vermuthung gegründet, daß 
unter diesen Professen auch Laien seien, die mit dem Orden in nächster 
Verbindung stehen, ohne dem äußeren Anscheine nach für Jesuiten 
zu gelten. Er sucht dieses selbst aus dem Geiste des Instituts und dem 
Beispiele des ersten Stifters zu beweisen, welcher den Franz Bor- 
gia, Herzog von Gandia, in den Orden ausnahm, ob er gleich 
noch in weltlichen Geschäften verwickelt war. Er beweiset, daß

50) Instit. soc. lles Vol. I. p. 404. (Oonstit. ?srt. V. cap. 2. üecl. H. 0.) 
51) Inst. 8oc. les. Vol. I. si. 403. ( . I'urt. V. c. 2. Z. 3.) 
52) Instit. soe. Ie8. Vol. I, 405. (Oonstit. U. V. c. 3. §. 6.)

Oon8t.it

53) Oom^te rendn lles constitutions tlss , p. 157 u. 376 fg. 
Wolf, Gesch. Bd. I. S. 153 fg.

3esuit.es

Oon8t.it
3esuit.es
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die Constitutionen geheime Winke und Mittel angeben, Auswärtige 
oder Weltleute in das Interesse des Ordens zu ziehen, ohne hierdurch 
Aufsehen zu erregen, und daß, da Auswärtige an dem Orden Antheil 
haben dürfen, der Geist und Endzweck des Institutes erheischen, 
keine Gelegenheit, sich Auswärtiger zu versichern, unbenutzt zu lassen. 
Es ist außer allem Zweifel, daß auch Weltleute aller Stände 
und selbst aller Religionen Jesuiten sein können. Ausbreitung deS 
Ordens ist ein Hauptmittel, die Macht zu vermehren und die Zwecke 
desselben zu fördern. Die Constitutionen der Gesellschaft enthalten 
nichts, was dagegen angeführt werden könnte; und wäre dieses auch der 
Fall, so "würden die geheime intentio, die Maxime: der Zweck hei­
ligt die Mittel, und die unbeschränkte Lösungsgewalt des Generals 
leicht jedes Hinderniß beseitigen ^^). Im Gegentheile kommt in den 
Constitutionen Vieles vor, was auf auswärtige Jesuiten Bezug hat. 
Wir wollen nur Einiges zusammenstellen. Zunächst wird zwischen in­
st ltutum sovlktstls und der sooietss selbst unterschieden. Inslltutuni 
heißt zwar zunächst so viel als jus universrun socleintis ckesu i"), aber 
sodann auch wieder die ganze innere Einrichtung des Ordens, die Ge­
sell sch aftsanstalt ^6), wie aus der Anweisung, nach welcher der 
General und überhaupt die Oberen das institutum sooietstis kennen 
lernen sollen, so wie daraus erhellet, daß die Versuchung gegen das 
institutum ooiiira institutuin), nämlich der Versuch, die
Ordensanstalt herabzusetzen, zu verkleinern u. s. w., als eine gefährliche 
Seelenkrankheit hetrachtet und zu heilen versucht wird^). Der Be­
griff der 80cikias ist enger. Man konnte also zum in8titutuin 
sociktatis gehören, ohne in der sooietas zu sein. So wird das bei 
Ablegung der Gelübde in der Formel enthaltene Versprechen, in die 
Gesellschaft einzutreten, als ein besonderes, neben den drei 
abgelegten Gelübden bestehendes Gelübde betrachtet^). Diejenigen, 
welche die sogenannten einfachen Gelübde abgelegt haben, gehören also

24) So konnten die geistlichen Ordensritter ohne Profeß in die Gesellschaft 
treten, s. Inst. 8OO. ^08. Vol. I. p. 480. (äocr. 29. eongr. I.) u. p. 564. (llecr. 7. 
cungr XIII.)

55) 6k. Inst. soe. ^es. Vol. I. p. 316. 661. und 671.
56) Inst. soc. Iss. Vol. II, p. 92, (k.eg. 18.) und 99. (Heg- 17.)
57) Inst. soo. ^es. Vol. II. p. 371.
58) Inst. soc. ^es. Vol. II. p. 251. (dir. 16.)
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zwar zum 1n8titnwni soeietstis — zum Jesuitenorden — zur Gesell­
schaft im weitesten Verstände, aber nicht zur Gesellschaft, soeie- 
ts8, in welche einzutreten, sie sich zwar durch das Gelübde verbindlich 
machten, in welche sie aber erst eintreten, wenn der General von je­
nem Gelübde Gebrauch machen und sie zu Graden promoviren will. 
Sodann wird verordnet"), daß Niemand, es sei innerhalb oder au­
ßerhalb der societas, ohne Erlaubniß des Generals rc. über das in- 
stltntnin, die oonstltutionos etc:. soLietstis schreibe. Das„8ive extra 
8lV6 intra 80vl6t3t6in " kann hier nicht auf Lorale, sondern nur 
auf die Stellung der Personen, welche zum Orden gehören, Bezug 
haben, da societas nirgends das Local, wo die Gesellschaft etwa ver­
sammelt ist, am Wenigsten aber alle Locale ^Profeßhäuser, Eollegien rc.) 
bedeutet. Man kann also auch die Grenzen des Instituts erwei­
tern , während der Umfang der eigentlichen societus derselbe bleibt. 
Eine solche Erweiterung sind z. B. die in Folge der Bulle des Pap­
stes Sixtus V. (1587)60) so sehr vermehrten Eongregationen 
oder Brüderschaften ( oonAreAutlones 8. soclaliwtes ), welche 
förmliche Körperschaften sind und zum Umfange des Instituts der Or­
den gehören, wie aus jener Bulle nur zu klar erhellet. In diese 
Brüderschaften können Personen aller Stände und jeden Geschlechts 
eintreten, und so mittelbar — mittelst dieser Filialanstalten —- dem 
Orden der Jesuiten angehören. Man hat den Einfluß dieser Congre- 
gationen noch nie gehörig gewürdigt. Sie sind nicht blos Mediat- 
anstalten des Ordens, sondern auch Vorschulen für den Beitritt 
der Laien zum Orden selbst. Die geistlichen Uebungen, Beichten rc. 
geben Gelegenheit genug, die Laien kennen zu lernen und zu prüfen, 
ob man sie aufnehmen dürfe. Wie sehr können ferner diese Congre- 
gationen benutzt werden, um den Orden in Ansehen zu bringen, und 
bei den Laien das Verlangen zu erregen, in dem Orden, der noch 
größeren Jndulgenzen wegen, als welche die Eongregationen gewähren, 
leben und sterben zu wollen! In den Eongregationen können endlich

59) Inst. sov. las. Vol. I. p. 316. ( Lomp. privileg. s. soc. lnstitutum.) 
Ok. p. 352. (exam. tzan. e. 4. H. ^.) : ,, Intelli^anllum est intra societutem ; 
nisi superiori justas od csusas villerentur darum aligui 
entr» soaistutam assumi llebare. "

60) inst. soc. las. Vol. I. p. 95 sg. Man sehe Wolf, Gesch. Bd. III. 
S. 11 fg.
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auch die Prüfungen der Neulinge ohne Aufsehen Statt finden und die 
recipirten Glieder wieder Werber neuer Recruten werden. Ferner wer­
den die Assistenzen und Provinzen nach den Ländern selbst benannt; 
es gehören hiernach alle Lander, entweder als bereits erobert, oder 
als noch-zu erobern, zum institutum 80eiktati8; alle stehen sud 

nZnItn vel a§no8oenäa bgnei-üiiz, wie ja auch die ganze 
Erde als das (eroberte oder zu erobernde) Gebiet der römisch-katholischen 
Kirche betrachtet wird. Dadurch wird auch der Sinn begreiflich, welchen 
man mit dem intra iustltuti nostri Iimite8 6l) zu verbinden habe, 
wenn nämlich der General den Jesuiten die Einmischung in die welt­
lichen Geschäfte da, wo nicht nach dem Urtheile der Oberen die Liebe 
etwas Anderes anrathen sollte, untersagt, und sodann hinzufügt: 
„lutra IustUuil uo8trl Iirrüte8 proxilnos )uvar6 eouemur!" Wei­
ter sind die Bestimmungen über die Kleidung der Jesuiten so be­
schaffen, daß dieselben nicht nur die Classe der auswärtigen Jesuiten 
nicht ausschließen, sondern vielmehr voraussetzen 6'-). Es besteht gar 
keine Zwangsvorschrift. In Ansehung der Kleidung sollen dre^ 

Dinge befolgt werden: 1) sie soll anständig; 2) dem Gebrauche 
des Orts, in dem man lebt, angemessen, und 3) dem Ge­
lübde der Armuth nicht zuwider sein; dieses Letzte scheine, heißt es, bei 
seidenen Kleidern der Fall zu sein, die man also zu meiden habe. 
Die Erklärung dieser Bestimmung hebt aber das dritte Erforderniß wieder 
völlig auf; sie beschränkt dieselbe auf die neuen Kleider, welche das 
Haus (der Orden) den Gliedern gibt. Denn es sei nicht wider die 
Armuth, wenn diejenigen, die in die Gesellschaft eintreten, mit kostba­
reren Kleidern kommen und sie tragen; und eben so wenig, wenn 
man bei irgend einer vorkommenden Gelegenheit oder Nothwen­
digkeit bessere Kleider trage. Ueberdies können auch Gesundheit, 
Alter und überhaupt das besondere Wohl solcher Personen und 
das allgemeine Wohl vieler anderen Personen Ausnahmen begrün­
den. Das heißt doch wohl: der Jesuit kann sich kleiden wie er will, 
und wie er es nach den Umständen und Verhältnissen für zweckmäßig 
hält: er kann in China als Mandarin, in Indien als Banian, in der 
Türkei als Muselmann, unter den Juden in Polen als Jude, bei

61) Inst soc. los. Vol. I. p. 251. (cap. 4. Z. 19.)
62) Inst. soo. Iss. Vol. I. 410. sg. ((Honst, kart. VI. cnp. 2. §. 15. und 

lleclnratio csp. 2. IU.)
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Hof als Höfling und unter Damen als Galant — zur Förderung 
der größeren Ehre Gottes — gekleidet sein. Ferner ist zwar die Dauer 
des Noviziates auf zwei Jahre bestimmt; aber die fünfte Generalcon- 
gregation erlaubte, jedoch nur diejenigen, die nach dem Novi­
ziate sogleich zur feierlichen Profession zugelassen werden, zu dis- 
pensiren^). Diese Dispense scheint offenbar für die Professen von 
drei Gelübden, aus Rücksicht ihrer besondern Andacht und ihrer per­
sönlichen Eigenschaften (s. oben), veranstaltet zu sein. Man kann 
Cardinalen, Bischöfen, Ministern und anderen hohen Personen um so 
weniger ein langwieriges Noviziat oder gar die gewöhnlichen Prüfun­
gen auflegen, als solche Personen nur in gewissen Augenblicken fromme 
Anwandelungen zu bekommen pflegen, die man nicht unbenutzt vor­
übergehen lassen darf, da dieselben nicht so leicht wiedcrkehren, und 
daher, wenn man sie nicht benutzete, alle Vortheile, welche so einfluß­
reiche Personen dem Orden gewähren können, diesem entgehen wür­
den. Hier sind also Augenblicke entscheidend und darum Dispensen 
nöthig. Ist die xrolesslo einmal geschehen, dann mag auch der Eifer 
wieder erkalten, das Gelübde des Gehorsams bindet darum nicht we­
niger. Auch mit dem Orte und der Form der Profession darf man 
es nicht so gendu nehmen, um Aufsehen zu vermeiden. Deshalb ist 
verordnet ^), daß der General die Macht, in den Orden aufzuneh- 
men, auch an Andere von der Gesellschaft, ja selbst an solche übertra­
gen darf, die nicht zu derselben gehören. Nach Suarez^s) kann man 
sogar in seinem eigenen Hause, wenn man mit Erlaubniß und auf Be­
fehl seines Oberen darin bleibt, Profcß ablegen. Die Eonstitutionen 
verordnen auch, „daß man das Wohlwollen der weltlichen Fürsten, 
der Vornehmen (inaguates) und überhaupt der Menschen von vorzüg­
lichem Ansehen, deren Gunst oder Abneigung viel dazu beitragt, daß 
dem göttlichen Dienste und dem Besten der Seelen die Thür geöffnet 
oder verschlossen werde, zu erhalten trachten soll. Erfahre man, daß

63) Inst. soc. los. Vol. I. p. 546. sg. und 561. (äecr. V. conßre§. 12, 
13 et 63.)

64) Inst. soc. les. Vol. I. p. 402 sg. (Oonst. kart. V. c. 1. äeclar. §. L.)
65) ve roll^. soc. losn. 3?om. IV. p. 228. Anfangs konnte man nur zu 

Rom, nachher aber überall Profcß ablegen, s. Inst. soc. 3es. Vol. I. p. 13. und 
19. (s. oben den 1. Abschn.)

66) Inst. soc. les. Vol. I. p. 448. (üecl. kart. X. constlst. L.)
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Einige, besonders Leute von nicht gemeinem Ansehen, gegen den Or­
den eingenommen seien, so solle man für sie beten und Gründe ge­
brauchen , damit sie wieder Freunde werden (ut in ainioltiam reäeanl), 
weyigstens aufhören, Gegner zu sein. Dieses geschehe nicht aus Furcht 
vor Widerspruch oder vor härteren Folgen, sondern nur zu dem Ende, 
damit der Gehorsam und die Ehre Gottes in Allem durch das Wohl­
wollen solcher Leute desto mehr wachse." — Wie könnte man dieses 
Wohlwollen und die Freundschaft der Fürsten und Großen besser er­
langen und für die Dauer verbürgen, als wenn man sie geradezu in 
den Orden aufnimmt? Die Gelübde der Keuschheit und Armuth erregen 
bei Laien wohl keinen Anstand, da eö auf diese gar nicht ankommt, 
sondern der Gehorsam die Hauptsache bildet. So binden die Gelübde selbst 
des approbirten Schülers so lange nickt, bis er nicht, vermöge des weiteren 
Gelübdes, in die Gesellschaft zu treten, von dem General in 
diese wirklich ausgenommen wird. Daß ein solcher Schüler heirathcn 
könne und die Ehe gültig sei, wenn er auch dadurch eine Sünde 
begeht, geben die Decrete der Generalversammlungen ausdrücklich zu, 
indem sie die Frage^ wie diesem Uebelstande (inooinmoclum!) abzu- 
helfen sei, aufwerfen, aber unentschieden lassen^). Die Laien, Bi­
schöfe u. s. w. sind ja ebenfalls extra »ooikrtatom im engsten 
Sinne, wornach nämlich die sooiotas nur die Professen von vier Ge­
lübden in sich faßt, da die Professen von drei Gelübden nur eine Aus­
nahme bilden. Auch gilt nach jesuitischer Moral der Schmerz, die 
Gelübde nicht erfüllen zu können, anstatt der Erfüllung, und hat 
der General die Macht, von allen Irregularitäten, mithin auch von 
der Irregularität der Ehe uyd des Reichthums bei dem Eintrilte in 
den Orden zu dispensiren, oder von der Beachtung dieser Gelübde 
nach dem Eintritts zu befreien; ja ist er hierzu sogar verpflichtet, wenn 
solche einflußreiche Personen sonst nicht gewonnen werden können, ihr 
Gewinn aber für die größere Ehre Gottes, d. i. dem Orden, förder­
lich ist^). Endlich würde auch die Mentalreservation ein jesuitisch 
probates Mittel sein, indem nämlich der Gelobende die Gelübde der

67) last. soc. lss. Vol. I. p. 473. (üocr. 94. congr. I.) und 499. ((leer. 
63. eongr. II.)

68- Nach llecr. 142. con^r. II. (last. Vol. I. p. 482) soll der Papst gebeten 
werden, seinen Legaten zu verbieten, von den einfachen Gelübden zu entbinden; der 
Gebrauch dieser Gunst aber dem General zustehen.
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Armuth und der Keuschheit unter dem inneren Vorbehalte (in der 
Meinung) leistet, daß er sie halten werde, wenn er könne. Erlaub­
ten ja die Generale selbst den Beichtvätern unzüchtige Handlungen, 
wenn sie dem Orden Vortheilhaft waren ^), um wie viel geneigter 
mußten sie daher nicht sein, über das Gelübde der Keuschheit Hinweg­
zusehen? Von welchem Nutzen es der Gesellschaft sein müsse, wenn 
sie Cardinäle, Erzbischöfe, Bischöfe, Prälaten, Minister, Richter, 
Obrigkeiten u. s. w. oder gar Regenten zu ihren Mitgliedern zählt, 
leuchtet von selbst ein. Von den Cardinä len Nobilius und Röche- 
foucault und einem Bischöfe von Nantes war es erwiesen, daß 
sie zu den Jesuiten gehörten^); und wie viele Jesuiten mögen unter 
den 50 französischen Bischöfen gewesen sein, welche 1761 das vom König 
verlangte Gutachten über den Orden zu dessen Gunsten abgesaßt haben ? 
Man kann mit Zuverlässigkeit behaupten, daß die Jesuiten von jeher eifrig 
bemüht waren, die Zahl der Ordensbrüder mit kurzen Röcken unter 
allen Ständen und in allen Ländern auf alle mögliche Weise zu ver­
mehren. Alle, die geringeren Stände als dienende Laienbrüderund die 
höheren als Professen von drei Gelübden, waren den Lenkern des weiten 
iuriiltntum 8O6l6tati8 willkommen, denn Niemand wußte besser, als 
die Jesuiten, den Werth einer der Welt unbekannten, und darum 
unangreifbaren Kriegerschaar zu schätzen, welche gleich einem unsicht­
baren Corps Sapeurs im Dunkeln Staat, Kirche und Schule unter- 
miniren und die Eroberung dieser Institute erleichtern, jedes weltliche 
Hinderniß beseitigen, aus jeder Verlegenheit, in welche die frommen 
Väter im Eifer für die größere Ehre Gottes etwa gerathen mochten, 
retten, die im Kampfe für das Heil der Seelen ermatteten Vater in 
ihrer Mitte laben und im Falle einer Verfolgung auch verbergen oder 
ihnen durchhelfen konnte. Sie wußten nur zu gut, daß durch eine 
jede neue Ausnahme ein möglicher Feind für immer entwaffnet 
und ein wirklicher Freund und Gehülfe für immer gewonnen ist; 
daß selbst Nullen, hinter Zahlen gereiht, bedeutsame Realitäten 
werden, und daß ihr Institut seine unsichtbare Grundmauer in die 
Welt einsenken muß, wenn es als eine feste Burg bestehen und allen 
Stürmen zu trotzen vermögen soll. Denn ist dieses Letztere geschehen,

69) M. s. Wolf, Gesch. Bd- III. S. 390. und dort Note **).
70) Wolf, Bd. I. S. 166.
71) Bergt- Liskenne a. a. O. S. 149 fg.
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dann mag auch der sichtbare äußere Bau eingerissen werden: die 
unsichtbaren Grundfesten bleiben dennoch in ihrer Kraft stehen und 
gewähren in ihren unterirdischen Hallen Zufluchts- und Versammlungs­
orte, wo man den Wiederaufbau bereden und beginnen kann. Nur 
durch ein solches mit Eifer und Erfolg betriebenes Recrutirungssystem, 
wornach jeder Missionär, jeder Beichtiger, jeder Prediger und Lehrer 
als ein Werbofsicier in seinem Wirkungskreise thätig war, wird es 
begreiflich, daß die Jesuiten sich in so kurzer Zeit über die ganze Erde 
verbreiten, so ungeheure Reichthümer zusammenbringen, sich allen 
Klagen, die sie überall veranlaßten, allem Hochmuthe, den sie bei je­
der Gelegenheit zeigten, und allen Schandthaten, die sie allenthalben 
verübten, zum Trotze so lange halten, und selbst nach der Aufhebung 
des Ordens verborgen fortbestehen und in unserer Zeit sich wieder so 
mächtig erheben konnten.

Die letzte und höchste Elaste des Ordens, die Säulen und 
Fundamente der ganzen Gesellschaft ^), die Knochen und Nerven des 
ganzen Körpers^), bilden die Professen v o n vier Gelübden. 
Sie haben in allen Versammlungen Stimm- und actives wie passives 
Wahlrecht; sie allein wählen das Oberhaupt der Gesellschaft aus ihrer 
Mitte, bekleiden die höchsten Aemter und Würden im Orden und 
sind in die tiefsten Geheimnisse der Gesellschaft eingeweiht ^). Lang 
und schwer sind daher auch die Prüfungen, durch welche man zu so 
hohem Berufe gelangt. Außer den gewöhnlichen mehrjährigen Uebungen 
jn allen Pflichten und Regeln des Ordens verlangen die Constitutio- 
nen^) noch eine vollständige Selbstverleugnung, jugendliche Rüstigkeit, 
gründliches Studium der Theologie, welches jedoch auch andere Eigen­
schaften ersetzen können, und Priesterstand. Die Beurtheilung der 
Fähigkeit und Würdigkeit zum Grade eines Professen gebührt aus­
schließlich dem General, welcher dabei lediglich die größere Ehre Gottes 
und den natürlich davon unzertrennlichen Vortheil der Gesellschaft zu 
berücksichtigen hat. Ihm allein steht die Befugniß zu, einen Gesell­
schafter zur Profession zuzulassen, und nur in seltenen Fallen kann

72) 8uars2, äs reli§. soe. lies. Illb. VIII. e. 2. 7.
73) 8 s e e ll in stillster. soc. 3es. (^ntverp., 1620) ?nrsll. Illlr. I. ?st2O.
74) iVlarion, eäit ä'expuision ties lesuites äu 3. 8ept. 1759. p. 10.
75) Inst. soc. äes. Vel. I. p. 403 sg. (6onst. kart. V. c. 2. st 3.), 

p. 423 fg. (6onst. k. VIII. c. 1.) und x. 446 (Oonst. ?. X. 7.)
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auch ein Provinzial dieselbe ausüben. Die Zahl der Professen soll 
überhaupt nur gering sein. Der General kann die Profession auch 
in die Hände eines jeden anderen Gliedes der Gesellschaft, welches auch 
nicht Priester ist, ablegen lasten — was bei solchen zu geschehen pflegt, 
welche sich mit dem Orden verbinden, ohne die Welt, die Würden 
und den bisherigen Stand zu verlassen, und die sonach nicht als Je­
suiten bekannt werden sollen.

Die Gelobungs formell) für diese Profession weicht von 
derjenigen, welche für die Professen von drei Gelübden vorgeschcieben 
ist, im Wesentlichen nicht ab; nur kommt noch das vierte Gelübde, 
nämlich: „überdies verspreche ich dem Papste besonderen Gehorsam in 
Bezug auf die Missionen," hinzu ^). Nach den apostolischen Briefen 
soll sich zwar dieser besondere Gehorsam auf Alles erstrecken, was 
der Papst befiehlt; die Erklärung der Constitutionen^) bemerkt aber, 
daß die ganze Intention dieses vierten Gelübdes nur auf die Mis­
sionen gerichtet sei. Allein die frommen Vater waren noch nicht zu­
frieden, den unbeschränkten Gehorsam durch diese Intention in einen 
beschrankten verwandelt zu haben, sondern sie fanden es der größeren 
Ehre Gottes noch angemessener, auch diesen beschränkten Gehorsam zu 
neutralisiren. — Der Papst kann nämlich zwar Jesuiten, jedoch nur 
Professen von vier Gelübden, weil nur diese sich hierzu durch das 
vierte Gelübde verbindlich machen, zu Missionsgeschaften gebrauchen; 
allein der General hat nach den Constitutionen das Recht, die Missio­
näre, selbst diejenigen, welche der Papst gesendet hat, nicht ausgenom­
men, zu jeder Zeit wieder zurückzurufen, ohne diesem Rechenschaft 
darüber schuldig zu sein^). Man sieht hieraus, daß der Gehorsam 
gegen den päpstlichen Stuhl nicht wohl das Wesen des vierten Gelüb­
des sein könne, sondern daß die Bestimmung derd-ofessen von vier 
Gelübden auch eine andere Intention haben müsse, als blos Un­
gläubige zu bekehren!

76) Inst. soc. les. Vol. I. p. 404 (Oanst. ?. V. o. 3. §. 2.)
77) Inst. soc. les. I e. (§. Z.)
78) Inst. soc. 3es. Vol. I. p. 405. (äeclar. §. 6.)
79) Inst. soc. les. Vol. I. p. 437 und 439. (Oonst. ?. IX. v. 3. §. 6. 

und äecl. §. 6.) Beruht auf einer Bulle von Paul III. von 1549, s. Inst. 
Vol. I. p. 14.

3
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Kein Jesuit kann ohne Bewilligung des Generals aus dem Or­

den aus treten, wenn er nicht Carthäuser werden will. Verläßt er ohne 
dieselbe die Gesellschaft, so hat diese das Recht, ihn selbst durch die weltlichen 
Gerichte verfolgen, ihn durch Spione auskundschasten zu lasten, ihn in's 
Gefängniß zu werfen und als Apostaten und Excommunicirten nach Willkür 
und zur Erbauung der übrigen Glieder zu bestrafen so). Dagegen hat die 
Gesellschaft das Recht, jedes Glied, selbst Professen von vier Gelübden, und 
in gewissen Fällen sogar den General aus dem Orden auszustoßen — was 
jedoch bei Personen, welche am Engsten an dieselbe gebunden sind, 
nur höchst selten geschehen kann^'). Gleichwohl behält die Gesellschaft 
das Recht, den Ausgestoßenen zu jeder Zeit wieder in ihre Mitte 
aufzunehmen, so daß ein solcher sein ganzes Leben hindurch von der­
selben abhängig bleibt, wenn er auch nicht wieder recipirt werden 
sollte. Da die Jesuiten keine eigentlichen Strafgesetze hatten, in welchen die 
Ursachen angegeben wären, aus denen die Ausweisung Statt finden 
kann, so waltete hier blose Willkür. Die Constitutionen ^) erwähnen 
auch gewisse geheime Beweggründe, Jemanden aus dem Orden zu 
entlassen, ohne daß ein sündhaftes Vergehen vorliegt; in welchem Falle 
die Ausweisung (ohne Angabe des Grundes, dessen Offenbarung in 
Anderen leicht Entrüstung sxerwrdntio^ veranlassen könnte) unter 
irgend einem Vorwaude, z. B. daß der Ausgewiesene blos der 
Prüfungen wegen verschickt werde, geheim erfolgen soll. Bei diesen geheimen 
Ausweisungen oder richtiger Entlassungen war wohl meistens die Po­
litik im Spiele. Es galt in solchen Fällen wohl in der Regel einen 
Vortheil des Ordens, z. B. die Erwerbung einer Erbschaft, wie die 
Entlassungen des Pater Grebert und des Grafen Zani^) beweisen, 
die Uebernahme eines wichtigen kirchlichen oder weltlichen Amtes, die 
Ausführung irgendeines Planes, die Einpflanzung, Pflege und Aus­
bildung des JesMsmus in protestantischen Ländern u. s. w. Zwar

80) Bulle des Papstes Plus V. vom 15. Jan- 1565 in Inst. soc. I«s. 
Vol. I. 34 sg. Bergt, auch p. 594 sg. (dscr. 22. con§>-eg. VII.) — 
Wolf, Bd. I. S. 170 fg. Nach Suarez — ihn zum Hungertode verur- 
theilen. S. v. Lang, Gesch. S. 71.

81) Inst. soc. des. Vol. I. p. 365 und 369. (Oonst. k. II. c. I. §. 1. 
Und decl. «. 2. §. ^.) und x>. 440. (6onst. ?. IX. v. 4. §. 7)

82) Inst. sov. lles. Vol. I. p. 368. (Oonst. ?. II. e. 3. declar.
83) Wolf, Bd.I. S. 177 fg.
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sind diese Entlassungen oder vielmehr Entsendungen ein undurchdring­
liches Geheimniß der Gesellschaft; daß sie aber HU allen Zeiten Statt 
fanden und zu jedem Zwecke gebraucht werden durften, dafür bürgt 
der bekannte Grundsatz: der Zweck heiligt die Mittel, und bürgen so 
viele Thatsachen der Geschichte, die sich nur als Folgen geheimer Um­
triebe verborgener Jesuiten erklären lassen. Es steht fast zu vermu­
then, daß bei dem vierten Gelübde der Professen die Intention 
auch, ja vorzugsweise auf solche geheime „Missionen" gerich­
tet sei, zu welchen eben ganz ausgezeichnete Gewandtheit, Verstellungs­
kunst, Schlauheit, Beredungs- und Ueberredungsgabe, innere Charakterfe­
stigkeit verbunden mit äußerer Fügsamkeit, Geschmeidigkeit und Beweg­
lichkeit, Muth, Ausdauer und erprobte Treue und Anhänglichkeit er­
forderlich sind. Nur eine solche Intention macht die Vorsicht und 
Behutsamkeit begreiflich, womit man bei der Zulassung zur Profession 
der vier Gelübde zu Werke ging.

Zweites Capitel.
Regierungsform und Verfassung des Jesuitenordens^).

Die Gesellschaft Jesu oder der Jesuitenstaat ist eine Wahlmon­
archie oder vielmehr eine WahldeSpotie. Die Gesellschaft 
wird nämlich von einem gewählten General (praepositus Zeueralis) 
unumschränkt regiert, da alle seine Unterthanen (sui^ § suir- 
äiti^)) ihm zum unbedingten Gehorsame verpflichtet sind. Je

84) Man vgl. Wolf, Gesch. Bd. I. S. 177 fg. v. Lang, Gesch. S. 61 fg.
85) Inst. soc. les. Vol. I. p. 101 sg. (Lull. 6re§orii XI V. s. 1590): 

„Ignntius rationem Aubernnnlli--------- monnrebicam esse äecrevit."
86) Inst. so«, ^es. Vol. I. p. 14. (Lull. knnli III. n. 1549): gs- 

nvralis snos guocungue locorum wittere etc. — valest."
87) Inst. soc. les. Vol. I. p. 23. (Lull. 3ul1i III. s. 1550): „8in- 

ßuli vero snbäitorum etc." Auch heißen sie Volk (ßens), s. Vol. I. p. 
424. (Lonst. ?. VIII. c. I. §. L.)

3*
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verwerflicher ein solcher Gehorsam ist, desto mehr gab man sich 
Mühe, ihn zu rechtfertigen. So gibt schon Jgnaz in einem Schrei­
ben an die Gesellschafter in Portugal von der Tugend des Ge­
horsams^) drei Mittel an, diese Tugend zu erleichtern; erstens 
soll der Gehorchende den Befehlenden nicht alS einen schwachen ge­
brechlichen Menschen, sondern als Christus selbst, der die ewige 
Weisheit und Güte sei, betrachten; er soll zweitens gegen alle Be­
fehle des Oberen nicht den geringsten Abscheu, sondern einen heftigen 
Eifer für deren Ausübung empfinden (Jesuiten können also beliebig 
Empfindungen unterdrücken und hervorrufen), und drittens sich selbst 
überreden (d. i. sophistisch belügen), daß alle Befehle des Oberen un- 
mittelbareBefehle Gottes seien — ein Rath übrigens, den man 
seitdem auch den StaatSunterthanen unaufhörlich ertheilt. Der Papst Ju­
lius 111.69) dxn Unterthanen des jesuitischen Reiches geradezu auf, 
daß sie „in ihm (dem General) Christus anerkmnen und gebührend 
verehren sollen." Der General wird überhaupt als Stellvertreter 
Christi 90) und Gottes^) dargestellt. Der jesuitische Unterthan 
soll sich dagegen „überreden, daß er sich von der göttlichen Vorsehung 
mittelst seiner Oberen tragen und leiten lassen müsse, als wenn er ein 
Leichnam wäre, der sich überall hintragen und auf jede beliebige 
Weise behandeln laßt, oder ähnlich dem Stocke eines Greisen, wel­
cher demjenigen, der ihn in der Hand halt, überall und in jeder 
Sache, zu welcher er denselben gebrauchen will, dient." — „Er soll in 
Allem, worauf sich der Gehorsam erstrecken kann, auf seine (des Ge­
nerals) Stimme, als wenn sie von Christus selbst käme, auf das 
Bereitwilligste hören."—„Der Gehorsam soll in Bezug auf die Voll­
ziehung, auf den Willen und auf die Einsicht (so daß derWille und 
die Einsicht — die Meinung von dem, was zü vollziehen ist, zwischen dem 
Befehlenden und Gehorchenden übereinstimmen) ganz vollkommen sein; 
so daß man mit großer Schnelligkeit und geistlicher Freude vollzieht,

88) Wolf, Bd. I. S. 133 fg. Der Brief ist abgedruckt in Inst. sov. 3ss. 
Vol. II. p. 161 sg. und in UeZuIse soc. lesu (I-ugä. 1606.) p. 368 sg»

89) In der Bulle von 1550: „In illo 6bristNIN velut praesenteill 
nßnvscnnt et, Quantum äecet, vonerentur." Inst. soo. los. Vol. I. p. 23.

90) „Hui Okristi vioes gerit," Inst. soe. los. Vol. I. x>. 406. (Honst, 
k. V. o. 4. §. 5.) „Huem Obristi looo babet," Inst Vol. II. p. 52. §. 2.

91) „I^ocum vsi tenenti," Inst. soe. los. l. c. x. 404. und 405. (Honst.
l. e. 3. §. 2. und 6.)
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was immer befohlen worden sein mag; daß man sich überrede, Alles sei gerecht, 
und daß man jede widerstreitende eigene Meinung und jedes Widerstreitende 
eigene Urtheil durch einen gewissen blinden Gehorsam (eaeca 
okeäieutla) verläugne 22)." Dieser blinde Gehorsam erstreckt sich sogar auf 
gleichgültige Dinge, und soll nicht blos auf ausdrücklichen Befehl, sondern 
auf jeden Wink des Oberen, als käme er von Christus, geleistet wer­
den^).— Es bedarf wohl nicht mehr als dieser urkundlichen Belege, 
um sich zu überzeugen, daß die Herrschaft in der Gesellschaft Jesu die 
absoluteste Despotie sei. Die Ordensglieder sind ihrem Ge­
bieter mit Leib und Seele unterworfen, indem nach den mystisch-reli­
giösen Vorstellungen die vollendetste Demuth eben darin bestcht, daß 
man sein Menschenthum dem Orden zum Opfer bringt, seine Selbst­
zwecke in den Zwecken des Ordens auf- oder untergehen läßt und sich 
als ein blindes Werkzeug dem Willen des Oberen hingibt. Je mehr 
es gelingt, die Persönlichkeit durch unbedingte Hingebung abzustreifen, 
desto höher steigt die Vollkommenheit, desto größer ist das Verdienst. 
Der unbedingte Gehorsam wird also hier durch die Re­
ligion geheiligt^"), weil er nach der Religionsoorstellung theils 
nicht einem Menschen, sondern Gott selbst geleistet wird, und 
theils in dem vollendetsten Siege über sich selbst, über Stolz, Eitelkeit 
und Eigenwilligkeit, kurz in dem Triumphe der höchsten Demuth, be­
steht. Darum kann auch nur eine auf Religion gegrün­
dete Despotie diesen Grad der Absolutheit erreichen. 
Denn die despotische Gewalt kündigt sich hier nicht als menschli­
cher Zwang, sondern als Wille Gottes an, und die Knecht­
schaft erscheint nicht als eine erzwungene, sondern als eine frei­
willige, als der vollendetste Triumph der geistigen Frei­
heit über die sündhafte Natur, und deshalb nicht als Er­
niedrigung oder Schande, sondern als geistige Erhebung, 
als die höchste Ehre vor Gott; und außer dem besonderen göttlichen 
Wohlgefallen hienieden winkt als unvergänglicher Lohn für diese 
Knechtschaft Gottes ein Sitz im Chöre der Heiligen jenseits. 
Eine solche Selbstvernichtung bahnt also zugleich den Weg zum

92) Inst. soc. les. Vol. I. p. 407 sg. (Oonst. k. VI, c. 1. §. 1.)
93) Instit. snc. los. I. e.
94) „8snetk odoäientia," Inst. soc. lvs, Vol. I. p. 407. (Oonst.

k. VI. c. 1. 1.)
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römisch-christlichen Heroenthum, zur Würde eines Hei­
ligen; und vor dem Heiligen flehen nicht nur alle Rechtgläubi­
gen auf ihren Knieen um Gunst und Protektion, sondern er wirkt 
auch, als ein besonderer Liebling des himmlischen Herrschers, der sich 
huldvoll zu den Bitten desselben herabneigt, für alle Zeiten auf 
die Lenkung der Weltbegebenheiten ein; er ist gleichsam 
befugt, als ein Himmelsfürst eine Theilnahme an der 
Weltregierung auszuüben- Was könnte auch die Welt mit 
allen ihren Gütern gegen die Verheißung einer solch' himmlischen 
Standesherrlichkeit bieten? Der Ruhm, den dieser unbedingte Ge­
horsam in Aussicht stellt, ist demnach das Höchste, wornach ein Sterb­
licher ringen kann. Denn die Würde eines Heiligen verleiht selbst ir­
dische Unsterblichkeit und einen Glanz, der alle Herrlichkeit mensch­
licher Größe weit überstrahlt. Vor dem Heiligen auf dem Altare, vor 
dessen Gebeinen (Reliquien) sogar, erscheint ja auch der mächtigste 
Herrscher nur als ein demüthiger Supplicant. Auch ist dieser unbe­
dingte Gehorsam, wie ihn der Orden vorschreibt, und diese Einheit 
der Macht und des Willens in der Person des Generals nur ein 
treues Abbild der Verfassung des Himmelreiches, wie solches die rö­
misch-katholische Kirche darstellt. Und gab endlich nicht Christus 
selbst das erste Beispiel der vollendetsten Demuth und des unbedingte­
sten Gehorsams gegen seinen Vater? Christi wahrer Nachfolger ist 
daher nur, wer sich in gleicher Weise demüthig und gehorsam gegen 
das Oberhaupt, das er seiner Kirche gesetzt hat, und das sich ja selbst nur 
den ersten Knecht der Knechte Gottes^) nennt, so wie gegen 
diejenigen beweiset, welche, dieses Oberhaupt kraft göttlicher Ermächti­
gung als Mitregenten der Kirche angeordnet und als sichtbare Organe 
des göttlichen Willens anerkannt hat. So hängt die Regierungsform 
der Gesellschaft Jesu genau mit dem Systeme der römisch-katholischen 
Kirche zusammen, ja erscheint sie nur als eine Manifestation, als 
eine politisch - praktische Ausprägung dieses letzteren. Hieraus läßt eS 
sich zugleich erklären, warum der Zudrang zu diesem Orden so groß 
war, und gerade die fähigsten Köpfe und die feurigsten Männer am 
Meisten angezogen wurden. Denn die Glieder des Ordens waren 
nicht, wie gewöhnliche Mönche, zur einförmigen klösterlichen Andacht

95) Der Papst nennt sich bekanntlich ,, servus servorum Del." 
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und zur unthätigen Zurückgezogenheit in einsamen Klosterzellen verur- 
theilt, sondern zu einem thätigen, gleichsam kriegerischen Leben berufen^). 
Sie wurden als die erste, wichtigste und darum privilegiertste Legion 
des römisch-kirchlichen Kriegsheeres der streitenden Kirche von Gott 
beigegeben. Denn Christus selbst, wie der Stifter erzählte, gab den 
Plan des Ordens an; er gesellte seinem Statthalter auf Erden zur 
Ausrottung der Ketzerei und Ungläubigkeit, und so zur faclischen Ver- 
allgemeinung (Katholisirung) der allein seligmachenden Kirche ei­
ne neue Kampsgenossenschaft mit einer von ihm selbst dictirten Verfas­
sung, eine von ihm selbst ausgehende und nach ihm benannte Jünger­
schaft zu einer Zeit bei, wo die alleinige wahre Kirche wegen der in 
Deutschland neu ausgebrochenen Empörung in besonderer Gefahr schwebte. 
Der Papst selbst erkannte den Finger Gottes, wie oben erzählt wurde, 
nahm diese neue Kriegerschaar freudig auf und stattete sie mit Frei­
heiten aus, die ihrer würdig und ihr zugleich nöthig waren, um ih­
rem Berufe mit Kraft und Erfolg nachkommen zu können. Wahrlich 
eine solche Laufbahn mußte für fanatische Frömmigkeit und für den 
Ehrgeiz gleich anlockend sein!

Der General wird von der allgemeinen Versammlung (vonZre- 
Zkttio Aenernlis) durch absolute Stimmenmehrheit auf Lebenszeit ge­
wählt 2"). Der Candidat soll sein n) mit Gott verbunden (veo 
i-onjuuctus), b) ein Muster von allen Tugenden, o) von ausgezeich­
neten Geistesgaben, 6) wachsam und sorgsam in den Geschäften, «) 
gesund, schön, kräftig (nicht zu jung und nicht zu alt), k) einfluß­
reich durch seine Abkunft, seinen Reichthum, den er in der Welt (!» 
8»eeu1o) halte, durch Ehre und guten Ruf, und §) sich ym den 
Orden verdient gemacht Habens. Die Wähler müssen zuvor schwö­
ren, den Besten wählen zu wollen Die Wahl geschieht in einem 
Conclave vor dem Angesicht- Gottes und kann durch Inspiration, durch

96) „Hincungus vnlt sub crucis vexillo Oeo militnre," Inst. soe. Iss. 
Vvl^.1. p. 22.

97) „8oc. les., guenu üiviiiL proviäentin excltnvit," Inst. «oe. les 
I. e. p. 101.

98) Inst. soc. les. Vol. I. p. 305. (eoin>>. privll. sub Oeneralis) U. 
p. 427 sg. (Oonst. k. VIII. c. 2 sg. u- k. IX sg.)

99) Inst. soc. les. Vol. I. p. 435. (Oonst. k. IX. c. 2.)
100) . Inst. soc. les. Vol. II. p. 15. Z. 38.
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Scrutinium und Compromissarien erfolgen *). Dee Gewählte darf 
die Wahl nicht ausschlagen; er muß aber auch von Jedem bei Strafe 
der Excommunication als General anerkannt werden ^). Er kann nur 
wegen bestimmter Vergehungen, als: wenn er sich fleischlich vergeht; 
Jemanden verwundet; sich der Einkünfte der Collegien zu eigenem Ge­
brauche oder zu Geschenken für Auswärtige bemächtiget; unbewegliche 
Güter der Häuser oder Collegien veräußert, oder eine irrige Lehrmei- 
nung behauptet, von der Gesellschaft abgesetzt werden, wenn er es nicht 
verzieht, freiwillig seine Würde niederzulegen ^). Wenn er wegen 
Schwäche außer Stande ist, selbst zu regieren, so kann er sich einen 
Generalvicar wählen, was er auch vor seinem Tode thun soll. Sonst 
geschieht die Wahl durch die Assistenten und die andern Professen, wozu 
wenigstens sieben Wähler erforderlich sind, deren Zahl aber vierzig 
nicht übersteigen darf^).

Der General übt jene Gewalt über die Gesellschaft aus, „welche zu ei­
ner guten Verwaltung, Zucht (oorreotio) und Regierung derselben nützlich 
ist s)". Er hat die befehlende und anordnende Gewalt ^), die vollständige 
Leitung der Collegien und der Studirenden ^), die ganze Verwaltung 
und JuriSdiction über Alle ^), das unbeschränkte Missionsrecht und 
eine eben so unbeschränkte Substitutionsgewalt in Bezug auf die Aus­
übung seiner Rechte Er befördert zu allen Graden und verlheilt 
alle Aemter n); er kann nach Belieben Professen und Coadjutoren 
machen^), die Schüler vor dem vierzehnten Jahre zum Noviziate zu- 
laffen^), Jeden aus den Orden ausstoßen, wie die Gesellschaft

1) Inst. soe. les. Vol. I. p. 430. u. 45? sg.
2)^nst. soo. los. Vol. I. p. 430. (Oonst. I*. VIII, c. 6. tz. 6 fg.)
3) Inst. säe. les. Vol. I. p. 439. (Lonst. ?. IX. c. 4.) Selne gewöhn­

liche Residenz ist in Rom, Inst. l. c. p. 113.
4) Inst. soo. los. Vol. I. p. 151. 429. (Oonst. ?. VIII. c. 4.) 497. 

(äeor. 50. eonA. II.) u. 576. (leer. 27. §. 1. eon^r. VI.) Vol. II. 45. sg.
5) Inst. 806. les. Vol. I. p. 23. (Bulle v. Julius III. v. 1550.)
6) Inst. sov. les. Vol. I. p. 6. u. 22,
7) Inst. I. e. p. 7.
8) Inst. l. v. p. 14.
9) Inst. I. c.
10) Inst. I. c. p.'19. u- 51.
11) Inst. I. e. p. 102.
12) Inst. I. «. p. 103.
13) Inst. I. e. p. 256.
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selbst ") Regeln abfassen ^), den Congregationen (Brüderschaften) 
beliebig Jndulgenzen verleihen^), jedem Mitgliede erlauben in einen 
anderen Orden Überzugehen "), zu dispensiren rc. ^). Ueberhaupt ist seine 
Gewalt ohne Grenzen ^). Kein Vertrag ist ohne seine Zustimmung 
gültig 2"). Er verwaltet die Einkünfte und das Vermögen der Häuser 
und Collegien ganz nach freiem Ermessen; blos in der Veräußerung 
bereits errichteter Häuser und Collegien ist er an die Zustimmung der 
Generalversammlung gebunden ^), ohne deren Consens er auch an den 
Constitutionen des Ordens nichts verändern darf^). Er hat die Macht, 
Vermächtnissen, welche an Collegien oder Häuser gemacht werden, ei­
ne andere Bestimmung zu geben, wenn diese gleich dem Sinne deS 
Stifters entgegen ist. Nur soll er hierbei klug und vorsichtig verfahren, 
um dadurch denjenigen, welche die Vermächtnisse zu bezahlen haben, 
kein Aergerniß zu verursachen

Der Jesuitenstaat, welcher, wie die römisch-katholische Kirche^), 
die ganze Erde umfaßt, zerfällt in Assistenzen, wovon jede wieder 
mehrere Provinzen in sich begreift. In den Provinzen befinden sich 
Profeßhäuser, Collegien, Prüfungs- (Noviziat-) Häuser, 
Seminarien und Convicte, Residenzen und in vielen auch 
Missionen.

Eine Assistenz (sssisteutla) umfaßt die Provinzen eines oder 
mehrerer Länder. Es gab Anfangs vier: 1) Indien, 2) Spanien und 
Portugal, 3) Deutschland und Frankreich und 4) Italien und Sicilien ^); 
nachher fünf, indem Frankreich zu einer besonderen Assistenz wurde ^), 
und endlich sechs, indem man Polen und Lithauen in eine besondere

14) Inst. I. 0. p. 103.
1-) Inst. 1. c/p. 432. (äecr. 143. con§r. II.)
16) Inst. I. c. p. 90. 93. 97. 241. 243. sg. u. 255.
17) Inst. I. o p. 15. 35. 73. u. 167.
18) Insr. I. c. p. 290. (com^. privil. snb <1 i s s) 6ns a ti o).
19) Inst. soc. los. Vol. I. z>. 436. ((^onst. k. IX. c. 3. H. 1.)
20) Inst. soc. los. I. c. p. 38.
21) Inst. I. c. p. 263. (coinp. prlvil. sul> nlisnatio.)
22) Inst. I. c. p. 22.
23) Inst. I. o. p. 283. (comp. pilvil. sud c o in m utntlo.)
24) Dergl. vorz. cnp. I. Lxtr. coinm. tlo. mnsorit. 6t odoll. (1. 8.)
25) Inst. soc. los. Vol. I. p. 443. (6onst. k. IX. c. 6. §. 10. sg. 

p. 473. (äocr. 8. «on^rog. I.)
26) Inst. I. c. p. 566. (6ocr. 1. cong. VI.)
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Assistenz UMschuf-7). In einem calslo§u8 xrovineiarum, cknrnorum 6to. 
(kolliae, 1749) werden noch fünf Assistenzen, und zwar 1) Italien, 
2) Portugal, 3) Spanien, 4) Frankreich und 5) Deutschland, wozu 
auch Polen, Lithauen und England gehören, aufgeführt; die Assistenz 
Indien scheint hier unter die Assistenzen von Portugal und Spanien 
vertheilt worden zu sein. Die Assistenz von Polen und Lithauen wurde 
demnach erst nach 1749 errichtet. Jeder Assistenz steht ein von der 
Generalversammlung gewählter Assistent (asslstons) vor; die Assisten­
ten bilden jedoch keine Mittelgewalt zwischen dem General und den 
Provinzialcn, sondern sie sind blos die Gehülfen und Contro­
leure des Generals, gleichsam seine Minister und Rathe. Die As­
sistenten sollen für die Bedürfnisse des Generals in Ansehung der Klei­
dung und des Tisches, so wie dafür sorgen, daß derselbe nicht im 
Arbeiten und in der Strenge gegen sich selbst das Maß überschreite; 
ihn ermähnen, wenn er in seinem Amte nachlässig sein sollte; nöthi- 
genfalls einen Generalvkcar wählen; die Fehltritte desselben der Gesell­
schaft (Generalversammlung) anzeigen und überhaupt ihm in allen wich­
tigen Sachen mit Rath und That beistehen ^). Ihr Amt ist jedoch 
weder eine Prälatur noch eine Würde (cliZuitas) 2s). Der General 
kann sie verschicken, was er aber nicht leicht thun soll, und sie, wenn 
sie sich schlecht ausführen, von ihrem Amte suspendiren, jedoch nicht 
ohne Zustimmung der Gesellschaft absetzen, selbst wenn sie erkranken 
sollten. Nur wenn Einer von ihnen stirbt, darf er mit Zustimmung 
der europäischen Provinzialcn einen Substituten ernennen. Verlaßt 
der General Rom auf längere Zeit, so muß er wenigstens Einen 
Assistenten als Begleiter mit sich nehmen-").

Die eigentlichen Regierungsbezirke des Staates der Gesellschaft 
Jesu sind die Provinzen (provinoine), deren Einrichtung dem Ge­
neral so zusteht, daß er auch neue anordnen kann, wobei er jedoch 
seine Assistenten, unter welche die Sorge über die Provinzen zu ver-

27) Inst. 1. e. p. 692. (äecr. 10. conxrsß,. XVIII.)
28) S. Not. 25) u. Inst. I. c. p. 439. (Honst. I*. IX. c. 4.) p. 472. 

(äocr. 82. eon^rog. I,) p. 618. (Oeor. 28. oon^o. VIII.) u. p. 650. (äoer. 7. 
eongr. XII.) Vol. II. p. 49 sg.

29) Inst. soc. 1os. Vol. I. p. 602. (äooi-. 44. eon^ooA. VII.)
30) In8t. I. o. p. 472. (äoor. 8. u. 87. oongrox. I.) p. 536. (6eor. 

24. congreg. IV.) p. 576 (äeor. 27. Z. 2. congroZ, VI.) u. 701. (csn. 35. 
oongrv§. I.)
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theilen ist, zu Rathe ziehen soll^). Sie umfassen ganze, und Eine 
oft mehrere Länder. Zu welcher Provinz ein Jesuit gehöre, entschei­
det nicht der Geburtsort, sondern der Ort, in welchem er zur Gesell­
schaft zugelassen wurde. Der General kann jedoch auch die Glieder 
der Gesellschaft anderen Provinzen zutheilen, als in welchen sie in die­
selbe eingetreten sind. Die Provinzialangehörigkeit ist in so fern wichtig, 
als nur solche zu Assistenten gewählt werden können, welche einer zur 
fraglichen Assistenz geschlagenen Provinz angehören, und als ein Jeder 
zunächst Unterthan seiner Provinz bleibt, so lange nicht seine Oberen 
ihn an eine andere abtreten ^). Hält sich ein Jesuit in einer „frem­
den" Provinz auf, fo ist er auch für die Zeit seines Aufenthaltes 
den Oberen dieser Provinz unterworfen^). Man theilt sie in euro­
päische und außereuropäische ab ^).

Einer jeden Provinz steht ein Provinzial (praexosltus pro- 
viueinlis) vor, welchen der General regelmäßig auf drei Jahre ernennt. 
Dieser kann jedoch die Dauer des Amtes verlängern und verkürzen ^). 
In den entfernten Provinzen können die Glieder der Gesellschaft an 
die Stelle des verstorbenen PcovinzialS einen Anderen auf so lange 
wählen, als nicht der General Einen sendet ^). Die Provinzialen 
sollen ausgezeichnete Männer (viri seleeti), von erprobter Treue und 
mit solchen Eigenschaften begabt sein, welche denen des Generals ver- 
hältnißmaßig gleich kommen ^). Ihre Gewalt geht von dem General 
aus, welcher sie auch beschränken kann, wiewohl es für zweckmäßig 
gehalten wird, ihnen eine ausgedehnte Macht einzuräumen ^). Sie

31) Inst. I. e. p. 443. (Lonst. k. IX. c. 6. §. 10.) x. 477. (äecr. 108. 
Lviigre«. 1.) u. 495. (cloor. 36. congre^. II.)

32) Inst. i. c. p. 510. (cloor. 16. con§ro§. III.) p. 649. (äocr. 5. con- 
XII.) u. p. 708. (osn. 3.)

33) Inst. I. c. p. 647. (llscr. 32. con^re^. XI.) u. p. 731. (oan. 10.) 
34) Inst. I. c. p. 653. (llecr. 20. congreg. XII.) 674. (clecr. 21. 

congrex. XIV.) u. Vol. II. p. 37 sg.
35) Inst. soc. les. Vol. I. p. 437. (6onst. 1^. IX. c. 3. Z. 14.) p. 439 

(ibiä. §. ^l.) p. 440. (ibill. cgp. 5. §. 1.) Papst Clemens VIII. verbot die 
Verlängerung der dreijährigen Amtsführung, Inst. I. c. p. 562. (llocr. 64. 
von§rc§. V.) p. 666. (llecc. 17. congroZ. XIII.)

36) Inst. I. c. p. 19.
37) Inst. I. c. p. 442. 443. u. 445. (6onst. ?. IX. c. 6. §. 2. 6. u. §. k'.)
38) Inst. I. c. p. 363. (Oonst. ?. II. c. 1. §. 2.) p. 424. (6onst. I?. Vlll 

c. 1. Z. 6.) x. 437. U. 438. (Oonst. k. IX. c. 3. §. 4. U. 15.) 
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sind verpflichtet, ihre Provinz und ihre Untergebenen auf Verlan­
gen des Generals entweder selbst oder durch einen Anderen jährlich zu 
visitiren 39); über den Zustand der Provinz, so wie über alle wichtigen 
Angelegenheiten häufig an den General zu berichten, nach dessen Vor­
schrift sie sich in Allem folgsam zu richten Habens; von den Local- 
oberen über Alles sich berichten zu lassen und ihnen die nöthigen Wei­
sungen zu ertheilen ^); eine sorgsame Aufsicht über die gesellschaftlichen 
Studienanstalten, deren Lehrer und Schüler zu führen, namentlich 
neuerungssüchtige Lehrer zu entfernen^); über die Büchercensur, ins­
besondere darüber zu wachen, daß keine Schrift ohne Wissen und Wil­
len des Generals gedruckt werde ^); die Verwaltung der weltlichen An­
gelegenheiten gehörig zu besorgen ^) und die Provinzialversammlun- 
gen, bei welchen sie zwei Stimmen haben, anzukündigen und zu lei­
ten^). Unter ihnen stehen die Rectoren der Häuser, welche ihnen 
Rechenschaft ablegen müssen^); sie bestellen alle Präfecten, berichten 
darüber an den General^) und bestrafen alle Ungehorsamen ^), Sie 
müssen sich Visitationen gefallen lassen und über Alles Rechenschaft ab­
legen Im Falle des Todes eines Provinzials versieht als Vicar 
dessen Stelle der Probst des Profeßhauses, unter Mehreren der Aelteste 
von ihnen, in deren Ermangelung der Rector des Collegiums und un­
ter Mehreren der, Aelteste, wenn er ein Professe von vier Gelübden ist, 
im entgegengesetzten Falle aber der älteste Professe von vier Gelübden.

39) Inst. I. c. p. 426. (Oonst. ?. VIII. c. 1. Z. k°.) p. 478. (äoci-. III. 
eongro^. I.) Vol. II. p. 88.

40) Inst. Vol. I. p. 423. (Oonst. ?. VIII. c. I. §. 4.) p. 443. u. 444. 
(Oonst. k. IX. e. 6. §. 6. u. §. ^4.) 447. (Oonst. ?. X. H. 9.) Vol. II. 
x. 86. u. 126. Z. 11.

41) Inst. Vol. I. p. 442. (Oonst. ?. IX. c. 6. §. 2.)
42) Inst. I. c. p. 620. (cloor. 38. cougreA. VIII.) p. 685. (llocr. 36. 

congrog. XVI.) Vol. II. p. 82. u. 177.
43) Inst. soc. Iss. Vol. II. p. 63.
44) Inst. I. e. p. 340 sg.
45) Inst. Vol. I. p. 429. (Oonst. ?. VIII. c, 5. ß. 3.) Vol, )I, p. 27.
46) Inst. Vol. I. p. 392. (Oonst. k. IV. e. 10^ §. 5.) p. 423. (Oonst. 

I». VIII. c. I. §. 4.) x. 438, (Oonst. k. IX. c. 3.)
47) Inst. Vol. II. p. 321. §- 14.
48) Inst. Vol. II. p. 335.
49) Inst. Vol. I. p. 462. («leor. 64. congr. V.) p. 666. (<locr. 17^ oon-

XIII.)
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Das Vicariat dauert bis zur Ernennung eines neuen Provinzials . 
dem Provinzial steht ein Gehülfe (sooius pi-ovlueialis) zur Seite ^).

In den Provinzen bestehen als Anstalten der Gesellschaft zunächst 
die Profeßhäuser (domu8 xrokesssG 8. ^rotsssoruin) und diePrü- 
fungshäuser (doiiE xrobstlouis). Die ersteren können keine 
Einkünfte haben, noch unbewegliche Güter in Gemeinschaft besitzen 
und sollen vorzüglich in großen Städten errichtet werden ^). Sie sind 
zur Wohnung der Profcssen von vier Gelübden bestimmt, welche nicht 
mehr die Wissenschaften zu lernen, sondern anzuwenden haben^), und 
die Gesellschaft im engsten Sinne bilden. In diesen Häusern soll der 
Eifer für das Heil und die Vollkommenheit der Seelen, auch die Rein­
heit des Zweckes der Gesellschaft und der Mittel zu demselben, 
so wie des G ebrauch es der letzteren besonders hervorleuchten ^). Sie 
dürfen von den Eollegien keine Unterstützung annehmen. Dieses Ver­
bot schließt jedoch nach jesuitischer Argumentation nicht aus, daß dieje­
nigen, welche von einem Profeßhause in die Eollegien geschickt werden, 
von diesen Reisegeld und Kleidung erhalten^). Die Prüfungs- 
(Noviziat-) Häuser dagegen sind dotict und für die Prüfungen und 
den Aufenthalt der Novizen, Schüler und der Väter, die noch die 
dritte Prüfung zu bestehen haben, bestimmt. In jeder Provinz soll 
wenigstens Ein solches Haus bestehen ^). Sodann kommen in den 
Provinzen noch vor die Unterrichtsanstalten: die Eollegien, 
Seminarien und Convicte. Die gleichfalls dotirten Eollegien 
(eoUeZIa) umfassen sowohl die gelehrten Schulen (Z^mussluin, els8- 
868 8. seUoIss inferiore) als die Facultätswissenschaften (Stucks Is- 
oullatum) in drei Abtheilungen (kaeultas linAusruin, srtium et tliso- 
Io§l26). Die Gymnasialstudien zerfallen in drei Abtheilungen:

50) Inst. I. c. p. 541. (dscr. 56. congr. IV.)
51) Inst. Vvl. II. p. 118 SH.
52) Inst. Vvl. I. x. 410. (6onst. ?. V. c. 2. §. L.) x. 704. (csn. 21, 

con§r. II.)
56) Inst. I. v. p. 551. (devr. 17. con^rex. III.)
54) Inst I. c. 374. (6onst, I'. III. v. 1. §. 27.) u. 341. (exsm. c. 1. §. 5.)
55) Inst. 806. Ivs. Vol. II. p. 94. (Ueg. 37.)
56) Inst. Vol. I. p. 340. (exam. c. 1. §. 4.) u. p. 411. (Oonst. ?. VI. 

e. 2. §. v.)
57) Inst. Vol. I. p. 490. (decr. 14. cvnßre§. II.) u. 702. (csn. 1.) 

Vol. II. p. 113. u. 117.
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1) Grammatik in drei Classen (ologsig inklma, meäla 6t 8ux>r6- 
ma), 2) Humanitätsstudium, welches nur eine Fortsetzung des 
Studiums der lateinischen und griechischen Sprache ist, und für dieje­
nigen, welche die Grammatik verlassen haben, „gleichsam den Boden 
der Eloquenz vorbereiten soll," und 3) die Rhetorik, welche die Rede- 
und Dichtkunst (laoulta8 Ol-atoria et xoetios) behandelt. Für jede 
Classe der Grammatik, so wie für das Humanitätsstudium und die Rhe­
torik ist ein eigener Professor bestellt. Stunden, Gegenstände, 
Bücher (jesuitische Lehrbücher und von der Gesellschaft edirte, von 
allem Anstößigen gereinigte Ausgaben der Classiker seältlou^ oastibutL^), 
Uebungen, Prüfungen und Erholungen sind genau vorge­
schrieben. Einen großen Theil der Zeit nehmen Gebete, der Religions­
unterricht, geistliche Lectüre, Kirchenbesuch, Beichte u. s. w. in An­
spruch. Geographie und Geschichte wird nach jesuitischen Lehrbüchern 
nur sparsam betrieben. Der Unterricht wie das Lernen geschieht mechanisch; 
das ganze Studium ist Gedächtnißsache, indem die Kenntnisse von au­
ßen eingetrichtert, nicht aber von innen angeregt und durch Selbstden­
ken zur geistigen Anschauung und so zur Erkenntniß — zur Wissen­
schaft erhoben werden. Das Betragen, wie die Andacht der Schüler 
richtet sich nach bestimmten eingeübten, gleichsam militärischen Formen, 
bei denen der innere Mensch ganz unbeachtet bleibt und sich gar nicht 
äußerlich zeigen darf, weil unbedingter Gehorsam und unbedingtes Für­
wahrhalten der vorgctragenen Lehren (eigentlich Regeln) verlangt 
wird. Die Schüler werden mit einem Worte nur dressirt, nicht 
gebildet. Die Facultätsstudien umfassen: 1) Mathematik, 
2) Moralphilosophie nach Aristoteles, 3) Philosophie 
(xluio8oxliia 8. 3ri68 8. 8eieuliae ULtura1e8) nach Aristoteles, als: 
Logik, Physik und Metaphysik mit Disputationen, 4) Casui- 
stik (6S8U8 eousoiemlLk), 5) scholastisch e Theologie, 6) hebrä­
ische Sprache und 7) die heilige Schrift. Was oben von den 
Gymnasialstudien gesagt wurde, gilt seinem ganzen Umfange nach auch 
von diesen akademischen Lehrcursen. Zu befolgende Grundsätze und 
Meinungen, Stunden, Lehrcurse u. s. w. sind genau vorgeschrieben. 
Von einer Wissenschaft im wahren Sinne des Wortes kann daher 
keine Rede sein. Die Professoren dürfen keine eigene Meinung oder 
Ansicht haben, weil dieses gegen die nothwendige Uniformität der Lehre 
und somit gegen den unbedingten Gehorsam verstoßen würde, und 
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eben so wenig würb^ein Zuhörer eine eigene Meinung äußern dürfen "). 
Die besonderen Uebungsschulen heißen acaäeiniae, sie mögen Gram­
matik, Rhetorik, oder eine andere Disciplin zum Gegenstände haben ^)- 
Vermöge päpstlicher Privilegien dürfen die Lehrer der Gesellschaft Jesu, 
auch an solchen Orten, wo Universitäten sind, in ihren Collegien so­
wohl über Uterus Iruinaniores als artes liberales und Theologie öf­
fentliche Vorlesungen halten; nur sollen diese Vormittags und Nach­
mittags in zwei Stunden oder auch einer nicht mit den Universiläts- 
vorlesungen collidiren, in so fern die Universität die Vermeidung einer 
solchen Collision verlangt^). Eben so können ihre Gymnasien von 
auswärtigen Schülern besucht werden. Diese müssen sich aber ganz der 
eingeführten Schulzucht unterwerfen^); wenigstens jeden Monat ein­
mal beichten; täglich zur bestimmten Stunde dem Meßopfer und an 
Feiertagen auch der Predigt beiwohnen; den Katechismus auswendig 
lernen, und döse Gesellschaften sowohl als die Lectüre schädlicher und 
unnützer Bücher vermeiden, so wie sie auch öffentlichen Schauspielen 
und Hinrichtungen, außer wenn diese an Ketzern erfolgen, 
nicht beiwohnen dürfen In die Collegien sollen zwar auswärtige 
Schüler als Haus- und Tischgenossen (eonvictores s. meussles) 
nicht ausgenommen werden; jedoch kann der General in dem Falle, wenn 
die Zahl der eigenen Schüler, welche nämlich in den Orden eintreten 
wollen, nicht hinreichend ist, gestatten, noch andere arme Zöglinge, welche 
diese Absicht nicht haben, annehmen. Dieses sei, wird weiter erklärt, 
selbst wenn die Zahl der eigenen Schüler hinreicht, auch dann nicht 
gegen das Institut der Gesellschaft, wenn die mit den Stiftern einge­
gangenen Verträge es verlangen. Die so angenommenen Schüler müß-

58) Der vollständige Stubicnplan steht im Inst. soc. los. Vol. II. st. 
169 — 237. u. dazu Vol. I. p. 370 sg. (6onst. I>. III. u. IV. c. 3— 16.) 
M. s- auch v. Lang, Gesch. S. 38 fg. u. Th. Mundt indem Freihafen 
Iahrg.1839. I. Heft Nr. 2 (üb. die Erziehungsanstalten der Jesuiten in Frei- 
burg).

59) Inst. soc. les. Vol. II. p. 221 sg.
60) Inst. Vol. I. p. 40. 66. u. 331. (comp. privil. sub soliolae.)
61) Man soll von ihnen auch das Versprechen des Gehorsams verlangen 

sie jedoch nicht ausschließen, wenn sie es nicht leisten wollen. Inst. Vol. p. 400 sg. 
(6onst. ?. IV. c. 17. §. 3. u. I).) Sie können auch Prämien erhalten, nur 
nicht auf Kosten der Gesellschaft. Inst. I. c. p. 699. (can. 16. congre§. IX.)

62) Inst. Vol. II. x. 220 sg.
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ten jedoch abgesondert wohnen und dürften ohne Erlaubniß des Obe­
ren nur mit bestimmten, zu diesem Zwecke besonders gewähl­
ten Personen Umgang pflegen; eine Anordnung, deren Absicht 
offenbar dahin geht, daß einerseits jede Gelegenheit abgeschnitten wird, 
etwas dem Orden Nachteiliges diesen auswärtigen Schülern vertrau­
lich mitzutheilen, und anderntheils der Orden ihnen solche Gesellschafter 
auswählen kann, welche hinreichende Menschenkenntniß, Liebenswür­
digkeit und Gewandtheit besitzen, um die noch zarten Gemüther dieser 
Zöglinge ganz für die Gesellschaft zu gewinnen oder ihnen doch eine 
bleibende und warme Anhänglichkeit an die Interessen derselben einzu- 
prägen. Die Erklärungen der Constitutionen ^) gehen noch weiter 
und gestatten selbst von der Armuth ganz abzugehen. Bisweilen 
könnte man nämlich, heißt es in denselben, aus ehrbaren Gründen 
(bonestas ob 600808) auch die Söhne Reicher und Adel ich er, die 
von eigenen Mitteln lebten, zulassen. Das passende Alter für die Zu­
lassung sei zwischen 14 und 23 Jahren. Die Schüler seien für die­
selbe desto geeigneter, je mehr ihre Eigenschaften mit denen überekn- 
stimmten, welche man in der Gesellscbaft verlange. Gleichwohl müsse 
man hinsichtlich der Zulassung eher strenge als lax sein, und deshalb 
durch eine vorgängige Prüfung diejenigen sorgsam auswählen, welche 
zugelassen werden sollen. Nach dem etwas dunkel gefaßten Schluß­
sätze der Erklärungen 64) könnten einige, obwohl seltener, wegen be­
sonderer, nach dem Urtheile des Oberen zureichender Gründe, auch un­
ter die Schüler der Gesellschaft selbst ausgenommen werden. Das 
„inter Nostros Lllmltti" kann man wenigstens, zumal in Ver­
bindung mit „lioet rariyr68," nur so verstehen, daß die hier gemein­
ten Zöglinge nicht, wie gewöhnlich, als bloss Hausgenossen (convi- 
otor«8), die abgesondert wohnen und nur mit den besonders bestellten 
Gesellschaftern umgehen dürfen, sondern, obgleich sie nicht die Absicht 
haben, in die Gesellschaft einzutreten, dennoch als Schüler der Col- 
legien in derselben Weise, wie wirkliche (approbirte) Schüler der Ge­
sellschaft, die nämlich nach überstandenen Prüfungsjahren und abge­
legten Gelübden solche geworden sind, betrachtet und behandelt werden 
sollen. Die geheime Intention ging aber offenbar noch weiter.

63) Inst. 806. los. Vol. I. p. 332 sg. (6onst. ?. IV. 6. 3. §. L.)
64) lioet rarloros, possent inter Kostens, pnrticulnrcs ob cau-

Lss et Lu^erioris Huclicio ekllonces, klämitti" (Inst. !. 6. p. 333).
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Man beabsichtigte, diese auserwählten Zöglinge, meistens Söhne ange­
sehener und einflußreicher Familien, für die Gesellschaft zu gewinnen, 
sie zu vermögen, der Gesellschaft — wenn auch nicht in diese einzutre- 
ten — wenigstens durch das Gelübde des Gehorsams bei zutreten, sich 
derselben — zu affiliiren, und so als geheime Jesuiten in kurzen 
Röcken gegen die Theilnahme an allen dem Orden verliehenen Jndul« 
genzen die größere Ehre Gottes, d. i. die Interessen der Gesellschaft, 
nach Kräften fördern zu helfen und sich durch Eifer einst den Grad 
von Professen dreier Gelübde zu verdienen; wogegen sich die Gesell­
schaft natürlich — der Zweck des Ordens gebot eB — verpflichtete, ih­
ren ganzen Einfluß aufzubieten, um ihnen in der bürgerlichen Gesell­
schaft zu solchen Stellungen, Aemtern und Würden zu verhelfen, 
welche ihnen die möglich ausgedehnteste Gelegenheit gewährte, dem Or­
den nützlich und förderlich zu sein, und ihnen wohl auch für den Fall 
des Bedürsens Geldunterstützungen versprach, besonders wenn sie solche im 
Dienste des Ordens, z. B. zu Reisen, zum Aufenthalte und Spio- 
uiren an bestimmten Orten, nöthig haben sollten. Wie manche ge­
heime Jesuiten mögen ihre Söhne mit der frommen Intention, sie 
auch zu Erben des unvergänglichen Gnadenschatzes des Ordens zu ma­
chen, und mit den erforderlichen geheimen Instruktionen für die Obe­
ren, dieselben zu gewinnen, an die Collegien der Gesellschaft Jesu ge­
sendet und ihren heiligen Zweck auch erreicht haben! Nur auf diese 
Weise läßt es sich ganz natürlich erklären, warum eines Theils der 
Zudrang der Söhne des Adels und der höheren Stände zu den Col­
legien der Jesuiten von jeher so groß war, und warum andern Theils 
gerade der Adel und die höheren Stände sich der Jesuiten von jeher so 
lebhaft und warm annahmen. Den Jesuiten konnte nicht lange ver­
borgen bleiben, welch' ein kräftiges Mittel ihre Studienanstalten seien, 
die Grundmauern ihres Instituts, wie wir oben uns ausdrückten, in 
die Welt einzusenken und so den Bau desselben zu erweitern und zu 
befestigen. Die Art der Behandlung der Studien, namentlich daS Aus- 
wendiglernen nicht begriffener, sondern nur auf die Autorität der Leh­
rer hin für wahr angenommener Sätze und Lehren ist auch vollkom­
men geeignet, in den jugendlichen Gemüthern alle Liebe zur Wissen­
schaft, alle Lust zum Selbstdcnken zu ersticken und sie dafür an daS 
gläubige Fürwahrhalten der Meinungen der jesuitischen Lehrer und 
so an eine geistige Abhängigkeit von diesen zu gewöhnen, welche über­
dies noch durch die Beichte und den Rath in Gewissenssachen, so wie 

4 
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durch das Bedürfniß der den Vätern der Gesellschaft Jesu in dem 
ausgedehntesten Umfange zustehenden Lossprechungsgewalt noch tiefer 
begründet und befördert wurde. Dagegen ist die sophistische Dialektik, 
worauf in den Jesuitenschulen aus leicht begreiflichen Ursachen das 
größte Gewicht gelegt wird, für die Jugend nicht nur anziehend, da 
diese weit lieber oberflächlich räsonnirt, als gründlich denkt und studirt, 
und gewandtes Disputiren bei dem — auch vornehmen — Pöbel weit 
höher gilt und größere Bewunderung erregt, als die bescheidene und 
darum schweigsame Wissenschaft; sondern auch für die künftige Lauf­
bahn als StaatsmcMn, als Diplomat von dem erheblichsten Nutzen, da 
in der Politik und Diplomatie, wie man die eine und die andere von 
jeher in der Praxis auffaßte und anwandte, die dialektische Gewandt­
heit, womit man die geheimen Absichten verdeckt und durchsetzt, die 
Gegner täuscht und übervortheilt, als das beneidenswertheste Talent 
angestaunt wird, nach welchem man die Fähigkeit und Brauchbarkeit 
der Staatsmänner und Diplomaten taxirt. Hierzu kommt endlich die 
bequeme Moral, welche die Jesuiten lehren, und welcher man über­
dies mit Hülfe der jesuitischen Sophistik im Privat-, Staats- und 
diplomatischen Leben und Verkehre jede beliebige Form und Wendung 
geben kann. An der den höheren Ständen so wichtig scheinenden 
äußeren Dressur zur höfischen Geschmeidigkeit und Fügsamkeit in die 
Launen Anderer lassen es diese Lehranstalten eben so wenig fehlen.

Die Convicte, in welchen nämlich die zu den Kollegien zuge­
lassenen auswärtigen Schüler (sokolnst-lci exteimi) wohnen, bilden in 
der Regel nur Nebenanstalten der Collegien, denen sie ganz unterge­
ordnet sind. Solche Convicte können auch mit den Seminarien 
verbunden sein, welche zur Bildung der Professoren und „anderer 
tauglicher Arbeiter im Weinberge Christi^ in den humanistischen Wis­
senschaften, in der Philosophie und Theologie bestimmt sind, in sofern 
nämlich neben den Alumnen (slumui) der Gesellschaft auch auswär­
tige Mensalen (oonvietorcs) in dieselben ausgenommen werden dür­
fen. In jeder Provinz soll wenigstens ein Seminarium bestehen^).

Die Residenzen (r^iäeutise) ferner sind kleinere Colonieen 
jesuitischer Priester^). Wenn nämlich die Mittel unzureichend sind,

65) Inst. soc. Ics. Vol. I. p. 489 (äccr. 9. con^r. II.) u. p. 703. 
(can. 5 u. 13. conZr. II.)

66) Daher auch resiäcntine krcsb^terorum soc. 3es. genannt, 
s. Inst. Vol. I. p. 110 u. 242.
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oder der Ort sonst nicht geeignet ist, ein Profeßhaus oder ein förmli- 
ches Collegium zu errichten, so begnügt sich die Gesellschaft mit einer 
blosen Residenz, indem sich eine Anzahl Jesuiten bleibend niederläßt, 
um in dem Umkreise des der Residenz angewiesenen Gebietes für die 
Zwecke der Gesellschaft als Priester, Beichtiger, Prediger u. s. w. zu 
arbeiten. Sie befinden sich häufig an Wallfahrtsorten, stehen gewöhn­
lich mit einem Collegium in Verbindung und dienen auch als Zu­
fluchtsstellen für ältere Väter, als Musenorte für wissenschaftliche Aus­
arbeitungen und zum Theil auch als stille Besserungs- und Straf­
anstalten. Mit einer solchen Residenz können auch Gymnasien ver­
bunden sein. Es kamen Fälle vor, wo Collegien wegen unzureichen­
der Einkünfte in Residenzen umgewandelt und selbst diese aufgehoben 
werden mußten^), wie umgekehrt aus einer Residenz auch ein Colle- 
gium oder Profeßhaus werden kann.

Missionen (missiones) endlich werden in der Regel zur Aus­
hülfe an solchen Orten errichtet, wo gar kein^ oder allzu große Pfarreien 
sind, und wo besonders unter Protestanten der katholische Cultus wieder 
gehoben und gepflegt werden soll. Die Regeln und Einrichtungen des 
Ordens lassen sich daher auch auf ein kleines Missionshaus nicht durch­
aus anwenden, sondern die Priester müssen hier nach Art von West- 
geistlichen zusammenleben. Eine Mission kann, wenn ihre Unterhalts­
mittel für die Dauer gesichert sind, und ihr eine lateinische Schule 
sammt ihren Fonds überwiesen wird, in eine Residenz übergehen.

Die Vorsteher der Häuser, Collegien, Seminarien und Con- 
victe werden im Allgemeinen Luxeriores, Ueetores, kraexositi loosles 
s. xArtioulLr68 genannt^); -insbesondere heißt der Vorstand eines 
Profeßhauses krn6^>08iius (Propst)^); der Vorstand eines Colle­
giums Ueeior 70); der Vorstand eines Prüfungshauses lVInZister- 
Novltioi-uirr^'), welcher in dem getrennten Prüfungshause die Be­
fugnisse anderer Rectoren hat, da aber, wo ein solches mit einem Pro-

67) Z. B. Inst. sov. 7es. Vol. I. p. 689 (äeer. 14. eongr. XVII.) 
U. p. 691. (clscr. 6. eongi-. XVIII.)

68) Inst. Vol. II. p. 125 (keg. 26.) u. 126. (Z. 1t u. 12.) — Brrgl. 
v. Lang, Gesch. S. 64 flg.

69) Inst I. c. p. 91 LH.
70) Inst. I. e. p. 98 sg.
71) Inst. I. c. x. 106.

4*
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feßhause oder einem Collegium verbunden ist, unter dem Propste oder 
Rector steht ^). Eine wichtige Person in dem Prüsungshause ist der 
Lxsmiuntor, welcher die ersten Prüfungen mit den Aspiranten zum 
Orden vorzunehmen hat^). Die Vorsteher der Seminarien und 
Convicte werden ebenfalls Rectoren genannt^); sie haben jedoch 
nicht alle Rechte eines Rector eoUegii. Sämmtliche Vorstände wer­
den vom General ernannt, der sie auch wieder beliebig absehen kann, 
sie stehen zugleich unter dem Provinzial ihrer Provinz und müssen so­
wohl an diesen, als an den General über alle Vorkommnisse, so wie 
über den Zustand ihrer Institute genaue Berichte erstatten ^).

Jeder Obere, auch der General, hat einen ^.6Monitor^), 
der ein Professe von vier Gelübden sein muß, zur etwa nöthigen Er­
innerung an seine Pflichten, so wie Rathgeber (oo"Stores) ^), 
als welche für den General die Assistenten zu betrachten sind; der Pro­
vinzial noch einen besonderen Gehülfen (soeins)^); der Propst, 
so wie der Rector eines Collegiums, einen Mnister-^) und 8nd- 
mini8tri 80), und der Vorstand eines Prüfungshauses ebenfalls 
einen Looius 8l) zur Seite. Für die dritte Prüfung besteht ein be­
sonderer lustruotor ?Ätruin terNa« prodnticiuis 82), 
Außerdem gibt es für jedes Institut und jede umfassendere Verrichtung 
(oklleiuin) einen eigenen Präfecten, die in der Regel der Provin­
zial ernennt. Die wichtigsten sind: der kraefeotus re-ruin splrltua- 
Iium83), der kraek. sturlioruin Aeueralis 8^), der kraek. stuäio-

72) Inst. I. e. §. 3 u. 5.
73) Inst. I. e. p. 104.
74) Inst. I. c. p. 28. (cap. 2.). Dir Residenz hat ebenfalls einen Kupe- 

rivr, dem noch ein soolus collotoralis als Gehülfe zur Seite steht.
76) M. s. z. B. Inst. Vol. I. p. 381. (Lvnst. 1^. IV. c. 2. §. 5.) p. 392. 

(iblä. o. 10. ß. 3.) p. 400 (ibiä. c. 17. §. 7.) u. p. 436 (t^onst. ?. IX. c.3. §. 4.)
76) Inst. Vol. I. p. 492. (6ecr. 22- oon^r. II.) Vol. II. p. 52 u. 125.
77) Inst. I. c. p. 124.
78) Inst. I. c. x». 118.
79) Inst. I. v. x>. 122.
80) Inst. I. c. x. 153.
81) Inst. l. c. p. 130.
82) Inst. 1. c. p. 117.
83) Inst. I. c. p- 80. 265. 318 sg.
84) Inst. Vol. I. p. 335. (Lonst. ?. IV. c. 5. §. 1.) Vol. II. x>. 170. 

176 sg. 180 sg. 196 sg. 210 s^.
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rum iukei'iorinn ^5), die kisekeeti der verschiedenen Akademieen E6), 
der kraof. Ui^Iiotlreoss , der kis.s. «colosis« ^^) , der krLkf. 
<!ouolonnui ^'^), der kisek. keotoruin sä insnssin ^"), der I?rs6k. 
ssiütstis , unter dem der Krankenpfleger (inlit-ursi-ius) steht, 
der krsol'. reseotoril , der Vi'sel'. still ^^) .'c. Auf den Uni­
versitäten kommen noch als besondere Ofsicialen, die unter dem 
Rector stehen, vor ^): der Canzler, die s^uälci, Aeiiei iill» 
und xsrtloulsi «8, der lXotsrlu«, die Decanen der Fakultä­
ten und zwei Designirte einer jeden derselben.

Zur Unterstützung in den Regierungsgeschäften wählt sich der 
General auch einen Secretär (866istsrlu8 6en«rs1ls), der zugleich 
,,Secretär der Gesellschaft" heißt, und auch aus den Assisten­
ten genommen werden kann, wiewohl es die Generalversammlung 
für besser hielt, wenn dies nicht geschieht. Der Secretär soll regel­
mäßig bei dem Generale bleiben, ihm statt des Gedächtnisses und der 
Hände in Allem dienen, was schriftlich oder sonst zu verhandeln ist, 
und überhaupt zu den Geschäften desselben gehört; und gleichsam die 
ganze Last des Amtes des Generals, außer der Gewalt desselben, auf 
seine Schultern nehmen. Insbesondere liegt ihm ob, auS den Corre» 
spondenzen und Berichten Auszüge für den General zu fertigen^).

Um den Zustand der Provinzen genau kennen zu lernen, die Pto- 
vinzialen und andere Oberen zu überwachen und so deren Berichte 
zu controliren ernennt der General Visitatoren (visitawres) für 
die verschiedenen Provinzen und ertheilt ihnen auch oft die Macht, 
Glieder in den Orden aufzunehmen. Sie können in allen Collegien 
und Orten nach der Visitation den OrdenSgliedeen den Segen (bsus-

83) Inst. Vol. II. p. 201.
86) Inst. i. c. x>. 221 sg.
87) Inst. l. c. p. 151.
88) Inst. I. c. p. 131.
89) Inst. l. c. p. 306.
90) Inst. I. c. p. 150.
91) Inst. l. c. p. 151.
92) Inst. I. e- x- 156.
93) Inst. I. c. p. 159.
94) Inst. I. o. p. 170 u. 178.
95) Inst. soo. 3ss. Vol. I. p. 400 sg. (6onst. ?. IV. o, 17.)
96) Inst. I. o. p. 438. 443 u. 444. (6onst. ?. IX. c. 3. Z. 16. u. c. 6.

8. ü. L.) p. 473 (öoor. 89. ovn^r. I.) u. p. 669. (äecr. 3. congr. XIV.) 
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6idlo) und vollkommenen Ablaß ertheilen. Ihr Amt hört, wenn es 
der General ihnen nicht früher abnimmt, mit dem Tode desselben auf. 
Dieser kann auch ihre Handlungen wieder annulliren ^).

Außer den bisher genannten Werkzeugen der großen Regierungs- 
maschine find noch hauptsächlich zwei Arten von Beamten zu 
bemerken, wovon die eine in materieller und die andere in gei­
stiger Hinsicht zu sorgen hat, daß die Gesellschaft Jesu keinen Scha­
den leide. Dieses sind die Prokuratoren und Revisoren. Die 
Prokuratoren haben nämlich alle Geschäfte zu besorgen, welche 
sich auf die Ausfertigungen, die Processe, auf die Verwaltung und 
das Rechnungswesen beziehen. Sie müssen genaue Geschäftsbücher 
führen, den betreffenden Oberen, ohne deren Wissen und Willen sie 
nichts von Wichtigkeit vornehmen dürfen, über Alles Bericht erstatten 
und Rechenschaft geben, und haben die Aufsicht über auswärtige Pro­
kuratoren, Sollicitatoren und Adoocaten, welche für den Orden Ge­
schäfte verrichten oder Processe führen, so wie über die von ihnen an- 
zulegenden Archive. Der erste und wichtigste ist der Prokurator 
des Generals^). Er soll kein Pcosesse sein; der General kann 
ihn jedoch auch unter den Prosessen von vier Gelübden wählen, wenn 
sonst kein hierzu tauglicher Gesellschafter vorhanden ist. Er residirt zu 
Rom, jedoch regelmäßig in keinem Profeßhause. Sodann hat jede 
Assistenz^), jede Provinz^"), jedes Profeß- und Prüfungshaus 
und jedes Collegium^) noch einen eigenen Prokurator. Die Re­
visoren (revisores Aenernles) sollen den General in der Prü­
fung und Censur (Verbesserung) der für den Druck bestimmten Werke 
des Ordens oder einzelner Glieder desselben unterstützen. Sie werden 
deshalb aus den verschiedenen Nationen gewählt und sollen von vor­
züglicher Verstandeskraft und Gelehrsamkeit sein. Die Prüfung ist 
darauf zu richten, ob das vorgelegte Werk so beschaffen sei, daß es 
die Gesellschaft mit Recht herausgeben könne; und ob es auch der

97) Inst. I. c. p. 335. (comp. privil. s. visitntor«8)p. 713 (can. 23. 
con^r. IV.) u. Vol. II. p. 257 sg. (oop. 9. oräinnt. ^on.).

98) Inst. Vol. I. p. 444. (6onst. ?. IX. o. 6. §. 12 U. kl.) P. 656. 
(äecr. 29. oongr. XIII.) Vol. II. p. 64 sg.

99) Inst. Vol. II. x. 66 sg.
100) Inst. I. o. p. 144 SH.
1) Inst. l. c. p. 147 SH.
2) Inst. l. v. p. 61 sg.
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Mühe lohne, es wirklich herauszugeben? Erst wenn diese Fragen be­
jaht sind, haben die Revisoren die nöthigen Verbesserungen (Censuren) 
in demselben vorzunehmen nnd sie zu unterschreiben. Sie sollen sich 
dabei vorzüglich hüten, mit der heiligen Inquisition in Streit zu ge­
rathen, und die Censuren überhaupt geheim halten. Die zu censiren- 
den Bücher nimmt der General oder sein Secretär allein in Empfang. 
Bon jeder Censur und jedem approbirten Buche muß ein Exemplar 
in Rom bleiben. Die Censoren in den Provinzen sollen ihre Cen­
suren an den Provinzial schicken, welcher sie an den General nach Rom 
zu senden hat, und selbst nichts herausgeben darf, ohne diesen zuvor 
zu Rathe gezogen zu haben. Die Censoren müssen Alles abandern, 
was und wie es der General befiehlt. Um der allzu großen Leicht­
fertigkeit in der Herausgabe von Büchern Einhalt zu thun, wurde 
auch verordnet, daß die Oberen solche Censoren bestellen sollen, welche 
weder die Auctoren kennen, noch von diesen gekannt sind. Die be­
stellten Censoren sollen sodann, ehe sie die Censur beginnen, die für 
die Generalrevisoren gegebenen Regeln lesen und genau befolgen, und 
mit Hintansetzung jeder menschlichen Rücksicht nur die Ehre Gottes und 
das Beste der Gesellschaft vor Augen haben. Endlich haben die Obe­
ren und vorzüglich der Provinzial selbst dafür Sorge zu tragen, daß 
das Buch wirklich in der durch die Censur erhaltenen Gestalt gedruckt 
werde ^). Gründlichkeit (8oUäita8) und Gleichförmigkeit der Lehre 
sind übrigens die Hauptprincipien, welche bei der Censur der Schrif­
ten zu befolgen sind ^).

Der Iesuitenstaat ist keine reine Despotie; neben dem absoluten 
Herrscher besteht auch eine Generalversammlung (eo»§r6Katio 
061161^118), welche schon öfter erwähnt wurde und noch einer besonde­
ren Darstellung bedarf, um sich zu überzeugen, daß dieselbe, der gro­
ßen Befugnisse, die ihr zustehen, ungeachtet, den General in seiner 
Willkürherrschaft nicht im Geringsten genirt. Diese Versammlung 
wurde schon in der Bestätigungsbulle des Papstes Paul III. in der Weise 
vorgeschrieben 5), daß für wichtigere Sachen und bleibende Anord­
nungen der größere Theil der Gesellschaft sich zu versammeln habe; 
für geringere Gegenstände und blos vorübergehende Verfügungen aber

3) Inst. 800. 168. Vol. I. p. 682. (äocr. 15. congr. XVI.)
4) Inst. l. o. p. 372 8g. (Oonst. k. III. o. 1. H. 18.)
5) Inst. 1. o. p. 6.
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nur diejenigen zusammenkommen sollen, welche gerade in dem Residenz- 
orte des Generals anwesend sind. Julius III. bestimmte (i. I. 1550) 
diese Verordnung naher dahin §), daß der größere Theil der 
Gesellschaft der professen (major xars socistntis),
welche nämlich der General ohne große Beschwerniß berufen könne, in 
dem Falle nothwendig versammelt werden müsse, wenn neue Kon­
stitutionen abzufassen oder die bestehenden abzuändern oder 
andere wichtigere Geschäfte, wie die Veräußerung oder Auf­
lösung errichteter Häuser oder Collegien, zu verhandeln 
seien. In anderen nicht so wichtigen Sachen überließ er es der Be­
urtheilung des Generals, in wie weit er es für zweckmäßig erachte, 
sich des Rathes seiner Brüder zu bedienen. Die Anordnung des Papstes 
Jnnocens X. (i. I. 1646) ?), daß die .Generalversammlung alle 
neun Jahre gehalten werden solle, wurde von Papst Clemens IX. 
(i. I. 1668) suspendirt und von Papst Benedict XIV. (i. I. 1746) 
völlig aufgehoben s). Man stellte dagegen das Princip auf, daß es 
nicht zweckmäßig sei, die Generalversammlung zu bestimmten Zei­
ten und häufig zu halten ^). Sie wurde in vier Fällen für 
nothwendig erklärt: 1) wenn ein General zu wählen ist? 2) wenn die 
Frage: ob nicht an die Stelle des lebenden Generals, wegen begange­
ner Fehltritte desselben, ein anderer zu wählen sei? einer Entscheidung 
bedarf; 3) wenn die Assistenten mit den Provinziellen und den Local- 
oberen durch Stimmenmehrheit eine Versammlung für nothwendig hal­
ten, und 4) wenn diese von der sogenannten oonArexiitio xro- 
«urntoru IN beschlossen wird. In allen anderen Fällen hängt es 
von der Willkür des Generals ab, ob er eine Generalversammlung be­
rufen Will oder Nicht 10). Die erwähnte eougr^atio xroeurato- 
ruin") ist nämlich diejenige Versammlung, welche aus dem Gene­
ral, seinen Assistenten und den Abgeordneten (procuiatores) aus allen 
Provinzen besteht, alle drei Jahre gehalten wird und durch absolute

6) Inst. s. 1. Vol. I. p. 22.
7) Inst. I. c. p. 149.
8) Inst. 1. e. p. 161 u. 221.
9) Inst. I. c. p. 427. 429 u. 434. (Oonst. ?. VIII. c. 2. tz. 1. c. 4. 2 u.

?. IX. c. 1. §. O.) p. 492 (decr. 19. con^r. II.) 533. ((leer. 7. con^r. IV.)
10) Inst. Vol. II. p. 9 u- 19.
11) Inst. Vvl. I. p. 492. (dscr. 19. con^r. II.) p. 589. (decr. 10. 

conxr. VII.) Vol. II. p. 42 «g.
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Stimmenmehrheit, wobei jedoch der General zwei Stimmen hat, über 
die Frage: ob eine Generalversammlung nothwendig sei? entscheiden 
muß. Man sieht ein, wie leicht es dem Generale gemacht worden ist, 
die Generalversammlung zu hintertreiben, wenn er dieselbe nicht selbst 
wünscht. Daß die Assistenten wegen etwa von ihm begangener Fehl­
tritte eine Generalversammlung veranlassen, hat er nicht so leicht zu 
befürchten, da es in seiner Macht steht, sie zu suspendiren und an­
dere an ihre Stelle zu wählen.

Die Generalversammlung, in welcher eine Personalunion der Ge­
sellschaft entsteht wird von dem Generale berufen und geleitet, 
obwohl sie über ihn Gewalt hat ^). Ist ein General zu wählen, 
so erfolgt die Zusammenberufung von besten Vicare, und wenn über 
den General geurtheilt werden soll, von den vier Assistenten oder von 
anderen Provinzialen ^). Der regelmäßige Versammlungsort 
ist die Curia des Papstes. Außer dem Falle der Wahl eines Generals 
kann jedoch auch ein anderer Ort bestimmt werden^). — Sitz- 
und Stimm recht haben bei dieser Versammlung nur Profesten von 
vier Gelübden, bisweilen indessen auch Pcofesten von drei Gelübden 
und selbst geistliche Coadjutoren ^). Die Gegenstände der Ge­
neralversammlung sind Wahlen und Geschäfte (neZolla). Jene 
gehen diesen voran. Vor Allem wählt sich die Versammlung den Se- 
cretar (sevretarius con§i'6§ntiouis), besten Amt mit dieser wieder auf- 
hört, und zwei Väter zur Stimmensammlung und Bearbeitung der 
Beschlüsse in Gemeinschaft mit dem Secretär. Ist ein General zu 
wählen, so wird zu diesem Acte allein ein Secretär gewählt, welcher 
nach der Beendigung desselben für die übrigen Geschäfte der Versamm­
lung bestätiget oder durch einen neu Gewählten ersetzt wird Aur 
Wahl des Generals, und wenn sonst über ihn zu verhandeln ist,

12) Inst. 8. 5. Vvl. I. p. 423 u 427. (6onst. k VIII. c. 1. 1. c. 2. 8- 4.)
13) Inst. I. n. p. 429. 437 u. 447. (donstlt. I». VIII. c 4. §. 2. I». IX. 

c. 3. §. 12. u. k. X. §. 8.)
14) Inst. I. c. p. 429 u. 440. (Oonst. k. VIII. c. 4. §. 1 u- ?. IX. v. 5. §^4.)
15) Inst. I. c. p. 429. (Oonst. k. VIII, e. 5. §. I.) p. 581 (d^^- 25. 

§. 21. VI.) u. Vol. II. p. 10.
16) Inst. Vol. I. p. 427 sg. 431 u. 433. (6onst. I». VIII. c. 3. §. I u.

o. 4. §. 2. c. 6. §. v u. c. 7. k.)
17) Inst. I. e. p. 457. (docr. 14. congr. I.) 458 sg. (dsor. 14. 16 U. 17. 

cvn^r. I.) 501 (decr. 80 u. 81. congr. II.) u. 506 (dovr. 2. eongr. III.). 
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sollen aus jeder Provinz drei erscheinen, der Provinzial und zwei in 
der Provinzialversammlung hierzu besonders erwählte Deputirte. Des­
halb muß zuvor eine Provinzialversammlung gehalten werden, zu wel­
cher alle Prosessen der Provinz, die nicht verhindert sind, und die Obe­
ren der Häuser und Collegien, oder die von ihnen abgeordneten Stell­
vertreter zu erscheinen und zu stimmen haben; während, wenn die Ge­
neralversammlung zu einem anderen Zwecke gehalten wird, der Pro­
vinzial nach dem Gutdünken des Generals zwei Deputirte wählt. Ist 
der Provinzial abwesend, so vertritt ihm derjenige, welcher ihm im 
Falle des Todes äs jure folgen würde ^). Außer dem General sind 
von der Versammlung noch zu wählen: 1) die Assistenten, deren 
Amt sogleich nach der Wahl beginnt und mit dem Tode des Gene­
rals erlöscht, und bei deren Wahl der Procurator des Generals und 
der Secretär der Gesellschaft nicht milstimmen dürfen ^), und 2) der 
.^ckmonitor des Generals, der auch unter den Assistenten gewählt 
werden kann. Nach den Wahlen, welche in der Regel allein die 
Berufung einer Generalversammlung veranlassen, da die Absetzung des 
Generals, wenn sie wirklich beschlossen wird, ebenfalls eine neue Wahl 
nöthig macht, werden die übrigen Gegenstände verhandelt. Die Sitz- 
und Stimmordnung^o) richtet sich nach dem Alter der Gesell- 
schaftsangehörigkeit, d. i. der Profession. Oben an, wenn man vom 
Generale oder dessen Vicare absieht, sitzt und stimmt der älteste Pro­
vinzial oder dessen Stellvertreter; nach ihm folgen die Deputieren sei­
ner Provinz nach dem Alter ihrer Profession oder ihrer Gelübde, wenn 
sie Coadjutoren sind; dann der nächstälteste Provinzial mit den Sei- 
nigen in gleicher Weise u. s. f. Die Abwesenden können keine Stimme 
senden. Die Verhandlungen werden den Provinzen nicht mitgetheilt, 
sondern nur die Beschlüsse, die auch gedruckt werden sollen'^). Wird 
die Wahl eines Vicarius der Gesellschaft nothwendig, weil

18) Inst. Vol. I. p. 427 sg. (Oonst. ?. VIII. v. 3. §. 1.) p. 627. (clscr. 
16. «on§r. IX.)

19) Inst. I. e. p. 440. (Oonst. ?. IX. e. 5. §. 3.) p. 457. («leer. 14. 
oongr. I.) p. 488. 492. 495 u. 496. (äscr. 3. 20. 22. 35 u. 44. congr. II.) 
p. 516 (äscr. 44. con^r. III.) u. p. 663. (llscr. 2. eongr. XIII.)

20) Inst. I. c. 428 u. 433 (Ovnst. ?. VIII. e. 3. §. 6 u. e. 7. §. ^V.)
21) Inst. s. I. Vol. I. p. 576 u. 589. (äocr. 27 u. 83. con»r. VI. u. «leer. 

6. congr. VII.) Man denkt hier unwillkürlich an die Grundsätze, welche die 
hohe deutsche Bundesversammlung hinsichtlich der Publicitat seit 1824 befolgt. 
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der General vor seinem Tode keinen ernannt hat, oder der ernannte 
vor der Wahl des Generals gestorben ist, ehe noch zwei Drittheile der 
Wähler angekommen sind, oder weil die Assistenten einen solchen bei 
Lebzeiten des Generals für nöthig halten; so erfolgt dieselbe von den 
Professen von vier Gelübden, welche sich in derselben Stadt befinden, 
in welcher der General residirt oder, wenn er gestorben, zuletzt resi- 
dirt hat; also von den Professen Rom's, wenn der General nicht 
auf einer Reise gestorben ist. Unter Rom hat man jedoch hier die 
ganze römische Provinz zu verstehen. Zu dieser Wahl reichen sieben 
Wähler hin, und dürfen nicht mehr als vierzig concurriren, die Assi­
stenten mit einbegriffen, welche, wenn der General nicht in der römi­
schen Provinz gestorben ist, an derselben gar nicht Theil nehmen, dür­
fen. Sogleich nach dem Begräbnisse des Generals hat der Provinzial, 
dessen Stellvertreter, oder der Vorstand des Profeßhauses diese Ver­
sammlung zu veranstalten, deren Verfahren in den Gesetzen näher an­
gegeben ist 2-).

Neben der Generalversammlung bestehen noch Provinzialver- 
sammlungen (nonZreZoiiones xrovinciales 23), welche der Pro­
vinzial einberuft und leitet, und zu der ebenfalls nur Professen von 
vier Gelübden und die Localoberen erscheinen können. Sie sollen an 
den bestimmten Zeiten, namentlich alle drei Jahre, zur Wahl des Be­
vollmächtigten für die eouAreAstio xroourntorum gehalten werden. 
Nachdem sich die Professen sehr vermehrt hatten, fand man eS für 
nöthig, die Zahl der bei den Provinzialversammlungen erscheinenden 
Theilnehmer durch Festsetzung eines Maximums zu beschränken, welches 
nach mehrmaliger Berathung dahin bestimmt wurde, daß an einer 
Provinzialversammlung, in welcher der für die conZreZatio xroenrn- 
torum bestimmte Bevollmächtigte gewählt werden soll, nicht über vier­
zig, und an derjenigen, in welcher über die Nothwendigkeit einer Ge­
neralversammlung zu beschließen ist, nicht über fünfzig Gesellschafter 
Theil nehmen dürfen. Demgemäß sollen zu einer Provinzialversamm-

22) Inst. Vol. II. p. 45 sg.
23) M. s. bes. Inst. Vol. I. p. 427 sg. (Oonst. I>. VIII. c. 3. Z. 1 u. 3. 

c. 6. §. 1 und 3.) p. 437. (Oonst. k. IX. c. 3. §. 12.) p. 449. (lloor. 67.
con^r. II.) p. 549. 552. 561 u. 565. (clocr. 24. 38. 60 u. 81. oongr. V.)
p. 627 u. 630. (llocr. 15. 28 u. 29. conxr. IX.) p. 665. (lloor. 10. con^r. XIII.)
p. 672. (äecr. 19. oon§r. XIV.) p. 681 s^. (äoor. 8 u- 19. con^r. XVI.)
p. 728. (oan. 15.)
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lung außer dem Provrnzral selbst, den Localoberen und dem Proku­
rator der Provinz oder des größten. Eollegiums, nur noch so viele äl­
tere P.ofessen zusammenkommen, als zur Vervollständigung der 
festgesetzten Zahl erforderlich sind. Der Vorzug des Alters bei 
solchen ProfesseN, die an demselben Tage Profeß abgelegt haben, soll 
sich nach der früheren Vollendung der zur Profession von vier Gelüb­
den erforderlichen Lebensjahre (d. i. des vollendeten IahreS der 
dritten Prüfung) ^), wenn diese an demselben Tage erfolgte, nach 
dem früheren Eintritt in den Orden, wenn auch dieser an Einem 
Tage geschah, nach dem Lebensalter und, wenn auch dieses gleich 
ist, nach dem Loose richten. Die Nectoren, welche keine Professen 
(von vier Gelübden) sind, haben nur, wenn sie Gesellschaftswohnun- 
gen (80Ll6iuti8 tloiuieilia) verwalten, nicht aber wenn sie Seminarien 
vocstehen, und die Eonsultoren des Provinzials nicht als solche, son­
dern nur wenn sie nach dem Alter ihrer Profession dazu berechtiget 
sind, ein Stimmrecht in diesen Versammlungen, welches auch den Ex- 
assistenten immer gebührt.

Dritter Abschnitt.
Die Regierungsmaximen.

(üloäns ^rovkäeuäi societutis.)

Einleitung.
^^ie Regierungsmaximen des Iesuitenstaates, welche einer vorzugs- 

weisen Beachtung würdig sind, um das Institut der Gesellschaft Jesu 
in seinem wahren Geiste kennen zu lernen, und die hier möglichst aus 
den Quellen dargestellt werden sollen, zerfallen in zwei Hauptclas-

24) Dieses laßt sich z. B. entnehmen aus Inst. soc. lies. Vol. I. 341. 
(ex. xen. e. 1. §. 8.) p. 403. 446. (Oonst. ?. V. c. 2- §. 1 u- I'. X. tz. 7.) 
p. 685. (clecr. 34. congl-. XVI.) p, 696. (<leer. 22. §. 5. congr. XVIII.) 
Vol. II. p. 112
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sen, wovon die eine diejenigen Grundsätze umfaßt, welche sich auf 
die Erhaltung der inneren Einheit der Gesellschaft beziehen, um diese 
dadurch in einen für die Zwecke des Ordens harmonisch zusammen» 
wirkenden Gesammtkörper zu gestalten, und die andere die Maximen 
betrifft, nach welchen die Gesellschaft die Zwecke ihres Instituts zu 
realisiren strebt. Man kann daher innere und äußere Regie­
rungsmaximen unterscheiden, in so fern diese Zwecke nach außen 
gerichtet sind, wie sich unten naher ergeben wird.

Crstes Capitel.
Die inneren Negierungömaximen.

Die C on stitutionen ^), dieses tief durchdachte Werk des 
umsichtigen Lainez, erkennen selbst die Schwierigkeit an, die Glieder 
der in allen Welttheilen, unter Gläubigen und Ungläubigen ausge­
breiteten Gesellschaft sdwohl unter sich als mit dem Haupte in Einheit 
zu erhalten, und heben deshalb die Nothwendigkeit der Mittel hervor, 
durch welche diese Einheit bewirkt werden kann, weil ohne diese we­
der die Erhaltung und Leitung des Ordens, noch die Erreichung des 
Zweckes desselben möglich ist. Und man muß gestehen, daß die Grün­
der des Ordens nichts übersahen, was menschliche Klugheit zu ersin­
nen vrrmag, um Einheit, Lebendigkeit und Eifer in dieses auf dein 
ganzen Erdboden zerstreute Heer der Gesellschaft zu bringen und für 
die Dauer zu verbürgen; ihnen aber auch zum Verwürfe machen, daß 
sie in Ansehung der Wahl der Mittel nicht ängstlich waren, obwohl sie 
jede Vorschrift mit einem probablen Grunde, aus welchem diese in 
Wahrheit nicht hervorging, zu beschönigen, und so jedem Einwand im 
Woraus zu begegnen wußten. Das Regierungssystem des Ordens ist 
selbst in Bezug auf die inneren Verhältnisse desselben der vollkommenste 
Machiavellismus, weil sogar die Religion auf die rassinirteste Weise 
zum Mittel der absoluten Willkürherrschaft verarbeitet ist. Das System 
beruht hauptsächlich auf folgenden Principien.' 1) Wer in den Orden

25) Inst. soc. 3es. Vol. I. p. 423. (Oonst. Part. VIII. e. 1. I. sg.) — 
Man sehe überhaupt Vol. II. p. 249 (ord. gon. o. 4: monita ^oneraiis, 
Lll rellxiossm «lirectionem spectaut.)
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eintritt, entsagt der Welt und lebt für Christus allein, den er nun 
anstatt der Eltern, der Brüder und aller irdischen Sachen besitzt. 
Er verläßt Eltern, Brüder und Schwestern und muß den Spruch: 

.„Wer nicht seinen Vater, seine Mutter und selbst seine
Seele haßt, kann nicht mein Schüler sein," auf sich an­
wenden. Er soll daher jede fleischliche Neigung gegen die 
Blutsverwandten ablegen (exuat^o)). Um deshalb die Ge­
sinnung auch durch die Sprache zu unterstützen, ertheilen die Decla- 
rationcn^) den „heiligen^ Rath, daß man sich gewöhne, nicht 
zu sagen, daß man Eltern oder Brüder habe, sondern zu sagen, daß 
man sie hatte, weil man sie verlassen hatte, um Christus statt aller 
irdischen Dinge zu besitzen. Diesen Rath hätten jedoch mehr diejeni­
gen zu befolgen, „welche in größerer Gefahr zu schweben 
scheinen, von irgend einer natürlichen Liebe (gegen El­
tern u. s. w.) belästiget zu werden, wie dies meistens bet 
den Novizen der Fall sei," die sich begreiflich nicht so leicht 
von den heiligen Banden der kindlichen und geschwisterlichen Liebe zu 
trennen vermögen. Der Jesuit hat also die Pflicht, dieser Liebe zu 
entsagen, die Eltern zu hassen, um Christo zu leben. 2) Dieser 
Christus ist nun in dem General und in jedem Oberen, den dieser 
angeordnet hat, p e r son ifi cir t. Seine Befehle, so wie die eines 
jeden Oberen, sind als göttliche, als von Christus selbst ausgegan­
gene zu betrachten und zu befolgen. Wie sich also der Jesuit durch 
den Eintritt in den Orden verpflichtet hat, nur Christo zu leben, so 
muß er unbedingt dem Stellvertreter desselben, dem General und den 
von ihm auctorisirten Gehülfen gehorchen. Christo leben heißt dem­
nach dem General leben, sich selbst unbedingt verleugnen und ihm un­
bedingt und freudig gehorchen, wie bereits oben nachgewiesen wurde. 
Denn alle gegenwärtigen und künftigen Privilegien des Ordens sind 
nach der Erklärung des Papstes Gregor XIII. (1575) als dem Ge­
neral verliehen anzusehen, der sie selbst oder durch jeden Anderen, 
welcher drei Gelübde abgelegt hat, ausüben kann^). Er soll nach 
dem Geheiße des Papstes Julius III. (1550) dasjenige befeh­
len, was er zur Ausführung des von Gott und der Ge-

26) Inst. soc. les. Vol. I. p. 347. (oxam §en. v. 4. §. 7.)
27) Inst. I. c. p. 352. (eo6. §. O.)
28) Inst. soc. les. Vol. I. p. 51.
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sellschaft ihm vorgesteckten Zwecke f«ür dienlich hält^). 
Er kann in allen Dingen, welche zu diesem Zwecke führen, Allen in 
Kraft des Gehorsams befehlen, selbst das, was die Oberen oder seine 
Commissäre vermöge seines Auftrages gethan haben, wieder aufheben 
und in Allem nach Gutdünken anordnen (constituere), und immer 
muß ihm, als dem Stellvertreter Christi, Gehorsam und Ehrfurcht 
geleistet werden^). Liegt auch hierin schon deutlich genug, daß der 
Jesuit nicht fragen dürfe, wie das beschaffen sei, was die Oberen 
befehlen, sondern in allen diesen Befehlen unbedingt Christi Willen 
zu verehren habe; so bleiben doch die Constitutionen hierbei noch nicht 
stehen, sondern erklären ausdrücklich, daß der Jesuit auch eine Tod- 
oder erlaßliche Sünde begehen müsse, wenn der Obere es be­
fiehlt, ja daß schon die Gelübde an sich zur Sünde verpflichten. Wir 
wollen die betreffende Stelle^) übersetzen und den Originaltext in 
der Note beifügen, weil sie den Orden und seinen Geist am Besten 
in das wahre Licht stellt: „Da die Gesellschaft wünscht, daß ihre 
sämmtlichen Constitutionen, Erklärungen und Ordnung zu leben, ganz 
unserem Institute gemäß, ohne in irgend einem Puncte davon abzu- 
weichen, befolgt werden; aber auch nicht weniger wünscht, alle Ihrigen 
möchten ruhig sein oder wenigstens Schutz finden, um nicht in den 
Fallstrick irgend einer Sünde zu gerathen, welche aus der Kraft der

29) Inst. I. e. p. 23: „ludest es, yuae all construeti0n6M pro- 
positi sldi s Deo et s societste linis co^noverit esse opportun«."

30) Inst. I. c. p. 438. (Const. D. IX. c. 3. §. 20.)
31) Inst. soe. des. Vol. I. p. 414. (6onst. D. VII. e. 5.): „Oum exop- 

tet societss universss snss constitutiones, deolsrationes sc vivendi ordinem, om- 
nino pixts nostrum Institutum , nikil nlls in re declinsndo, o^servari; optet 
«tism nidilominus suos omnes seeiuos esse, vel certe juvari, ne in lsgueum 
nllius peeeqti, guod ex vi constitutionum duiusmodi ant ordinstionidus prove- 
nist, inciäsnt; vi.<>um est I^odis in Domino , exeepto expresso voto, guo so- 
cietss summa Dontitiei, pro tempore existenti, tenetur, so tridus sliis essen- 
tislidus Dsupertstis, Osstitstis, et Obedlentiae, nullss constitutiones, decls- 
rationes, vel ordinem ullum vivendi, posse odli^ationem sd pecestum mor- 
tsle vel venisle inducere; nisi 8uperior es in I^omins Domini lesu Odristi, vel 
in virtute odedientise stiberet: guodinredus, vel personis illis, in l^uidus 
judicsditur, g^uod sd psrticulsre cu^uscungue, vel sd universsle donum mnl- 
tum eonveniet, lieri poterit; et loco timoris oüensse , succedst smor et de- 
siderinm omnis perlectionis; et ut major gloris et laus Ldristi Orestoris, sc 
Domini dl. consegustur."
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Constitutionen dieser Ar^ oder der Ordinationen (der Generäle) hcrvor- 
gehen möchte: so hat es uns in dem Herrn geschienen (so sind wir 
im Herrn der Meinung), daß, ausgenommen das ausdrückliche 
Gelübde, durch welches die Gesellschaft dem jeweiligen Papste verpflich­
tet isi, und die drei anderen wesentlichen Gelübde der Armuth, der 
Keuschheit und des Gehorsams, keine Constitutionen, Erklärungen 
oder irgend eine Lebensordnung eine Verbindlichkeit zur Tod - oder er- 
läßlichen Sünde begründen könne, außer wenn der Obere eine 
solche im Namen des Herrn Jesu Ehristi oder in Kraft 
(in der Tugend) des Gehorsams befehlen würde; was in jenen 
Sachen oder bei jenen Personen, in oder bei welchen man erachten 
wird, daß es zu eines jeden Einzelnen besonderem oder zum allgemeinen 
Besten (des Ordens) viel beitragen werde, wird geschehen können; und 
an die Stelle der Furcht vor der Sünde trete die Liebe und das Ver­
langen nach jeder Vollkommenheit; und daß die größere Ehre und daS 
Lob des Schöpfers Ehristi und unseres Herrn daraus hervorgehe." 
Diese Stelle bedarf wohl keines Commentars; sie enthält die Voll­
macht für den General, jede Schandthat, jeden Frevel, jedes Ver­
brechen (denn die Todsünde umfaßt Alles) in eine Tugend, in ein 
verdienstliches Werk umzuschasfen, das nicht nur denjenigen, welcher 
in besten Austrage es vollbringt, vervollkommnen, sondern auch die 
größere Ehre und das Lob des Schöpfers Christi fördern kann! Man 
mühe sich nicht ab, in den Schriften einzelner Jesuiten verderbliche 
Lehren nachzuweisen; hier in den Constitutionen des Ordens 
selbst ist es niedergelegt und ausgesprochen, daß der Zweck deS 
Ordens jedes Mittel, es mag in Tugend oder Laster, in 
Gutem oder Bösem bestehen, heilige, daß sohin dem Jesuiten, 
sobald eS seinOberer befiehlt, Alles erlaubt, nein, nicht blos erlaubt, 
sondern Pflicht und Tugend sei! Wahrlich! es ist kluge Vorsicht, 
wenn der Orden seine Aspiranten durch eine lange Reihe von Experi­
menten aller Art in geist- und herzlose Werkzeuge umzuschaffen sucht; 
denn um ein Jesuit im vollen Sinne des Worts sein zu können, 
muß man jedes menschliche Gefühl abgelegt, jeden Sinn für 
Sittlichkeit abgestreift, jedes zartere Band, das den Menschen 
an Menschen kettet, jede Empfindung der Scham und Zucht 
ausgcmerzt und das Gewissen zur gänzlichen Verstummung 
gebracht haben, da er in jedem Augenblicke den Auftrag erhalten 
kann, einen Äkord, einen Meineid, eine Schändung oder irgend ein
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anderes Bubenstück zur größeren Ehre Gottes zu begehen! Für den 
Jesuiten gibt es nur eine Tugend, die Tugend des unbeding­
ten Gehorsams, auf deren Einübung alle Einrichtungen berechnet 
sind, und die sich die Zöglinge von jeher so sehr angewöhnten, daß z. B. 
der Jesuit Johann Wallis, als er todtkrank darnieder lag, sich 
sogar von seinem Rector die Erlaubniß zu sterben erbat 02). 
Je hündischer er den Willen der Oberen erspäht, worauf sein ganzes 
Denken und Trachten gerichtet sein muß, je scharfer er denselben auf- 
faßt, je freudiger und eifriger er denselben erfüllt und je brauchbarer 
er zu jeder Handlung ist, desto vollkommener erschein! er, desto mehr 
hat er von dem General zu erwarten, von dessen Gunst er allein Al­
les zu hoffen und von dessen Zorn er allein Alles zu fürchten hat. 
Um aber einerseits des Gehorsams stets sicher zu sein, und an­
derseits den Eifer der einzelnen Glieder der Gesell­
schaft stets rege zu erhalten, und jedes derselben nach sei­
ner Brauchbarkeit verwenden und befördern zu können, 
gilt 3) der Grundsatz, daß die Oberen einen jeden ihrer 
Unterthanen genau kennen zu lernen und in dieser 
Kenntniß fortwährend zu verbleiben haben; daß aber 
auch jeder Unterthan, ja jeder Obere wisse, er sei un­
ter beständiger Controle. Denn die Sache im Herrn betrach­
tet, schien es uns (heißt es im exnmeu Aenernle^)) im Anblicke 
der göttlichen Majestät auf eine bewunderungswürdige Weise zuträg­
lich, daß die Oberen ihre Unterthanen vollständig durchschauen, damit 
(wird als probabler Grund, um die eigentliche Absicht zu verdecken, 
hinzugefügt) sie dieselben desto besser regieren, lenken und auf dem 
Wege des Herrn leiten können. Je genauer die Oberen überdies die 
inneren und äußeren Verhältnisse der Ihrigen kennen (heißt es weiter), 
mit desto größerem Fleiße, mit desto größerer Liebe und Sorgfalt ver­
mögen sie dieselben zu unterstützen und ihre Seelen vor verschiedenen 
Uebeln und Gefahren, die ihnen in ihrem Wandel zustoßen könnten, 
zu bewahren! Da sie (die Ihrigen) ferner stets bereit sein müßten, 
diese und jene Mission, dieses und jenes Amt zu übernehmen, so sei

32) Man sehe Pelzel, Böhmisch - mährisch - und schlesrsche Gelehrten und 
Schriftsteller aus dem Orden der Jesuiten , vom Anfänge der Gesellschaft bis auf 
die gegenwärtige Zeit (1786) S. 85.

33) Lap. 4. Z. 34. u. 35. (Inst. Vol. I. x. 350.) 5
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es, um dieses Alles nach dem Willen Gottes zu vollbringen, nicht blos 
sehr, sondern im höchsten Grade ersprießlich, wenn der Obere eine 
vollständige Kenntniß von den Neigungen und Gemüthsbewegungen 
derjenigen besitze, die unter seiner'Pflege stehen, und wenn er wisse, 
zu welchen Gebrechen oder Sünden sie mehr geneigt oder anregbar 
seien, weil er sie mit Rücksicht hierauf besser leiten und die ihnen zu 
übertragendcn Arbeiten darnach bemessen könne u. s. w. Zum Zwecke 
dieser Kenntnißerlangung und Erhaltung und so zur Controls der ein­
zelnen Ordensglieder bestehen folgende Maßregeln: a) die Beichte. 
Die Jesuiten dürfen nur solchen Beichtigern, welche die Oberen be­
stellt, oder sie mit deren Erlaubniß für sich gewählt haben, das Be­
kenntniß ihrer Sünden ablegen. Denn der General und in seinem 
Auftrage die übrigen Oberen bestellen allein die Beichtiger^). Die 
Jesuiten müssen alle acht Tage, die Novizen insbesondere ihrem lNo- 
xist«r Novitioruin und die Vater der dritten Prüfung ihrem lostru- 
ctor beichten. Will ein Novize nicht beichten, so soll ihm die Speise 
des Leibes entzogen werden, bis er die Speise des Geistes zu sich 
nimmt^). Außerdem ist eine General beichte, ein Bekenntniß 
der Sünden, die man seit dem ersten Gebrauche der Vernunft, oder 
wenn man schon einmal eine solche gethan, seit der letzten Gene- 
ralbeichte begangen hat, für alle Ordensglieder vorgeschrieben. Sie muß 
von den Novizen bei der ersten Prüfung und nachher alle sechs Mo­
nate, und von den Professen und formirten Coadjutoren jährlich er­
folgen. Diese Professen und Coadjutoren müssen überhaupt einmal 
des JahreS ihren Oberen, und so oft es diesem außerdem gefällt, 
beichten; den» sie sollen in diesem Christus erblicken, ihn wie eine» 
Vater lieben und ihm nichts von ihren inneren oder äußeren Verhält­
nissen verbergen^), obwohl die Jesuiten den Oberen in der Regel 
nicht beichten sollen, außer wenn sie eine Sünde begangen, wovon

34) Instit so«. les. Vol. I. p. 15. 372 U. 375. (6onst. Kart. III. e. 1. 
tz. 11. u. Z. I.) x. 421. (6onst. k. VII. e. 4. Z. 5.) 437. (ibill. I». IX. c. 1. 
§. 9.) Vol. II. p. 71. u. 75. (keß. 6. 7. u. 3.) ,

35) Inst. Vol. I. p. 144. 349. (exom. ßen. c. 4. ß. 25.) 372. u. 375. 
(6onst. ?. III. e. 1. Z. 11. u. Z. H.) Vol. II. p. 118. (keß. 10.) u. 130. 
(keß. 6.)

36) lost. Vol. I. p. 341. (ex. ßen. c. 4. §. 41.) u. 408. (Oonst. k. VI. 
v. 1. §. 2.) Vol. II. x. 70. (kvß. 5.)
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nur der Obere lossprechen kann, oder diesen besonders darum bitten^). 
Die Beichtiger sollen zwar von dem, was sie aus der Beichte wissen, 
keinen Gebrauch machen dürfen; denn, heißt es in dem jesuitischen 
Codex-^), wenn es auch Doctoren gebe, welche meinen, daß es dem 
Beichtiger, ohne Verletzung des Siegels des Beichtsacraments, biswei­
len gerechter Ursachen wegen (wenn es ohne Verdacht zu erregen ge­
schehen könne) erlaubt sei, von dem durch die Beichte Erfahrenen Ge­
brauch zu machen; so verlange doch diese Lehre zu große Umsicht, 
welche zu beachten sehr schwer sei, und gefährde sie zugleich die Of­
fenheit der Ordensglieder in ihrem eigenen Sündenbekenntnisse; wes­
halb man erachte, daß diese Lehre zu befolgen nicht zweckmäßig sei 
(non exxklUre). Allein man weiß, welchen Sinn solche Verbote dem 
General gegenüber haben. Der Orden verwirft diese Lehre nicht, son­
dern hält sie blos nicht für zweckdienlich, weil natürlich, wenn er diese 
Lehre geradezu annähme, alle Vortheile, welche das Institut der Beichte 
dem Orden in - und außerhalb der Gesellschaft gewährt, gefährdet, ja 
ganz vereitelt würden. Man verfährt deshalb weit klüger, wenn man 
die Heiligkeit des Beichtsiegels slatuirt, und dagegen den bestellten 
Beichtigern (welche sogar in der Lehre jener Doctoren einen probablen 
Grund für die Entsiegelung der Beichte Haben) die geeigneten In­
struktionen gibt. Die Oberen, welchen auch gebeichtet werden muß, 
sind ohnehin an jene Vorschrift nicht gebunden. Welchen Sinn hätte 
auch sonst das oftmalige Beichten und das Gebot, nur die bestellten 
Beichtiger hierzu zu wählen? d) Die Jahresberichte (aunua« 
Utorso)^). Die Oberen der Häuser und Rectoren sollen nämlich 
das Alles beobachten lassen, „was der Herr in ihren Häusern und 
Collegien durch die Unsrigen täglich zu bewirken sich würdigt, und was 
zum Troste der Unsrigen und zur Erbauung der Nächsten gehört." 
Aus diesen Bemerkungen müssen sie das Beste (oxtimn yuae^uo) aus­
wählen, gehörig ordnen und gegen das Ende eines jeden Jahres an 
ihren Provinzial einsenden. Au diesem Zwecke soll in jedem Hause 
und Collegium ein gesetzter und fleißiger Auskundschafter alles Merk­
würdigen (matui'us av <1ili§en8 rerum uotabillum investiZator) an-

37) Inst. Vol. II- p. 252. (or6. ^en. c. 5. §. 4.)
38) Inst. I. e. x. 244. u. 252. (orä. xen. c. 2. Z. 4. u. e. 5. Z. 6.) u. 

bes. x. 313. (insti-. V.)
39) Inst. I. c. p. 127 sg. (korm. 26 sg.) 5*
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gestellt werden, der nicht nur selbst Alles, was verfällt, aufschreiben, 
sondern auch alle drei Monate die verschiedenen Präfecten, selbst die 
der Brüderschaften und Andere auffordern soll, nachzudenken und das 
während dieser Zeit Bemerkte in eigenhändig unterschriebenen Berichten 
zur Kenntniß der Oberen zu bringen. Welche Aufforderung liegt nicht 
schon hierin an jeden Einzelnen, sich in Eifer und Thätigkeit hervor- 
zuthun, um sich bemerkens - und berichtswürdig zu machen! Die 
Provinzialen müssen sodann aus den Berichten der Oberen und den 
Briefen der zu ihrer Provinz gehörigen Missionäre einen Provinzialbe- 
richt (in welchem sie von den Localberichten wegzulassen oder diesen 
hinzuzufügen haben, was ihnen gut dünkt) lateinisch abfassen und im 
Januar jedes Jahres an den General nach Rom einschicken. Diese 
Berichte sollen eine genaue Beschreibung von der Anzahl der Ordens­
glieder aller Grade, der Verstorbenen, deren etwaige Verdienste, Tu­
genden, besondere bemerkenswerthe Handlungen mit genauer Erzählung 
der Thatsachen enthalten; sodann von dem Erfolge der Ocdensglieder, 
von den Diensten der Gesellschaft gegen die Nächsten in den verschie­
denen Wirkungskreisen und von der Liebe der Frommen gegen den 
Orden, namentlich von bedeutenderen Geschenken handeln, und 
zwar in allen diesen Puncten so ausführlich sein, daß sie einer etwa 
nöthigen Geschichte zur Grundlage dienen können. Aus diesen Pro- 
vinzialberichten werden zu Nom die Jahresberichte des Or­
dens verfaßt und an jede Provinz in einem besonderen Exemplar ge­
schickt, welches in jedem Hause und Collegium innerhalb vierzehn Ta­
gen vorgelesen, selbst den Laienbrüdern auch des Lateins wegen erklärt, 
und nachdem dieses in der ganzen Provinz geschehen, in dem vorzüg­
lichsten Hause oder Collegium aufbewahrt werden muß. Welcher Zau­
ber mag erst die besondere Erwähnung in diesen Jahresberichten auf 
die einzelnen Glieder ausüben, die dem General auf eine so vortheil- 
hafte Weise bekannt und dadurch der Gegenstand des Neides, des 
Stolzes und der Bewunderung des betreffenden Hauses geworden sind; 
auf die nun Alle ihre Blicke richten; um deren Gunst nun Alle sich 
bewerben, da sie nun bald zu hohen Würden emporsteigen und in 
dem Maße, als dieses geschieht, auch größere Macht und Freiheit er­
langen werden. Denn sie haben sich bewährt; ihnen kann man Wich­
tigeres anvertrauen und die nöthige Vorsicht, daß sie sich keine Blöße 
geben werden, zutrauen; sie bedürfen von nun an nicht mehr der 
strengen Controle, sondern sind würdig, selbst von einer höheren
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Stelle aus die weniger Bewährten zu beobachten. Ihre Namen wer­
den allen Ordensgliedern in allen Provinzen bekannt, und wo sie im­
mer hinkommen mögen, erfahren sie das der Selbstliebe so schmeichel­
hafte „ollAitis inon8trari 6t klicier Iiio 68t!" e) Die jährlichen 
Kataloge und Informationen^'). Um nämlich eine deutlichere 
Kenntniß von den Ordmsgliedern zu erhalten, sollen die Oberen der 
Häuser und Collegien vor der Zeit, in welcher die Bevollmächtigten 
der Provinzen (s. oben) sich nach Rom zum General verfügen, zwei 
Kataloge so genau verfertigen, als wenn solche noch niemals nach Rom 
geschickt worden wären. Der erste derselben soll alle Glieder der 
Häuser oder Collegien und der Missionen beschreiben, und eines Jeden 
Namen, Zunamen, Vaterland, Alter, Kräfte, Zeit der Ordensange- 
hörigkeit, Studien und Dienste, die er ausgeübt, etwaige wissenschaft­
liche Grade und die Angabe enthalten, ob er Professe oder Coadju- 
tor rc. sei, und seit welcher Zeit. In dem zweiten sollen die Fähig­
keiten und Eigenschaften eines jeden Gesellschafters, als: Genie, Ur­
theilskraft, Klugheit (xruäentla ), Sachkunde (SXperleniia r6ium), 
Fortschritte in den Wissenschaften, natürliche Leibesbeschaffenheit (na- 
turali8 eomplexio) beschrieben und angegeben werden, zu welchen 
Dienstleistungen der Gesellschaft er Talent habe. Beide Kataloge haben 
sie an ihren Provinzial.zu schicken, und außerdem noch am Ende eines 
jeden Zwischenjahres (da nämlich, wie oben bemerkt wurde, die Pro- 
vinzialbevollmächtigten nur alle drei Jahre nach Rom kommen) einen 
dritten kurzen Katalog zu fertigen und an den Provinzial zu senden, 
worin die Namen und Dienste der Ordensglieder enthalten sein sollen, 
und welchem sie Supplemente zu den ersteren zwei Katalogen beifügen 
müssen. Der Provinzial hat sodann diesen dritten Katalog, so wie 
die Supplemente mit dem gewöhnlichen Jahresberichte im Januar nach 
Rom zu senden, die ersteren zwei Kataloge aber von ihm versiegelt 
durch den Provinzialbevollmächtigten dem General überbringen zu las­
sen, welchem er seine eigenen Bemerkungen über diese Kataloge beson­
ders brieflich mittheilen soll. 6) Die Visitationen, von denen oben 
die Rede war, und e) die gegenseitige Controle der Or­
densglieder unter sich^). Denn jeder Noviz soll, „zum Zwecke

40) Inst. Vol. II. i>. 128 8g. 32 8g.)
41) Inst. Vol. I. j). 347. (exam. c. 4. 7 8g.) 



70

seines größeren Fortschreitens im Geiste und besonders zur Förderung 
seiner eignen Submission und Demuth," gefragt werden, ob er damit zu­
frieden sein wolle, daß alle an ihm bemerkten und beobachteten Derirrungen, 
Mangel und Verhältnisse jeder Art von wem immer, der außer der Beichte 
davon Kenntniß erlangt hat, den Oberen kund gemacht würden; ob 
er (was er, wie jeder Andere, thun müßte) sich auch von Anderen zu- 
rechtweisen lassen und zur Zurechtweisung Anderer mitwirken wolle; 
und ob sie bereit seien, sich, um der größeren Vervollkommnung des 
Geistes Willen, mit schuldiger Liebe (äekito amore er «Iwrith) ge­
genseitig anzuzeigen, besonders wenn der Obere, der über sie die Pflege 
führt, zur größeren Ehre Gottes es verschreibt oder darnach fragt. 
Kaun man der Spioncrie und dem Denunciationswesen besser den 
Anstrich der Tugend und Religion geben, als es hier geschieht? Die­
ses meisterhafte Verhüllen der wahren Intention und dieses Uebertün- 
chen des Schlechten mit einem Colorit von Scheinheiligkeit muß man 
auf jeder Seite des Jnstitutums bewundern.

Als eine zur Erhaltung der Einigkeit zweckmäßige Maxime gilt 
4) auch die, keinen großen Haufen (tnrba) von Menschen 
zux Profession zuzulassen, und selbst nicht Jeden, sondern 
nur Ausgewählte als formirte Coadjutoren oder Schüler beizubehal- 
ten^). „Denn wie eine große Menge solcher, welche ihre Fehler 
nicht gehörig gezähmt haben, die Ordnung nicht erträgt, so auch nicht 
die Einigkeit, welche in Christo unserem Herrn so nothwendig ist, 
damit der gute Zustand und die Verfahrungsweise (moäus xroaeileucli) 
der Gesellschaft erhalten werde." Dieses schließt jedoch nach den De- 
clarationen nicht eine große Anzahl solcher aus, die tauglich sind, als 
Professen, Coadjutoren oder Schüler ausgenommen zu werden, sondern 
bezweckt blos die Empfehlung, daß man diejenigen, welche keine sol­
chen sind, nicht leicht für tauglich halte. Denn die Tauglichen dürfte 
man artch nicht für einen Haufen, sondern müßte man vielmehr 
für ein auserwähltes Volk halten, wenn es auch groß wäre!? 
Da ferner der Gehorsam als das Hauptband der Einigkeit zu betrach­
ten und darum stets in Kraft zu erhalten ist, so soll man 5) zur 
Arbeit auf dem Felde des Herrn nur solche aussenden, 
die in dem Gehorsame besonders geübt sind, und deshalb

42) Inst. Vol. I. x>. 423 u. 424. (Oonst. I». VIII. c. 1. tz. 2. U. äecl.
8- L.)
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Anderen in dieser Tugend als Beispiel vorleuchten; den in derselben 
Schwächeren aber einen stärkeren Gehülfen beigesellen, der jenen 
mit Gottes Gunst in dieser Tugend unterstützen wird^). Zur Tugend 
des Gehorsams gehört 6) auch die genaue Beachtung des Sub­
ordinationsverhältnisses der Oberen unter sichund ein 
häufiger gegenseitiger brieflicher Verkehr unter ihnen. 
Wie die einzelnen Genossen eines Hauses oder Collegiums unter den 
Localoberen stehen und sich in Allem an diese zu wenden haben, so 
stehen die Localoberen unter den Provinzialen, und diese unter dem 
General, von welchem, wie vom Haupte, die Macht der Provinzialen 
ausgeht, deren Macht wieder an die Localbehörden und von diesen an 
die Einzelnen herabsteigt. Nach dieser Stufenreihe hat sich auch die 
Berichterstattung zu richten, deren Zwecke zufolge dafür zu sorgen ist, 
daß jeder Obere an jedem Orte von Anderen stets Alles erfahre, was 
zum Troste und zur Erbauung im Herrn beiträgt. Ueberhaupt wird 
die Liebe, der Gehorsam und die Einigkeit unter den Niederen desto 
besser bestehen, je mehr sie von ihren Oberen abhängen ^). Darum 
muß auch 7) jeder Störer der Einigkeit wie eine anste­
ckende Pest von der Gesellschaft getrennt werden^). 
Endlich ist nicht minder 8) auf die Erhaltung der Einheit im 
Inneren, als: in der Lehre, im Urtheilen und Wollen, und im 
Aeußeren, wie: Kleidung, Ceremonieen u. s. w., zu sehen, in so weit 
es die Verschiedenheit der Personen, Oertlichkeiten und der übrigen Umstände 
gestattet^). Daher soll man bei denen, welche noch studiren, dafür 
sorgen, daß Alle dieselbe Lehre befolgen, welche die Gesellschaft als die 
für ihre Glieder bessere und zuträglichere (conveulentioi') ge­
wählt hat. Wer aber seine Studien bereits vollendet hat, habe Acht, 
daß die Verschiedenheit der Meinungen dem Bande der Liebe nicht 
schade, und bequeme sich möglichst zu der Lehre, welche in der Gesell­
schaft die gewöhnlichere ist^)- — So viel über die innere Politik des 
Ordens. Das Gesagte, größtentheils wortgetreu nach dem Jnstitutum

43) Inst. Vol. I. p. 423. (klonst. ?. VIII. c. 1. §. 3.)
44) Inst. 1. o. u. p. 424. (ibiä. H. 4. 6. u. 9.
45) Inst l. o. (ibicl. H. 5.)
46) Inst. I. c. (ibltl. Z. 8.)
47) Inst. Vol. I. 436» (Lonst. ?. VIII. c. 1. §. lll.) Lk. p. 372. (iblil. 

l>. III. c. 1. §. 18 )
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vorgetragen, wird zu dem Beweise genügen, daß die Oberm wahrlich 
keinen Aufwand an Einsicht, Menschenkenntniß und Klugheit gespart 
haben, um der kolossalen Gesellschaft, die sich polypenartig fast über 
den ganzen Erdboden ausbreitete, eine solche Organisation zu geben, 
daß sie in der That nur als ein Riesenkörper voll innerer Consistenz, 
Einheit, Beweglichkeit und Kraft erschien, welchen der General in je­
dem einzelnen Gliede als Geist durchdrang, belebte, bestimmte und in 
Thätigkeit setzte.

Zweites Capitel.
Die äußeren Regierungsmaximen.

Ein leitrrng.
Bei Weitem wichtiger als die innere Politik des Ordens ist die 

Thätigkeit desselben nach außen, um den Zweck der Gesellschaft zu rea- 
lisiren, wie von selbst einleuchtet. Man unterscheidet hier am Nichtig­
sten den Zweck, die Mittel für denselben, und die Grundsätze 
oder Marimen, nach welchen diese Mittel benutzt werden, um den 
Zweck wirklich zu erreichen.

Erster Absatz.
Zweck des Ordens.

Unserem Vorsätze getreu, überall das lustltuturn socletails 
zu Rathe zu ziehen, geben wir auch hier zunächst den Zweck so an, 
wie er dort bestimmt ist. Nach der Bulle des Papstes Julius III. (1550) 
ist die Gesellschaft vorzüglich zu dem Zwecke errichtet, „daß sie zur 
Vertheidigung und Ausbreitung des Glaubens und zur 
Vervollkommnung (ack xrokootum) der Seelen im christli­
chen Leben und in der christlichen Lehre durch öffentliche Pre­
digten, Vorlesungen (lketiones) und jeden anderen Dienst des Wortes 
Gottes, und durch geistliche Uebungen, Unterricht der Knaben und Un­
wissenden im Christenthume, durch Anhörung der Beichten der Christgläu- 
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kigen und Spendung anderer Sacramente und durch geistlichen Trost 
vorzüglich thätig sei (iutenrlat); und sich zur Aussöhnung Entzweiter, 
und zur frommen Unterstützung und Bedienung solcher, die sich in 
Gefängnissen oder Spitälern befinden, und zu den übrigen Diensten 
der Liebe, wie es der großem Ehre Gottes und dem gemeinen Besten 
zuträglich zu sein scheint, ohne alle Entgeltung nicht weniger nützlich 
beweise"^). Die Constitutionen geben als Zweck die größere 
Ehre Gottes, das allgemeine Wohl und den Nutzen der 
Seelen49), oder auch blos die größere Ehre und den Gehorsam 
Gottes und das allgemeine Wohl (universale donuin) an^v), während 
nach den Regeln die Gesellschaft die größere Ehre Gottes zu suchen 
und für die Vervollkommnung der Seelen zu wachen hat ^). In 
der Bulle sind also neben dem Zwecke auch die Mittel zur Erreichung 
desselben genannt, zu welchen außer den angegebenen noch die Missio­
nen gehören, die in derselben ebenfalls erwähnt werden, wahrend in 
den Constitutionen dieses nicht geschieht, und auch der Zweck nicht so 
deutlich ausgedrückt ist, indem namentlich nicht näher bestimmt wirb, 
was man unter dem bonunr universale neben der insjor Vei glori^ 
und der utilitas anuuaruin zu verstehen habe. Man könnte versucht 
werden, darunter die weltliche Herrschaft des Papstes oder der 
Gesellschaft, die, hätte sie diese errungen, dieselbe gewiß nicht dem 
Papste abtreten würde, zu,verstehen, wenn man die Aeußerungen ein­
zelner Jesuiten^) damit in Verbindung bringt, wornach nicht nur 
der Papst befugt ist, ungerechte und ketzerische Fürsten mit Kirchen- 
strafen, ja auch mit weltlichen Strafen zu züchtigen, sie ihrer Staaten 
zu berauben und selbst ihre Unterthanen von dem Eide der Treue zu 
entbinden; sondern es sogar in den.Naturgesetzen begründet sein soll, 
daß die Welt und der Himmel oder, wie ein Anderer von den in der 
Note genannten sich ausdrückt, das Reich (reZnurn) und das Priester- 
thum (saeerüoUum) unter Einem Haupte, und natürlich unter einem

48) Inst. Vol. I. p. 22. Ok. auch I>. 6.
49) lnst. I. c. p. 371. (6onst. k. IV. c. 1. §. 9.)
SO) Inst. I. e. p. 401. (idid. ?. IV. o. 17. tz. 8.)
51) Inst. Vgl. II. p. 147. (Uoß. 1.). 61. auch i>. 70. (summar. Oonst. §. 2.)
52) M. s. Ilosultantli (^.nt. Lantnrell) trsctntus de Naorosi, 

sclnsmnto eto. (Uomne, 1625). lVlnri n n n, do Uo^o Ul». II. e. 2. I>. 20.— 
I«' rnn e. 8 o 221 usde tomjioredi Loclosino mvnnrolna (6olon., 1602) in prao- 
lnt. et III). I. c. 1. Losins Lugub. do rninis gentiuin lil). I. o. 18. 
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geistlichen stehe, damit kein Zwist diese beiden Sphären trennen könne. 
Man thut dem Orden gewiß nicht unrecht, wenn man dieses als aus­
gemacht annimmt 53), da es auch der dem Orden untreu gewordene 
Melchior Jnchoferin dem oben angeführten, unter singirtem Na­
men (Caspar Scioppius) von ihm herausgegebenen Werke: Nou- 
nroliin 8oll^sorunr (^e8ultu^uin) bestätiget. Durch die Verwirklichung 
dieses Zweckes würde auch das Del im Sinne des Ordens
am Vollkommensten erreicht. Soviel ist außer allem Zweifel, daß der 
Orden die Aufgabe hat, das Ideal der römisch-katholischen Kirche, 
wornach diese bekanntlich die ganze Erde und das ganze Men­
schengeschlecht umfaßt, und es nur Einen Schafstall und Eine 
Heerde gibt, so weit als möglich auch äußerlich zu verwirklichen, und 
daß die in der Bulle genannten Zwecke blos die Hauptrichtungen 
bezeichnen, nach welchen der Orden thätig zu sein hat, um diese Auf­
gabe zu lösen und so den Endzweck seines Daseins zu erreichen. 
Die jesuitische Thätigkeit hat sich hiernach zu richten 1) auf 
die Vertheidigung des Glaubens gegen Ketzer und Abtrün­
nige, welche nämlich neben der alleinseligmachenden Kirche gleichfalls 
christliche Kirchen, im römischen Sinne Afterkirchen, bilden wollen; 
2) auf die Ausbreitung des (römisch-katholischen) Glaubens 
sowohl unter den Heiden, daß diesen daS wahre Licht aufgehe, als 
unter den Ketzern und Abtrünnigen,* daß diese ihre Irrthümer 
ablegen und reuig wieder in den Mutterschooß der wahren Kirche zu­
rückkehren; und 3) auf die Pflege der treu geblieben enHeer- 
d e, um diese theils im Gehorsame gegen die wahre Kirche zu erhalten 
und zu dem Ende mit geistiger Nahrung zu stärken, und theils sie zu 
schützen gegen die Wölfe in Schafskleidern, welche unaufhörlich die 
Schafhürde, auf Raub lauernd, umschleichen. Die Aufgabe ist groß­
artig, und je weiter die römische Kirche ausgebreitet wird, desto grö­
ßer wird auch die Ehre Gottes, da diese Ehre, die Herrlichkeit 
Gottes, nur in der durch seinen Sohn mittelst des Sühnungstodes 
gestifteten Kirche, in diesem Werke des Triumphes gegen den Satan 
und seine durch die Verführung Eva's unter den Menschen ange­
richtete Verwüstung bestehen kann. Darum singt auch die Kirche 
das „61orin in exvelsls Leo" bei dem Meßopfer. Wer daher zur

53) Eine merkwürdige Aeußerung eines RömerS über diesen Zweck s. m.
bei Wolf, Gesch. Bd. lll. S. 159. Not. *)
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Ausbreitung dieser Kirche wirkt, tragt zur größeren Ehre Gottes 
(aä in^'orein vei Ztorisin) bei, weil er das Reich Gottes erweitert und 
das Reich des Teufels verkleinert; aber auch eben so wer zur Befesti­
gung der Kirche, überhaupt wer in dieser sür diese thätig ist. Die 
Jesuiten, als die erste und beste Legion im Kampfe für diese Kirche 
Gottes, haben deshalb vorzugsweise ihre Fahne mit dieser Devise ge­
ziert. Denn „jener feurige Wagen Israels, um dessen Beraubung 
Eliseus einst weinte, erschien aus besonderer Gnade Gottes in den 
für die Kirche so bedrängten Zeiten wieder, aber anstatt mit Soldaten 
mit einem auserwählten Trupp von Engeln (nämlich Jesuiten) be­
laden. Wie die mit himmlischem Glänze umstrahlten Engel erhellen 
und vervollkommnen, so werden auch die Gesellschafter Jesu, die Nach­
ahmer der Reinheit der Engel und getreu ihrem Ursprünge, nämlich 
Gott, aus dem sie ihren raschen feurigen Tugendeifer schöpfen und 
schmelzend die Unreinheit der Wollust in dem Ofen der höchsten und 
keuschesten Liebe, von den reinen und lichtvollen Strahlen erhellet und 
vervollkommnet, bis sie es hinreichend sind, um auch Anderen ihr mit 
Eifer gemischtes Licht mittheilen zu können; sie, nicht weniger strah­
lend von dem Glänze ihrer Tugend, als göttlich entflammt vom Feuer 
der Liebe. Sie sind Engel, die in ihrem Kampfe gegen die Ketzer 
dem h. Michael, in der Bekehrung der Ungläubigen dem h. Ga­
briel, und in ihrer Tröstung der Seelen und in der Bekehrung der 
Sünder durch die Predigten und die Beichten dem h. Raphael glei­
chen. Sie sind edle Leuen, die keine Gefahr erschüttert, und Hel­
den, die mit unbeugsamer Geisteskraft allen Stürmen und Gewittern 
des Himmels sür die Sache Gottes und der Religion Trotz bieten." 
So rühmen sie sich silbst in dem ImsZo xriirii sseeull sooietätl8 ^6- 

voraus man, außer der oben bemerkten dreifachen Richtung ihrer 
Thätigkeit, zugleich entnehmen kann, wie bescheiden und fern von 
allem Selbstdünkel, von Stolz und Eitelkeit diese from - 
men Väter der Gesellschaft Jesu von jeher waren. Das ganze Buch 
gibt davon die unwiderleglichsten Beweise. — Hat die römische Kirche 
oder der Orden die Eroberung vollendet, so versteht es sich nach ihren 
seit Jahrhunderten bestehenden Ansichten von selbst, daß das weltliche 
Schwert nur ein Vasall der Kirche zu deren alleinigem Besten 
führen kann und dafür dem Prodominus, d. i. dem VicariuS

54) I^ib. IV. orat. 1. p. 401. u- 402.
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Christi, dem Papste ober Jesuitengeneral, der ja ebenfalls 
Stellvertreter Christi ist, Lehenstreue geloben und die Lehenspflich­
ten erfüllen muß, wenn er die Strafe der Felonie vermeiden will. 
Denn wem wäre es unbekannt, daß nach dem römischen Kirchen- 
systeme der Staat (die weltliche Gewalt) nur ein Institut der 
Kirche, ein Mittel zu ihren Zwecken ist?

Zweiter Absatz.
Mittel zur Verwirklichung des Ordenszweckes.

Hier sotten diese Mittel blos namhaft gemacht werden, da die 
Art der Anwendung in dem folgenden Absätze zu zeigen ist. Man hat 
unter diesen Mitteln die Institutionen zu verstehen, in welchen 
und durch welche der Orden seine Hauptaufgabe zu lö­
sen, seinen Endzweck zu verwirklichen strebt. Diese In­
stitutionen sind: a) die Missionen an die Heiden, Ketzer und 
Höfe; d) die Lehranstalten für Erziehung, Wissenschaft 
und freie Künste; o) die Predigten und Lectionen; ä) die 
Beichten; e) der Unterricht der Knaben und Unwissenden 
im Christenthume außerhalb der Lehranstalten; k) die 
Spendung der Sacramente und andere kirchliche Ver­
richtungen, namentlich die Messe; §) die geistlichen Uebun­
gen, und zu deren Zwecke besonders K) die Congregationen (Brü­
derschaften), und i) die Ausübung der Werke der Liebe und 
Barmherzigkeit, als: Tröstung der Betrübten, namentlich der 
Sterbenden, Pflege der Kranken, Aussöhnung der Zwistigkeiten u. s. w-

Dritter Absatz.
Grundsätze und Maximen der äußeren 

jesuitischen Praxis.

Einleitung.
Wir verstehen unter dieser äußeren Praxis die wirklich e B e - 

Nutzung der vorhin erwähnten Mittel zu dem Zwecke des Or­
dens. Der Orden stellte für diese Praxis keine solchen allgemeinen
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Grundsätze auf, von denen etwa nicht hatte abgegangen werden dürfen. 
Denn Alles richtet sich nach den Umstanden. Darum muß der General 
stets freie Hand behalten, um nach denselben von den bestehenden 
Normen zu dispensiren oder diese durch Befehle zu ergänzen. Ober­
ster Grundsatz ist: Alles ist erlaubt, was zum Ziele führt, 
es geschehe dieses Mittel- oder unmittelbar; oder vielmehr: Al- 
lesist geboten, ist Pflicht, was Mittel- oder unmittelbar 
den Zweck des Ordens fördert. Denn dieses Alles fördert die 
Ehre Gottes und ist deshalb geboten und wird dadurch 
geheiligt. Ist die Handlung auch zunächst nur dem Ordenvor­
theilhaft, so ist sie darum nicht weniger Pflicht und heilig, weil 
die Erhöhung der Macht und des Ansehens des Ordens ja selbst wie­
der ein Mittel ist, die Ehre Gottes auszubreitcn und so zu ver­
größern. Auf die innere Beschaffenheit der Handlung kann eS 
dabei natürlich nicht ankommen, da sie in dem erhabenen Zwecke 
ihre Rechtfertigung und Heiligung findet. Daher wird selbst 
die Handlung, welche abgesehen von diesem Zwecke eine Todsünde 
oder ein Verbrechen sein würde, zur Tugend, wie wir oben ge­
hört haben. Deshalb fragt es sich bei den Handlungen nicht, ob sie 
nach den gewöhnlichen Begriffen gut oder böse, sondern, wie 
auch in dem Institninnr soeletutls überall geschieht, nur, ob sie zweck­
dienlich, Vortheilhaft rc. seien (uuin uctio „expeckist," „eon- 
veuiot," „o^ortuna" »u 55), tveil, wenn das Letztere der Fall ist, 
die Handlung auf dem hohen Standpuncte des Ordens 
stets auch gutist. Denn wenn von Gott, wie der Jesuit Diana 
lehrt 56), jedes Uebel, die Sünde ausgenommen, kommt, das 
er natürlich nur zum Heile der Menschen sendet; so kann auch von 
der von ihm selbst gestifteten Gesellschaft Jesu eben so manches Uebel­
ausgehen , welches aber der Intention nach, die auf die Ehre Got­
tes gerichtet ist, als kein Uebel, sollten es auch die schwachen 
Menschen als ein solches betrachten, sondern als ein Gut anzusehen 
ist. Eine Sünde kann natürlich auch vom Orden nicht ausgehen,

55) Stellen, in welchen die Ausdrücke vorkommen, wurden im Verlaufe die­
ser Abhandlung schon viele angeführt, z. B. Inst. Vol. I. p. 23. 436. (Oonst. 
k. VIII. I. §. X.) Vol. II. p. 244. 252. 313. etc.

56) M. s. lUontslte (käsest) lettres provineisles (4 lomes ä 6o- 
Io§ne, 1739) l'om II. p. 247.
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da die Intention desselben stets die Ehre Gottes bezweckt, eine 
Handlung aber nur durch die böse Intention zur Sünde 
werden kann. Ist demnach das gut, was dem Orden oder seinem 
Zwecke (beide bilden ein unzertrennliches Ganzes) nützlich und 
förderlich ist, so versteht es sich von selbst, daß Alles b ö s e ist, was dem 
Orden oder seinem Zwecke sch ädlich oder hinderlich ist. Es kann daher 
auch keine schwerere Sünde geben, als dem von Gott selbst zur Ver­
breitung seiner Herrlichkeit gestiftete n Orden auf irgend eine Weise 
schädlich oder hinderlich sein; und wer sich einer solchen Sünde schul­
dig macht, den trifft der Kirchenbann °»). Hieraus ist von selbst klar, daß 
es umgekehrt auch kein größeres Verdienst, keine höhere Tu­
gend geben könne, als dem Orden nützlich und förderlich zu 
sein. Denn wer dieses thut, trägt mittelbar zur größeren Ehre Gottes 
bei und wird dadurch mittelbar — mittelst der Jntercession des Or­
dens— auch der großen Gnaden theilhaftig, womit Gott den Orden — 
diese neue Schöpfung zu seiner und seines Sohnes Verherrlichung — 
so reichlich ausgestattet hat.

Dieser oberste Grundsatz: „der Zweck heiligt die Mittel", 
wie solcher eben dargestellt wurde, bildet das einzige allgemeine 
Princip der äußeren Politik, welche daher blos, auf dieser brei­
ten Basis forlbauend, überall auszumitteln hat, was in jedem 
einzelnen Falle nach der besonderen Beschaffenheit der Personen, 
Umstände und Verhältnisse der Gesellschaft oder ihremAwecke 
nützlich und förderlich ist. Das Erste, was sich als nothwen­
dig aufdrang, war begreiflich die äußere Stellung des Or­
dens, von welcher sein Einfluß, so wie von diesem wieder seine 
Wirksamkeit abhing. Für die Unabhängigkeit der äuße­
ren Stellung haben schon die Päpste durch Ertheilung solcher Pri­
vilegien und Freiheiten gesorgt, welche keinem anderen Orden je zu Theil 
wurden, und vermöge welcher die Gesellschaft Jesu in Wahrheit als 
ein päpstliches FreicorpS, wie bereits oben bemerkt wurde, sich über 
alle bestehenden kirchlichen Institutionen keck Hinwegsetzen konnte, und 
von keiner geistlichen oder weltlichen Gewalt in ihrem Thun und Treiben

57) Inst. Vol. I. 357. (prooem. Oonst. Z. 1.) p. 445. (Oonet. k. X. Z. 1.) 
U. Vol. II. p. 433- (prooem. «lirect. in exere. spirit, §. 3.)

58) Inst. Vol. I. p. 104. (Bulle Gregor's XIV. v. 1591). 6k. auch 
p. 20. (Bulle Paul's III. v. 1549)
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gehindert werden durfte^). Kein Interdikt des Papstes konnte diesen 
Orden in seinen geistlichen Functionen hemmen^)« er hatte eine Ab­
solutionsgewalt, die, wenige Fälle ausgenommen, der des Papstes gleich 
kam ^), und an seine geistlichen Uebungen, besonders in den Congrega- 
tionen, waren die ausgedehntesten Sündenerlasse geknüpft^). Seine 
Immobilien endlich genossen aller erdenklichen Freiheiten ^), und selbst 
die Besitzungen der Congregationen, deren Genossen (eonfratres) auch 
dem General gehorchen mußten, gehörten nach der merkwürdigen Bulle 
Benedicts IV. (v. 1758)^) dem Orden. Dieser stand demnach 
völlig frei und unabhängig da, indem er sogar von dem Papste nur 
hinsichtlich der Missionen — und selbst hier im Grunde, wie oben gezeigt 
wurde, nur scheinbar — abhängig war, theils weil der General die vom 
Papste abgeordneten Missionäre beliebig wieder zurückrufen konnte, und 
theils weil es Grundsatz war, nur Wenige zu dem vierten Gelübde zu- 
zulassen, und daher die Professen von vier Gelübden, da sie die höch­
sten Aemter bekleideten, in der Regel nicht abkömmlich waren.

Diese unabhängige Stellung wußte auch der Orden zu dem aus­
gedehntesten Einflüsse auf alle Stände und Verhältnisse zu benutzen. 
Er verstand es, hierzu stets die rechten Leute zu wählen, welche ge­
rade in den Eigenschaften sich auszeichneten, die eben nach Zeit und 
Umständen erforderlich waren, um sich Eingang und Einfluß zu ver­
schaffen, diesen zu behaupten und davon den besten Gebrauch für die 
Zwecke des Ordens zu machen. Niemand verstand es besser, als die 
frommen Väter der Gesellschaft Jesu, Religion, Wissenschaft und Mo­
ral nach der verschiedenen Beschaffenheit der Personen und Umstände 
zu modificiren und so in taugliche Mittel zu ihren Zwecken zu verar­
beiten; die Schwächen der Menschen, besonders der Großen, auszufor- 
schen und durch ein gefälliges Begünstigen und kluges Lenken dersel-

59) M. s. 1. Abschn. bes. die Bulle Paul's III. v. 1549 (Inst. Vol. I.
p. 20.) u. die Bulle v. 1548 (Inst. Vol. II. p. 387.)

60) M. s. die angef. Bulle v. 1549. u. comp. privll. 8. V. oxcommu- 
nicatio (Inst. Vol. I. p. 296.) u. s. v. intordictum (ibid. p. 317.)

61) M. s. die angef. Bulle v. 1549. u. bes. die beiden Bullen Bene­
blet's XIV. v. 1753. (Inst. Vol. I. p. 259. u. 260).

62) Vergl. z. B. Inst. Vol. I. p. 90. 93. 97. 100. 110. 201. 204. 242. 
244. 246. 247. 254. 255. 303. 304. u- s. w.

63) M. s. 6ompend. xrivll. s. v. oxomtlo (Inst Vol. I. p. 296 sg).
64) Sie steht im Inst. Vol. I. nach p. 260 und ist selbst unpaginirt ein­

geschaltet.
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bm sich als nachgiebige und geschmeidige Gewissensrathe beliebt und 
unentbehrlich zu machen; die weltlichen Angelegenheiten und besonders 
die Interessen des Ordens mit dem Gewissen in Verbindung zu brin­
gen, und so durch dieses sich auch jener zu bemeistern. Dazu 
waren natürlich auch Geldmittel nöthig, die der Orden eben 
so zu vermehren als zu seinen Zwecken zu verwenden wußte 02), Zwar 
war der Orden nur an das Almosen verwiesen, und durch den Papst Six- 
tus IV. blos den Geistlichen jedes Ranges bei Verlust ihres AmteS 
untersagt 60), die Gläubigen und Frommen an ihrer Wohlthätigkeit 
gegen die Gesellschaft Jesu auf irgend eine Weift zu hindern; dennoch 
hat er solche Schatze angehauft, daß er bei seiner Aufhebung zehnmal 
mehr Vermögen besaß, als die päpstliche Kammer selbst in den Zeiten 
ihres blühendsten Zustandes je besessen hatte o^). Inchofer sagt: 
„Diese Monarchie (der Jesuiten) besitzt die meisten Schatze an Gold und 
Edelsteinen der Lander,, welche der Ganges, Tajo und andere Flüsse 
durchströmen, und sie allein ist reicher, als alle Königreiche der Erde. 
Die Reichthümer, deren Erhaltung das Hauptgeschäft der Provinzialen 
ist, sind in vier Theile getheilt, wovon der erste für den königlichen 
Schatz, der andere für die öffentliche Apotheke, der dritte für die Münze 
und der vierte zu Geschenken für benachbarte Fürsten bestimmt ist." — 
Die vorzüglichsten Quellen des Reichthumes waren: 1) das Almosen, 
welches z. B. in der Stadt Rom jährlich 40,000 römische Thaler 
betrug o^); 2) die Verfügungen (Abdicationen) derer, welche in 
d^n Orden traten (s. oben); 3) Vermächtnisse und Geschenke anderer 
Frommen, die man durch allerlei Mittel, namentlich durch die Hun­
derttausende von Messen, welche für sie in allen jesuitischen Kirchen 
gelesen und von Rosenkränzen, welche für sie abgebetet werden 
würden u. s. w. zu diesen verdienstvollen Handlungen zu vermögen

65) Vergl. Histoire äos Hellgleux äs la Compagnie 6e läsus etc. (2 
lomes n Utreclit, 1741) I. p. 41 sg. Wolf, Gesch. Bd. II- S. 66-80.

66) Inst. soc. los. Vol. I. p. 294. (comp. privil. s. v. eleemos^nae).
67) Wolf, Gesch. Bd. I. S. 180.
68) Nonnrclli^ Kolipsor. cnp. 19.
69) Wolf, Gesch- Bd. II. S. 73. Not. **). Was Beichtiger, Prediger 

und Missionäre an Geschenken erhielten, mußten sie an den Orden abgeben, s. 
Inst. Vol. I. p. 572. (äocr. 21. congr. VI.)
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wußte 70); 4) Geschenke der Monarchen, die oft so groß waren, daß sich 
sogar die Jesuiten schämten, es zu sagen 7>); 5) die Missionen, beson­
ders in Indien und Amerika; 6) der Handel, den vorzugsweise ver­
kappte Jesuiten in Indien und Amerika trieben 72), und 7) Geldge­
schäfte 7^). Konnten die Gläubigen auch einen besseren Gebrauch von 
ihrem Vermögen machen, es sicherer für ihr Seelenheil anlegen, als 
wenn sie eS an einen Orden Hingaben, der unablässig für die größere 
Ehre Gottes kämpfte und der Geldmittel so benöthigt war, um die­
sen erhabenen Zweck zu verwirklichen? Denn gar mancherlei Hinder­
nisse stellten sich ihm entgegen, die nur mit Geld zu beseitigen waren. 
Da mußten Auskundschafter an die verschiedenen Höfe geschickt; dort 
Beichtvaterstellen an Höfen erkauft; hier Minister, die mit ihrer irdi­
schen Weisheit den frommen Absichten und der göttlichen Einheit der 
Ordensväter in den Weg traten, zum Schweigen gebracht; dort begünstigte 
Frauen, welche bei den Fürsten großen Einfluß hatten, so wie Richter, 
ja ganze Eollegien gewonnen; hier Gehülfen, welche die Feinde des 
Ordens, die man sonst nicht beschwichtigen konnte, auf die Seite schaff­
ten, belohnt; da Würden und Aemter für solche, die sich als treue 
Arbeiter für die größere Ehre Gottes bewährt hatten und bereit waren, 
die Gesellschaft noch ferner in ihren Bemühungen zu unterstützen,'er­
kauft; dort Summen zur Erhaltung des Friedens oder zur Führung 
eines heilsamen Krieges, zur Bewirkung einer für den Orden voriheil- 
haften Ehe zwischen fürstlichen Personen, zu einem nützlichen Auf­
stande, einer Vortheilhaften Verschwörung u. s. w. verwendet werden 74). 
Welche Summen waren oft nöthig, um nur die Erlaubniß, in ei­
nem Lande sich ansiedeln zu dürfen, oder die Wiederaufnahme sich zu 
verschaffen, wenn es den Feinden gelungen war, den Orden zu ver­
treiben? Mag auch die Ansicht gewöhnlicher Menschen manche dieser 
Handlungen verbrecherisch nennen; auf dem hohen Standpuncte des

70) Z. B. in kurzer Zeit vermachten drei Familien dem Orden zu Rom 
130,000 Thlr., s. Wolf a. a. O. — M. vergl. auch Inst. Vol. II. p. 134 sg. 
(catalogus missarum.)

71) Dieses sagt ein Jesuit in Bezug auf die Freigebigkeit des Kaisers 
Ferdinand II., s. Wolf a. a. O. S. 69. Not. *).

72) Wolf, a. a. O. S. 74. Auch der Handel mit Reliquien war ein­
träglich, s. W-olf a. a- O. S. 176 sg.

73) Wolf a. a. O. S. 80.
74) M. s. des- üistoire äes HoliZieux etc. l. c. u. W 0 lf Bd. II. S. 66.

6
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Ordens waren sie gut, weil sie der Zweck gebot. Man darf nie 
vergessen, daß es für die Jesuiten nur eine Sünde, nur ein Ver­
brechen gibt, nämlich den Zwecken des Orden- zu schaden oder ihnen 
hinderlich zu sein, wie oben gezeigt wurde.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die äußere Po­
litik der Jesuiten wollen wir noch die vorzüglichsten Grundsätze der­
selben in der Art des Gebrauches der einzelnen oben angeführten Mit­
tel nachweisen, wobei wir uns jedoch der Kürze wegen auf die vor­
züglicheren beschränken müssen, obwohl wir hoffen, daß auch dieses 
Wenige in Verbindung mit dem Bisherigen hinreichen werde, eine klare 
Einsicht in den wahren Geist des Jesuitismus zu gewinnen.

Grster Titel.
Die Missionen.

1) Die Missioney^) waren ein vorzügliches Mittel, die Herr­
schaft des Ordens auszubreiten und besonders seine Reichthümer zu 
vermehren. Es ist hier der Ort nicht, die äußere Geschichte der Mis­
sionen in den außereuropäischen Ländern, in Japan, Indien, China, 
Afrika und Amerika, und insbesondere zu erzählen, welcher Kunstgriffe 
sie sich bedienten, um ihre Zwecke zu erreichen; wie sie andere Mis­
sionare zu verkleinern und zu verdrängen suchten; wie sie die christliche 
Religion verunstalteten, heidnische Gebräuche zuließen, selbst das Chri­
stusbild mit Füßen traten, sich als Bonzen und Mandarinen verklei­
deten, selbst dem Papst ungehorsam waren und ihn lächerlich machten; 
unabhängige Reiche gründen und den Alleinhandel an sich reißen woll­
ten; Empörungen veranlaßten u. s. w. Wir beschränken uns blos auf 
die wesentlichen Principien, welche das lustitutum über die Missionen 
aufstellt. Unter Mission ist jede Versendung eines Jesuiten an ir­
gend einen Ort zu einem bestimmten Zwecke zu verstehen. Es gibt 
zwei Arten von Missionen: solche, welche der Papst, und solche, welche 
von dem General angeordnet werden. Jeder Jesuit muß stets bereit

75) M. s. Inst. sov. Ivs. x. 14. 23. u. 250. (b-lt. äpost.) 322. (comp. 
priv. s. v- mission es) 350. (exLin. gen. e. 4. §. 35.) 415 s^. (Lonstit. 
k. VII. v. 1. 2 u. 3.) Vol. II. p. 141 8y. —Wolf, Gesch.Bd. I. S.110. sg. 
Bd. II. S. 1. fg. u. Bd. III S. 16. fg.
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sein, jede Mission zu übernehmen, und sich der vollen Disposition sei­
nes Oberen, der ihn an Christi Statt leitet, überlassen, ohne irgend 
eine Entschuldigung voczubringen. Er kann zwar dem Oberen seine 
entgegenstehenden Gesinnungen und Gedanken vorlegen, aber nur um 
das Urtheil hierüber von dem Oberen zu erwarten. Ueber den Zweck 
der Mission, über die Art der Ausführung und das zu befolgende per­
sönliche Benehmen rc. erhält der Missionär eine schriftliche Instruktion. 
Selbst bei päpstlichen Missionen, die im Zweifel drei Monate dauern, 
kann der Obere noch besondere Anweisungen hinzufügen, „um desto 
besser zu erreichen, was zum Gehorsam unseres Herrn Christi gesucht 
wird." Wenn die Missionäre in solche Orte kommen, wo Bischöfe 
sind, sollen sie bescheiden um die Erlaubnis bitten, die Dienste der Ge­
sellschaft ausüben zu dürfen, und überhaupt sich das Wohlwollen so­
wohl der Geistlichen, besonders der Pfarrer, als der Weltlichen, de­
ren Ansehen und Gunst sienöthig haben, zu erwerben su­
chen. Die geistlichen Mittel, die sie zu gebrauchen haben, sind die 
gewöhnlichen der Gesellschaft, als Predigen, Vorlesen, Colloquien, Beichten, 
geistliche Uebungen u. s. w. ; sie müssen sich aber hierbei an die Vor­
schrift des Oberen halten. Eine bestimmte Ordnung der Aufeinander 
dieser Verrichtungen läßt sich zwar nicht vorschreiben; es ist aber nütz­
licher und sicherer, mit den geringeren, nämlich mit dem Religions­
unterricht der Knaben anzufangen. Menschliche Mittel sind hier­
bei nicht nur nicht zu verachten, sondern, wenn es nöthig ist, auch 
klug und religiös (pr-udk-nter 6t r6liZM86) anzuwenden. Sie 
müssen solche, die gegen die Gesellschaft eingenommen und von nicht 
gemeinem Ansehen sind, durch Gebet und andere zweckmäßige Art 
sich zu Freunden zu machen, wenigstens Mit dem Orden auszusöhnen 
suchen, so daß sie diesem nicht entgegenwirken. Bietet sich ihnen eine 
außer der Mission liegende Gelegenheit dar, dem Orden zu nützen, so 
sollen sie dieselbe nicht unbenutzt aus den Händen lassen. Müssen sie 
sich an einem Orte länger aufhallen, so können sie, wenn Früchte zü 
hoffen sind, zweckmäßig Exkursionen in die Umgegend machen. Bei 
allen ihren Werken haben sie auf Bestand und Dauer zu sehen, und 
deshalb ihre Einrichtungen solchen zu empfehlen, durch deren Beispiel, 
Ansehen, Eifer und Sorgfalt dieselben gefördert werden können. Sie 
sollen jede Woche einmal, auch öfter, wenn es zweckmäßig scheint, an 
den nächsten Oberen über ihre Fortschritte berichtn;, um durch Rath 

6* 



84

und andere Hülfsmittel unterstützt werden zu können^). Hin­
sichtlich der Wahl des Ortes hat man, da der Weinberg des Herrn 
groß ist, zunächst auf das größere Bedürfniß, weil etwa dort zu 
wenige Arbeiter sind, oder der Krankheitszuftand der Nächsten sehr 
bedenklich und Gefahr der ewigen Verdammn!ß vorhanden ist; sodann 
auf den zu hoffenden reichlicheren Erfolg und insbesondere darauf 
zu sehen, obmannicht der Unternehmung eine größere Aus­
dehnung verschaffen kann. Deshalb ist die geistliche Hülfe, 
welche großen und öffentlichen Personen, sie seien weltliche, 
als: Fürsten, Herren, Obrigkeiten, Justizverwalter (justitine miuistri), 
oder geistliche, als: Prälaten, oder welche durch Gelehrsamkeit und 
Ansehen hervorragenden Männern gewährt wird, als gemeinwirksamer 
vorzuziehen, und muß man größere Völker vor kleineren zu Missionen 
wählen. Hinsichtlich der Wahl der Personen ist auf die Beschaf­
fenheit der Misstonen zu sehen; zu wichtigeren Sachen, und bei denen 
viel darauf ankommt, daß kein Irrthum verfällt, muß man mehr aus­
gesuchte und solche Glieder, denen man mehr vertrauen kann; zu Ge­
schäften, welche größere körperliche Arbeiten erfordern, Gesunde und 
Starke, und da, wo es mehrere geistige Gefahren gibt, solche, die in 
der Tugend mehr erprobt und sicherer (seeuriores) sind, zu Missio­
nären wählen. Soll mit klugen Männern, welche die geistliche oder 
weltliche Regierung führen, verhandelt werden, so scheinen solche Mis­
sionäre tauglicher zu sein, welche die Gabe der Bescheidenheit und des 
Umganges mit Menschen besitzen und von solcher äußerer Gestalt sind, 
welche zur Auctorität beizutragen vermag. Denn ihr Rath könnte von 
großem Gewicht sein^. Für geistreiche, scharfsinnige und gelehrte 
Männer paffen solche mehr, welche in gleicher Weise mit Geist und 
Wissenschaft begabt 'sind. Für das Volk sind diejenigen tauglicher, 
welche geschickte Prediger und Beichtiger sind. In der Regel soll man 
nie Einen allein, sondern Zweisenden; ist der Eine in der Verfahrungs- 
art der Gesellschaft weniger geübt, so muß er einem Geübteren adjun- 
girt werden, und wenn der Eine heftig und leidenschaftlich ist, so soll 
man ihm einen umsichtigen und behutsamen Gefährten beigesellen ^).

76) 6k. Inst, Vol. II. x>. 141 sg.
77) Denn „Species lionests— nellilicationisolet esseiis, Huiduscum a^i- 

tur,"s. Inst. Vol. I. p. 360. ((Honst. ?. I. c. 2. tz. 10.)
78) Vergl. Inst. Vol. I. p. 417 sg. (Oonst. k. VII. c. 2. U. äecl.)
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Schon aus diesen wenigen, fast wörtlich aus dem lustitutum gezoge­
nen Vorschriften ergibt sich, wie genau man überall die Zwecke und In­
teressen des Ordens beachtete, wie wichtig und umfassend das Institut 
der Missionen war, und daß sich diese namentlich nicht auf blos reli­
giöse Gegenstände beschränkten. Wie thätig insbesondere jesuitische Mis­
sionäre während des dreißigjährigen Krieges in Deutschland waren, und 
daß sie selbst nach dem westphälischen Frieden sich die angestrengteste 
Mühe gaben, durch geheime Missionäre protestantische Fürsten wieder 
in den Schooß der katholischen Kirche zurückzüführen, ist aus der Ge­
schichte hinlänglich bekannt^).— Nicht unwichtig ist übrigens, daI 
die Missionäre auch den päpstlichen Segen mit vollkommenem Ab­
laß ertheilen konnten ^).

Zweiter Titel.
Die Beichtiger der Fürsten.

Wie sehr der Orden die Gunst der Fürsten zu schätzen, zu pfle­
gen und zu benutzen wußte, wurde schon oben bemerkt. So soll selbst 
bei der Verfügung über das Vermögen der in den Orden Treten­
den .auf die Fürsten Rücksicht genommen werden^), und der 8ociu8 
den Provinzial insbesondere darauf aufmerksam machen, ob es nicht 
zuträglich sei, an einige Auswärtige, besonders geistliche oder welt­
liche Fürsten zu schreiben, um ihr Wohlwollen gegen die Gesell­
schaft zu erhalten ^). Darum gehörte das Amt eines Beichtigers bei 
einem Fürsten zu den wichtigsten Missionen, mit der ein Jesuit beauf-

79) M. s. Wolf, Gesch. Bd. I. S. 79 fg. u. 210. (über die Bemühun­
gen des Peter Canisius) Bd. II. S. 103. fg. 129 fg., u. bes. 152 fg. 
den Aufsatz eines ungenannten Jesuiten, und die darin (s. S. 159) vorgeschla­
genen Missionen und Ueberredungsversuche, und wie man sich be­
mühen müsse, die Gewissen zu beunruhigen und Spaltungen zu 
unterhalten und zu benutzen.— Den Jesuiten ist ausdrücklich gestattet, 
mit Ketzern zusammenzuwohnen (s. Inst. Vol. I. p. 16. u. 308).

80) Inst. Vol. I. p. 277. (cowp. privil, s. v. denscklosr« §. 6).
81) Inst. Vol. I. p. 371 u. 447 sg. (6onst. k. III. c. 1. ß. 9 U. X.

11 u. 83.) — Vergl. v. Lang, Gesch. S. 72 flg.
82) Inst. Vol. II. x. 120. (Heg. 21.)
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tragt werden konnte; und es ist bekannt, welch' verderblichen Einfluß 
die Beichtiger auf Fürsten und Völker ausgeübt haben. Hier theilen 
wir blos die Hauptsätze der Instruktion ^) für einen solchen Beichti­
ger mit, die besonders von den Fürsten selbst zu beherzigen sein dürste, 
welche die Sehnsucht nach einem solchen Gewissenscathe haben. Die 
bei der Beichte selbst befolgten jesuitischen Principien, die auch hierher 
gehören, sollen unten ihren Platz finden. — Ein Fürst, welcher einen 
Jesuiten zu seinem beständigen Beichtiger haben will, muß darum, 
entweder selbst oder durch den Pater, welchen er begehrt, nachsuchen. 
(Daß er dieses sicher thue, dafür hat natürlich der Orden schon vor­
her durch die geeigneten Mittel gesorgt.) Findet der Obere, daß der 
begehrte Pater zu diesem Amte sehr tauglich (periäoneus) und mit 
den nöthigen Eigenschaften, es gut zu führen, begabt ist, so soll er 
dem Nachsuchenden (d. i. dem Fürsten) die Instruktion für die Beich­
tiger zeigen und bescheiden bemerken, daß, so bereitwillig auch die 
Gesellschaft ihm gestatte, den Dienst des fraglichen Paters zu seinem 
geistlichen Troste nach Belieben (pro Ubito) zu gebrauchen, es doch der 
Macht der Oberen vorbehalten bleibe, über den Pater anders zu ver­
fügen^). (Wie nützlich konnte diese Verfügung dem Orden werden, 
wenn der Beichtiger sich unentbehrlich zu machen wußte, und der Or­
den drohte, ihn dem Fürsten zu entziehen!) — Wenn es nun der 
Gesellschaft nicht möglich ist, solchen Aemtern aus zu w ei chen, weil 
es die größere Ehre Gottes wegen verschiedener Rücksichten 
(oiroumstnniiao) so zu fordern scheint, so muß man bei der Wahl 
der Person und bei der Bestimmung der Art der Aus­
übung eines solchen Amtes so verfahren, daß dadurch u) der 
Fürst unterstützt (Ääjuvoim') und b) das Volk erbaut werde, 
und «) die Gesellschaft dabei keinen Schaden leide ^). Der 
Beichtiger soll im Ordenshause wohnen und dem Oberen (Pcovinzial) 
Unterthan bleiben. Und wenn ihm auch gestattet ist, wegen verschie­
dener Geschäfte, die den Fürsten betreffen und Geheimhaltung

83) Inst. Vol. II. p. 259 8g. (orä. gen. e. XI. tz. 1 — 14). Die Bestä­
tigung dieser schon von dem General Aquaviva bearbeiteten Instruktion s. m. 
in Vol. I. p. 572 (äecr. 21. eongr. VI.). Der Bestätigung ist das Verbot für 
den Beichtiger angefügt, Geschenke des Fürsten nicht zum eigenen Gebrauche 
zu verwenden. Er muß sie an den Orden abliefern. (S. auch Vol. II. p. 330. 
instr. c. 1).

84) Instrnot. 14. — 85) 1.
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verlangen, mit dem Fürsten oder anderen von ihm beauftragtest Per­
sonen zu correspondiren, so soll er doch von dieser Erlaubniß kei­
nen Mißbrauch machen, und nicht etwa bei dieser Gelegenheit an an­
dere Personen schreiben^). Der Beichtiger soll sich hüten, sich in 
äußere und politische Geschäfte einzumischen, sondern nur auf das, 
was zum Gewissen des Fürsten gehört, oder auf dieses Bezug hat, 
oder auf ein anderes bestimmtes frommes Werk bedacht 
sein. Er soll nicht zu oft bei Hof erscheinen, zumal ungerufen, 
wenn nicht irgend eine fromme Nothwendigkeit (xis 
sliljua uevessitss), oder sonst etwas Wichtiges, das er dem 
Fürsten eröffnen (snAAsrenäum) zu müssen glaubt, ihn dazu treibt ^). 
Er soll auf keine Weise zu Dertragungen (sä eomxosltiones insunäss), 
zu Gunst- oder Amtsbewerbungen Anderer, oder dazu mitwirken, um 
Jemandem Gunst oder Gerechtigkeit zu verschaffen, weil solche Dinge 
selbst in erlaubten Fällen zum Aergerniß zu gereichen pflegen, 
wenn man sieht, daß ein Beichtvater, zumal ein Ordensgeistlicher, 
sich damit abgibt^). (Also nur der Schein ist zu vermeiden!) In 
je größerer Gunst der Beichtiger bei dem Fürsten steht, 
so daß er auch von dessen Gewalt einigen Gebrauch machen könnte, 
desto mehr muß er sich hüten, einen mündlichen oder schriftlichen Auf­
trag des Fürsten an die Minister in Geschäften zu übernehmen; son­
dern sollte es sich um irgend eine fromme Angelegenheit, 
die nach dem Urtheile des Oberen (mit dem also der Beichtiger in 
Eorrespondenz über Hof- und Staatsangelegenheiten steht) ^) noth­
wendig wäre, handeln, so hat er zu sorgen, daß der Fürst selbst 
über dieselbe an die Minister schreibe und das Nöthige befehle. Noch 
mehr muß er sich hüten, sich dazu gebrauchen zu lassen, um im Na­
men des Fürsten die Minister und Höflinge zu ermähnen oder zu 
tadeln, sondern sich solches offen verbitten, wenn der Fürst ihm so 
etwas aufgeben wollte^). Der Beichtiger nehme sich in Acht,- daß 
nicht etwa die Meinung entstehe, als vermöge er viel und re­
giere er den Fürsten nach Willkür. Denn abgesehen davon, 
daß eine solche Meinung Allen verhaßt und unangenehm und für

86) Instruct. 2. — 87) §. 4. — 88) §. 5.
89) M.s. Liskenne, Uebers. der Gesch. der Jes. S. 161. (aus: Irrige) los 

lesuites mis sur 1' ecksHauä xour pluslcnrs crimes psr eux commis.) (S, unten.)
90) Instrnct. §. 6.
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den Fürsten selbst wenig ehrenvoll ist, so bringt sie noch über­
dies der Gesellschaft unglaublichen Schaden. Denn da 
es, wie nun einmal das menschliche Elend beschaffen ist, niemals an 
leisem Geflüster (murrnurLtlones) fehlt, es mag gegründet sein oder 
nicht, so wird der Haß, wie die Erfahrung bewährt hat, allzeit auf 
den Beichtiger zurückgeschoben. Deshalb muß dieser, wenn er auch 
wirkli ch etwas vermag, doch immer jene Meinung zu vermei­
den suchen, und den Gebrauch der Gewalt auf die oben ange­
gebene Weise mäßigen^) (d. h. den Fürsten selbst als Werkzeug 
überall vorschieben). Der Fürst soll mit Gleichmuth und Geduld nn- 
hören, was immer der Beichtvater ihm auf Eingabe seines Gewissens, 
und zwar täglich nach Beschaffenheit der Umstände, zu sagen für gut 
findet; weil, da mit einer öffentlichen Person, und zwar mit einem 
Fürsten, verhandelt wird, es zweckmäßig ist, daß es dem Pater erlaubt 
sei, dasjenige mit religiöser Freiheit auszusprechen, was er zum größe­
ren Gehorsame Gottes und des Fürsten selbst für nöthig hält, und 
was sich nicht blos auf solche Gegenstände, die er von ihm 
als seinem Beichtkinde erfahren hat, sondern auch auf 
andere Dinge bezieht, die hier und da ruchbar werden und Ab- 
hülfe verlangen, als um Bedrückungen einzustellen und Aergernisse zu 
vermindern, die oft, ohne die Absicht und den Willen des Fürsten, 
in der Schuld der Minister ihren Grund haben, deren Nachtheil aber, 
so wie die Nothwendigkeit, dagegen Vorsorge zu treffen, doch dem 
Gewissen des Fürsten selbst zur Last fällt ^). Sollte sich hinsichtlich 
der Meinung des Beichtigers einige Schwierigkeit ergeben, so mag der 
Fürst zwei oder drei andere Theologen zu Rathe ziehen. Wie nun 
der Beichtiger sich beruhigen muß, wenn diese gegen seine Meinung ur­
theilen, so soll es dann auch dem Fürsten nicht schwer fallen, sich auch 
seinerseits dem Urtheile derselben zu fügen ^). (Dazu wird es ein 
Fürst wohl nie kommen lassen, weil er stets Bedenken tragen wird, 
sein Inneres Mehreren zu entdecken, und er auch wohl weiß, daß an­
dere Theologen nie so gefällig und nachgiebig sein würden, wie ein 
Jesuit.) Der Beichtiger soll sich übrigens in Allem, seines Amtes un­
geachtet, von seinen Oberen leiten lassen und sie in allen zwei­
felhaften Fällen zu Rathe ziehen, weil nur die Leitung des Gei­
stes des Herrn, und nicht menschliche Weisheit oder eigene Einsicht

91) Instruct. §. 7. — 92) Z. 8. — 93) §. 9. 



89
nützlich erleuchtet o^). Ex hat unablässig- dahin zu arbeiten (semxer 
Insi8tat), daß er den Fürsten gegen die Gesellschaft, und nicht 
gegen seine Privatperson, wohlwollend und geneigt erhalte^). 
Man sieht aus dieser Instruktion schon, welch' ein umfassendes und 
politisch wichtiges Geschäft ein solcher Beichtiger hatte, gäbe auch die 
Geschichte nicht die traurigsten Belege über die Intriguen, welche sich 
die Beichtväter an allen Höfen erlaubt haben. Kein Mittel war ih­
nen zu schlecht, um ihre Plane durchzusetzen. Unter den vielen Bei­
spielen erinnern wir blos an den Jesuiten de la Chaise^), Beicht­
vater Ludwig's XIV., welcher die Hofdamen schändete, mit den kö­
niglichen Maitressen auf vertrautem Fuße lebte, den König zur Ver­
folgung der Hugenotten verleitete, dessen Gewissen so sehr tyrannisirte, 
daß er ihn oft mit gefalteten Händen um die Absolution bitten mußte, 
und selbst dem Könige von England (Karl II.) die Mätressen zu- 
führte. Der General der Gesellschaft erlangte durch diese Beichtväter 
die genauesten Nachrichten über die Kriegsmacht, Einkünfte und Aus­
gaben der Staaten, so wie über die Absichten, Pläne und Gesinnun­
gen der Fürsten. Daß das Beichtsiegel solchen Berichten nicht im 
Wege stand, ergäbe sich, wäre es auch nicht historisch gewiß, daß die 
vollständigen Beichten der Fürsten dem Generale mitgetheilt worden 
sind ^), schon aus den Grundsätzen des Ordens, wornach der 
Zweck die Mittel heiligt, und man, da jeder Jesuit in dem Generale 
Christus verehren mußte, sogar annehmen kann, daß die Mitthei­
lung der Beichte an diesen oder seinen Bevollmächtigten für keine 
Verletzung des Beichtsiegels gehalten wurde. Dieses folgt auch aus 
der Instruktion selbst, nach welcher sich der Beichtiger von den Oberen 
leiten und von diesen „iu 6udiis easidus" sich die „Spiritus vomiui 
äireetio" erbitten mußte, welche begreiflicher Weise ohne vollstän­
digen Bericht nicht ertheilt werden konnte.

94) Instruct. §. 11. — 95) §. 12.
96) M. s. Wolf, Gesch. Bd. II. S. 320 flg. u. 428.
97) Der Exjesuit Monsperger fand z. B. in dem Profeßhause zu Wien, 

(1760) in einem Wandschränkchen hinter einem Gemälde ein Futteral mit der 
Aufschrift: Beichten der Großen und Mächtigen" und darin die Beich­
ten der Kaiserin, der Erzherzoge, einiger Minister rc. (s. Fehler, Rückblicke 
auf meine siebzigjährige Pilgerschaft rc. Breslau, 1824 und die betreffende Stelle 
auch in Friedrich, der Freimaurerbund und die jesuitisch-hierarchische Propa­
ganda. Darmstadt, 1838. S. 45.) Eben so ist bekannt, daß die Kaiserin Maria
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Dritter Titel.
Die Mittel, welche sich auf die Pflege der gläubigen 

Heerde beziehen.
(Ls, Huas sä proximos juvsuäos pertlnsut) ^).

Einleitung.

Hierher gehören vorzüglich das Predigen, das Beichtehö­
ren, die geistlichen Exercitien und der Religionsunter­
richt, den wir jedoch mit dem Predigen verbinden wollen. Die 
Verwaltung der Sakramente und die Verrichtung des Meß­
opfers sind nur in so fern erwähnungswerth, als die Jesuiten hier­
bei durch die Päpste vor allen anderen Orden begünstigt worden sind ^). 
Sie dürfen z. B. auf ihren Reisen selbst Nachmittags, so wie auf 
tragbaren Altaren, und in entfernten Gegenden sogar zweimal täglich 
Messe lesen.

Erste Unterabtheilung.
Das Predigen'^) und der Religionsunterricht.

Die Jesuiten dürfen an allen Orten, in ihren eigenen und frem­
den Kirchen, so wie auf den Straßen predigen. Die vielen Vorschrif­
ten über das Predigen beweisen, welch' großen Werth der Orden auf 
dieses Mittel, sich geltend zu machen, Einfluß zu gewinnen und so 
die Herrschaft über das Volk zu erweitern und zu befestigen, legte. 
Es ist eine Hauptpflicht des Generals, für taugliche Prediger zu sor­
gen'). Zum Predigen ist die Priesterweihe nicht erforderlich?)., und

Theresia nur durch die Verletzung des Beichtgeheimnisses, die der Pater 
Parhammer beging, zur Aufhebung des Jesuitenordens bewogen wurde 
(s. Pahl, über den Obskurantismusrc. Tübingen, 1826. S. 274.)

98) M. s. Inst. Vol. I. x. 421 sg. (6onst. p. VII. e. 4.).
99) M. s. Inst. soo. les. Vol. I. p. 320 u. 330. (oomp. ^rivil. s. v. 

misss u. s n or » m 6 n t s.)
100) Inst. Vol. I. p. 325. (oomp. priv^ s. v. prseäicatoros) p. 390. 

(Oonst. ?. IV. o 8.) Vol. II. p. 139 sg. (reguls conoionntorum) p. 306. (in- 
struot. ^ro eoncionntoribus).

1) Inst. Vol. I. p. 705. (cnn. 27. congro^. II.)
2) Inst. Vol. I. p. 499. (äecr. 62. eongr. I.)
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das von einem Jesuiten eidlich gegebene Zeugniß über vorzügliches 
Predigertalent ersetzte sogar den Mangel der sonst zur Profession der 
vier Gelübde erforderlichen Gelehrsamkeit ^). Es ist für die Jesuiten 
eine Hauptaufgabe, sich zu guten Predigern in ihrem Sinne auszu- 
bilden. Für die Predigten dürfen sie kein Almosen nehmen, als höch­
stens Reisegeld. Wenn jedoch die Freigebigkeit zu ungestüm sein sollte, 
sk darf die Gabe für den Orden angenommen werden^). Die Pre­
digt soll sammt der stets damit verbundenen erbauenden Lektüre, be­
sonders aus den Evangelien, nicht über eine Stunde dauern. Der 
Zweck ist hauptsächlich auf Buße gerichtet. Deshalb sollen die Pre­
diger den häufigen Gebrauch der Beichte und des Abendmahls, Fort­
schritt und Standhaftigkeit in guten Werken, die Beobachtung der kirch­
lichen Ceremonieen und alle- dessen, was zum Gottesdienste gehört, 
und denjenigen Gehorsam empfehlen, welchen man den Fürsten und 
geistlichen Oberen, als den Stellvertretern Gottes auf Erden, schuldig 
ist. Besonders haben sie die Werke der Buße und Barmher­
zigkeit, denGebrauch heiliger Gebete und anderer from­
men Andachtsübungen (s. unten die geistlichen Uebungen), die 
Lectüre nützlicher Bücher und guteErziehung derSöhne 
anzurathen. Da der heilige Jgnaz bemerkte, daß man aus solchen 
Predigten, in denen weltliche und geistliche Obrigkeiten ge­
tadelt werden, keinen Nutzen ziehe, so sollen die Prediger solchen 
Tadel Unterlasten. Eben so wenig dürfen sie andere Ordensleute, 
oder gar den eigenen Orden tadeln, auch nichts Neues, Zweifelhaftes 
oder Ungewisses vorbringen; sie müssen Scherz und unnütze Erzählun­
gen, welche die Predigt verächtlich oder lächerlich machen oder die Zu­
hörer zum Weinen bringen könnten, und dem Orden ungewöhnliche 
Spectakel (speotaeula) unterlassen, wenn nicht letztere nach dem 
Urtheile des Oberen in einem besonderen Falle zur allgemeinen 
Erbauung dienen sollten. Ihr Vertrag soll der Fassungskraft der 
Zuhörer angemessen sein, in Lob und Tadel Uebertreibung und über­
haupt gezierte Sprache und weichliche Worte (verdoruin leuoeiuia) 
vermeiden, nur den Nutzen der Hörer bezwecken, jede Neugier erre­
gende Behandlung subtiler Gegenstände unterlassen und vor Allem Ge-

3) Inst. Vol. I. p. 667. (äecr. 19. conßr. XIII.)
4) Inst. Vvl. I. p. 658. (<lecr. 40. <wngi'. XII.) 
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müthsbewegungen (snünoruin motus) zu erregen und zu len­
ken streben. Geberden und Sprache seien der Sprache angemessen. 
Im Eingänge der Predigt muß stets zuerst die heilige Jungfrau Maria 
gegrüßt werden ^). Unter den christlichen Tugenden ist besonders die 
Nächstenliebe und das Almosengeben zu empfehlen^). Auch 
haben sie sich zum Unterrichte der Knaben bereit zu erklären?). 
UebrigenS darf kein Jesuit ohne Genehmigung des Oberen eine Pre­
digt halten oder ein sonstiges Werk der Abtödtung (Selbstcasteiung) 
öffentlich vornehmen °). — Die Predigten bilden offenbar den ersten 
Angriff, durch den die Aufmerksamkeit des Volkes auf die 
Jesuiten bewirkt und das Verlangen desselben nach ihren übrigen 
geistlichen Arzneien, den Beichten, geistlichen Uebungen u. s. w. recht 
lebhaft angeregt werden soll. Denn hat man die Menschen einmal im 
Beichtstühle, so können sie der gewandten Kunst dieser Väter nicht 
mehr entgehen; sie werden zuverlässig in willfährige Werkzeuge zu den 
Zwecken des Ordens bearbeitet, besonders wenn sie noch die geistlichen 
Uebungen durchmachen. Darum wird auf das Predigeramt so großes 
Gewicht gelegt, so daß selbst Lehrer, wenn sie gewandte Prediger sind, 
das Lehramt aufgeben müssen, um als Prediger zu wirken^). In 
der Predigt ist die größte Vorsicht nöthig, weit, wenn man hier sich 
ein Versehen zu Schulden kommen ließe, der Orden leicht jeden weite­
ren Einfluß verlieren könnte. Die Prediger sind gleichsam die Lock­
vögel, und müssen als solche überall den Ton anstimmen, der nach 
Zeit, Umständen und Personen am Besten geeignet ist, um die Gläu­
bigen in ihre eigentlichen Netze zu locken *"). Deshalb sollen sie alles 
Anstößige, Stolz und Prahlerei sorgfältig vermeiden und sich der De­
muth befleißigen. Und wenn sie genöthigt sind, sich für sich selbst oder

5) Inst. Vol. I. 478 u. 699 (äsor. 110 u. «an. 13. congr. I.) — Ueber 
das oben Dorgctragene s. m. die angef. —

6) Inst. Vol. II. p. 3Ö6. (Instr. §. 3.) — Wie geschickt die Jesuiten das Al­
mosengeben zu ihrem eigenen Vortheile zu empfehlen verstanden, darüber sehe 
man die „Uegnlss nonnullnk in clistribuenckis eloemos^nis obsorvuntluo" (lnst. 
Vol. II. p. 427).

7) Inst. Vol. II. p. 140. (Hex. 7.)
8) Inst. Vol. II. p. 76. (Heg. 6.)
9) Inst. l. e. x. 30Z. (Instr. ß. 10.)

10) „blnitLntur-- nt non minus vitn, guam cloctrina nel omnsm virtu- 
tom xroximos nllieiunt," s. Inst. Vol. II. p. 140. (U. 3.) 
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den Orden zu verantworten, so sollen sie dieses mit einer solchen Be­
scheidenheit thun, daß es den Anschein gewinne, als vertheidigen sie 
die Sache Christi, und nicht ihre eigene"). Daher auch die 
Vorschrift, sich jedes Tadels der Obrigkeiten und anderer Orden zu 
enthalten, weil sonst leicht das Predigen selbst untersagt oder sonstige 
Unannehmlichkeiten herbeigeführt werden könnten. — Der Religions­
unterricht ist mit den Predigten in so fern verbunden, als außer 
denselben die Jesuiten keinen solchen öffentlich dem Volke ertheilen, und 
der Unterricht der Knaben und Unwissenden im Christen­
thums häuplstkchlich den Predigern obliegt. Dieser letztere^) gehört 
zu dem Zwecke des Ordens und bezieht sich vornehmlich auf die Leh­
ren des Katechismus, die zehn Gebote, auf Kirchenceremonieen, An­
dachtsübungen u. s. w. Er kann auch durch Gesänge ertheilt werden, 
und bezweckt wieder, die Knaben und andere Unwissende zu den übri­
gen jesuitischen Heilsmitteln vorzubereiten, in ihnen den Grund zur 
Liebe und Anhänglichkeit an den Orden und dessen Lehren zu legen, 
sie auch wohl für diesen selbst zu gewinnen und überhaupt das Fun­
dament zum Baue des römischen Glaubens zu legen ^). Der Re­
ligionsunterricht für das Volk geschieht entweder in den Pre­
digten selbst oder in den mit diesen verbundenen Vorlesungen ^). Des­
halb wird den Predigern auch empfohlen, stets eine compendiöse Erklä­
rung aller zum christlichen Glauben und Leben gehörigen Gegenstände 
zur Hand zu haben '0).

Die ganze Methode des ArbeitenS im Weinberge des 
Herrn, wie sich der Orden auszudrücken pflegt, und somit auch der 
Religionsunterricht, ist darauf berechnet, das Nachdenken über Glau­
benssätze als Sünde und Einflüsterung des Teufels darzustellen; den

11) Inst. Vol. II. p. 141. (H. 18.) .. . „nt canssm Obristi, non SULM 
s^oro villenntnr."

12) Inst. Vol. II. x. 140. (II. 13.)
13) Inst. Vol. I. p. 6. 7 u. 22. Vol. II. x. 94. (k. 39.)
14) „ 6nin ot in proximis aoclilicinm ütloi sino kun<lnmento non possit 

eonsur^oro." (Paul III. Inst. Vol. I. p. 7.)
15) Inst. Vol. II. 94 (K. 39.): „I'i-oponatur populo sssi6no verdnin 

Del in prae^icationilnis ot sacrao scri^iturao vol (loctiinaepraolootionidus, c^uoä 
etiom in nliis ocolosiis, platois et locis kori potost. " 61. Vol. I. p. 421. 
(6onst. ?. VII. c. 4. Z. 7.)

16) Inst. Vol. I. x. 391. (Oonst. ?. IV. c. 8. §. V'.) 
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blinden Kirchenglauben als höchste Tugend, als kindlichen Gehorsam ge­
gen die Kirche als Mutter zur Pflicht zu machen; mechanisches Be­
folgen kirchlicher Ceremonieen, Gebetsformeln, demüthige Geberdungen? 
und andere Außenwerke ohne Geist und Sinn als Gottesdienst und 
Frömmigkeit zu empfehlen, und überhaupt die Leute glauben zu ma­
chen, daß der Teufel ihnen mit tausenderlei Fallstricken nachstelle, von 
denen sie ihre Seele nur durch beständigen Gebrauch geistlicher Arznei­
mittel nach Vorschrift der Jesuiten retten können. Kurz, die Menschen 
sollen nie geistig selbstständig, sondern fortwährend in einem Zustande 
geistiger Schwachheit gleich Kindern erhalten werden, dkk des geistlichen 
Führers und der geistlichen Pflege nie entbehren können, und die Seele 
muß in ewiger Furcht vor Sünde und Verdammniß schweben, damit 
sie sich in ihrer Angst an die frommen Väter anklammere und ihren 
Rath unbedingt befolge. Die Religion wird überhaupt lediglich als 
ein Mittel zum Zwecke betrachtet. Denn die Gesellschaft Jesu 
im engsten Sinne des Worts, das Collegium der Eingeweih­
ten, glaubt nicht an diese Lehren der römischen Kirche, 
mit der sie sich blos zu ihren Zwecken alliirt und verbunden hat, und 
die übrigen Genossen des Ordens müssen glauben, was jene ihnen zu 
glauben befiehlt. Die Gesellschaft hat nämlich die Lehre der Vor- 
herbestimmung, für deren Gebrauch sie jedoch die größte Vor­
sicht zur Pflicht macht. In den „Regeln, welche der Orden 
zu befolgen hat, um mit der orthodoxen Kirche wahr­
haft übe reinzustimmen" !?), heißt es nämlich^): „Auch ist zu 
bemerken, daß, obgleich es völlig wahr ist (verissimum sit), 
daß das Heil Niemandem zu Theil werde, als in Folge 
der Dorherbestimmung (uewiui eoutinZere sslutein, oisi xrab- 
äestinato), man doch über diesen Gegenstand vorsichtig (eireum- 
sxkct«) sprechen müsse, damit es nicht etwa scheine, als wollen wir, 
wenn wir die Gnade oder Dorherbestimmung zu sehr 
ausdehnen, die Kräfte der freien Willkür und die Verdienste der 
guten Werke ausschließen, oder wir nicht umgekehrt'dadurch, daß 
wir diesen zu viel einräumen, jenen Abbruch thun. Wegen eines ähn-

17) ,,R.egulLs aliquot servanäLk, ut cum ortliolloxa Lo- 
elosiL vere ssoti Linus." (Inst. Vol. II. x. 429 s<z.)

18) Die angef. Kopulas, 14 u. 15 (Insi. I. o. p. 430.). Vergl. unten 
Molin ismus.



95

lichen Grundes soll von der Vorherbestimmung nicht oft die Rede 
sein; und wenn diese bisweilen veranlaßt wird, muß man sie so mä­
ßigen, daß man dem gemeinen Volke (pledi) "), welches zuhört, 
keine Gelegenheit zum Irrthume und zu sagen gebe: „„Wenn über 
mein Seelenheil oder meine Verdammniß schon bestimmt ist, so kann 
es, ich mag böse oder gut handeln, doch nicht mehr anders werden;"" 
aus welchem Grunde Viele die guten Werkes und andere Heils- 
mittel zu vernachlässigen pflegen." Diese Regeln, gleichsam Caute- 
len, um es mit der Kirche nicht zu verderben, geben über­
haupt einen sprechenden Beweis, wie wenig es den Jesuiten mit der 
römischen Kirchenlehre Ernst ist. Wir wollen Einiges aus denselben 
ausheben: „Mit Verzichtleistung auf jedes eigene Urtheil (8adlato xro- 
xrio ominui jrMlüo) soll das Gemüth stets bereit und behend sein, um 
der wahren Braut Christi und unserer heiligen Mutter zu gehorchen, 
welche die rechtgläubige, katholische und hierarchische Kirche ist." Man 
soll loben, daß man seine Sünden dem Priester beichte und wenigstens 
jährlich das Abendmahl nehme, da es löblicher ist, es alle acht Tage 
oder monatlich zu thun. Man soll den Christgläubigen empfehlen, 
daß sie oft und andächtig das heilige Meßopfer hören; eben so die geist­
lichen Gesänge, Psalmen und weitläufige Gebete (xroUxs8 xrece8) in 
und außer den Kirchen hersagen und kanonische Stunden halten. Man 
soll vorzüglich die religiösen Orden loben und den Cölibat der Ehe 
vorziehen. — Man soll außerdem loben die Reliquien, die Ver­
ehrung und Anrufung der Heiligen, so wie die Statio­
nen (Andachten in gewissen kleinen Entfernungen vor Bildern, welche 
eine zusammenhängende Geschichte, z. B. das, Leiden Christi, darstellen), 
Wallfahrten, Ablässe, Jubiläen, die Kerzen, die man in 
den Kirchen anzuzünden pflegt, und die übrigen ähnlichen Hülfs­
mittel unserer Frömmigkeit und Andacht! Man soll erheben den 
Gebrauch der Enthaltsamkeit und des Fastens, so wie die freiwilligen 
inneren und äußeren Casteiungen, die wir Bußen nennen; 
überdies loben das Bauen und Zieren der Kirchen und die Bil­
der, welche wegen dessen, was sie vorstellen, mit vollem Rechte zu 
verehren sind. Man muß vorzüglich die Kirchengebote billigen und

19) Bei den Vornehmen kann man schon eher davon Gebrauch machen.
20) An diesen liegt dem Orden natürlich am Meisten; sie sind die ergiebigst 

Quelle seiner Reichthümer.



96
sie' auf keine Weise besirekten, sondern sie gegen solche, welche sie be­
streiten, mit allenthalben hergeholten Gründen (ynaesitis 
uuäiyus rallouibus) behende vertheidigen; auch die Beschlüsse, Be­
fehle, Ueberlieferungen, Gebräuche und das Betragen der Väter oder 
Oberen sorgfältig billigen, so wie die heilige Lehre, sowohl die positive 
als die scholastische, sehr hoch schätzen. „Um mit der Kirche völlig 
übereinstimmend und conform zu sein, müssen wir, wenn die 
Kirche bestimmt, daß etwas, was unseren Augen weiß erscheint, 
schwarz sei, geradezu aussprechen, daß es wirklich schwarz 
sei." Den Glauben soll man nicht unmäßig preisen und lo­
ben, damit das Volk nicht davon Veranlassung nehme, in den gu­
ten Werken träge zu werden. Eben so darf man die Gnade Got­
tes nicht zu sehr rühmen und einprägen, damit die Gemü­
ther der Zuhörer nicht der tödliche Irrthum beschleiche, als leugnen 
wir den freien Willen. Von der Gnade selbst darf man zwar, auf 
Eingebung Gottes, weitläufig sprechen, aber nur in so
weit, als es zu seinem reichlicheren Ruhme beiträgt, und in einer 
zweckmäßigen Weise, damit dadurch nicht der Gebrauch des freien 
Willens und die Wirksamkeit der guten Werke aufgehoben 
werde. Endlich heißt es noch: „obwohl es höchst lobenswerth und 
nützlich ist, Gott aus reiner Liebe zu dienen, so muß man nichts 
desto weniger die Furcht vor der göttlichen Majestät sehr em­
pfehlen, und zwar nicht blos diejenige, die wir die kindliche nen­
nen, sondern auch die andere, welche man die knechtische nennt." 
Denn diese letztere sei dem Menschen sehr nützlich und oft nothwen­
dig, um sich von einer begangenen Todsünde rasch wieder zu erheben 
und der kindlichen Furcht den Weg zu bahnen^)! — Die Prädestina- 
tionslehre, welche die Jesuiten des eigenen Vortheils wegen, vor dem 
gemeinen Volke wenigstens, geheim halten müssen, weil sonst ihre 
Herrschaft ein Ende hätte, und die Geschenke der Frommen versiegen 
würden, wäre allein schon ein hinreichender Beweis, was sie von der 
ganzen römischen Kirchenlehre halten, könnte man auch keine anderen 
Belege dafür anführen, daß sie sich über den Papst, die heilige Schrift, 
die Concilien, Kirchenväter und Kirchenlehre Hinwegsetzen, sobald es ihr 
Vortheil gebietet ^-). Der Papst mußte mehrere ihrer Lehren verdammen.

21) 1—4. 6 — 11 u. 16 18.
22) M. s. kascsI, lettres prov. 1?om. II. p. 119. SantoDoMiNgo, 

der Jesuitenspkegel (2 Bde. Stuttgart, 1828) Bd. I. S. 157 flg.
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Wir erinnern hier blos an das Glaubensbekenntniß, welches aus 
den Schriften des Jesuiten Joh. Vapt. Boza ausgezogen und 
von Franz Noales dem kölnischen Jnquisitionstribunal vorgelegt 
wurde, und worin es z. B. heißt: Ich glaube an'zwei Götter-------- 
glaube, daß Christus gelitten und gestorben, aber nicht wahrhaft und 
wirklich, weil er nicht sterben konnte u. s. w. ^); so wie an das Glau- 
bensbekennlniß, welches die von den Jesuiten sür die katholische Kirche 
gewonnenen Protestanten in Ungarn schwören mußten, und worin mit 
der Religion ein wahrer Spott getrieben wird, indem z. B. die Laien 
die Gebote des Papstes höher halten sollen, als die Gebote des leben­
digen Gottes; das Lesen der heiligen Schrift für die Quelle der Blas­
phemie erklärt, der Priester über Maria und diese über Christus, 
folglich auch Ersterer über diesen erhoben, und dem Papste die Macht 
beigelegt wird, die heilige Schrift beliebig zu andern^). Ja, ist nicht 
die ganze Sittenlehre und Casuistik der Jesuiten eine vollständige Con- 
tradiction gegen die katholische Kirchenlehre und eine Verhöhnung jeder 
Religion, deren nur Leute ohne alle Religion fähig sind 25) ? 
Darum sind eben die Jesuiten so gefährlich, weil sie mit der Re­
ligion nur ein loses Gaukelspiel treiben, um einerseits.das 
gemeine Volk in Aberglauben, Unwissenheit^), Finsterniß und in 
einer hierauf gegründeten einträglichen knechtischen Abhängigkeit zu er­
halten , und anderseits das Gewissen der Großen durch Sophismen 
zu ihrem Vortheile einzuschläfern. Die Jahresberichte des Ordens 
(3UUNL6 literae) und die Geschichte der Provinz Oberdeutschland 27)

23) M. s. de Var^as, relatio do strate§6Mktis et sopllis-
matis politicis soc. des. (1673. 4.) cap. 17— 19 u. cap. 58 sy.

24) G. Chr. Fr. Mohnike, urkuodl. Gesch. der s. g. prolessio kdei tri- 
dsntinao und einiger anderen röm.-kath. Glaubensbekenntnisse (Greissw-, 1822) 
S. 98flg. Einige Artikel auch in Harle ß, Jesuitenspiegel (Erlangen, 1839) 
S. 58 slg.

25) Darüber unten. M. s. in Bezug auf Kirchenlehre: Ua morals des 
desuitos, extraite de leurs livres (III lom. ü IVIons, 1702.) lom. II. p. 1 sy.

26) Wie sehr die Jesuiten die Unwissenh eit zu schätzen wissen, beweiset 
unter anderen auch der Umstand, daß ihre Untergebenen weder lesen, noch schrei­
ben lernen, oder wenn sie Kenntnisse haben, sich nicht weiter unterrichten dürfen, 
und es Jedem untersagt ist, sie ohne Erlaubniß des Generals zu belehren. Denn 
es sei für.sie genug, „Christus, unserem Herrn, mit heiliger Einfalt und 
Demuth zu dienen." Inst. s. d. Vol. II. p. 76. (Heg. 14.).

27) Herausgegeben von IgnazAgricola u. d. Tit.: Historik krovincia« 
7
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allein beweisen, wie sehr eS bie Jesuiten verstanden, die gesunde Ver­
nunft durch den crassesten Aberglauben, durch Wunder-, Hexen- und 
Spukgeschichten aller Art zu unterdrücken; jedes wahrhaft sittlich-re­
ligiöse Gefühl unter dem Schütte mechanischer, in geistloser Lippenbe- 
wegung, frömmelnden Geberdungen, kirchlichen Eeremvnieen und son­
stigen phantastischen Außenwerken bestehenden Andachtelei zu ersticken, 
und durch solche Verblendung des inneren Menschen, so wie durch 
den Glauben, daß äußere Werke, Ablässe, Gebetsformeln und Beichten 
die Folgen der Sünden zu tilgen und die Seligkeit zu verbürgen 
vermögen, Ausschweifungen aller Art zu fördern, welche stets wieder 
eine reiche Ernte für ihre geistliche Quacksalberei gewährte. Sie be­
günstigten überall die zuchtlosen Wallfahrten, namentlich durch erfun­
dene Wundermährchen2S); stellten Reliquien der wunderlichsten Art-") 
in ihren Kirchen zur abgöttischen Verehrung auf; verhandelten solche 
auch in Amuleten, die sie gegen Behexung und Gespenster empfahlen, 
wogegen sie auch Teufelsgeißeln erfanden, und ersannen vorzüg­
lich aus den vorgeblichen Resten ihres Ocdensstisters allerlei Zauber­
mittel gegen Teufel, Gespenster, Feuer, Pest u. s. w. ^). Wie sehr 
die Jesuiten den Gläubigen den Weg zur Seligkeit erleichterten, be­
weisen z. B. die vom P. Barry^) empfohlenen Himmels -

soc. ^68. Oermanias 8Upsriori8, ab snno 1540 aä 1609. II karts8, Vinä., 
1727 u. 29. toi.

28) A. B. als ein Jesuit einer besessenen Weibsperson sechs Teufel ausgetrie­
ben hatte, und der siebente, der hartnäckigste, nicht weichen wollte, erschien der­
selben die Gottesgebärerin leibhaft und ermähnte sie, daß sie, wenn sie völlig be­
freit werden wollte, nach Altenötting(in Baiern) wallfahrten sollte, s.
cola I. e. lom. I. p. 119. — Nach den Jahresberichten vom Jahre 1658 ka­
men in Baiern die Wölfe, von Kälte getrieben, herbei und scharrten Leichen aus, 
aber niemals eine katholische, s. v. Lang, Gesch. S. 161.

29) A. B. Windeln, worin Christus als Kind eingewickelt war; den 
Blut sch weiß, den er am Oelberge schwitzte; Stücke vom Schleier und Rocke 
der Mutter Maria, Blutstropfen von heiligenJesuiten, s. Wolf, 
Gesch Bd. II. S. 176.

30) Ima^o primi 8aec. lib. V. c. 5. p. 623 slg. U- 635. Wolf II. 
S. 177 slg. u. daselbst über den miraculösen Apparat aus Reliquien des heili­
gen Jgnaz zur Erleichterung des Gebäre ns, die auch durch Auflegung der 
Eonstitutionsbücher selbst da bewirkt wurde, wo ein Gelöbniß zu zwei Wallfahrten 
nicht wirken wollte, s. v. Lang, Gesch. S- 124.

31) M. s- ^lontalte (?ke8esl) Isttro8 krovinoiales, lettre IX. 
(lom. II. p. 185 sq.)
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schlüssel, nämlich Andachten an die Mutter Gottes (Maria), 
wornnch man, um unfehlbar selig zu werden, blos die heiligeJung- 
frau zu grüßen, wenn man ihr Bild sieht; den Namen 
Maria oft auszu sprechen; durch die Engel ihr eine Reve­
renz melden zu lassen; zu wünschen, ihr mehcKirchen zu 
bauen, als alle Regenten zusammen haben bauen las­
sen; ihr einen guten Morgen und einen guten Abend zu 
wünschen; ja nur einen Rosenkranz oder ein Bild von ihr 
bei sich zu tragen braucht. Und wenn sodann gegen einen sol­
chen Verehrer Maria's der Teufel einst einen Anspruch machen 
wollte, so hat jener diesem blos zu erwidern, er möchte sich gefälligst 
an die heilige Jungfrau wenden, welche für Alles hafte!? Solche 
Grundsätze und Meinungen verbreiteten die Jesuiten auch allenthalben 
auf dem Lande durch ihre Rural-Missionen, indem alljährlich 
in allen Distrikten zwei oder mehrere Väter (auch wohl nur einer) 
erschienen, welche unter veranstaltetem öffentlichen Gepränge auf freiem 
Felde Buße predigten, Kinderlehre hielten, fremde Glaubensgenossen 

^zu bekehren suchten, Brüderschaften stifteten oder visr'tirten, sogenannte 
fromme Gespräche (xla vollo^a) hielten, Kranke besuchten u. s. w» ^).

Zweite Unterabtheilung.
Die Beichten ^).

Das Beichthören bildet einen wesentlichen Bestandtheil des Or­
densinstituts obwohl es nur auf das besondere Wohl der Einzelnen 
gerichtet ist und darum nicht für so wichtig gehalten wird wie da- 
Predigen^). Denn ein Mißgriff kann im Beichtstühle nie die nach­
theiligen Folgen haben, wie auf der Kanzel. Es liegt vorzugsweise

32) Vergl. v. Lang, Gesch. S. 73.
33) Inst. Vol. I. p. 265. 285 u. 309. (comp. privil. s. v. sdsolutio, 

eonkossarius et inäulßentia) p. 666. (äecr. 16. con^r. XIII.) Vol. II. 
138. (He§. sacerilotum) p. 308 u. 330 (instruet. pro conkessariis).

34) Inst. Vol. I. p. 379. 405 u. 421. (6onst. ?. IV. prooem. §. ?. V,
e. 3. §. L. u. ?. VII. c. 4. Z. 5.)

35) Inst. Vol. I. p. 419. (Oonst. ?. VII. c. 2. §. L.) 
7 *
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den geistlichen Coadjutoren ob^). Die Beichtiger, deren stets eine 
hinlängliche Anzahl vorhanden sein soll, werden von den Oberen be- 
stellt, welche dazu jeden wirklich ordinirten Priester wählen können und 
hierbei nur auf reifes Alter und darauf sehen sollen, daß die Beichti­
ger die apostolischen Gnaden und Privilegien klug und mäßig ge- 
brauchen^). Die Jesuiten dürfen überall und zu allen Zeiten 
ungehindert Beichte hören, und jeder Gläubige kann ihnen solche 
ablegen, ohne hierzu eine Erlaubniß seines Pfarrers nöthig zu Habens. 
Der Orden hat die ausgedehnteste Absolutionsgewalt, in­
dem seine Beichtiger in allen päpstlichen Reservationsfäl­
len, die in der Nachtmahlsbulle allein ausgenommen, und in den 
Ländern der Ungläubigen und Ketzer selbst in diesen Fällen, die 
Absolution ertheilen können. Besonders begünstigt werden jene Beicht­
kinder, welche die geistlichen Exercitien verrichten^), und außerdem 
kann man durch die Beichte und Eommunion bei den Jesuiten un­
zählige Jndulgenzen das ganze Jahr hindurch erlangen^). Daher 
ist es begreiflich, daß die jesuitischen Beichtväter so großen Zulauf 
hatten, zumal die Beichte in den Predigten als ein ganz vorzügliches 
Heilsmittel angepriesen wurde. Und damit das so geweckte Verlangen nach 
der Beichte stets auch so leicht befriedigt werden könne, wurde ange­
ordnet, daß bei Missionen dem Prediger immer auch ein Beichtiger 
beigesellt werdm solle ^).

Die größten Schwierigkeiten erregten aber den frommen Beichtvä­
tern die Beichttöchter. Man hält überhaupt das schöne Geschlecht 
für frömmer als daS männliche; woraus es sich am Natürlichsten erklären läßt, 
warum dieses Geschlecht schon sogleich nach der Stiftung der Gesellschaft 
Jesu eine so große Anhänglichkeit an die neuen Jünger des Herrn 
zeigte, daß Eine desselben, eine Zeitgenossin des Jgnatius, Eli­
sabeth Rosella, einen ganz ähnlichen Orden der Jesuitinnen

36) Inst. Vol. I. p. 354. (oxnm. §en. o. 6. §. 2.)
37) Inst. Vol. I. p. 51. (Lull.) 421. (Lonst. ?. VII. c. 4. Z. 5.) Vol. II. 

v. 86. (Uo§. 100.) u. 94. (Ue§. 40.)
38) Inst. Vol. I. p.' 12 u. 18. (Lull.) 6k. p. 265. (oomp. prlvil. s. v. nd- 

olutlo, Z. 2. u. 4.
39) Inst. Vol. I. p. 259 u. 260. (2 Bullen Benediet's XIV. v. 1753) und

265. (comp. privil. s. v. nbso lutio.) — Ok. Vol. I. x. 69.
40) Inst. Vol. I. p. 309 — 15. (com^. privil. s. v. in<lnl§entin.)
41) Inst. Vol. I. x. 419. (Oonst. ?. VII. e. 2. Z. k'.)
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stiftete"), der sich in Italien, am Rhein, Frankreich und 
Belgien sehr ausbreitete, jedoch vom Papste Urban VIII. durch ein 
besonderes Breve von 1631") unterdrückt wurde, aber dessenungeach­
tet noch jetzt, z. B. in Frankreich, als Gesellschaft zum heiligen 
Herzen bestehen soll"). Auch die Jesuiten scheinen von dem schö­
nen Geschlechte sehr angezogen worden zu sein"); daher die große 
Noth, in welche die. Oberen wegen der Beichten des weiblichen Ge­
schlechts geriethen. Ob Vorfälle der Art, wie in den Niederlan­
den, wo sich verschiedene vornehme Damen alle Wochen einmal von 
ihren jesuitischen Beichtvätern durch Geißelung kasteien ließen und so 
großen Trost dabei fanden, daß sie die erfolgten Verbote zu umgehen 
wußten"), oder wie in Lissabon, wo der fromme Prinzenerzieher 
Fernande; dadurch, daß er sich im Angesichts der Hofdamen bald 
den entblößten Rücken zerfleischte, bald wie ein Heiliger auf den Knieen 
lag und sich in andächtigen Begeisterungen verlor, auch die Königin 
Louise und ihre. Damen vermochte, sich von ihren Beichtigern die

42) M. s. 81 sieb (xraesiä. Oolsro) äiss. äs äesuitissis, '8ips. 
1699. 4.), bes. Z.12. Vgl. auch (Invboler) Nonarck. ete. csp. 18. (con- 
Hugia Kolipsoruiu.)

44) Dieses Breve ist auch abgedruckt in äs Vargas relat. x». 179 — 185. 
8Ie1cb, I. c. Z. 27—29.

44) Marcet de la Röche Ar naud, die neueren Jesuiten (a. d. Franz, 
von C. G. Hennig, Ronneb., 1827) S. 5: ,, Diese Gesellschaft zum heiligen 
Herzen ist sür junge Mädchen und Frauen, was die Gesellschaft Jesu für die 
Männer ist; auch nennt man sie Jesuitinnen, und ich habe einen Zögling 
der Jesuiten gekannt, der sie nicht anders als die Weiber der Jesuiten 
nannte. In der Gesellschaft der Jesuitinnen findet man denselben Luxus, 
denselben Stolz, denselben Trugsinn, dieselbe Politik, denselben Ehrgeiz, wie in der Ge­
sellschaft Loyola's. Diese frommen Schwestern treiben die Intrigue auf's Höchste; 
was ein Jesuit nicht erlangen kann, wird öfters einer Jesuitin gewährt und zwar immer 
durch Vermittelung eines Eongregationisten; denn sie haben auch junge Congregatio- 
nisten, die sich mit ihnen über geistliche Dinge selbst in ihren Bettzellen unterhalten."

45) Bei Vertreibung der Jesuiten fand man in Prag eine sella obststrix 
cruors soräiästu, wie 8ucius (Historik Issuitick etc. 8ssil., 1627. 4.) «. 5. 
p. 132. erzählt, und in Augsburg wurde nach Hasen müller (bist, jssuitici 
oräinis, d. i. ausführliche Beschreibung des jesuitischen Ordens u. s. w. Frankfurt 
1594. 4. S. 19l.) unter den Jesuiten eine Jesuitin ergriffen, welche eben 
ein Kind säugte.

46) Ims§o prim. saec. 81b. VI. c. 1. p. 736. Wolf, Gesch. I. S. 201.
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nackten Schultern geißeln zu lassen^), oder ob Vorfälle der Art, wor- 
nach die Beichtiger ihr schwaches Gedächtniß hinsichtlich des Gelübdes 
der Keuschheit durch augenscheinliche Beweise an den Tag leg­
ten^), diese Noth herbeiführten, mag hier dahin gestellt Kleben. So 
viel ist außer Zweifel, daß die meisten Normen in dem Institutum, 
welche die Beichtiger der Auswärtigen betreffen, auf die Beichten des 
weiblichen »Geschlechts Bezug haben. Da diese Normen einen tiefen 
Blick in den Geist und das Betragen der Jesuiten ge­
währen, so sollen Einige derselben möglichst wortgetreu hier mitgetheilt 
werden. Der Besuch der Frauenzimmer (visitatio mulisruin) gab 
zu vielfältigen Berathungen Anlaß, deren Resultat war, daß es bei 
den gegebenen Vorschriften verbleiben und für die Befolgung derselben 
gesorgt werden solle ^). Zunächst wurde den Oberen der Proseßhau- 
ser und Collegien gleichmäßig aufgetragen, daß sie „nur im Falle 
der Nothwendigkeit oder bei einer Hoffnung großer 
Frucht" gestatten sollen, Frauenzimmer zu besuchen oder an solche 
zu schreiben, und selbst in diesem Falle es nur sehr bewährten 
und klugen (xru^eniidus) Männern erlauben^0). Sodann ist in Be­
zug auf die Priester im Allgemeinen verordnet, daß, wenn Einer von 
ihnen von seinem Oberen abgesendet wird, die Beichten von Frauen­
zimmern zu hören, oder sich aus einem anderen Grunde zu 
solchen zu verfügen, der ihm vom Oberen bestimmte Gefährte (sooius), 
ohne welchen überhaupt kein Jesuit das Haus verlassen darf^), an 
einem solchen Orte sich befinden soll, wo er den Priester und das 
Frauenzimmer während ihres Gespräches sehen, jedoch dieses, da eS 
geheim sein soll, nicht hören kann. Gestattet der Ort eine solche 
Beobachtung des Gefährten nicht, so soll der Priester jedenfalls sor­
gen, daß die Thür nicht verschlossen werde, und der Ort der 
Unterredung nicht dunkel sei^). Endlich enthalten die Jn-

47) Wolf, Gesch. II. S. 402 fg.
48) M. s. z. B. Wolf, Gesch. I. S. 239 fg. u. III. S. 276 fg.
49) Inst. Vol. II. 330. (lnstr. e. 2. wo auch die Vorschriften für die Be­

folgung näher angegeben sind.)
50) Inst. Vol. II. p, 96 u. 103. ( Us^ulae krasposit! k. 72. st Uectoris 

U. 70.)
51) Inst. Vol. I. p. 371. (Oonst. p. III. s. 1. Z. 3.)
52) Inst. Vol. II. p. 139. (Heg. Kacerll. U. 13.) 
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structionen für die Beichtiger genauere Bestimmungen^). Neu ordinirte 
Priester sollen erst nach zwei Jahren die Beichten der Frauenzimmer 
hören dürfen, ja selbst nach dieser Zeit sich zuvor noch mit den Beich­
ten der Männer beschäftigen. Sie dürfen die Beichten der Frauen­
zimmer, selbst wenn d-ese ganz kleine Mädchen (xuellulae) sind, nur 
durch Gitter (orales) hören und sollen mit denselben im Beichtstühle 
nicht von zur Beichte nicht gehörigen Dingen sprechen. Soll 
es sich ereignen, daß sie über andere Gegenstände mit denselben zu 
deren Trost und Nutzen zu reden haben, so hat. dieses nicht im 
Beichtstühle mit gebogenen Knieen, sondern stehend oder sitzend mit 
Kürze, Bescheidenheit und gesenkten Augen zu geschehen. Deshalb 
sollen in den Kirchen besondere offene und anständige Plätze be­
stimmt werden, an welche sich die Frauenzimmer verfügen können, um 
mit den Unsrigen zu sprechen. Denn so werden die Unterredungen 
kürzer und seltener sein, da Jedermann sieht, daß dieselben keine 
Beichte sind; auch Andere daran keinen Anstoß nehmen, wie in dem 
Falle, wo Frauenzimmer sich lange im Beichtstühle aufhalten, obwohl 
sie diesen so oft besuchen, und überhaupt jede Gelegenheit abge­
schnitten. Wenn die Beichttöchter Gewissensscrupel vorwenden, so ha­
ben sie die Beichtväter zu belehren, damit sie nicht Geschichten erzäh­
len und Unnützes wiederholen, und bisweilen die Rede geradezu abzu- 
brechen. Und handelt es sich um Meditationen und geistliche 
Exercitien, so soll dies lieber durch Bücher geschehen, und wenn 
in einem besonderen Falle eine andere Verfahrungs- 
weise nöthig sein sollte, so ist der Obere darüber zu Rathe zu 
ziehen.. Solche, die schon einmal eine Generalbeichte abgelegt haben, 
sollen nicht wieder dazu gelassen werden, wenn nicht die Ungültigkeit 
der früheren Beichte eine Ausnahme nöthig macht. Küster und An­
dere sollen beauftragt werden, darüber zu wachen, daß die Beichten 
und sonstigen Unterredungen nicht zu lange dauern. Die Vorschrift, 
nicht ohne Begleiter Frauenzimmer zu besuchen, wird in den Instruktionen 
unter harten Strafen, selbst der Ausstoßung, wiederholt eingeschärft. 
Sollte der Begleiter etwa deshalb nicht gegenwärtig sein können, weil 
das Zimmer der Kranken zu klein ist, so hat der Obere 
wohl zu prüfen, ob er dem Beichtiger einen zweiten Besuch wieder 
gestatten dürfe. Auch wird der oben erwähnte Auftrag an die Oberen

53) Inst. Vol. II. p. 303 sg. u. 330 sg.
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der Profeßhauser und Collegien hinsichtlich des Besuchens der Frauen­
zimmer auf folgende Art näher bestimmt: „Und in der That außer 
dem Falle der Nothwendigkeit (ein solcher z. B. wäre eine 
Krankheit, Trauer, der Tod Einiger, irgend ein frommes Ge­
schäft u. dergl.) kann auch jene Hoffnung großer Frucht 
höchst selten sich ergeben. Weil jedoch die Verfahrungsart der 
Gesellschaft, empfangene Wohlthaten und die Vermeidung 
irgend einer Rohheit nicht gestatten, daß diese Dienste (oKeia) 
allen Unsrigen untersagt werden, so ist einige Mäßigung nöthig. Diese 
richtet sich am Zweckmäßigsten nach der Beschaffenheit sowohl der Per­
sonen, welche besucht werden, als der Unsrigen, welche besuchen. 
Deshalb müssen drei Dinge Zusammentreffen, um eine Person für 
würdig halten zu können, von den Unsrigen eines Dienstes wegen 
besucht zu werden. Erstens, daß das Frauenzimmer von 
Adel und erstem Range (uobilis «t xrimsris) sei; denn es ziemt 
sich nicht, allen Andächtigen (Weibern) jeden Standes (Zraäu8) die­
sen Dienst zu leisten, da sie sich in unseren Kirchen, Beichten und 
frommen Colloquien genug helfen und belehren lassen können. Zwei­
tens, daß das Frauenzimmer sich um die Gesellschaft ganz vor­
züglich (uon vuIZsriter) verdient gemacht habe. Drittens, 
daß man glaube, dieser Dienst sei in jenem Hause dem Ehemanne, 
den Verwandten u. dergl. eher angenehm als verhaßt. Damit 
übrigens in der Bezeichnung solcher Personen kein Irrthum vorfalle, 
wollen wir, daß der Provinzial sich in die einzelnen Collegien verfüge 
und nach Anhörung der Consultoren diejenigen Frauenzimmer bezeichne, 
denen, außer den genannten Umständen, dieser Dienst ohne Verletzung 
(sink oKeusious) nicht versagt werden darf; alle übrigen derartigen 
Besuche aber untersage. Unsrige aber, welche diesen Dienst verrichten 
dürfen, sind sehr Wenige zu wählen, nämlich der Obere, der gleich­
sam im Namen Aller noiniue) für das Collegium denselben
leisten soll (jedoch so, daß er dabei sehr mäßig und umsichtig verfahre, 
um Anderen durch sein Beispiel vorzuleuchten) und der Beichti­
ger, mit welchem, als dem geistlichen Vater, die zu besuckenden 
Frauenzimmer vertraulich verhandeln können (oouääknter 
sZere possint), die auch, wenn man den Beichtiger ihnen 
vorenthielte, im hohen Grade beleidigt werden wür­
den. Die Uebrigen aber können, wenn es von Nutzen ist (si 
exxeömt), daß Einer geschickt werde, nicht auf ihr Begehren, sondern 
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nur wenn der Obere sie in seinem Namen sendet, vorausgesetzt, daß 
sie ernste, gesetzte und ordinirte (»xirituales ) Männer sind, diesen 
Dienst bisweilen leisten^)." — „Mißbräuche, wie folgende, wenn 
sie irgendwo noch bestehen, sind abzuschaffen, nämlich: daß man meh­
rere Stunde nsehr wenigen (xaunulls) Frauenzimmern 
widmet, um Anderen die Gelegenheit zu beichten abzuschneiden; daß 
man andere Weiber, die beichten wollen, zurückdrängt, damit die ei- 
genen geistlichen Töchter (wie man sie zu nennen 
pflegt)»nicht zu warten genöthigt seiend)." Die Beich­
tiger sollen sich nicht mit armen Weibern, unter dem Vorwande der 
(geistlichen) Hülseleistung, in eine größere Vertraulichkeit einlassen, als 
schicklich ist ^). Die Oberen haben dafür zu sorgen, daß die Beicht­
stühle an offenen Plätzen so gestellt werden, daß ein Beichtiger den 
Anderen gleichsam als dessen Gefährte beobachten kann, und von Zeit 
hu Zeit nachzusehen, ob die Beichtstühle noch an ihren Plä­
tzen, und ob die Gitter unbeschädigt und klein seien^). Auch 
sollen die Priester, wenn sie nicht namentlich verlangt werden, oder 
für den Tag eben bestimmt sind, nicht Morgens zu früh oder 
Abends zu spät (außer wenn die große Menge der Beichtenden eS 
nöthig macht und hinreichend Lichter angezündet sind), oder unter 
Tags nach Tisch, zurErholungs- oder einer anderen Zeit, in 
welcher nicht Alle es zu thun pflegen, in die Kirchen gehen 5«). 
Am Schlüsse wird noch bemerkt, daß die Vorschrift über die Mit­
nahme eines Begleiters sich auf alle Arten von Besuchen beziehe, und 
daß man diesen niemals allein lassen solle, „außer wenn die 
Personen, welche man besucht, solche sind, daß es die 
Geschäfte, weil sie Geheimniß verlangen, oder die 
Höflichkeit selbst durchaus nicht gestatten, den Gefähr­
ten bei sich zu hab en^)."

Die Beichtiger dürfen von den Beichtkindern kein Al­
mosen, sei es auch zur Vertheilung unter die Armen, ohne Erlaub-

54) Inst. Vol. II. p. 309 8g. (§. 9.)
55) Inst. I. c. (§. 12. a. E )
56) Inst. I. e. p. 331. (Z. 6 )
57) Inst. 1. c. (tz. 4.)
58) Inst. I. c.,(Z. 5.)
59) Inst. l. e. p. 332- (§. 2. a. E.) 
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niß des Oberen annehmen. Dies ist jedoch nur von kleinen Gaben zu 
verstehen; denn wenn fürstliche Personen (ansehnliche) Geschenke 
dem Beichtiger anbieten oder ihm zusenden, so darf er sie annehmen, 
und sie (wie sich von selbst versteht) dem Oberen für den Orden 
einhändigen, „damit (heißt es in der Instruktion) wir nicht, 
wahrend wir Anderen durch unsere Dienste zu nützen 
wünschen, unserer Armuth Schaden zufügen^)." Wie 
die Jesuiten die Beichte zu und bei den geistlichen Uebungen 
zu gebrauchen wußten, davon wird unten die Rede sein. Hier wollen 
wir nur noch einige Grundsätze der Casuisten über die 
Erfordernisse zur Beichte undAbsolution an führen^), 
wobei man, wenn auch diese Grundsätze nur von Einzelnen herrühren, 
nicht vergessen darf, daß, wie oben gezeigt wurde, keine Schrift ohne 
Erlaubniß und Censur der Oberen gedruckt werden durfte. — Mehr 
noch, als die Lobreden von der Nützlichkeit der Beichte in den Predig­
ten, lockte die große Milde der jesuitischen Beichtiger die Gläubigen 
zu deren Beichtstühlen. Die Jesuiten rühmen in dem Ims^o xr. 8uee. 
(I. v.) selbst „die herrliche, alle Hoffnung und Erwartung der Men­
schen weit übertreffende Einrichtung, wornach Gott einen Menschen 
an seine Stelle gesetzt habe, der nicht blos alle Verbrechen erlasse und 
die Sünder wieder in ihre ursprüngliche Würde und alte Freundschaft 
mit ihm einsetze, sondern auch durch ein einziges Wort aus den 
Schuldigen Günstlinge Gottes, aus Feinden Freunde und aus Ver­
dammten Erben des Himmels mache. Sie hätten die ganz vernach­
lässigte Beichte ertz wieder in Gang gebracht und nun einen solchen 
Zuspruch von Beichtkindern, daß die Beichtiger beinahe erdrückt wür­
den. Ihnen hätte man es zu danken, daß die Verbrechen heut 
zu Tage mit weit mehr Schnelligkeit und Eifer getilgt 
würden, als man sie sonst zu begehen pflegte. Nichts 
sei jetzt gewöhnlicher als monatliche und wöchentliche Beichten. Sehr

60) In8t. Vol.I. P.409. (Oonst. k. VI. c. 2. §.7.) Vol. II. p. 139. (K.22.) 
u. p. 330. (Instr. 03p. 1.)

61) M. s. käse a I l. c. lettre X. lom. II. p. 231 «g. I.a morals des 
F6suites etc 1.1. II. u. III. (In beiden Schriften sind die Stellen der Casuisten 
wörtlich, in der letzteren sogar mit dem Originaltexte am Rande, angeführt.) 
Vergl. bes. auch r Im3§o pr. saeo. Idb. III. e. 7. 8. u. 9. — Harleß, der Je­
suitenspiegel (Erl>, 1839) S. 58 fg.
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Viele beflecken sich durch Sünden kaum so schnell, als 
sie dieselben wieder tilgen." Die Jesuiten haben nämlich 
nicht blos das große Verdienst, durch ihre mühsamen Forschungen ent­
deckt zu haben, daß gar viele Dinge erlaubt seien, die man sonst für 
verboten hielt, sondern sie fanden auch durch ihren Scharssinn Mittel 
auf, die Beschwerden der nach jener Sichtung noch übrig gebliebenen 
Sünden (deren Zahl sehr klein ist) durch die Beichte zu erleichtern 
und durch Subtilitäten (nach dem ImsZo die „xia et reIiZio8a ealli- 
ckits8 et xietati8 8o1ertia") abzuwerfen. Denn „die Gesellschaft hat 
(nach dem lmago u. s. w.) den Zweck, zu arbeiten, Tugenden aufzu- 
pflanzen, den Lastern den Krieg anzukündigen und einer großen Zahl 
von Seelen zu dienen." Wie .leicht ist eS nicht, den Jesuiten zu 
beichten! Will ein Beichtkind eine Sünde nicht speciell bekennen, 
so legt es eine Generalbeichte ab und vermengt dieselbe mit anderen 
Sünden, deren man sich in dieser eu §ros anklagt. Der Beichtvater 
hat auch kein Recht, dem Beichtling durch Befragen über Rückfall 
oder Gewöhnheitssünden Scham zu verursachen^), da auf die nähe­
ren Umstände der Sünde, wenn sie nur die Natur derselben nicht 
verändern, gar nichts ankommt, und es genügt, die Sünde mit ihrem 
Gattungsnamen zu bezeichnen. Der Beichtende braucht sich auch nicht 
jede Buße gefallen zu lassen, ja sie gar nicht anzunehmen, wenn 
er der Absolution entsagen will; und erklärt er, die Buße auf Jenseits 
verschieben und die verdiente Strafe im Fegefeuer verbüßen zu wollen, 
so muß der Beichtiger ihm nur eine geringe Buße zur Ergänzung des 
Sacraments auflegen, besonders wenn er bemerkt, das Beichtkind 
würde eine größere nicht annehmen. Außerdem muß der Beichtvater 
dem Beichtkinde auf das Wort glauben, wenn dieses sagt, es habe 
Reue und wolle sich bessern; ja es genügt zur Sündenvergebung, daß 
er sich blos denkt, dieses habe jetzt im Allgemeinen die Absicht, sich 
zu bessern, sollte es auch sogleich wieder in Sünden zurückfallen. Das 
bloss Versprechen der Besserung ist immer hinreichend; erfolgt die­
ses, so darf der Beichtiger die Absolution weder verweigern noch 
verzögern, selbst wenn er überzeugt wäre, daß gar 
keine Besserung zu hoffen sei. Gegen den Einwand, 
daß eine solche Nachsicht zu Sünden verleite, behauptet P. Bauny 
geradezu: „Man kann denjenigen, welcher gesteht, daß die Hoffnung,

62) k 28 cal I. c. p. 234 8g. H ar l e ß a. a. O. S. 54. Not. 36. 
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absolvirt zu werden, ihn zum Sündigen verleitet habe, weit leichter 
lossprechen, als wenn er ohne diese Hoffnung gesündigt hätte ^)." 
Der Beichtling hat daher auch nicht nöthig, nahe Gelegenhei­
ten zur Sünde zu vermeiden, oder Gewohnh eitssünden^) 
abzulegen. Zudem ist eine nahe Gelegenheit blos vorhanden, 
wenn man sie öfter, z. B. täglich, benutzt. Denn sündigt man mit 
derjenigen, mit welcher man zusammenwohnt, nur drei- oder vier­
mal des Jahres oder nur aus schneller Entzückung, so ist dieses nach 
Escobar keine nahe Gelegenheit, die man übrigens nur dann 
zu vermeiden braucht, wenn es ohne großen Schaden oder große 
Unbequemlichkeit oder ohne Anstandsverletzung(„Iiou68te", 
wie Bauny sagt) geschehen kann^). Deshalb darf z. B. ein 
Beichtiger dem Beichtkinde nicht aufgeben, seine Concubine aus 
dem Hause zu thun, wenn sie ihm in seinem Gewerbe oder als 
Köchin nützlich ist 66), oder umgekehrt seiner Frau befehlen, einen 
bei ihr wohnenden Mann zu entfernen, sobald sie irgend einen 
Grund hat, ihn bei sich zu behalten^). Sollte ein Beichtiger etwa 
wissen, daß ein ihm bekanntes Beichtkind z. B. eine Schwester, mit 
der er eine Sünde begangen, nicht aus dem Hause geschafft habe, 
und das Beichtkind besorgen, daß ihm wegen dieser Sünde nicht werde 
geglaubt werden, wenn es sagt, daß es sich in keiner nahen 
Gelegenheit befinde; so kann es, ohne eine Lüge zu be­
gehen, sich dem Beichtiger durch Veränderung der Stimme, der 
Kleidung, des Namens u. dergl. unkenntlich machen, nur muß es 
sich dabei einer Zweideutigkeit bedienen^). Es ist sogar statthaft, sich 
in eine nahe Gelegenheit, B. in ein lüderliches Haus, zu begeben, 
sobald es in guter Absicht geschieht, z. B. um verdorbene Mädchen zur 
Besierung zu bringen, wenn es gleich höchst wahrscheinlich sein sollte, 
daß man der Gelegenheit unterliegen werdet. Endlich ist, um die 
Vergebung der Sünden durch die Absolution zu erlangen, gar keine 
wahre Reue (voutrltlo) nothwendig, sondern auch schon eine blofe

63) ? L 8 cLl p. 240 sq.
64) M. s. bes. morsls des 3esuites etc. I. p. 194 5g.
65) kascal I. c. p. 242.
66) Harleß a. a. O. S. 541. Not. 38.
67) ?L5cLl I. c. p. 243.
68) Harleß S. 55. Not. 39.
69) ksscal l. c.
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Furcht vor den Folgen der Sünde (attrUio), z. B. vor den Höllen- 
strafen, oder ein bloses Bedauern darüber, daß die Sünde einen 
zeitlichen Schaden verursacht, z. B. die Gesundheit geraubt oder 
Geld gekostet hat, völlig genügend^). Anfangs hielt man zwar noch 
mit der Kirche wahre Reue bei jeder Todsünde, nachher aber blos an 
Festtagen, hann nur in der Todesstunde für nöthig, bis der gelehrte 
Pater Valentia endlich herausbrachte, daß die Reue keineswegs 
nothwendig, ja sogar ein Hinderniß sei^). Man kann also nach 
diesen Grundsätzen das ganze Leben hindurch ohne Scrupel sündigen 
und die Sünden auf diese bequeme Art (durch attritio) büßen, ohne 
je Gott zu lieben. Die Jesuiten waren über die Liebe Gottes 
nicht einig; sie hielten solche nur zu gewissen Zeiten für erforderlich, 
bald wenn man die Taufe empfangt, bald an Festtagen, alle fünf 
Jahre u. s. w. Allein der Pater Sirmond machte dem ganzen 
Streite durch das glückliche Resultat seiner Forschung ein Ende, daß 
nämlich die Erfüllung der übrigen Gebote das Gebot der Liebe Gottes 
ganz entbehrlich mache, und dieses nicht den Sinn habe, daß wir 
ihn lieben, sondern nur den, daß wir ihn nicht hassen 
sollen^).

Dritte Unterabtheilung.
Die geistlichen Uebungen (Exercitien^).

Diese Exercitien sind entschieden die g e fa h rl ich st en Waffen, wo­
mit dieGesellschaftJesu die gesunde Vernunft, das vernünftige 
Christenthum und die christliche Gesinnung zu bekäm­
pfen, den Verstand zu unterjochen und die Menschen in 
willenlose Maschinen zu ihren Zwecken zu verwandeln 
strebt. Wahrlich nicht ohne Grund empfahl Jgnatius seinen Jün­
gern ganz vorzüglich, sich in dem Gebrauche dieser geistlichen Waffen-

70) beseel I. c. p. 245 sq.
71) kascsl I. c. p. 248: „Imo obstet potius, guo minus eKectus se- 

guatur."
72) ? asoaI I. e. p. 250 sq.
73) Inst. soc. 3es. Vol. I. p. 6. 22. 257 sg. (Lull.) 300. (comp. privil. 

s. v. exorcitie spirituelle), bes. Vol. II. p. 385—472 (exeroit. sp. et 
llirectorium exercitiorum).
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gattung, die so viel zum Gehorsame Gottes beitrage, Geschick zu er­
werben „Unter den Werkzeugen (heißt es im Eingänge des Directo- 
riums) 75), welche Gott vermöge seiner Güte und Huld unserer Gesellschaft, 
ihr eigenes und der Nächsten Heil und Vollkommenheit zu fördern, zu erthei­
len geruhte, nehmen die geistlichen Exercitien nicht den letzten Platz ein. 
Sie sind ein Werk, welches unser in Christo seliger Pater Jgna- 
tius nicht so fast nach Büchern, als vielmehr nach der Salbung 
des heiligen Geistes und nach innerer Erfahrung und 
Uebung verfaßte. Sie sind die Lichtfunken (luinlun), welche ihm 
der Herr in der ersten Bekehrungsgluth einhauchte." Der Papst 
Paul III. sagt in der Bestätigungsbulle (1548) von ihnen, daß sie 
„voll Frömmigkeit und Heiligkeit und zur Erbauung 
und geistlichen Vervollkommnung der Gläubigen sehr 
nützlich seien^)." Die folgende, ganz aus den Quellen geschöpfte 
Erklärung des Exercitkenwesens wird ergeben, in welchem Sinne 
dieses wahr sei. Man wird sich, hoffen wir, daraus überzeugen, wie 
sie voll Unsinn und Heillosigkeit, zur Ertödtung des Gefühls des 
Wahren, Guten und Schönen sehr nützlich und ganz vorzüglich 
geeignet seien, die Phantasie der Menschen aufzuregen, sie mit 
Teufelsspuk anzufüllen, und die armen Geschöpfe, welche sich den Ma­
nipulationen dieses geistlichen Magnetismus hingeben, zu bigot­
ten Schwärmern und frömmelnden Mystikern ohne innere Andacht zu 
machen, oder sie zur Narrheit oder Verzweiflung zu bringen, und je­
denfalls den Iesuitenstaat zu bevölkern und sein Aerar zu bereichern.

Unter den geistlichen Exercitien begreift der Orden 77) „jede 
Weise, das eigene Gewissen zu erforschen, sodann zu mediliren, Be­
trachtungen anzustellen, zu beten mit Gemüth und Stimme (orsnäi 
88onu6urn nientem 6t VO66M) und endlich alle anderen geistlichen 
Verrichtungen (ox>6i-atioii68) vorzunehmen. Denn gleichwie spazieren 
gehen, reisen und laufen körperliche Uebungen sind, so nennt 
man auch das Dorbereiten und Geneigtmachen der Seele, alle unge­
ordneten Begierden abzulegen und, wenn dieses geschehen, den Willen

74) Inst. Vol. I. p. 390. (Oonst. k. IV. c. 8. §. Z.) Vol. II, p. 433. (äireet. 
prooem. ß. 4.)

75) tz. 1. u. 2. (Inst. Vol. II. x. 433.)
76) Inst. Vol. II. p. 387.
77) Inst. Vol. II. p. 390. (^nnvtatt. nnnot. 1.)
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GotteS in Bezug auf die Einrichtung (iustituiio) und das Heil der 
Seele zu suchen und aufzusinden, geistliche (geistige) Uebungen." 
Sie bestehen aus drei Gangen oder Wegen, die in vier Wo­
chen vertheilt sind, nämlich dem Reinigungs-, dem Erleuch­
tung s- und dem Einigungswege (via xurZstlvs, IllumluLtivL 

uuiriva). Für den R ei n ig un g s - W eg oder Cursus ist die erste 
Woche der geistlichen Uebungen bestimmt, deren Zweck in der Rei­
nigung der Seele von ihren Sünden besteht, „so daß das 
Gemüth von der Liebe eines jeden irdischen Gegenstandes abgezogen 
und in dem Hasse und der Verabscheuung der Sünde befestiget werde. 
Dieses geschieht dadurch, daß man an die Sünden der vergangenen 
Zeit zurückdenkt, sie in Erwägung zieht und über dieselben den größ­
ten Schmerz, Reue und Furch t vor verewigen Strafe faßt^).^ 
Der Erleuchtungsweg soll in der zweiten und dritten Woche 
durchwandert und das Beispiel des Erlösers im Leben und Leiden und 
in seinen Tugenden betrachtet werden, damit wir lernen, „worin da- 
Heil und die Vollkommenheit des Menschen bestehe, und welcher Weg 
zur ewigen Seligkeit führe. Die in der ersten Woche gereinigte 
Seele ist nun fähig, die Erleuchtungen und den von oben herabfal­
lenden Strom des inneren Lichts in sich aufzunehmen; es entsteht in 
ihr eine gewisse Kraft, die jede Begierde austreibt; sie glühend macht 
zur Erduldung der Armuth, Verachtung und jeder Mühseligkeit; jede 
Trägheit abschüttelt und sie bestimmt, in der Uebung guter Werke 
wachsam und rüstig zu sein^)." In der zweiten Woche begleitet 
man Christus mit dem Zwecke, ihn als den Weg deS Lebens zu 
wählen, bis zum Einzüge in Jerusalem und in der dritten in seinem 
Leiden so). Der Einigungsweg endlich wird in der vierten 
Woche mit Exercitien über die Auferstehung, die glorreichen Erscheinun­
gen und Himmelfahrt Christi und mit den drei Arten zu beten zu­
rückgelegt und die Reise vollendet. Vereinigung der Seele 
mit Gott durch die Liebe, welche durch Betrachtungen über die 
Güte und Wohlthaten Gottes, und wie viel er^') unsertwegen voll-

78) Inst. Vol. II. p. 470. (äirect. cnp. 39. 1. u 2.) 6k. auch p. 447.
(itnä. e. 11.)

79) Inst. I. c. (ibi6. §. 3.)
80) Inst. I. c. p. 390. (^nnotatt. snn. 4.) u. p. 452. (äir. c. 18. §. 2.)
81) Nach deM Text: „ lVIeältanäo bomtntem Oei, et ejus benetlcls, 
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bracht und ertragen hat, erweckt wird; durch die Sehnsucht 
nach der himmlischen Glorie; durch die Betrachtung 
der Allgeg enwart Gottes; durch die Freude an seinen 
Vollkommenheiten; durch den Wunsch, ihm allein und 
nur seinetwegen zu gefallen; durchLob; Hochpreisung 
(maAniKeando) und Bewunderung seiner Höhe ist der Aw eck 
dieser letzten geistlichen Wanderung^). Diese drei Stadien müssen 
strenge eingehalten werden, so daß man zwar von der höheren Stufe, 
die man bereits erklommen, zurückblicken und sich mit Gegenständen 
der früheren Wege beschäftigen, aber keinen Sprung vorwärts, z. B. 
vom ersten zum dritten Wege, thun darf. Denn ein solcher Sprung 
wäre dem von der untersten Stufe einer Treppe bis zur höchsten oder 
von der untersten Schulclasse bis zur obersten zu vergleichen, und 
würde nur Verwirrung, Gefahren und Täuschungen veranlassen^). 
Za der Pilgrim auf dem ersten Wege darf nichts von dem erfahren, 
was er auf dem zweiten zu thun haben wird, sondern er soll blos 
das zu erringen streben, was er auf dem betretenen Wege sucht, ge­
rade als wenn er nachher gar nichts Gutes mehr zu finden 
hätte^). Ob er zu dem dritten Grade gelangen werde, das hängt 
nicht von seiner Wahl, seinem Willen und seiner Bemühung, sondern 
nur von der Leitung des heiligen Geistes ab, welche er 
aber nur von dem geistlichen Vater erfahren kann, der seine 
Seele regiert, und nach dessen Rath er in Allem zu verfahren hat^). 
Die oben erwähnten drei Arten zu beten hat nicht Jeder zu be­
folgen, und solche, die nicht die vollen Exercitien, sondern nur die 
erste Woche durchmachen, wie dieses bei Ungebildeten der Fall ist, haben 
schon mit dieser Woche die drei Betweisen zu verbinden. „ Die 
erste Art zu beten ist herzuleiten aus den zehn Geboten, den sie­
ben Todsünden, den drei Seelenkräften und den fünf Sinnen, wes-

et guantum nostra eausa pere^srit et portnlsrit (Inst. Vol. II. p. 471, 
sdirect. c. 39. ß. 4d) ist unter „er" offenbar Gott zu verstehen, auf den das 
xertnlerit aber nicht paßt. In Glaubens- Artikeln nehmen es die from­
men Väter nicht so genau.

82) Inst. Vol. II. p. 390. (ann. 4.) u. 471. (dir. c. 39. Z. 4.)
83) Inst. I. o. p. 471. (dir. c. 39. Z. 6. u. 7.)
84) Inst. I. c. p. 391. (snn. 11.)
85) Inst. I. o. p. 471. (dir. c. 39. §. 8.)
86) Inst. I. c. p. 415 sg. u. 468 sg. (dir. c. 37. 1— 13.) 
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halb sie fast nicht so die Form eines Gebets als vielmehr einer geistli­
chen Uebung hat, durch welche die Seele unterstützt und das Gebet 
Gott angenehmer gemacht wird^)." „Die zweite Art zu beten 
besteht darin, daß wir mit gebogenen Knieen oder im Sitzen (je nach 
der Gewohnheit des Körpers und der Andacht des Gemüths) mit ver­
schlossenen oder auf Eine Seite hin gehefteten und nicht da und dort­
hin bewegten Augen das Gebet des Herrn vom Anfänge an hersagen 
und bei dem ersten Worte: „Vater," so lange meditirend 
verweilen, als uns verschiedene Bedeutungen, Aehnlichkeiten, geistige 
Genüsse (s^iritusles AN8tus) und andere andächtige Regungen (oom- 
wotioues äevotse) in Bezug auf jenes Wort einfallen werden; und 
so sollen wir hernach bei jedem einzelnen Worte dieses oder eines an­
deren Gebetes verfahren^)." „Die dritte Art zu beten (endlich) 
besteht darin, daß wir zwischen einem Athemzuge und dem anderen 
einzelne Worte des Gebets des Herrn oder eines anderen Gebet- auS- 
sprechen und dabei zugleich in Erwägung ziehen entweder die Be­
deutung des ausgesprochenen Worts, ober die Würde der Person, an 
welche das Gebet gerichtet ist, ober meine (unsere) eigene Niedrigkeit, 
oder endlich den Unterschied zwischen dieser und jener. In gleicher 
Weise ist bei den übrigen Worten zu verfahren — Was mag ein 
Jesuit dabei denken, wenn er ein gläubiges Schaf in diesen so 
geist- und sinnvollen Betweisen exercirt l!

Die ganze Exercitienzeit nimmt zwar regelmäßig ungefähr 30 
Tage ein, so daß eine Woche 7 oder 8 Tage und eben so viele Exer- 
cktienreihen umfaßt; da aber Manche langsamer, Manche hingegen 
schneller das finden, was sie suchen (z. B. in der ersten Woche Reue, 
Schmerz und Thränen über ihre Sünden) und Einige auch mehr oder 
weniger von den verschiedenen Geistern geplagt und geprüft werden; 
so kann man auch die Wochen verkürzen ober verlängern, je nachdem 
eS das Bedürfniß nöthig macht ^o). Jedes Exercitium soll eine 
Stunde dauern, welche nicht verkürzt, wohl aber verlängert wer­
den darf, besonders wenn der Teufel durch Versuchungen auf Ab­
kürzung dringt; denn in diesem Falle ist schon de- Sieges wegen

87) Inst. Vol. II. p. 415.
88) Inst. I. o. 416.
89) Inst. I. c. p. 417.
SO) Inst. Vol. II. x. 390. (snn. 4.)

8
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Verlängerung nöthigt). Das erste Exercitium soll um Mitter­
nacht, das zweite Morgens früh nach dem Aufstehen, das 
dritte vor oder nach der Messe, jedoch noch nüchtern, das vierte 
gegen Abend und das fünfte vor dem Abendessen vorgenommen 
werden. Diese Eintheilung der Zeit ist allen Wochen gemein, wie­
wohl hier eine Veränderung, eine Vermehrung oder Verminderung 
der Stunden, nach den Umstanden, dem Alter, der Geistes - und Kör­
perbeschaffenheit rc. des sich Uebenden zulässig ist ^2),

Die erste Woche ^) beginnt mit dem kriuolxium oder 
kundninentcun, d. i. mit der Erklärung der Bestimmung des 
Menschen, der nämlich erschaffen ist, daß er Gott seinen Herrn lobe 
und verehre, und ihm dienend endlich gerettet werde (salvus sit); 
dann folgt eine besonderePrüfung (examen xartieular«), die man 
am Morgen, Nachmittags und Abends mit sich anstellt, indem man 
bei jeder die bis dahin begangenen Sünden mit Puncten an gezoge­
nen Linien anmerkt; und auf diese Prüfung ist eine allgemeine Ge­
wissenserforschung (exnmeu eonsoientise Akuerale) „zur Reini­
gung der Seele und zur Beichte der Sünden sehr ersprießlich." Es 
wird ein Sündenregister nach Gedanken, deren der Mensch dreier­
lei hat, eigene und solche, welche ihm der gute oder böse Geist ein- 
gibt, nach Worten und Werken aufgeführt, um die Arbeit-des 
Erforschens zu erleichtern. Endlich wird der Gebrauch der General- 
beichte , die nach den Exercitien der ersten Woche am Zweckmäßigsten er­
folge, so wie der Communion, sehr empfohlen.

Nun kommen erst die eigentlichen Exercitien an die Reihe, 
welche ») aus einem Vorbereitungsgebete, „womit wir den 
Herrn um die Gnade bitten, daß alle unsere Kräfte und Derrichtun- 
den aufrichtig seine Ehre und Verehrung (nultum) bezwecken mögen; 
K) aus zwei Vorspielen (prseluäin), wovon das erste den Schau­
platz festsetzt, und das zweite namhaft macht, was man verlangt (es kommen 
auch3 Präludien vor); <r) ausPuncten, d. i. den Gegenständen der Be­
trachtungen, Anschauungen rc. und ä) aus Colloquien (Gesprächen) 
bestehen, die mit einem Paternoster endigen.

91) Inst. I. «. p. 391. (snn. 12 u. 13.)
92) Inst. I. c. p. 400 u. 438. (üir. v. 3. §. 7 u. S)
93) Inst. I. e. p. 393 sg.
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Der Raum gestattet es nicht, die einzelne »Exercitien der Reihe 

nach hier vollständig zu erklären; ein einziges wollen wir jedoch an­
führen, um den eigenthümlichen Geist derselben kennen zu ler­
nen. Wir wählen das fünfte Exercitium der ersten Woche ^). 
Es hat die Betrachtung der Hölle zum Gegenstände und be­
steht außer dem Dorbereitungsgebete aus 2 Präludien, 6 Puncten und 
einem Colloquium. „Das erste Präludium enthält die Einrichtung 
des Schauplatzes, indem sich die Hölle der Länge, Breite und 
Tiefe nach den Augen der Einbildung darstellt. Das zweite aber 
besteht in dem Verlangen nach der vollständigsten Begreisung der Stra­
fen, welche die Verdammten leiden, damit, wenn mich einst die Ver­
gessenheit der göttlichen Liebe ergreifen sollte, wenigstens die Furcht vor 
der Strafe mich von den Sünden abhalten möge. Der erste Punct 
ist, die ungeheueren Höllenfeuer und die Seelen, gleichsam in feurigen 
Leibern wie in Gefängnissen eingeschlossen, mittelst der Einbildung zu 
schauen; der zweite, das Wehklagen, Heulen, Schreien und die 
Lästemngen, welche gegen Christus und seine Heiligen losbre- 
chen, einbildlich zu hören; der dritte, auch den Rauch, den Schwe­
fel und Gestank irgend eines Schlammes oder Bodensatzes und der 
Fäulniß durch imaginären Geruch zu empfinden; der vierte, eben so 
die bittersten Dinge, als Thränen, ranzigen Geschmack und den Wurm 
des Gewissens, zu kosten; der fünfte, gleichsam die Feuer zu betasten, 
durch deren Berührung die Seelen selbst verbrannt werden. (Collo­
quium.) Unterdessen sind in einem Gespräche mit Christus die See­
len derjenigen dem Gedächtnisse vorzuführen, welche zu den Höllenstra- 
fen verdammt worden sind, entweder weil sie nicht an die Ankunft 
Christi glauben wollten, oder, obgleich sie daran glaubten, doch kein 
seinen Geboten angemessenes Leben führten, und zwar entweder vor der 
Ankunft Christi, oder in derselben Zeit, in welcher Christus auf 
dieser Welt lebte, oder nach dieser Zeit. Schließlich ist demselben Chri­
stus der größte Dank dafür zu sagen, daß er mich nicht in irgend ein sol­
ches Verderben stürzen ließ, sondern vielmehr bis zu diesem Tage mir 
die höchste väterliche Liebe und Barmherzigkeit bewies. Nach Hersa- 
gung eines Paternoster wird das Exercitium beendigt." In demsel­
ben Geiste sind alle übrigen Exercitien eingerichtet. Ueberall, wo 
es nur einigermaßen angeht, wird auf die psychologisch wirksamste Art

94) Inst. Vol. II. p. 399. 8*
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der Beruf der Gesellschaft Jesu als der höchste hervorgehoben, 
um in den sich Uebenden die Lust zu dem Eintritte in dieselbe zu er­
wecken. So wird z. B. in der zweiten Woche ^), wo der sich Uebende 
mit gereinigter Seele den Weg nach höherer Erleuchtung beginnt, Chri­
stus als ein irdischer König dargestellt, der zu seinen Unterthanen spricht: 
„Ich habe vor, alle Länder der Ungläubigen meiner Herrschaft zu un­
terwerfen. Wer immer mich begleiten will, muß bereit sein, keine an­
dere Nahrung, Kleidung oder sonstige Dinge zu gebrauchen, als er mich 
wird gebrauchen sehen. Man muß dieselben Arbeiten, Wachen und 
übrigen Zufälle mit mir bestehen, damit ein Jeder des Sieges und 
Glückes theilhaftig werde nach dem Maße, als er Gefährte (so eins) 
der Arbeiten und Beschwerden gewesen ist." Ueberhaupt bildet bei sol­
chen, die noch frei sind und sonach über sich verfügen können, die Wahl 
des Standes, worüber in der zweiten Woche meditirt wird, einen 
Hauptgegenstand für die Thätigkeit des geistlichen Führers. Die Vor­
schriften d6), nach welchen dieser dabei zu verfahren hat und die einen 
Auszug nicht wohl möglich machen; wie er das Verlangen nach dem 
vollkommenen Ordensstande anzUregen, das angeregte durch Kälte, Zu­
rückweisung und noch größere Ausmalung dieses Standes zu steigern 
und bis zum Enthusiasmus zu entflammen hat, sind ein Meisterstück 
der jesuitischen Politik, welche selbst anerkennt, daß die Standeswahl 
der schwierigste Punct beiden Exercitien sei, der die größte Gewandt­
heit und geistige Unterscheidungsgabe erfordere ^). Bei denjenigen, 
welche bereits einem Stande angehören ^), begnügt sich der 
Orden, eine Verbesserung (emenäntio 8. rekorinntio) des Le­
bens zu bewirken, zu dem Ende ihnen eine bestimmte Methode oder 
Form vorzuschreiben und sie darnach zu leiten! Vorzüglich haben 
solche auch zu erwägen, „welchen Aufwand sie von ihrem Vermögen für 
sich und die Ihrigen machen dürfen, was sie den Armen ge­
ben oder zu frommen Werken verwenden sollen, hier­
bei nichts beabsichtigend oder suchend, als was die Ehre 
Gottes und ihr Seelenheil fördere. Denn ein Jeder soll über-

95) Inst. Vol. II. p. 401.
96) Instit. Vol. II. p. 408 sg. u. bes. p. 455—66. (äirect. CLP. 12—33.) 
97) „In vmnibns exercitiis nullus est äiklieili nk locus, snt yu! 

majorem äexteritLtem etäiscretionom spiritunlem re^uirLt, gusm 
electionis," s. Inst. I. v. p. 455. (äir. o. 12. §. 1.)

98) Inst. l. e. x. 410. u 466. (äir. e. 34.)
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zeugt sein, daß er in seinen geistlichen Bestrebungen nur in 
dem Maße fortschreiten werde, in welchem er der Eigenliebe und dem 
Streben nach eigenem Vortheile zu entsagen vermag^)."

„Um die Exercitien besser zu verrichten und das, was 
man durch dieselben sucht, leichter zu finden," werden noch Zu­
thaten (aä^itioues) ^0^ als „sehr nützlich" empfohlen, als: be, 
sondere Gedanken und Einbildungen; daß man stch, wenn man eine 
Betrachtung beginnt, auf den Boden hinwirft, auf den Rücken oder 
Bauch hinlegt (versteht stch, wenn es Niemand sieht: elanvulum), „u m, 
was man sucht, desto leichter zu erlangen;" daß man Ge­
danken, die Freude erregen, vermeidet, weil sie das Weinen und 
den Schmerz über die Sünden verhindern; daß man sich 
alles Licht entzieht; sich des Lachens und Lachen erregender Worte ent­
hält; Niemanden ansieht; sich Nahrung und Schlaf entzieht und sein 
Fleisch kasteie. Als solche K asteiungen werden vorzüglich ge­
nannt: das Tragen von Cilicien (eiserne ^) Gürtel mit gegen den 
Leib gekehrten Spitzen, die in's Fleisch eindringen), das Schlagen 
und Hauen des Leibes mit Cilicien, Stricken, eisernen Stangen rc. 
Hierbei wird bemerkt, daß es von Vortheil zu sein scheine (exxe^ire 
vilewr), wenn der Schmerz nur im Fletsche empfunden werde und 
nicht die Knochen mit Gefahr der Gesundheit durchdringe. Deshalb 
soll may zu Geißeln nur kleine Stricke gebrauchen. Diese Kasteiungen 
oder äußeren Bußübungen haben eine dreifache Wirkung. 
Genugthuung für die früheren Sünden, Unterjochung 
der Sinnlichkeit und Erlangung des Geschenkes der 
göttlichen Gnade, das man wünscht, z. B. Reue und Thränen» 
fülle über seine Sünden. Besonderen Aufschlüß über den Geist 
des Iesuitismus geben noch die Vorschriften über die Anwer­
bung der Leute zu den Exercitien und über die 8ührung der sich 
Uebenden ^). Das erste Capitel des in der Note angeführten Dire, 
ctoriumS handelt davon, „wie man die Menschen zu den Exer­
citien bewegen solle („^UOIUOÜO I n ü u e 6 u ü i sint komiue« sä 
exercitia"). „Die llostri (so nennen sich die Jesuiten) sollen so

99) Inst. Vol. II. p. 410 sg. (ds omendnt^)
100) Inst. I. e. p. 400 sg. 6k. auch x. 344.)
1) Auch härene Gürtel.
2) Inst. Vol. II. p. 335 sg. (direkt, csp. 1 sg.)
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Viele, als sie immer können, zur Verrichtung der Exercitien durch süße 
Worte zu bewegen suchen (suaviter Dazu sei Klug­
heit nothwendig, besonders um keinen Verdacht zu erregen, als 
wolle man für den Orden werben. Die schicklichste Gelegenheit hierzu 
sei, nach der Meinung des heiligen Ignatius, in der Beichte; 
jedoch dürfe man nicht mit Ungestüm und ohne Veranlassung (ex sk- 
ruxto), sondern, bei schicklicher Gelegenheit, die sich entweder aus den 
Umständen ergebe, oder geschickt herbei zu führen sei, damit anfan­
gen. Außer der Beichte könne es geschehen, wenn man Jeman­
den sehe, der mit seinem Stande nicht recht zufrieden sei, entweder 
wegen eines inneren Scrupels oder einer äußeren Beschwerde, z. B. 
weil ihm die Geschäfte nicht recht von Stätten gehen, oder er von den 
Seinigen schlecht behandelt wird u. s. w. Bisweilen geben Laster 
und Fehltritte eine bequeme Gelegenheit, indem man die Exerci­
tien als Cur für diese Seelenkrankheit vorschlagen kann. Hat sich 
nun eine Gelegenheit ergeben, so sind die großen Früchte 
der Exercitien, als Friede, Seelenruhe, innere Erleuch t ung 
und Kenntniß zu einer guten Leitung des ganzen Lebens, in je­
dem Stande, anzuzeigen und dabei Beispiele von solchen anzufüh- 
ren, welche durch den Gebrauch der Exercitien wirklich diese Früchte 
geerntet haben und nachher zufrieden gewesen sind. Dabei ist es nütz­
lich, auch auf die geistlichen Tröstungen und Genüsse hinzuweisen, da­
mit die Anzuwerbenden nicht durch die Beschwerlichkeit der Exercitien 
abgeschreckt werden. Zu Beispielen darf man aber ja nicht Ordens­
leute wählen, indem es in diesem Falle leicht geschehen könnte, daß der 
zu den Exercitien zu Ermunternde diese flieht, aus Besorgniß, er müsse 
ebenfalls in einen Orden treten. Man muß überhaupt den Leuten die 
Meinung benehmen, als seien die Exercitien nur für Ordensleute zweck­
mäßig.— Zu den vollständigen Exercitien sollen jedoch, nach ei­
ner von Ignatius selbst herrührenden Instruktion nur Ausgewahlte, 
welche folgende Bedingungen haben, zugelassen werden: 1) der Can- 
didat muß so beschaffen sein, daß sich von ihm hoffen läßt, er werde 
dem Hause Gottes, wenn man ihn zum Gehorsame desselben ruft, 
nützlich sein; 2) er muß Kenntnisse oder große Fähigkeiten besitzen, solche 
leicht zu erlangen; 3) über sich frei verfügen können, selbst in Bezug

3) Inst.!. c. (üirvLt. e. 1. H. 7.)
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auf die Ergreifung des Standes der Vervollkommnung ^), 
wenn es Gott gefallen sollte, ihn zu rufen; 4) für geistliche Gegenstände 
ergriffen sein, und einen ansehnlichen und anstänhigen Körperbau ha­
ben ; er darf endlich 5) nicht von irgend einem Gegenstände so gefesselt 
sein, daß es schwer zu halten scheint, ihn davon loszureißen und zu 
dem Gleichmuthe zu bringen, welcher erforderlich ist, um dieses Ge­
schäft der Seele mit Gott recht zu verrichten. Anderen könne man ei­
nige (nach den Constitutionen ^) aber alle) Exercitien der ersten 
Woche sammt den drei Betweisen geben und sie ermähnen, denselben 
in einem abgelegenen ^Theile des Hauses obzuliegen. Denn zu diesen 
Exercitien seiJedertauglich, dereinengutenWillenhabe. — 
Hat sich nun Jemand zu den Exercitien entschlossen^), 
so muß er sie frei von Sorgen und Geschäften und mit der Hoffnung 
auf die Güte und Freigebigkeit des Herrn beginnen, daß dieser, der so­
gar Irrende aufsuche und Fliehenden Nacheile, und um so mehr solche, 
die mit frommen Gemüthe ihm nahen, aufnehme, eben so, wie er ihm 
das fromme Verlangen gegeben habe, auch die Gnade und Kräfte ver­
leihen werde, dasselbe gut und mit Nutzen zu vollführen. Aber außer 
diesem Verlangen, im Geiste sich zu vervollkommnen, muß er in Al­
lem, worin er noch frei ist, sich ganz dem Wohlgefallen

4) „Huoad stutum perkeotionis umpleotendum.'' Unter diesem 
„Status psrkeetionis" ist offenbar die Societät zu verstehen. Hieraus 
läßt sich ein neues Argument für die oben ausgestellte Ansicht, 
daß der Orden auch Leute, die in ihren weltlichen Verhältnissen blieben, aufnahm, 
ableiten, das wir hier nachtragen, weil es hier leichter verstanden wird. Es 
heißt nämlich in Bezug aus jene, bei welchen keine electiomehr Statt finden 
kann, weil sie schon einen Stand haben, welche aber gleichwohl zu den 
höheren Exercitien zugclassen wurden, da die electio erst in der zweiten Wo­
che verkommt, im Directorlum cap. 34. §. 2. (Inst. Vol. II. p.466): „Ilao v« ro 
üvotrina (daß man nämlich diesen Leuten mnenllatio anräth) i <1 otzitur, ut muitl- 
Huijum uxornm et lamiliam dadent, ticet i'/t scroruto Mandant, suo 
kamen modo pe-'/ootronem sectentur, ad guam nos cjvogue Invi- 
tare et pvrdueere eos debemus ex vooatione nostra, itmjus ;>a8sim 
gn 6 ent Oonstitutiones nostrae." Gerade diese Rechtfertigung durch Beziehung 
auf Beruf und Statuten zeigt, daß hier keine gewöhnliche Bekehrung, son­
dern wirklich das gemeint sei, was wir dieser Stelle unterlegen. M. vcrgl. 
auch Inst. Vol. II. p. 442. (dir. e. 9.)

5) liest. Vol. I. p. 422- (Oonst. ?. VII. c. 4. §. d.) >
6) Dir. c. 2. H. I—8. „Huomudo dis^ositns esse dsbcat,gui adexercitia 

lacienda acccdit." (Inst. Vol. II. p. 436 sg.)
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Gölte- hingeben und bereit sein, unbedingt zu vollführen, 
was immer Gott ihm auferlegen werbe. Auch darf er den 
Gaben Gottes kein Maß und Ziel setzen und etwa bestim­
men, in wie weit er sich von ihm erleuchten und helfen lassen wolle. 
Denn es sei ungeziemend, wenn das Geschöpf in solcher Weise 
mit seinem Schöpfer verfahren wolle, und auch schädlich, weil er 
nicht nur die größeren Gaben, die ihm Gott noch gegeben haben würde, 
verliere, sondern wegen seiner Undankbarkeit auch nicht werth sei, die­
jenigen, welche er wirklich verlange, zu empfangen. Er soll ferner den- 
jenigen, welcher ihm die Exercitien geben wird, „als 
Lehrer und Zührer auf dieser ungewissen und gefährlichen Reise an­
nehmen, und deshalb, so weise, gelehrt und geschäftserfahren er auch 
sonst sein mag, doch für diese Zeit seiner eigenen Weisheit und 
Gelehrsamkeit nicht vertrauen, sondern sich ganz diesem 
seinen Führer überlassen, wie der Apostel sagt, ein Thor 
werden, um ein Weiser zu sein, und die Mahnung des heiligen Pe­
trus befolgen: „„wie neu geborene Minder verlanget ohne 8alsch 
nach der Milch, um in dieser zu wachsen zu euerem Heile"" ^). Er 
soll daher seinen Führer (iustruotor) b) so ansehen, als sei er ihm 
als ein Werkzeug Gottes dazu gesendet worden, um ihn zu lei­
ten und durch den Weg zu führen, der zum Leben führt. Er soll 
ihm außerdem nichts verhehlen, nichts vorenthalten, son­
dern ihm aufrich tig sein Herz öffnen und getreu erzählen, 
wie ihm die einzelnen Meditationen gelungen seien, welche Tröstungen, Trost­
losigkeiten (äe8olLttoii88), Erleuchtungen und gute Begierden er bei densel­
ben oder die übrige Zeit empfunden habe. Endlich soll er ihm in Allem 
genau gehorchen und sich hinsichtlich der Meditationen und deren 
Methode ganz an die Vorschrift desselben halten. Dasselbe ist der Fall 
bei den Bußen und Kasteiungen des Leibes. Er soll sich 
überhaupt überzeugt halten, daß er, je fleißiger und genauer er 
der Führung desselben folgt, desto tauglicher sein werde, die Gna­
de Gottes reichlicher zu empfangen, weil diese Demuth, und 
diese Einfalt Gott sehr wohlgefällig ist, und er mit solchen spricht."

7) In gleicher Weise, wie hier, wird die heilige Schrift überall, wo es 
passend scheint, zu den Zwecken des Ordens in dem Institutum benutzt.

8) Dieses ist der technische Ausdruck für denjenigen, der die Exercitien 
gibt.
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Besorgt jedoch der Jnstructor, daß der Aspirant, wenn man ihm Al­
le-, was er zu thun habe, auf einmal vorlegt, dadurch abgeschreckt 
werden möchte, so ist eS rathsamer, im Anfänge entweder ihm nicht 
Alles bekannt zu machen, oder nicht zuviel aufzuladen (aärnoäum «x- 
sAZerare), sondern zu warten, bis der geistliche Geschmack, den er dar­
an findet, ihn besser befähiget haben wird, Alles zu ertragen, und 
ihn sodann erst allmalig anzutreiben, die Exercitien mit aller Vollkom­
menheit zu verrichten. Außerdem hat der Jnstructor dafür zu sor­
gen, daß sein Zögling nur solche Bücher lese, die er ihm gibt, und 
um jede Gelegenheit zum Lesen abzuschneiden, kein anderes Buch in 
seinem Zimmer habe, als das Brevier, wenn er ein Priester ist, oder 
das Officium der seligen Jungfrau (lateinische Hymnen und 
Gebete, zu verschiedenen Tageszeiten herzusagen; sie heißen daher auch 
Tageszeiten). In der ersten Woche kann er ihn jedoch auch, wenn 
er es für gut findet, Gerson von der Nachfolge Christi io) 
und in der zweiten eine Legende der Heiligen lesen lasten, je­
doch muß diese sorgfältig gewählt und z. B. einem Beweibten 
das Leben eines weltlichen Heiligen und einem Religiösen das 
Leben eines Ordensheiligen gegeben werden. Aus den Evange­
lien darf der Zögling nur das Mysterium l-serr, über welches er 
an diesem Tage oder in dieser Stunde meditiren soll. Würde er etwa 
nach der Meditation vom Ekel ergriffen, so kann ihm auch ein ande­
res Buch, z. B. die Bekenntnisse des heilig en Augustin 
gegeben werden; das Buch muß aber nicht blos gut und nützlich, son­
dern auch geeignet sein, denjenigen Affect hervorzubringen, welchen man

9) VIrect. csp. 3. Z. 1—8. „v o yuibus monenäus sit exor- 
eitla ingreäiens et äv tem^ore meältanäi." (Inst. Vvl. II. 
p. 437 sg.)

10) Dieses ist das bekannte Werk, welches jetzt dem Thomas von Kem- 
pis zugeschrieben wird, der aber nicht der Verfasser (welcher der Benedi­
ktiner Gerson zuVereelli ist, der es 1240 schrieb), sondern nur der Heraus - 
g eber ist, s. Leip. Rep.v. 1828. Bd. IV. S. 328. Ein Hauptbuch für alle Mystiker.

11) Man sieht auch hier wieder einen Beweibten auf dem Wege in den 
Orden, nämlich in der zweiten Woche.

12) Diese s. g. Mysterien (einzelne Stellen aus den Sonn - undFesttags- 
kvangelien der katholischen Kirche)stehen im Inst. Vol. II."p. 417—24.

13) Man sieht, wie unübertrefflich die Jesuiten als Psychologen sind! Kein 
Buch ist passender als dieses; es enthält für die Kinder der Welt wie für die 
Frommen reichliche Nahrung!
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durch die Exercitien eben sucht. Diese Grundsätze gelten auch von dem 
Schreiben, welches gleichfalls nur auf die Puncte der Meditation zu 
.beschränken ist. Nie darf aber der Zögling durch die Lust des Lesens 
oder Schreibens sich verleiten lassen, der Meditation oder der Vorbe­
reitung zu dieser die Zeit zu entziehen, da die Meditation der Zweck 
ist, dem alles Andere nur zum Mittel dienen soll.

Die Exercitien sollen an einem abgelegenen Orte ") verrichtet 
werden. Hat der Zögling keinen tauglichen Platz, so kann man ihn 
auch in das Ordenshgus nehmen und ihm ein abgelegenes Zimmer 
anweisen, wo er nichts von dem gewahr wird, was die iVostri thun. 
In diesem Falle ist ein verschwiegener Mann nöthig, welcher ihm die 
Lcbensmittel zu bringen hat, jedoch mit ihm nicht sprechen darf. Bis­
weilen sei es jedoch von Nutzen gewesen, hierzu einen Bekannten und 
Freund des Zöglings zu wählen, weil dieser solchen Freunden oft ver­
traulicher sein Inneres öffne, als dem ihm früher unbekannten Jn- 
structoc ^), mit dem Lr außer diesem Falle allein sprechen darf. Er 
muß sich das Bett selbst machen, kehren u. s. w. Im Essen ist ihm 
nichts vorgeschrieben. , Don Reicheren darf man die Kosten für Woh­
nung rc. annehmen. Der Zögling darf regelmäßig nur von seinem 
Iastructor, und zwar nur einmal des Tages besucht^) werden, und 
selbst dieser Besuch kann den einen oder den andern Tag unterbleiben. 
Jedoch kann ein häufiger Besuch nothwendig werden, z. B. in der er­
sten Woche wegen der Neuheit der Sache, oder in der zweiten wegen der 
eleotio (Standeswahl). Don den lVostri darf er, wenn er es verlangt, 
oder der Jnstructor für gut findet, auch öfter besucht werden. Dieser hat 
auch zu ermessen, ob es nicht aus einem besonderen Grunde zuträglich 
sei (exxeäiat), dem Zögling nach den Mittags- oder Abendessen ei­
nen reifen besonnenen Mann zur anständigen Erholung beizugeben.

Der Jnstructor, welcher in den Exercitien erfahren, überdies klug und 
bedächtig (cl^orews), karg und gemäßigt, vorsichtig im Reden (carous 
Lt inocieratus, oonsiäeratus in Sermone), auch eher freundlich als mürrisch

14) Dirsct. c. 3. §. 1—8. „De looo exercitii« iclonvo vt äs guibusÜLw 
particularidus" (Inst. Vol. II. p. 438 sg.).

15) Dieser Freund Muß aber, wie man sieht, in den Pflichten des Or­
dens stehen.

16) virsct. I. o. Z. 7, u. caj». 6. „Ds visitanäo eo, yoi oxorootur" (Inst. 
Vol. II. p. 440 sg.).
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(snavis xotius ^usm austerüs) sein soll ^), hat den Zögling bei dem 
Besuche genau über Alles, namentlich ob er die Vorschriften gehörig befolgt, 
welche Zuthaten (a6äitlones) er gebraucht und welche Wirkungen er 
dabei und nachher empfunden rc. zu befragen "). Diese Rechenschaftsab- 
forderung ist wieder ein Werk der tiefsten Psychologie. Habe der Zög­
ling Trost und gute Gedanken empfunden, so solle er sich ja nichts 
darauf einbilden, sich auch nicht freuen; denn es würde auch die Zeit 
der Trostlosigkeit und Dürre kommen. Sei er trostlos, so müsse man 
sorgfältig nachforschen, ob er auch recht verfahren sei, und namentlich 
wie er die Zuthaten beobachtet habe. Bei jeder entdeckten Nachlässig­
keit muß die gehörige Ermahnung und Unterweisung erfolgen.

Noch marternder sind die Torturen mit den angeblichen Einwir­
kungen der Teufel und Engel, mit deren Planen und Mitteln die 
Jesuiten so vertraut sind, als wenn sie zugleich Genossen der Hölle und 
des Himmels wären. Das Jnstitutum enthält hierüber zwei Gattun­
gen von Regeln, wovon die erste sich auf die Unterscheidung der Bewe­
gungen der Seele, welche die verschiedenen Geister anregen, bezieht 
und für die erste Woche bestimmt ist; die zweite hingegen die genau­
ere Unterscheidung der Geister betrifft und in der zweiten Woche zur 
Anwendung kommt. Man kann die letzteren Regeln wohl auch in der 
ersten Woche gebrauchen, wenn anders der Zögling nicht in geistlichen 
Dingen zu ungeübt ist und deshalb mit zu crassen und auffallenden 
Versuchungen, als: mit Belästigung, Angst, Scham, Furcht aus Rück­
sicht auf weltliche Ehre rc., heimgesucht wird, so daß bei ihm zweifel­
lose Hindernisse gegen den göttlichen Gehorsam eintreten. Denn ein 
solcher würde die Subtilität und Erhabenheit des Gegenstandes nicht 
zu begreifen im Stande sein^).— Die Regeln der ersten Art 
sind im Wesentlichen folgende^): 1) „Solchen, die leicht tödtlich sün­
digen und Sünde auf Sünde häufen, pflegt unser Feind die An­
lockungen des Fleisches und die Vergnügungen der Sinne vorzuspiegeln,

17) Dir. e. Z. „Dualis esse ot guiä kacore äedest, gni exercltia tra- 
ält" (Inst. Vol. II. p. 439 sg.).

18) Dir. e. 7. „vs exigenäa ratlone meältstlonis" (Inst. Vol. II. 
x. 441 sg.).

19) Inst. Vol. II. p. 391. (annot. 9.) ,
20) „kogulae slignot sä motus snlmse, gnos äivers! exeitant Spiritus, 

äiscernenäos, ut boul soll aämlttantur, et. pellsntur mall" (Inst. Vol II. 
p. 424. sg.).
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um sie stets in der Sündenfülle fest zu halten und sie zu verleiten, 
dieselbe zu vermehren. Der gute Geist hingegen stachelt beständig 
ihr Gewissen und schreckt sie durch den Dienst der Kasteiung
und der Vernunft vom Sündigen ab." 2) „Denjenigen, welche sich 
von Lastern und Sünden sorgfältig reinigen lassen (yui ss a vltii8 etc. 
xurALnäos eurant!?) und im Streben nach göttlichem Ge­
horsam täglich mehr fortschreiten, gibt der böse Geist Belästigun­
gen, Gewissensscrupel, Betrübnisse, falsche Gründe und andere Ver­
wirrungen dieser Art ein, um ihre Fortschritte zu verhindern. Dem 
guten Geiste ist es dagegen eigen und Gewohnheit, den recht Han­
delnden den Muth und die Kräfte zu erhöhen, sie zu trösten, Thrä­
nen der Andacht hervorzulocken, das Gemüth zu erleuchten und ihnen 
Ruhe zu geben, damit sie, nach Beseitigung aller Hindernisse, desto 
schneller und munterer durch gute Werke immer weiter streben." 
3) „Der wahre geistliche Trost ist vorhanden, wenn die Seele durch 
irgend eine innere Bewegung in Liebe ihres Schöpfers entbrennt, und 
nun kein Geschöpf mehr außer seinetwegen lieben kann; wenn Thrä­
nen vergossen werden, welche jene Liebe hervorrufen, sie mögen durch 
den Schmerz über die eigenen Sünden oder durch die Betrachtung des 
Leidens Christi oder durch einen anderen die Verehrung und Ehre 
Gottes betreffenden Grund hervorgelockt worden sein. Auch jede Ver­
mehrung des Glaubens, der Hoffnung und Liebe ist Trost, so wie jede 
Freude, die zur Betrachtung über himmlische Dinge, zum Eifer für 
das Seelenheil, zur Ruhe und zum Frieden mit Gott anzutreiben 
pflegt." 4) „Dagegen pflegt man geistliche Trostlosigkeit (äe8olLtIo) 
jede Verfinsterung der Seele, Bestürzung, Antrieb zu den niedrigsten 
oder irdischen Dingen, jede Unruhe und Erregung, oder Versuchung zu 
nennen, welche zum Zweifel über das Seelenheil führt und Hoffnung 
und Liebe austreibt. Die Seele fühlt sich betrübt, lau und träge und 
verzweifelt an der Güte- Gottes ihres Schöpfers." 5) „Im Zustande 
der Trostlosigkeit soll man in der Meditation nicht weiter fortfahren, 
nichts in Bezug auf seinen Entschluß oder den Stand des Lebens 
erneuern, sondern bei dem beharren, was man am vorhergehenden 
Tage oder in der Stunde des Trostes beschlossen hat. Denn wie im 
Troste uns mehr vergüte Geist lenkt und leitet, so in der Trost­
losigkeit der böse, auf dessen Antrieb und Rathschläge wir nichts 
Rechtes beschließen können." (Wer also nicht immer weinen kann, noch 
sich freut an der schönen Natur, noch Neigung für irgend ein irdisches



125

Geschöpf empfindet rc., der schmachtet noch in den Banden des Teu­
fels!) 6) „Soll man auch im Zustande der Trostlosigkeit nichts an den 
gefaßten Entschlüssen ändern, so ist es doch nützlich, für die Mittel, 
welche gegen den Anfall derselben gerichtet sind, Vorsorge zu treffen 
und sie in erhöhtem Grade anzuwenden; solche Mittel sind: Beharr­
lichkeit im Gebete, mit Selbstzerknirschung (euin älscuLsione sui) und 
Anwendung von Bußübungen (Kasteiungen)." 7) „Wenn uns Trostlosig­
keit drückt, so sollen wir denken, daß Gott uns zuweilen der Prüfung 
wegen uns selbst überläßt, um mit unseren natürlichen Kräften den 
Anfällen unseres Feindes zuwiderstehen." 8) „WenVersuchung trifft, der 
waffne sich mit Geduld und fasse Hoffnung in dem Gedanken, daß 
bald Trost eintreten werde." 9) „Es gibt hauptsächlich dreiUrsachen 
der Trostlosigkeit; erstens, weil wir wegen unserer Lauigkeit in 
den geistlichen Bestrebungen und Exercitien des göttlichen Trostes mit 
Recht beraubt werden; zweiten-, damit wir geprüft werden, wer 
wir seien, und wie wir ohne Hülfe von Tröstungen und geistlichen 
Gaben für den Dienst und die Ehre Gottes arbeiten, und drittens, 
damit wir einsehen, daß es nicht in unseren Kräften liege, 
den Eifer der Andacht, die Heftigkeit der Liebe, den Ueberfluß an 
Thränen, oder jede andere innere Tröstung zu erlangen ober beizube- 
halten, sondern daß alle diese Dinge unverdiente (Zrstuitu) 
Geschenke Gottes seien; und wenn wir uns diese als Eigenthum 
anmaßen wollen, so machen wir uns des Verbrechens des Stolzes 
und eitlen Ruhmes mit großer Gefahr für das Seelenheil schuldig." 
10) „Wer des Trostes genießt, sehe sich vor, wie er sich verhalten könne, 
wenn nachher Trostlosigkeit eintritt, um sich dadurch Herzhaftigkeit und 
Geistesstärke zu verschaffen, den Angriff zurückzuweisen." 11) „Wem 
Trost zufließt, der mache sich muthlos und achte sich gering, soviel er 
kann, indem er bedenken soll, wie wehrlos und feig er bei einem An­
fälle der Trostlosigkeit erscheinen werde, wenn er nicht sogleich durch 
die Hülfe der göttlichen Gnade und Tröstung unterstützt wird. Der 
Trostlose denke dagegen, daß er mit der Gnade Gottes alle seine Feinde 
leicht besiegen werde." 12) „Unser Feind hat hinsichtlich der Schwache 
der Kräfte und Ausdauer des Muthes ganz die Natur und Sitte ei­
nes Weibes. Denn wie ein Weib, welches mit dem Manne zankt, 
sogleich, wenn sie diesen zum Widerstände fest entschlossen sieht, den 
Muth verliert und den Rücken wendet, und dagegen ihn heftig an- 
fällt, sobald er furchtsam und zur Flucht bereit ist; so pflegt auch der
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Teufel Muth und Kraft zu verlieren, wenn er einem unerschrockenen 
geistlichen Kampfer, der mit kühner Stirn den Versuchungen wider­
strebt, gegenübersteht. Wenn aber sein Gegner bei den ersten Angrif­
fen zittert und gleichsam an seinem Muthe verzweifelt, dann ist keine 
Bestie auf der Erde wilder, heftiger und hartnäckiger gegen den Men­
schen, als der Teufel, der alsdann mit unserem Untergänge seine bos­
hafte Begierde befriedigt." 13) „Unser Feind macht es auch wie ein 
erzböser Liebhaber, der ein Mädchen rechtschaffener Eltern oder 
die Frau eines braven Mannes verführen will; darum Alles aufbietet, 
daß seine Worte und Rathschläge geheim bleiben, und nichts mehr 
fürchtet, als wenn das Mädchen dieselben dem Vater, oder die Frau 
dem Gatten entdeckt, weil er wohl weiß, daß es alsdann um seine 
Wünsche und Bemühungen geschehen sei- In gleicher Weise bemüht 
sich auch der Teufel, daß die Seele, die er umgarnen und verderben 
will, seine trügerischen Einflüsterungen geheim halte. Er wird dage­
gen auf's Heftigste aufgebracht und auf das Furchtbarste gequält, 
wenn seine Bestrebungen einem Beichtvater oder sonst einem Geist­
lichen entdeckt werden, weil er einsieht, daß sein Plan dadurch ganz 
vereitelt wird." 14) „Der Teufel macht es auch wie ein Feldherr, 
welcher eine belagerte Festung erstürmen und plündern will und des­
halb, nach eingezogener Kunde über die natürliche Beschaffenheit und 
Befestigung deS Platzes, auf der schwächeren Seite angreift. So um­
geht auch der Teufel die Seele und späht listig aus, mit welchen sitt­
lichen oder theologischen Tugenden sie befestiget und von welchen sie 
entblös't sei; und auf jener Seite stürmt er mit allen Maschinen an 
und hofft er uns zu Grunde zu richten, welche er weniger befestiget 
und bewacht findet, als die übrigen."

Nach den Regeln der zweiten Art^) ist dem Zöglinge der 
Exercitien zu zeigen, wie Gott und der gute Engel der Seele geist- 
liche'Freude eingießen und dadurch die Betrübniß unh Verwirrung, die 
der Teufel in sie hineingebracht, wegschaffen, und dieser dagegen durch 
Sophistik die Freude zu bekämpfen pflege; wie Gott allein auch ohne 
Trostgrund die Seele tröste, indem er in sein Geschöpf eingehe und 
es ganz in Liebe gegen sich verwandele, zu dieser ziehe und umändere; 
daß ein vorausgehender Trostgrund sowohl vom Engel als Teufel her-

21) „Hsgulas slias utiles sä pleniorsm spirltuum äiscretlonsm st sevun- 
äss dsbäomLäss potissimum eonvsnientLs" (last. Vol II. x. 426 sg.). 
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rühren könne, indem Beide nur entgegengesetzte Zwecke dabei verfolg­
ten; daß der Teufel auch 'die Gestalt eines Engels anzunehmen pflege, 
um die frommen Wünsche der Seele Anfangs zu begünstigen und bald 
darauf sie zum Entgegengesetzten anzulocken; welche Gedanken der En­
gel und welche der Teufel einflüstere; daß man, wenn man bei. einer 
Eingebung den Feind an seinem Schlangenschweife, d. i- dem bösen 
Zwecke, erkenne, die ganze Argumentation, die er gebrauche, aufzeich- 
nen solle, um seine Betrügereien kennen zu lernen und sich nachher 
desto leichter vor ihnen hüten zu können; wie sich bei solchen, welche 
im Gute des Seelenheils fortschreiten, der Engel und Teufel nur auf 
verschiedene Weise einschleichen; jener sanft, ruhig und angenehm wie 
ein Wafsertropfen, der auf einen Schwamm falle, dieser aber hart, 
unruhig, heftig und mit einem Geräusche, wie ein Platzregen, der 
auf einen Felsen Herabstürze, und daß man selbst bei einer Tröstung 
ohne Trostgrund noch wachsam sein müsse, ob nicht auch hier in der 
auf dieselbe folgenden Zeit, wo die Seele noch glühe und die Ueber- 
reste der zuvor empfangenen göttlichen Gunst empfinde, der Teufel 
neben dem guten Geiste noch ein wirke.

Man ersieht aus diesen Regeln, wie es der Instructor ganz in 
seiner Macht hat, den Teufel oder Engel spielen zu lassen, je nach­
dem es der Zweck erfordert. Mit welcher Gewandtheit übrigens die 
Jesuiten diese Exercitien zu geben verstehen, davon gibt August in 
THeiner einen Beweis, welcher sie in dem Exercitienhause zum heiligen 
Eusebius in Rom bestanden hat und mit wahrhafter Begeisterung 
davon spricht'^). Er kann, nach seinem Uebertritte zur römischen 
Kirche, die frommen Vater nicht genug rühmen; wir müssen aber be­
zweifeln, daß er dieselben aus ihrem Jnstitütum und anderen Schrif­
ten kennen gelernt habe. Wohin kann sich nicht auch das reinste Ge­
fühl verirren, wenn es sich auf den Flügeln einer exaltirten Phantasie, 
welche Jesuiten lenken, forttragen läßt? Kein Wahn bethört den 
Menschen leichter, als der eines unmittelbaren Umganges mit höheren 
Wesen. Die tiefste Demuth, welche der sich wähnende Liebling Got­
tes vor diesem durch Außenwerke an den Tag legt, ist oft nur die 
Hülle des frevelhaftesten Stolzes gegen Alle, die er für minder be­
gnadigt hält!

22)M. s. Aug. Theiner, Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten rc. 
(Mainz, 1835) Vorrede, S. XIAI flg.
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Demjenigen, welchem öffentliche Geschäfte obliegen, wer« 

den die Exercitien etwas erleichtert ^). Er -verwendet täglich anderthalb 
Stunden dazu. Nach dem Fundamente, der Particular- und Gene­
ralprüfung , der Beichte und dem Abendmahle hat er drei Tage eine 
Stunde über die erste, zweite und dritte Sünde (d. i. über den Fall 
der Engel, über den Sündenfall der Eva und Adam's und über jede 
besondere Todsünde)drei andere Tage zu derselben Stunde über 
den Fortschritt der Sünders) und eben so viele Tage über die Stra­
fen der Sünde zu medltiren und zehn Zuthaten während dieser 
drei Uebungszeiten zu gebrauchen.

Vierter Titel.
Dke Grundsätze der Sittenlehre.

Die Sittenlehre bezieht sich auf alle bisherigen Mittel, weil der 
Orden sie überall, wo er praktisch thätig ist, in Anwendung bringt, 
je nachdem es der Zweck eben nöthig macht. Darum möge sie hier 
als Anhang zu den erläuterten Mitteln einen Platz finden. Je mehr 
übrigens die Sittenlehre der Jesuiten, worüber in dem Jnstitutum selbst 

nichts vorkommt, als daß die Moralphilosophie, wie bereits oben be­
merkt worden, nach Aristoteles gelehrt werden soll, durch unzählige 
Schriften 27) bereits bekannt geworden ist, desto kürzer können wir uns 
hier in der Darstellung derselben fassen, die sich hauptsächlich nur auf 
die Grundprincipien beschränken soll. Der sogenannte Moli­
nk smus (d. i. die Lehre des Jesuiten Ludw. Molina, daß Gott 
die Auserwählten in Ansehung ihrer Verdienste zur ewigen Glückselig­
keit vorherbestimme; daß die Gnade, mittelst welcher sie die Verdienste 
sammeln, nicht an und für sich selbst wirksam sei, sondern erst dadurch,

23) Inst. Vol. II. p. 392 sy. (annot. 19.)
24) Inst. I. e. p. 396 sg.
25) Inst. I. e. p. 398. *
26) Inst. I. c. p. 399. (M. s. oben die Hölle.)
27) M. s. die Liter, bei Wolf, Gesch. Bd. IV. S. 398 flg. Hierher ge­

hören vorzüglich Pascal's Provinzialbriefe, die gleichfalls angef. morsls 
äeslesuites etc., desSantoDomingo angeführter Lesuitenspiegel rc. (Bd.I. 
S. 157 flg ) u. Harleß a. a. O.
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daß ihr die AuSerwählten nicht widerstehen, wirksam werde und den 
Sieg über die verdorbene Natur erhalte; daß Gott sie den Auserwähl- 
ten in jenen Umstanden ertheile, in welchen er durch die Mittelwissen­
schaft (8cieutiL inecUs) vorhersieht; daß er übrigens Niemandem die 
hinreichende Gnade versage, welche der Mensch durch seine Gelehrig­
keit und Folgsamkeit wirksam machen könne, wenn er nur wolle u. s. w.) 
oder die Pradestinationslehrd gehört der Theologie de3 Ordens an^). 
Wir sind aber gleichwohl geneigt, diese Lehre auch für die Basis der 
Sittenlehre deshalb zu erklären, weil sich die grenzenlose Leichtfertigkeit 
in der Moral aus der Prädestinationslehre leichter begreifen läßt. Die 
Jesuiten (wenigstens der große Haufen derselben) scheinen nämlich die 
Ansicht zu haben, daß die Seligkeit für sie vorherbestimmt sei. In 
dern ImsAo xriini i>secuH etc. 29) wird erzählt, daß der Jesuit Alp hon s 
Rodriguez nicht blos die Gesellschafter, welche damals am Leben 
waren, sondern auch diejenigen, welche eine lange Reihe von Jahren 
nach ihm folgen würden, in der ewigen Glückseligkeit bei sich gesehen, 
und daß Franz Borgia, derselbe, von dem die bekannte Weissa­
gung von den Schicksalen des Ordens herrührt^), mit Freudenthrä- 
nen in den Augen zu seinem Gefährten MarcuS gesagt habe: „Wisse, 
mein Bruder,' daß Gott die Gesellschaft sehr liebt und ihr das Pri­

vilegium, welches er einst dem Orden des heiligen Benedict ge­
währte, verliehen hat, nämlich daß die ersten dreihundert Jahre Kei­
ner von denjenigen, welche bis zu ihrem Tode in der Gesellschaft aus­
harren werden, werde verdammt werden. Doch wir wollen diese Ver­
muthung dahin gestellt sein lassen, wiewohl sie in der Persönlichkeit 
des Borgia 3') einen zureichenden Grund hat, und die Gesellschaft

28) I^uä. Noll na, äe concoräia xratiae et llberi srditlH. Ooimbrae, 
1598. kol.—?sscal I. c. p. 162. Die hierüber entstandenen Streitschriften s. man 
bei W o lf a. a. O- S. 388 flg. u. die Geschichte über den Molinismus das. Bd II. 
S. 286 flg. — Daß der Jesuit, welcher in Glaubensmeinungen anders denkt, als die 
Kirche und ihre Lehrer, sich nicht dieser, sondern der Gesellschaft unterwerfen soll, 
erhellet deutlich aus Inst. Vol. I. x. 375. (6ynst. k. III. e. 1. §. O.)

29) I^ib. V. c. 8. p. 649.
30) Sie lautet: „Wie Lämmer haben wir uns ekngeschlichen, wie 

Wölfe werden wir regieren, wie Hunde wird man uns vertreiben, und wie 
Adler werden wir uns verjüngen." Eine andere merkwürdige Prophezeihung 
der heiligen Hildegarde s. m. in : I^a morale prLtigue «les lesuites etc. 
a Colvßne, 1669. p. 4 Slj.

31) Er war Dicekönig von Catalonien; trat nach dem Tode seiner Gemah-
9 
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ihren Stifter über Moses und den Aposteln gleichsetzt, und ihre 
Schicksale mit denen von Christus, der, wie wir oben hörten, jedem 
sterbenden Jesuiten entgegenkommt, in eine Parallele stellt^).

Wir verstehen hier unter Sittenlehre den Inbegriff der­
jenigen Grundsätze, nach welchen derOrden die vor'das 
Forum des Gewissens gehörigen Fälle entscheidet. Die 
Jesuiten beabsichtigen keineswegs, durch die Grundsätze ihrer Moral 
die Sitten zu verderben, aber auch nicht, dieselben zu verbessern, was 
geradezu gegen die Interessen des Ordens, sohin eine schlechte Politik 
wäre 33). Sie haben vielmehr die menschenfreundliche Tendenz, ihre 
Sittenlehre den verschiedenen Sitten der Menschen anzupassen, um 
Allen zu genügen, Allen gesällig zu sein, sich Alle als dankbare Freunde 
verbindlich und anhänglich zu machen. Da es nun zwei Gattungen 
von Menschen gibt; theils nämlich solche, welchen nur eine strenge 
Sittenlehre genügt, und theils solche, denen jede Strenge lästig ist, 
weil sie eine zu große Anhänglichkeit an die Genüsse und Freuden des 
Lebens haben, als daß sie denselben entsagen und dagegen strenge Tu­
gend üben könnten; so haben die Nostrl nicht nur die strenge Moral 
für die erste Menschenclasse beibehalten und, wo nöthig, diese noch 
strenger gemacht, als sie nach der gewöhnlichen herrschenden Ansicht 
dargestellt zu werden pflegt, sondern auch mit großer Mühe und An­
strengung eine für die schwächeren Kinder der Welt bestimmte beque­
mere Sittenlehre bearbeitet, von deren Principien hier allein die Rede 
sein soll. Es war in der That keine geringe Aufgabe, die Handlun­
gen, welche nach der strengen Moral lasterhaft und verdammlich sind, 
als erlaubt und justisicabel darzustellen. Aber das Bedürfniß lag vor, 
da man diese große Menge von Menschen, besonders in den höheren 
Ständen, denen der Orden so unendlich viel zu danken hat, nicht 
hülflos und von Gewissensscrupeln gepeinigt lassen durfte; es mußte 
also dem Bedürfnisse abgeholfen werden. Es gelang; man erfand

lin (i. I. 1547) in den Jesuitenorden; wurde (k. 1.1565) General des Ordens; 
starb i. I. 1572 und ward von Urban VII. (i. I. 1624) unter die Seligen 
und von Clemens X. (i. I. 1671) unter die Heiligen versetzt. M. s. W o lf, 
Gesch. Bd. I. S. 58 u. 306 flg.

32) M. s. die angef. I^L morais prati^ue etc. p. 22 sg. u. 28
33) M. s. bes. ?ascsl I. e. lom. I. p. 257 8g. (Brief 5.) u. lom. II. 

x. 9 sq. (Brief 6.) u. x. 197 (Brief 9.)



131
Mittel, mit deren Hülfe man allen unsittlichen und selbst verbrecheri­
schen Handlungen daS Unsittliche und Verbrecherische, gleichsam den 
Stachel, mit welchem sie sonst das Gewissen zu verletzen pflegen, und 
dadurch auch die lästigen Folgen derselben — die ewige Strafe — wie 
durch einen Zauber benehmen kann. Diese Mittel oder Principien be­
ruhen auf der Ansicht: daß Gott nur auf die Absicht d?s Han­
delnden und nicht auf die äußere That sieht; daß also die Handlung 
blos durch die böse, d. h. durch die auf daS Unsittliche oder Ver­
brecherische derselben unmittelbar gerichtete, Absicht zur unsittlichen 
und verbrecherischen wird. Denn wie eine Handlung ohne alle Ab­
sicht weder gut noch böse, sondern indifferent ist, so hängt ihre sittliche 
Beschaffenheit lediglich von der Beschaffenheit der ihr zum Grunde lie­
genden Absicht ab ^), durch welche allein sie zur guten, wenigstens er­
laubten, oder bösen wird. Daher ist auch nicht die äußere Handlung, 
sondern nur die Absicht des Handelnden das Zurechnungsfähige, bezie­
hungsweise Strafbare. Es kommt demnach lediglich darauf an, daß 
man denjenigen Handlungen, welche, wenn die Absicht auf die Wir­
kung, die sie hervorbringen, unmittelbar gerichtet ist, unerlaubt und 
verdammlich sind, diese böse Absicht entziehe und derselben eine gute 
oder erlaubte substimire, weil ihnen dadurch das Einzige, was sie un­
erlaubt macht, entzogen und dagegen dasjenige innere Motiv gegeben 
wird, welches den Handelnden vor dem Richterstuhle des Gewissens 
und Gottes rechtfertigt, wenigstens vollständig entschuldigt, da 
die etwaigen schlimmen Folgen der Handlung von ihm nicht beab­
sichtigt wurden, und darum ihm auch nicht zugerechnet werden 
können. Aus solche Weise wird also den schwachen Menschen vollkom­
men geholfen; sie können Alles ohne den geringsten Nachtheil für ihr 
Gewissen thun, sobald sie es nur verstehen, ihre Absicht auf etwas 
Erlaubtes zu lenken und so zu reinigen. Je gewandter Jemand hierin 
ist, desto ungenirter ist er auch in seinem äußeren Thun und Lassen. 
Die Kunst besteht demnach lediglich in der Reinigung der Absicht. Für 
die Theorie dieser Kunst stellen nun die blostr! gewisse allgemeine Prin­
cipien auf, die, wenn man sie praktisch gehörig anzuwenden weiß, 
vollkommen genügen, jede Handlung ohne GewissenSscrupel begehen zu 
können. Um diese praktische Anwendung zu erleichtern, geben sie selbst 
in unzähligen Beispielen anschauliche Anleitung zu derselben. Die theo-

34) M. vergl. morale äes 36smtes etc. Tom. I. p. 238 sg.
9* 
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retischen Principien sind vornehmlich: 1) der ProbabilismuS, 
2) die Leitung der Absicht, 3) der innere Vorbehalt und 
4) die Zweideutigkeit. Alle diese Principien lassen sich zwar aus 
das Eine der Leitung der Absicht zurückführen, wenn man diese 
als Ab- und Hinlenkung, als Beschränkung oder Ausdeh­
nung der Absicht auffaßt; eS ist aber gleichwohl nöthig diese Prin­
cipien wenigstens ihren Begriffen nach zu erläutern. Der Proba- 
bilismus^) besteht darin, daß man für seine Handlung eine sie 
billigende Meinung eines Schriftstellers als Auctorilät aufsucht und, 
gestützt auf diese, die Handlung selbst begeht. Für probabel gilt jede 
Meinung, die sich auf Gründe von einiger Bedeutung stützt. Man 
kann eine Meinung befolgen, selbst wenn daS Gegentheil gewisser ist, 
und die neueren Meinungen haben den Vorzug vor den älteren, wären 
diese auch in einer den Aposteln nahe kommenden Zeit aufgestellt wor­
den. Da der Katholik ohnehin in Glaubenssachen der kirchlichen Au- 
ctoritäk blind zu folgen gewohnt und verpflichtet ist, so, ist es begreif­
lich , daß diese Lehre großen Beifall finden und sehr verderblich auf die 
Sitten wirken mußte ^). Die Jesuiten selbst gaben ihr dadurch, daß 
sie in verschiedenen kasuistischen Schriften fast alle Sünden und Ver­
brechen als erlaubt darstellten^), die größte praktische Ausdehnung, 
da man alle diese Meinungen der Casuisten als probable Meinungen 
benutzen und befolgen konnte. Hier läßt man also im Grunde seine 
Absicht von einem Anderen leiten, auf den natürlich auch alle Schuld 
fällt, wenn die Handlung strafbar sein sollte. Man ging so weit, daß 
man behauptete, man dürfe eine fremde Meinung selbst dann befolgen, 
wenn man in seinem Inneren von der Wahrheit des Gegentheils über­
zeugt ist. Die Leitung der Absicht (äirectio Intention^) be­
steht in der Richtung derselben auf etwas Erlaubtes, d. h. man stellt 
sich einen erlaubten Gegenstand als Zweck seiner Handlungen vor. 
So wird z. B. Wucher statthaft, wenn man das, was man zu viel 
nimmt, als Vertragssumme oder als Gabe für die erwiesene Gefällig-

35) lb-s morals ä«s Iesuits8 etc. I'om. I. p. 305 — 435. kssoal I. c. 
I'om. I. x>. 267 sg. (Brief 5.) u. dort Wendrock (Nicole) p 276— 453. 
Wolf, Gesch. Bd. II. S. 283. Zesuitenspiegel, Bd. I. S. 161 flg.

36) Wolf, Gesch. Bd. IV. S. 13.
37) M. s. eine Gallerie solcher probablen Meinungen in dem Jesuitenspiegel 

Bd. I. S. 157 — 336.
38) kasvai l. c. I'om. II. p. 91 sg. (Brief 7.) 
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knt des Darlehens betrachtet. Eben so laßt sich die Bestechung des 
Richters als Erkenntlichkeit für die ertheilte Gerechtigkeit, die Tödtung 
des Calumnianten als Ehrenrettung, Betrug in Maß und Gewicht 
als ein Mittel, sich vor Schaden zu hüten u. s. w., rechtfertigen. — 
Der innere Vorbehalt (rescrvatlo mentalis) oder auch die Be­
schränkung der Absicht (resirlctio intentioills) 39) besteht darin, 
daß man bei einer Aeußerung etwas Anderes im Sinne hat, als was 
in ihr liegt, also eine Beschränkung oder Modifikation hinzudenkt, wo­
durch die Aeußerung selbst für das Gewissen zu etwas Anderem wird, 
als was sie materiell zu sein scheint. Z. B. man kann schwören, eine 
Handlung, die man wirklich verübt hat, nicht begangen zu haben, 
sobald man eine Zeit, in welcher, oder einen Umstand, unter welchem 
sie nicht geschah, hinzu denkt, oder die Handhabung innerlich als et­
was Anderes auffaßt, als sie wirklich ist. So kann man z. B. ein 
Versprechen, das man gibt, dadurch unverbindlich machen, daß man 
die Absicht hinzu denkt, es nicht erfüllen zu wollen. Eben so darf man 
schwören, wenn man um ein Darlehen angegangen wird, daß man 
kein Geld habe, obwohl man es wirklich vorräthig hat; man fügt blos 
innerlich hinzu: „zum Verleihen." — Die Zweideutigkeit (am- 
xliibolo^is) 40) ist «in mehrdeutiger Ausdruck, den der Redende in 
einem anderen Sinne nimmt, als welchen der Hörende damit verbin­
den soll. Man versteht z. B. unter dem katholischen Worte §allns, 
wenn man lateinisch über einen Franzosen (Kallas) gefragt wird, 
innerlich einen Hahn (Kallas). Im Grunde entstehen auch durch' 
die reservailo uaentalis oder rcslclcllo lutcntionls wahre Amphibolo- 
gieen, die sich wieder auf die Mentalreservationen und Zntentionsrestri- 
ctionen zurückführen lassen. — Wir halten es nicht für nöthig, noch 
mehrere moralische Ansichten der Jesuiten hier anzuführen, z. B. daß 
Mädchen das Recht haben, sich zu prostituiren, und man kein Unrecht 
begeht, wenn man ein Mädchen mit dessen Einwilligung gebraucht 4>); 
daß ein Mädchen, welches den Zustand deS Quietismus, d. i. die 
Ruhe oder Theilnahmslosigkeit der Seele bei den wollüstigen Genüssen 
des Körpers, errungen hat, unbedenklich alle ihre Liebhaber der Reihe

39) Pascal l. c. p. 197 sg. (Brief 9.)
40) Pascal I. c. p. 196. I,a morals stc. I. P. 147 sq.
41) Pascal l. c. loiu. II. p. 199 sg.
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nach beglücken dürfe ") u. s. w. Das Dorgetragene ist, glauben wir, 
völlig genügend, um eine klare Einsicht in den IesuitismuS auf dem 
Gebiete der Moral zu gewinnen,, und sich zu überzeugen, daß auch 
diese von dem Orden nur als Mittel zum Zwecke betrachtet Mb be­
handelt wird").

Vierter Abschnitt.
Aufhebung des Ordens. — Die Exjesuiten und ihr .Treiben.

Su2ir haben in dem vorigen Abschnitte den Orden in seiner Verfas­

sung und in seinen Maximen nach dem eigenen Codex 'desselben 
ausführlicher dargestellt, um ein treues Bild, gegen dessen Aechtheit 
die gelieferten Quellenbelege keinen Zweifel zulassen, von der Gesellschaft 
Jesu und dem IesuitismuS zu geben. Dieses schien uns deshalb noth­
wendig, weil die zahlreichen Freunde, Anhänger und Begünstiger die­
ser Gesellschaft die Argumente, welche man aus den einzelnen Schris-

42) Diesen Quietksmus lehrte zuerst Molina. Der P. Joh. B. 
Girard war eS unter Anderen, welcher seine Beichttöchter durch praktische 
Uebungen in demselben zu vervollkommnen suchte. Eine dieser Töchter war die 
unglückliche Maria Kath. Cadiere, deren Geschichte und Proceß erzählen: 
Wolf, Gesch. Bd. III. S. 276 slg. Der Jesuitenspiegel, Bd. I. 
S. 87 slg. u. Liskenne, Uebers. S. 76 slg.

43) Wer mehrere Aufschlüsse darüber zu erhalten wünscht, lese die angef. 
Schriften, namentlich den Iesuitenspiegel Bd. I. S. 161 — 336. und 
Jarrige (Iarr«§e) ies Jesuit«« uns «ur I' eekaüuuä etc. nach. In der letz­
teren findet man 5 Auctoritäten für Blasphemie; 2 für Kirchenraub; 17 für 
Unkeuschheit, Ehebruch und Knabenschänderei (über letztere auch: I^ang, ^mores 
Nsrelli. Hlonaekii, 1815); 29 für Fälschung und Meineid; 5 für Pflichtverges- 
senhekt der Richter; 34 für Diebstahl und Diebeshehlerei; 36 für Mord; 2 für 
Selbstmord und 75 für Königsmord. M. s. auch: Ein Jesuit für jeden 
Tag. Aus dem Franz. Leipzig, 1828. (Eine interessante Gallerie, in der 
man auch Ansichten über den Papst, oder vielmehr gegen denselben vernimmt, 
z. B. S. 100 — der 13. 14. u. 17. Oktober.)
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ten der IVostr! gegen dieselbe zusammenstellt, nicht gelten lassen und 
namentlich leugnen wollen, daß die aus solchen Schriften entlehnten 
Ansichten auch dem Orden eigen seien, für welchen sie dann eben so 
viele Gegenbeweise aus den Schriften der rigorosen Moralisten und 
Theologen beibringen und behaupten, daß nur die von diesen aufgestell­
ten Grundsätze die wahre Lehre des Ordens enthielten. Aus der obi­
gen Darstellung dürfte sich aber für jeden Unbefangenen klar ergeben, 
daß, wenn auch Alles, was aus den Schriften einzelner Jesuiten 
hier und in anderen Werken gegen den Orden beigebracht wurde, reine 
Erdichtung oder Verleumdung wäre, das Jnstitutum allein schon 
hinreichen würde, um ein vollendetes Gemälde von dem Orden zu er­
langen , das in allen einzelnen Zügen vollständig dem Portraits gleicht, 
welches er selbst von sich in seinen Thaten entworfen und in der gro­
ßen Gallerie der Geschichte zur Schau ausgestellt hat. Dieses histori­
sche Gemälde in den einzelnen Thatsachen zu erläutern, und zu zeigen, 
wie die Jesuiten fast alle Reiche der Erde mit ihren Netzen umschlun­
gen hielten, wie sie die Völker durch die Bande der Unwissenheit, deS 
Aberglaubens und Vigottismus überall zu fesseln, zu benutzen und zu 
ihren Zwecken zu lenken wußten; wie sie die Fürsten und deren Ca- 
binette durch Intriguen, Scheinheiligkeit, laxe Grundsätze und Ge­
schmeidigkeit beherrschten; selbst die Gelehrten bethörten; wie sie durch 
jedes Mittel da, wo sie vertrieben worden waren, sich wieder einzu- 
drängen suchten u. s. w. — dieses liegt außer dem Bereiche unseres 
Zweckes und ist Aufgabe der Geschichte. Wo diese Gesellschaft haus't 
und die Karten mischt, da kann Ordnung und Ruhe nicht bestehen, 
da wird mit den heiligsten Angelegenheiten unseres Geschlechtes ein 
heilloses Spiel gespielt; der Geist der Wissenschaft erstirbt da un­
ter leerem Formalismus, seichter Dialektik und oberflächlichem Gedächt- 
nißkrame; die Religion, dieser Baum deS Lebens, vom Himmel auf 
die Erde verpflanzt, damit alle Nationen sich an seinen göttlichen Früch­
ten lAen, verdorrt unter dem Pesthauche der Intoleranz, des Fana­
tismus, des Aberglaubens und des herzlosen Ceremonieendienstes; selbst 
ihre schönste Blüthe, die Frömmigkeit, schlägt um in Frömme­
lei; die Sittlichkeit wird zur herzlosen Convenienz zugestutzt, an 
die man nur vor den Augen der Menschen gebunden ist; Treue und 
Glauben werden völlig untergraben; selbst der Regent wankt und 
zittert auf seinem Throne, und die bürgerliche Ordnung wird durch das 
System der Bestechung und die übrigen Künste des Jesuitismus in 
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seinen Grundfesten erschüttert. Kein Wunder ist eö daher, wenn diese 
Gesellschaft überall, wo sie sich einnistete, wieder abziehen mußte, weil 
sie überall Händel und Unordnungen stiftete; in manchen Landern 
Empörungen anzettelte; die Regenten aus dem Wege räumte, oder 
doch es zu thun versuchte. Aber überall wußten sie sich wieder einzu- 
drängen, weil sie überall gewonnene Anhänger und Gönner zurücklie- 
ßen und kein Mittel, keinen Geldaufwand scheuten, um wieder ihre 
Ein - und Niederlassung zu bewirken. So wurden sie z. B. zwei­
mal (i. I. 1578 u. 1759) aus Portugal^), fünfmal (i. I. 1579, 
1581, 1586, 1601 u. 1604) aus England^), dreimal (i. I. 1676, 
1723 u. 1817) au- Rußland^), zweimal (i. I. 1594 u. 1764), 
unv zwar das erste Mal als Verführer der Jugend, als Störer der 
öffentlichen Ruhe, als Feinde des Königs und des Staates, aus 
Frankreichs) vertrieben. Peter der Große fällte folgendes Ur­
theil über die Jesuiten: „Ich weiß, baß der größte Theil der Jesuiten 
im höchsten Grade unterrichtet ist, und daß sie, aus diesem Gesichts­
puncte betrachtet, den Staaten ganz vorzüglichen Nutzen bringen könn­
ten; aber ich weiß auch eben sowohl, daß sie die Religion nur zu ih­
rem persönlichen Vortheile gebrauchen; daß diese- Aeußere von Fröm­
migkeit einen unmäßigen Ehrgeiz und ein verwickeltes Triebwerk zu 
Ränken verbirgt, dessen Spiel nur darauf ausgeht, ihren Reichthum 
zu vermehren, und die Herrschaft des Papste- oder vielmehr ihre eigene 
in allen Staaten Europas einzuführen oder zu befestigen; daß ihre 
Schulen nur ein Werkzeug der Tyrannei sind; daß sie zu große Feinde 
der Ruhe sind, als daß man von ihnen hoffen könnte, sie würden sich 
nicht in die Angelegenheiten meine- Reiche- mischen: so leiste ich Ver­
zicht darauf, sie anzunehmen, indem ich mich nicht genug darüber 
wundern kann, daß es noch Höfe in Europa gibt, denen nicht die 
Augen über sie und über ihr hinterlistige- Betragen aufgehen ^)." Es

44) Vergl. Wolf, Gesch. Bd. I. S. 50 flg. 104 flg. 329. 340.^50 u. 
352. Bd. II. 385 flg. Bd. III. S. 3. 21 flg. 40. 53. 80 flg. 124. 148 u. 410. .

45) W o lf, Bd. I. S. 50. 373. 395 flg. Bd. II. S. 422. 442 u. 456 flg.
46) Wolf, Bd. I. S. 372 Bd. IV. S. 69. 80. 83. 114 flg.
47) Wolf, Bd. I. S. 51. 195. 198. 279. Bd. II. S. 181 flg. 235. 

321. 347. Bd. III. S. 259. 263. 295. 306. 3014 flg. 358. 352 . 385. 400. 
LiSkenne, Uebcrs. S. 6 flg.

48) Liskenne a. a. O S. 182. od?r Jesuitenspiegel, Bd. I. S. 152. 
Peter'S Gesetz gegen die Jesuiten (i. 1.1719) hob Katharina II. wieder auf. 
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gingen diesen Höfen endlich in der That die Augen auf, da sie wohl 
einsahen, daß, so lange der Orden selbst bestünde, alle Ausweisun­
gen desselben nicht von andauernder Wirkung sein würden. Noch vor 
der letzten Verbannung der Jesuiten aus Frankreich leitete dessen Kö­
nig Ludwig XV., welcher sie zu erhalten und blos ihre übermäßige 
Macht zu schwachen wünschte, mit ihrem damaligen Generale, Loren; 
Ricci ^), der unter dem Namen deS schwachen Papstes Clemens XIII. 
die ganze katholische Christenheit regierte, Unterhandlungen über ihre 
Reform ein; er erhielt aber die Antwort: „Sie sollen bleiben, 
was sie sind, oder gar nicht mechr sein (8int ut «unt, aut 
nou siut)". „Sie dürfen nicht mehr sein!" rief hierauf das französi­
sche Parlament^And beschloß (i. I. 1764) die gänzliche Verbannung 
des Ordens WDUrankreich. Die vertriebenen Jesuiten flohen nach 

Rom, wo sie mit dem Beistande des gedachten, ihnen ganz ergebenen 
Papstes ihre Zurückberufung nach Frankreich zu bewirken suchten. Sie 
blieben standhaft auf der Behauptung, daß alle Bestürmungen ihres 
Orde^MWerke der Finsterniß, der Bosheit und der Ketzerei seien. 
Messt: als je rühmten sie^ich ihrer Unschuld und Heiligkeit. Es war 

unmöglich, sie zum Geständnisse zu bringen, daß sie irgendwo auch 
nur in Kleinigkeiten gefehlt hätten. Der Papst, welcher, wie so viele 
seiner Vorgänger, das In8tituium soeieiaUs nicht kannte, glaubte 
ihnen und erließ gleich nach ihrer Aufhebung in Frankreich die Bulle 
„^postoliemn xsscencki" (i. I. 1764), worin er alle Beschuldigun­
gen gegen den Orden für unwahr erklärte und denselben außerordent­
lich anpries. Dieses war der unvorsichtigste Schritt, den er bei der allge­
meinen Erbitterung gegen die Jesuiten thun konnte. Das französische 
Parlament verkok die Einführung'der Bulle; dennoch wurde sie durch 
allerlei Kunstgriffe in Frankreich und Portugal eingeschwärzt. Aber die 
Höfe erklärten sich auf das Scharfeste dagegen, und auch die Repu­
blik Venedig» wohin sie ebenfalls heimlich gebracht wurde, verbot ihre 
Bekanntmachung und Verbreitung. In Spanien machten sie sich nach

49) Ueber diesen kühnen General, welcher z. D. durch seine Alemoria cat- 
tolica presentsrsi a sna santitg. (opers postkum. Oosmopoli, 1780) dem 
Orden mehr schadete als nützte, dem Papst rieth, den König von Spanien vom 
Throne zu stoßen, den Beichtvätern erlaubte, mit reichen Wittwen Unzucht zu 
treiben rc. s. m. Wolf, Gesch. Bd. III. S, 72 flg. 187. 206 flg. 226 sig. 
399 Not. *) 37S flg. u. 480 flg.
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diesen Vorgängen schwerer Verbrechen, besonders demagogischer Um­
triebe schuldig, sie veranlaßten zu Madrid (23. März 1766) einen 
gefährlichen Aufstand und erklärten den König für einen Bastard und 
des Thrones verlustig, wodurch ihre Verbannung aus diesem Reiche 
herbeigeführt wurde. Aber auch dieses vermochte nicht den Sinn des 
Papstes zu andern; er erließ vielmehr eine neue Bulle
(i. I. 1766), worin den Jesuiten abermals die größten Lobsprüche er-, 
theilt, alle ihre Privilegien wiederholt bestätiget und sie so allen Be­
schwerden gegen sie zum Trotze noch glänzender erhoben wurden. Dieses 
veranlaßte den spanischen Hof, sämmtliche Jesuiten (7,000 an der 
Zahl) als entlarvte Verbrecher dem Kirchenstaate zuzusenden. Um die­
selbe Zeit wurden sie auch aus Neapel, das sie sch-n früher (i. I. 
1622) einmal verlassen mußten, aus Sicilken und^lkalta, welches 

sie bereits einmal (i. I. 1634) verbannt hatte, verwiesen. Als der 
Herzog von Parma, weil er die Geistlichkeit den gewöhnlichen Steuern 
unterworfen und die Appellationen an den Papst verboten hatte, von 
diesem mit dem Jnterdicte nach dem Inhalte der AbendmahlöbrÜle be­

droht worden war, wurden die Jesuiten auch aus Parma vertrieben. 
Wiederholt drangen die bourbonischen Höfe, welche das wider Parma 
erlassene Breve für ungültig erklärten, auf Abschaffung der Abend­
mahlsbulle, die bereits in Spanien, Portugal, Neapel, in den kaiser­
lich königlichen Staaten Italiens, in Parma, Venedig und Genua 
verboten war, und auf Aufhebung der Jesuiten. Der Papst blieb 
aber fest bei seinen früheren Beschlüssen. Da zog Frankreich Avig- 
non und De naisin, der König von Sicilien Ben event und Ponte 
Corvo ein. Dieser drohte auch noch, Castro und Ronciglione 
in Besitz zu nehmen, während Portugal dem Papj^e die Ehedispen- 

fationen entzog, Venedig mit der Geistlichkeit Reformen begann und 
die Jesuiten in den traurigsten Umständen aus Corsica nach Rom ka­
men. Diese Vorfälle wirkten; der Papst sah endlich die Nothwen­
digkeit ein, den Höfen zu willfahren und setzte zu dem Ende ein ge­
heimes Consistorium auf den 3. Februar 1769 an. Allein in der 
Nacht des 2. Februar starb er an der — Apoplexie ^o)i? Sein Nach­
folger, der Cardinal Ganganelli, welcher am 19. Mai 1769 als 
Clemens XIV. den päpstlichen Stuhl bestieg, erfüllte endlich nach 
klugem Zögern die Forderungen der Höfe, die immer dringender wur-

50) Vergl. Wolf, Gesch. Bd. III. S. 158 flg. u. 407 flg.
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den^); er hob den Jesuitenorden auf. Am 17. September 
1772 begann er dieses Werk damit, daß er die römischen Seminarien 
verschließen und den Procuratoren die Rechnungen abnehmen ließ. Am 
12. December desselben Jahres traf das Seminarium von Frascati 
gleiches Schicksal. Noch immer ließ aber der Papst sein eigentliches 
Vorhaben der Welt unbekannt. Erst im folgenden Jahre traf er schon 
im Februar ernstlichere Maßregeln, und unter dem 21. Juli erfolgte 
endlich die Aufhebungtbulle „ Vomiuu8 uo keclemtor uoster" ^2). 
Der Papst führt darin an, daß schon die Generalversammlung des 
Ordens zur Beendigung der unzähligen Feindseligkeiten und inneren 
Unruhen zwischen den Mitgliedern, so wie um die Klagen Fremder 
zu beseitigen (i. I. 1706), vergeblich Decrete erlassen habe; daß die 
Schritte seiner Vorfahren (Urban VNI., Clemens IX., X., XI. 
und XII., Alexander VII. und XIII., Jnnocenz X., XI., XII. 
und XIII. und Benedict XIV.), den Frieden in der Kirche herzu­
stellen , und mehrere Anordnungen derselben über die Untersagung welt­
licher Geschäfte, deren sich die Gesellschaft nicht nur gelegentlich bei 
Missionen, sondern auch ohne diese angenommen; über ihre sehr schwe­
ren Veruneinigungen und Streitigkeiten mit den Ortsordinarien, den 
regulirten Orden, den frommen Stiftungen und Körperschaften jeder 
Art, in Europa, Asien und Amerika; über die Erklärung heidnischer 
Gebräuche, die an verschiedenen Orten angenommen und dagegen an­
dere, von der Kirche gebilligte verworfen worden seien; über den Ge­
brauch und die Erklärung solcher Lehrsätze, welche der apostolische 
Stuhl als ärgerlich und gegen gute Zucht und Sitten offenbar an­
stoßend mit Recht verdammt hätte; endlich über andere höchst wich­
tige Dinge, welche zur Erhaltung der Reinigkeit des christlichen Lehr- 
begriffs unumgänglich nöthig waren rc. — ganz vergeblich gewe­
sen seien; er führt sodann die weiteren Klagen gegen den Orden, die 
Empörungen, Tumulte und Aergernisse an, welche derselbe veranlaßt 
habe, und fahrt hierauf fort: „Nach Anwendung so vieler und noth­
wendiger Mittel also, im Vertrauen auf die Eingebung und den Bei­
stand des göttlichen Geistes, wie auch aus Amtspflicht gedrungen, die 
Ruhe und den Frieden der Christenheit zu erhalten, zu nähren und

51) Wolf a. a. O. S. 426 flg., des. S. 442 flg.
52) Wolf, Gesch. Bd. Hl. a. a. O. und die Bulle daselbst S. 450— 78; 

auch im Jesuitenspikgkl, Bd. II. S. 125 — 154.
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zu befestigen, und nach unseren Kräften Alles hinwegzuräumen, was 
ihr auch im Geringsten nachtheilig sein könnte; und nachdem wir au­
ßerdem noch bemerkt haben, daß die erwähnte Gesellschaft die reichen 
Früchte nicht mehr bringen und den Nutzen nicht mehr schaffen könne, 
wozu sie gestiftet, von so vielen unseren Vorgängern gebilligt und mit 
so vielen Privilegien versehen wurde, ja daß es kaum oder gar nicht 
möglich sei, daß, so lange sie bestehe, der wahre und dauerhafte Friede 
der Kirche wieder hergest^llt werden könne: so heben wir aus diesen 
wichtigen Beweggründen und aus anderen Ursachen, welche uns die 
Regeln der Klugheit und die beste Regierung der allgemeinen Kirche 
an die Hand geben, und die wir in unserem Herzen verschlossen be­
halten-------- mit reifer Ueberlegung, aus gewisser Wissenschaft und 
aus der Fülle der apostolischen Macht erwähnte Gesellschaft auf, un­
terdrücken sie, löschen sie aus, schassen sie ab und heben auf alle und 
j.de Aemter------------- und erklären, daß alle und jede Gewalt des 
Generals, der Provinzialen rc.--------aufgehoben und auf immer 
verrichtet bleiben soll." Diese Bulle wurde erst am 16. August 
1773 Abends nach 8 Uhr bekannt gemacht"). Der Papst erhielt 
von allen Seiten warnende Winke, sich vorzufthen; namentlich kam 
aus Deutschland ein Kupferstich nach Rom"), an welchem unten in 
Versen stand"), daß die Jesuiten, wenn sie auch ihre Kleidung ab­
gelegt hätten, dennoch standhaft entschlossen wären, ihre Gesinnungen 
nicht zu ändern. Und so war es auch. In zwei Denkschriften") 
wurde der Papst Clemens XIV., welcher allen Umständen nach an 
Gift (den 22. December 1774 starb "), ein Gotteslästerer, ein Ketzer, 
ein Jansenist"), ja ein durch Simonie unrechtmäßig eingedrungenes 
Kirchenhaupt gescholten. Er sei, heißt es in der ersten Memoria, eine 
elende, feile Seele, ein Betrüger. Die Sprache, deren er sich in der

53) Ueber die Vollziehung der Bulle s. Wolf, Bd. III. S. 479 flg.
54) M. s. Wolf a. a. O. S. 488 flg.
55) Den Text schloß ein Chronodistichon HVov bouVKI «se In 06V1-I« 

t.vi8 kaLIet, (I. 3, 5. 18), welches das Sterbejahr des Papstes (1774)
enthielt.

56) ^lemoria eattolica prima e sscunäa etc. s. bei Wolf, Bd. IV. 
S. 414 die vollständigen Titel.

57) Wolf, Bd. III. S. 487 flg.
58) Ueber den Jansenismus, ein Werk der Jesuiten, und dessen trau­

rige Folgen s. Wolf, Bd. II. S. 3i)7 flg. u. III. S. 268 flg.

j.de


141
Aushebungsbvlle bediene, sei die Sprache der Ketzer; den Papst hätte, 
als er zu Gott um Erleuchtung gebeten, der Donner erschlagen sollen; 
die Bulle sei ein Act de- Hasses und einer wahrhaft teuflischen Feind­
schaft; die Elemente der Aufhebung seien Ungerechtigkeit, Gewaltthä­
tigkeit, Sklaverei, Geringschätzung, Scham und Raserei; seit der Kreu­
zigung Chrißi sei kein ungerechteres Urtheil ergangen, als die Aufhe­
bung der Gesellschaft Jesu; ferner der Papst sei durch Bosheit hinter- 
gangen worden; das Aufhebungsbreve könne, als eine dem Evange­
lium geradezu widersprechende Handlung, eine förmliche Ketzerei genannt 
werden; es sei das Werk eines Sünders, das der Papst aus Zwang 
und Schwachheit unterschrieben habe; ja dieser sei dabei wahnsinnig ge­
wesen und habe sich durch die Unterschrift wider alle, so^ar wider 
die natürlichen Gesetze versündigt^). Mit solchen und ähnlichen 
Schmähungen begnügten sich die Jesuiten noch nicht; sondern sie lie­
ßen auch nach dem Tode ihres Generals Ricci (24. December 1775) 
eine vorgeblich von ihm eigenhändig verfaßte Protestation wider die 
Anschuldigungen und Aufhebung des Ordens unter ihren Anhängern 
verbreiten <"), und gingen sogar soweit, zu behaupten, das Cle­
mens XIV. das Aufhebungsbreve kurz vor seinem Tode widerrufen 
und den Widerruf, dessen Inhalt sie vollständig bekannt machten*"), 
dem Cardinal Boschi mit dem Befehle übergeben habe, ihn dem 
künftigen Papste zuzustellen. Der Cardinal Vraschi soll, als er die­
sen Widerruf gelesen, geäußert haben, daß, wenn er Papst würde, 
er die Jesuiten sofort wieder herstellen würde. Er wurde wirklich Papst 
(Pius VI.), vergaß aber des Widerrufs und der Jesuiten, wie diese 
selbst sagen.

Allein, wenn auch Pius VI. die Gesellschaft Jesu vergaß, sie 
selbst vergaß sich nicht. Wohl war der Orden äußerlich aufgehoben, 
aber die Jesuiten blieben fortbestehen und wirkten in geheimer 
Verbindung ihrer Oberen in der alten Weise, nur im Verborgenen 
fort. Denn sie erkannten die Aufhebung niemals an, die auch nicht 
einmal allgemein vollzogen wurde. Denn in Rußland 02), unter 
dessen Herrschaft einige Jesuiten durch Polens Theilung kamen, fanden

59) Wolf, Bd. III. S. 163. Not. *) u. Bd. IV. S. 229 flg.
60) Sle steht in Wolf's Gesch-, Bd. III. S. 484 flg.
61) S. Wolf, Bd. III. S. 493 u. den Widerruf daselbst S. 500 flg. 
62) Wolf, Bd. IV. S. 68 flg.
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sie Duldung irnb Schutz, indem die Kaiserin Katharina H. die 
Bekanntmachung der Aufhebungsbulle verhinderte und ihnen, gegen 
die Protestation von Rom, die Erlaubniß ertheilte, in Weißrußland 
ein Noviziat anzulegen. Dort bestand der Orden fort in seiner alten 
Einrichtung und wählte sich sogar einen General. Dahin begaben sich 
auch die Jesuiten aus Schlesien, nachdem der König von Preußen, 
welcher die Aufhebungsbulle ebenfalls nicht bekannt machen ließ, son­
dern den Orden Anfangs schützte, diesen nachher (i. I. 1781) auf­
gehoben hatte^). Die Ex-Jesuiten vor der Welt, unter sich aber 
fortwährend die Jesuiten, waren jetzt, weil sie, in's Dunkel zu­
rückgetrieben, im Geheimen ihre Zwecke verfolgen mußten, weit ge­
fährlicher als früher, wo sie offen auftraten, namentlich auch deshalb, 
weil man glaubte, man habe sie jetzt nicht mehr zu befürchten. Man 
wurde sorglos und vergaß alle Vorsicht. Auch war es schwer, sich zu 
hüten, da jetzt kein Ordenshabit mehr die Loyolisten kenntlich machte. 
Aber sie waren thätiger als je. Die wichtigsten Kirchen - und Lehr­
ämter wurden ihnen übertragen, in welchen sie ohne Verdacht ihre 
Grundsätze fortpflanzen und für ihre äußere Wiederherstellung arbeiten 
konnten. Man darf nicht vergessen, daß sie bereits vor ihrer Aufhe­
bung sich in allen Ländern so tief eingewurzelt hatten, daß dieser äu­
ßere Act der Unterdrückung dem Stamme und Wurzelwerke des Or­
dens keinen Schaden zufügen konnte. Mit welcher Kühnheit traten 
die Jesuiten z. B. nicht in Baiern der neu errichteten Akademie 
der Wissenschaften, den Reformen des Schulwesens und besonders dem 
Illuminatenorden entgegen? Es ist bekannt, daß sie an der Rebellion 
in den österreichischen Niederlanden wesentlichen Antheil hatten und 
dort ihre Wiedereinführung zu bewirken suchten, welche sie auch in 
Baiern durch anonymische Schleichschriften zu erlangen strebten^).

Nichts kam aber dem Plane der Exjesuiten erwünschter als die 
französische Revolution; sie bot die beste Gelegenheit dar, nicht nur 
dieses Erekgniß als eine Strafe ihrer Verfolgung darzuftellen, sondern 
auch die Philosophie und die Aufklärung als die gefährlichsten Fein­
dinnen der Throne und als das Verderben der Völker zu verdächtigen. 
Herr von Villegas d' Estaimb ourg 65) sagte geradezu, daß,

63) Wolf, Bd. IV. S. 56 flg. u. 115.
64) Wol f a. a. O. S. 119 flg. (Buch XVI.)
65) Wolf a. a. O. S. 121 flg. u. 215.
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wenn die Gesellschaft Jesu nicht aufgehoben worden wäre, die Philo­
sophie an den Höfen keinen Eingang gefunden hät^e; Zoseph H. 
ein vernünftiges Regierungssystem befolgt haben würde, ^und Lud­
wig XVI. nicht von Rebellen hätte Gesetze annehmen müssen; denn 
durch die Religion und die guten Sitten, welche die aposto- 
lischenBemühungendieserGesellschaft erhalten hätten, 
würde der Anarchie vorgebaut worden sein. Je mehr solche Warnun­
gen vor der Philosophie, von welcher man freilich weder einen richti­
gen noch klaren Begriff hatte, vor Aufklärung, worunter man jedes 
Bestreiten des von Rom und vorzüglich von den Jesuiten gepflegten 
Obskurantismus, überhaupt daS freie Forschen über Gegenstände der 
Religion und Moral verstand, so wie vor Preßfreiheit und geheimen 
Verbindungen wiederholt wurden, und je bedenklicher sich die fran­
zösische Revolution entwickelte und um sich griff; desto bereitwilliger 
waren auch die Fürsten, solcher Sprache geneigtes Gehör zu leihen 
und an die Verderblichkeit der Philosophie, der Aufklärung und über­
haupt des freien Denkens, so wie umgekehrt an den großen Nutzen 
zu glauben, welchen ihnen die Jesuiten dadurch geleistet hatten, daß 
sie freies Denken hinderten und die Völker durch blindes Glauben in 
Zucht hielten. Sie wurden in diesem Glauben von ihren Rathgebern 
immer mehr bestärkt, weil diese theils mit den Jesuiten in Verbin­
dung standen und theils froh waren, in diesem Glauben ein Mittel 
gefunden zu haben, womit sie ihre eigenen Fehler in der Politik und 
ihre verkehrten Negierungsmaximen verbergen und beschönigen konnten. 
Der Gedanke lag nahe, daß der blinde Kirchenglaube, welcher zugleich 
befiehlt, in jeder obrigkeitlichen Verfügung eine göttliche Ancrdnung 
anzuerkennen, eben so den blinden und unbedingten bürgerlichen Ge­
horsam begünstige, als das freie Denken über die höheren Angelegen­
heiten des Menschen, namentlich über Religionssachen, denselben ge­
fährde; ja daß sich dieses freie Denken sogar herausnehme, Regie­
rungshandlungen, Grundsätze und Systeme zu prüfen, zu kritisiern 
und zu tadeln; daß daher Regenten und Minister, deren Anordnun-

66) Wolf, Dd. IV. S. 119 flg. und dle dort angcf. Schrift: K. v. 
Eckartshausen, über die Gefahr, die den Thronen, den Staaten und dem 
Christenthums den gänzlichen Verfall droht durch das falsche System der heuti­
gen Aufklärung und die kecken Anmaßungen sogenannter Philosophen, geheimer 
Gesellschaften rc.
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gen da, wo das blinde Glauben die Stelle des Denkens vertritt, mit 
stummer Verehrung, wie Gottes Gebote befolgt werden, durch diese 
gottlose Freidenkerei in ihren Plänen und RegierungSprincipien, in ih­
rer Politik und in ihrem Thun und Lassen ungemein genirt werden. 
Daran erinnerte Niemand, daß die französische Revolution gerade 
durch den unter Ludwig XIV. und XV. zum Regierungssysteme 
gewordenen Jesuitismus oder, was dasselbe ist, Machiavellis- 
mus herbeigeführt worden, und daß selbst die Greuelscenen derselben 
nur als natürliche Folgen des durch den Jesuitismus erstickten sittli­
chen Gefühls und des durch diesen allgemein verbreiteten und sorg­
sam gepflegten Sittenverderbnisses, so wie der Unglaube, der sich da­
bei kund gab, als eine natürliche Frucht des von den Jesuiten syste­
matisch genährten Aberglaubens zu betrachten seien. Denn nur Men­
schen, denen ächte Religiosität unbekannt ist; denen fantastisches Au- 
ßenwerk als Religion aufgeheuchelt und eingeübt wird; denen man 
Laster und Verbrechen aller Art als erlaubte Dinge vordemonstrirt; de­
nen man verkehrtes Ehrgefühl und niedrigen Eigennutz als Tugenden 
empfiehlt, welche zu bewahren selbst der Mord nicht gescheuet werden 
darf; denen man nicht Verabscheuung des Bösen einprägt, sondern 
die Beichte, äußere Bußübungen und fromme Werke als die wichtig­
sten Heilsmittel anpreist, die wahre Reue und innere Besserung dage­
gen als entbehrliche Nebensachen erklärt; denen man endlich nicht kind­
liche Liebe zu Gott, sondern knechtische Furcht vor ihm predigt — nur 
Menschen solcher Art sind fähig, jeden Frevel zu verüben, selbst das 
Heiligste mit Füßen zu treten und die Religion, die sie kennen lern­
ten, bei eintretender Enttäuschung, über Bord zu werfen, wornach ih­
nen natürlich nichts übrig bleibt als Unglaube. Ein Unglück war es, 
daß namentlich in Frankreich die großen Denker vor der Aeit der Re­
volution die Religion nicht sorgfältig genug von dem Aberglauben schie­
den, und deshalb ihren beißenden Spott, zu welchem Helle Köpfe ohne 
tiefes sittliches Gefühl nur zu leicht geneigt sind, gegen die Religion 
richteten, obgleich er in Wahrheit nur dem Aberglauben galt, und 
daß sie die Gebrechen des verderbten Regierung--Systemes der 
monarchischen Beherrschungsform zur Last legten. Nichts 
wirkt bei rohen Menschen so gefährlich als der Spott, welchen sie 
überdies lieber hören und leichter begreifen, als ruhige und besonnene 
Belehrung. Noch bedauerlicher aber war es, daß man dieses bittere 
Satyrisiren über Attest was dem Volke — wenn auch nach irrigen
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Begriffen — für heilig galt; dieses oberflächliche Raisonniren gegen das 
Bestehende, dieses sarkastische Bezweifeln und Negiren des Vorhande­
nen Philosophiren, und die -spitzfindige Sophistik, die sich keck 
und nicht selten muthwillig über Alles hinwegsetzte, Aufklärung 
nannte. Denn dadurch kam die Philosophie überhaupt, sohin auch 
die wahre, welche nicht einreißt und zerstört, sondern aufbaut und 
befestiget, so wie die wahre Aufklärung, welche durch ihr wohl­
thätiges Licht die Nebel des Obscurantismus zerstreut, den Geist er­
leuchtet und das Herz erwärmt, aber nicht alles Positive versengt und 
verbrennt, den Geist blendet und das Herz verkohlt, in gänzlichen 
Mißcredit. Es ging soweit, daß man den Freidenker, Frei­
geist, Aufklärer und Philosophen in eine Kategorie mit dem 
Gottesleugner setzte. Dazu trug nun eben der ZesuitismuS vorzüglich 
bei, der die Verirrungen und Uebertreibungen der jugendlich aufstre­
benden philosophischen Forschung, gleichsam die Schlacken des geistigen 
Läuterungsprocesses, sorgsam zusammenlas und in ein schreckhaftes 
Zerrbild verarbeitete, um damit den Fürsten für ihre Throne, der Kirche 
für ihren Altar und den Völkern für ihre Religion — ihren Himmel 
und ihre Hölle — bange zu machen. Dieser Kunstgriff gelang. Je 
größere Fortschritte die französische Revolution machte, je mehr sich die 
Grundsätze derselben verbreiteten und je mehr Anhänger sie auch dies­
seits des Rheins fanden; desto größer wurde die Sehnsucht nach der 
alten guten Zeit, und desto fester die Ueberzeugung, daß freie-Den­
ken, Philosophie und Aufklärung den Thronen und dem Altare gefähr­
lich seien; daß jene nur in diesem eine feste Stütze hätten, und es 
daher dringende Nothwendigkeit sei, dem freien Denken Schranken zu 
setzen und im Vereine mit der Kirche auf die Wiederherstellung des 
alten positiven KirchenglaubenS und mittelst dieses des strengen bür­
gerlichen Gehorsams ernstlich bedacht zu sein.

10
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Fünfter Abschnitt.
Wiedereinführung des Jesuitenordens.

Unter solchen Umstanden durften die Jesuiten sicher hoffen, daß die 

Vorhersagung ihres Generals Borgia auch in ihrem dritten Theile 
bald in Erfüllung gehen und ihre Gesellschaft wieder verjüngt erstehen 
werde. Dieses geschah wirklich, und zwar zuerst in Rußland, wo sie, 
wie oben erzählt wurde, unter dem Schutze der Regierung, wenn 
auch nicht unter ausdrücklicher Anerkennung der römischen Kirche, fort­
bestanden und ein Noviziat errichteten. Der Jesuit Franz Karcu 
wandle sich nämlich mit einigen Anderen im Jahre 1800 an den 
Papst Pius VII. mit der Bitte, ihnen die Ermächtigung zu erthei­
len, sich wieder in eine Körperschaft zu einigen. Da er dem Papste 
zugleich Empfehlungsbriefe des Kaisers Paul I. vom 11. August 
1800 übergab^), so fand sich derselbe, „in Betracht der außeror­
dentlichen Vortheile, welche hieraus für jene ungemessen großen, bei­
nahe völlig an evangelischen Arbeiten Noth leidenden Gegenden hervor­
gehen würden, und bedenkend, welchen unschätzbaren Nutzen diese 
Geistlichen, deren erprobte Sitten schon so hohes Lob erworben hätten, 
der Kirche durch ihre unermüdlichen Anstrengungen, durch ihren kräf­
tigen Eifer für das Wohl der Seelen und durch ihre ununterbrochene 
Uebung des Predigtamtes schaffen würden," bewogen, der Bitte zu 
willfahren, und die Gesellschaft Jesu in alter Weise durch ein 
Breve „OKatlioHea" vom 7. Mai 1801 für das russische Reich 
wiederherzustellen. „Wenige Zeit, nachdem wir (erzählt der Papst in 
der in der Note angeführten Bulle weiter) diese Maßregeln für das 
russische Reich ergriffen hatten, schien es uns nothwendig, sie auch 
auf das Königreich beider Sicilien, auf die Bitte unseres in Jesu 
Christo sehr geliebten Sohnes Ferdinand, auszudehnen, welcher uns 
um die völlige Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu in seinen Staa­
ten anging, so wie sie früher bestanden habe, indem er es für eine

67) M. s. die Bulle: „8oHicitu<Io omnium" v. 7. August 1814. — 
Jesuitenspiegel, Bd. II. S. 155 flg.
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Sache der höchsten Wichtigkeit betrachtete/ durch die Geistlichen der 
Gesellschaft die Jugend zu christlicher Frömmigkeit und zur Furcht des 
Herrn angeleitet zu wissen." Der Papst kam den Wünschen „dieses 
so erhabenen Fürsten, welcher nichts als den höchsten Ruhm Gottes 
und das Heil der Seelen in's Auge gefaßt hatte," durch ein Breve

alias" vom 13. Juli 1804 nach.
In Frankreichs) traten sie ebenfalls schon 1800 wieder auf, in­

dem zwei oder drei Priester in Paris damit ansingen, daß sie in eini­
gen Hospitien zu Paris Dienste verrichteten. Bald fand man gut, 
ihnen ein Erziehungshaus anzuvertrauen, und zwar zuerst in Lyon. 
Sie breiteten sich allmälig aus. Bonaparte traute ihnen zwar 
nicht; er hoffte aber doch, daß sie ihm noch nützlich sein könnten. 
Er befahl zwar 1804 alle Häuser aufzuheben; der Befehl blieb aber, 
weil dagegen von allen Seiten protestirt worden sei, unvollzogen. 
Erst nach drei Jahren mußten sie sich auf Befehl Napoleon'- 
trennen und ihre Häuser verlassen. Während der Herrschaft Napo­
leon's geschah in der Sache der Jesuiten kein öffentlicher Schritt. 
Kaum aber war dieselbe gebrochen^), und der Papst PiuS VII. 
wieder in seinen Kirchenstaat eingesetzt, so erfolgte auch die allge­
meine Wiederherstellung der Gesellschaft Jesu. In der 
hierüber erlassenen Bulle „8ollieitu6o omaium" vom 7. Aug. 1814^) 
sagt der Papst: „Die einstimmigen Wünsche beinahe der 
ganzen Christenheit für dir Wiederherstellung der Gesellschaft 
Jesu führten alle Tage lebhafte und dringende Gesuche von Seiten 
Unserer ehrwürdigen Brüder, der Erzbischöfe und Bischöfe, so wie von 
den ausgezeichnetsten Personen aller Stände und Orden herbei, 
vorzüglich seitdem sich auf alle Seiten hin der Ueberstuß von Früchten 
verbreitete, welche die Gesellschaft in den Gegenden hervorbrachte, wo 
sie sich befand, und die Fruchtbarkeit der Schößlinge, welche die Hoff­
nung der Erweiterung und Verschönerung des Feldes des 
Herrn in allen Theilen gewähren. Selbst die Zerstreuung der Steine 
des He.iligthumS, verursacht von den neuerlichen Unglücksfällen und

68) M. s. Graf v. Montlosier, die Priester» und Jesultenherrschast rc. 
Aus dem Franz. Stuttg., 1827. S. 240. Eine Rede des Bischofs v. Her- 
mopolis zur Derth-idigung der Jesuiten.

69) Der polnische Jesuit de l'Aigle war im russischen Feldzuge als 
Spion sehr thätig, s. La Roche-Arnaud, die neueren Jesuiten rc. S. 1 fg.

70) Jesuitenspiegel, Bd. II. S. 155—62.
10*



148

Widrigkeiten, welche man mehr beweinen muß, als sich in's Gedächt­
niß zurückrufen, die Vernichtung der Disciplin der regulirten Orden 
----------- forderten, daß Wir so einstimmigen und richtigen Wünschen 
Unsere Zustimmung gaben. Wir müßten Uns schwerer Sünde gegen 
Gott theilhaftig machen, wenn Wir, mitten unter so dringenden Be­
dürfnissen, unter welchen die öffentliche Sache leidet, es ver­
säumten, ihr die heilsame Hülfe zu gewähren, welche Gott durch 
seine Vorsehung in Unsere Hände legt; wenn Wir, in das Schiff Pe- 
tri getreten, unter den Wogen der Stürme, die kräftigen und 
erfahrenen Ruder er zurückweisen wollten, welche sich uns an- 
bieten, um die brausenden Wellen zu- durchbrechen, welche UnS 
jeden Augenblick mit unvermeidlichem Verderben drohen. Von so star­
ken und mächtigen Gründen umgeben, haben Wir Uns entschlossen, 
das auszuführen, was Wir auf's Heißeste seit dem Bestei­
gen des apostolischen Stuhles wünschten. So haben Wir 
Uns denn--------entschlossen, zu befehlen und zu bestimmen, wie Wir 
in Wirklichkeit nun befehlen und bestimmen, mittelst gegenwärtiger 
und unwiderruflicher Verordnung, daß alle Bewilligungen und 
Etmächtigungen, welche wir einzig für das russische Reich und das 
beider Sicilien ertheilt haben, von dem jetzigen Augenblicke an aus­
gedehnt und so betrachtet werden sollen, als wenn Wir sie wirklich 
auf alle Theile Unseres Kirchenstaats, so wie über alle andere 
Staaten und Besitzungen ausgedehnt hätten." Hierauf folgt 
die Wiederherstellung des Ordens in derselben Weise, wie derselbe 
durch Papst Paul III. genehmigt und bestätigt worden ist; sodann 
eine Ermahnung an die Glieder des Ordens, „sich standhaft und 
überall als die getreuen Söhne und Nachahmer ihres würdigen und so 
erhabenen Gründers und Stifters zu zeigen; mit Sorgfalt die ihnen 
gegebene Regel zu beobachten und sich nach allen ihren Kräften an- 
zustrengen, die nützlichen Anweisungen und Rathschläge, 
welche er seinen Kindern gegeben hat, in's Leben zu übertragen." 
„Endlich empfehlen Wir (fahrt der Papst fort) in dem Herrn, Unse­
ren geliebten Söhnen, den edlen und erhabenen Fürsten und zeitlichen 
Herren, so wie Unseren ehrwürdigen Brüdern, den Erzbischöfen und 
Bischöfen und jeder in Würden stehenden Person, die Gesellschaft 
Jesu und jedes ihrer Mitglieder, und Wir ermähnen und bitten sie, 
es nicht zu gestatten und es nicht zu dulden, daß Jemand 
sie beunruhige, im Gegentheile ersuchen Wir sie, solche, nach
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Umstanden/ mit Güte und Liebe aufz »nahmen. Wir wollen, 
daß gegenwärtige Briefe und ihr Inhalt für immer fest und unver- 
rückt und wirksam bleiben, daß sie unbeschrankte Kraft behalten, und 
unverletzlich in jeder Zeit und von Allen, denen es zukommt, gehalten 
seien, daß von jedem Richter, wes Amtes er sei, darnach geurtheilt 
und entschieden werde, und Wir erklären als null und nich­
tig jede Handlung, welche diesem widerstrebt, sie möge ausge- 
hen, von welcher Gewalt es sei, wissentlich oder unwissentlich.^ 
Sodann werden die entgegenstehenden apostolischen Ordonnanzen, na­
mentlich die Bulle Clemens XIV. für kraftlos erklärt, und schließ­
lich fügt der Papst noch an: „Und es sei also Niemandem gestattet, 
dem Inhalt Unserer Ordonnanz, Statut, Ausdehnung, Bewilligung, 
Indult, Erklärung, Ermächtigung, Vorbehalt, Erinnerung, Ermah­
nung, Beschluß und Kraftloserklärung irgend zuwider zu han­
deln. Wer sich unterfangen sollte, dieses zu thun, der 
wisse, daß er sich den Zorn Gottes, des Allmächtigen, 
und der heiligen Apostel, Petrus und Paulus, zuzie­
hen wird."

So erstand also die Gesellschaft Jesu in alter Glorie wieder, und 
zwar in dem denkwürdigen Jahre 1814, wo es der gemeinsamen An­
strengung der Fürsten und Völker endlich gelungen war, den Revolu­
tionsdrachen, der, als verderblicher Zeitgeist der Hölle entstiegen, 
nachdem man die frommen Bewacher der Höllenpforte vertrieben 
hatte, Thron und Altar zu verschlingen drohte, den Todesstoß zu ver­
setzen und dadurch die Freiheit wiederzuerlangen, um reuig daS 
den frommen Vätern gethane Unrecht wieder gut zu machen, die Völ­

ker wieder zurückzuführen zur guten alten Zeit des frommen Glaubens 
*"und blinden Gehorsams, das gefährliche Licht der Philosophie und Auf­

klärung, das die Menschen so sehr geblendet, zum Selbstdenken 
verleitet und dadurch störrig und eigenwillig gemacht hat, wieder aus- 
zulöschen und jenes wohlthätige Dunkel wieder herbei zu führen, das 
den blöden Augen der -Gehorchenden allein zuträglich und am Besten 
zum mystischen Verkehre der frommen Seelen mit Gott, zu den geist­
lichen Exercitien und Kasteiungen geeignet ist. Die Gesellschaft Jesu 
kann nun in einem folgenden Iina§o ihre Vergleichung mit Christus

71) Bekanntlich wurde in jener Zelt der Zeitgeist als ein fliegender 
Drache in Carricaturen persiflirt.
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auch auf dessen glorreiche Auferstehung ausdehnen. Denn keine der 
Mächte, die früher ihr: „Kreuzige ihn" gegen diesen Orden so 
lange wiederholten, bis er in'S dunkele Grab gelegt worden war, pro- 
testirte jetzt gegen seine Wiederauferstehung; ja die einstimmigen 
Wünsche beinahe der ganzen Christenheit^) kamen dieser ent­
gegen; die ausgezeichnetsten Personen aller Stande baten täglich, 
lebhaft und dringend, der heilige Vater möge die heilsame 
Hülfe für die öffentliche Sache nicht länger vorenthalten, 
sondern die heilige Legion wieder aus dem Grabe hervorrufen, damit 
sie die brausenden Wellen der Philosophie und Aufklärung durchbreche 
und dafür die nützlichen Anweisungen und Rathschläge ihres erhabenen 
Stifters in'S Leben Überträge und ausbreite über alle Länder oder 
„Besitzungen" der heiligen Kirche, die ja die ganze Erde umfaßt. 
Tretet nun auf, fromme Väter! Keine Macht darf euch in eurer 
Thätigkeit mehr hindern, wenn sie sich nicht den Zorn Gottes zu­
ziehen will; fahret fort in der alten Weise; seit der harten Prüfung 
sind euere ehemaligen Verfolger euere Freunde geworden, und es kann 
euch nicht fehlen, daß, wenn ihr, wie euere Vorfahren, den klugen 
Rath des Mephistophe les^) fleißig befolgt, ihr bald die unbe­
dingte Weltherrschaft errungen haben werdet!

72) Also die protestantische Christenheit mitbegriffen! oder gehört die 
protestantische Kirche gar nicht zur Christenheit? Oder hofft man, daß sie bald 
zur Mutterkirche werde zurückgebracht worden sein?

73) Das heißt der Altar; denn der Thron ist nach römisch-kirchlicher 
Ansicht erst das zweite oder vielmehr blos die Unterlage und äußere 
Stütze des Altars.

74) „Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
Der Menschheit allerhöchste Kraft,
So hab'ich dich schon unbedingt." Goethe.
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Sechster Abschnitt.
Ausbreitung der Jesuiten und des Jesuitismus seit der 

Wiedereinführung der Gesellschaft Jesu.

Einleitung.
„ cHst euch an Unruhen, an Revolutionen, an dem gänzlichen Un­
tergänge eures Vaterlandes gelegen? Ruft die Jesuiten, laßt die 
Mönche wieder aufleben, stiftet Universitäten, baut prächtige Collegien 
für diese kühnen Geistlichen; erlaubt es, daß diese dreisten Priester 
mit ihrem absprechenden dogmatischen Tone in Staatsangelegen­
heit en entscheiden, jene heiligen, durch das Unglück der Völker 
und die Fortschritte des menschlichen Geistes noth­
wendig gewordenen Gesetze angreifen, verdammen, verachten. 
Duldet es, daß, um veraltete Institutionen wiederherzustellen, sie 
durch ihre lächerlichen Sophismen die Grundpfeiler der Gesell­
schaft und der Staaten umstürzen, Haß und Zwietracht 
in die Gemüther ausstreuen und mit den Waffen einer über­
menschlichen, höheren Auctoritat die Völker anreizen, sich wegen Mei­
nungen, die sie selbst nicht verstehen, unter einander zu zerfleischen und 
zu vertilgen." So rief der Abbe de la Röche Arnaud^) seinen 
Landsleuten in Bezug auf die neuen Jesuiten bereits 1827 zu, und 
wie weit haben sie es seitdem nicht schon gebracht! Denn sie sind den 
Grundsätzen und der Gesinnung nach noch ganz dieselben, als die, wie wir 
sie oben kennen lernten; und wohin muß es erst noch kommen, wenn 
man sie nicht nur ungehindert fortwirken läßt, sondern sogar noch 
von oben unterstützt? Der Jesuilismus gleicht einer Schneelawine, 
die, einmal im Sturze begriffen, an Umfang und Kraft zunimmt 
und durch keine Macht mehr in ihrer zerstörenden Gewalt gehemmt 
werden kann. Mit welcher Kühnheit erhebt sich Rom in neuester Zeit 
wieder, seitdem „die kräftigen und erfahrenen Ruderer" mit dem Aau-

75) Die neueren Jesuiten, Vorrede S. X, fg.
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her des Iesuitismus die Welley wieder besänftiget haben, die es „mit 
unvermeidlichem Verderben bedroheten?" Nicht nur die Wellen, die 
den Fels, worauf die römische Kirche ruht, umstürmten und aushöhl- 
ten, haben sie seit ihrer Wiedereinführung wieder geebnet, sondern auch 
die weltlichen Eabinette durch den Iesuitismus geschickt in Stützpfeiler 
jenes Felsen umgewandelt, diesen mit dem finstern Gewölke des Ob­
skurantismus so umzogen, daß kein Lichtstrahl der Vernunft ihn mehr 
zu erreichen vermag, und selbst die Waffen, die Rom einst so gefähr­
lich waren, die -Philosophie und die Reformation, abgestumpft, gefahr­
los gemacht oder gar für das römische Zeughaus umgeschmiedet.

Doch wir müssen zu den Thatsachen selbst zurückkehren, die wir 
jedoch, der Kürze wegen, nur andeuten können; was um so mehr an- 
geht, als wir voraussetzen dürfen, daß sie, da sie noch ganz neu sind, 
allgemein bekannt seien, so daß nur eine Erinnerung an dieselben 
nöthig ist, um den Entwickelungsgang desto leichter zu überschauen. 
Wir unterscheiden dabei die Fortschritte der Gesellschaft von 
den Fortschritten des Jesuitismus.

Erstes Capitel.
Fortschritte der Gesellschaft.Jesu.

Kaum war das Grabessiegel gelös't, welches den Orden gefesselt 
hielt, als auch sogleich die Jesuiten wieder aus dem Dunkel allent­
halben hervortraten und sich unter der Fahne ihres neuen Generals 
Thaddäus Borzozowsky^) kampfrüstig versammelten, um nun 
offen wieder ihre Thätigkeit fortzusetzen, welcher sie bisher nur im 
Geheimen obliegen konnten. Das Noviziat wurde in Rom (11. No­
vember 1814) feierlich eröffnet, später (1824) ihnen auch das OoII«- 
Ziuin romanuin eingeräumt. Sie vermehrten sich dort so sehr, daß 
ihnen (1829) außerhalb der Stadt ein Platz eingeräumt werden 
mußte. In Italien erhielten sie Erziehungshäuser, z. B. zu Ge­
nua, Modena, Parma, Ferrara, Verona, wohin sich in

76) Bisher General in Rußland. 
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neuester Zeit Odescalchi, nach Niederlegung der Cardinalswürde 
(1. December 1838) begab, um als Noviz in den Orden einzutreten. 
In Sardinien erhob sich der Orden 1823 wieder. In neuester 
Zeit wurden dort die Protestanten in rechtlicher Hinsicht sogar den 
Juden nachgesetzt. In Neapel, wo die Jesuiten schon 1804 einge- 
führt wurden, erlangten sie (1829), außer dem ihnen seither zustehen­
den Rechte des Unterrichts in Collegien für alle Bürgerkinder ohne 
Unterschied, auch das Recht der ausschließlichen Erziehung des jungen 
Adels in einem Lyceum. In Spanien gab ihnen Ferdinand VII. 
alle Rechte und Güter wieder zurück, die ihnen 1767 entzogen wor­
den waren; er ernannte später den heil. Jgnatius zum General- 
capitän der spanischen Heere und zum Großkreuz des Ordens Karl's III. 
Sie wurden zwar 1820 wieder vertrieben, aber 1824 restituirt; jedoch 
1835 wieder aufgehoben^). In England sind zu Stonyhurst, 
wo ein Noviziat, ein Seminar und ein Convict bestehen, und Hod- 
der-House Jesuiten in Erziehungsanstalten thätig. In Irland 
wurden 1825 jesuitische Ordenshäuser und Schulen errichtet. In 
Frankreich fanden die Jesuiten von jeher bei den Bischöfen Schutz; 
sie blieben auch nach ihrer Verbannung Lehrer der Priestersemiuarien, 
nachdem sie den Namen und Habit des Ordens abgelegt hatten. 
Seit der Restauration wirkten sie dort vorzüglich als Missionäre und 
Väter des Glaubens (xöres 1a toi), welche Letztere ihre Grund­
sätze mit denen der wirklichen Jesuiten verschmolzen und einen unförm­
lichen Verein gebildet hatten, der mit den furchtbaren Grundsätzen 
der Jesuiten und dem Geiste des wildesten Fanatismus die bereitwil­
ligste Thätigkeit der kühnsten Verschwörer verband. P. von Fon- 
taines, Superior zu Montrouge, dem Haupterziehungshause der 
Jesuiten, schaffte Grundsätze und Namen der Glaubensväter ab und 
führte den politischen und einschmeichelnden Geist der Jesuiten aus 
Ludwig's XIV. Zeit wieder ein^). Die Jesuiten übten, besonders 
seit 1823, den größten Einfluß auf die Bischofswahlen aus. Sie 
hatten auch Secondairschulen zu St. Acheul, St. Anne, Dole, 
Montmorillon, Bordeaux, Air, Forcalquier und Bil­
ls m. Ihre Macht erweiterte sich besonders unter Karl X., der sich

77) M. s. das Decret in nk 6 inwnIü, sein Ilistorico - ecclcsisLtlcL 
sacc. XIX. Hamb., 1838. p. 30.

78) Die neuerm Jesuiten rc. S. 45.
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vorzüglich zum Jesuitismus hinneigte, immer mehr. Die Bemühun­
gen des Grafen Montlosier^) gegen die gesetzwidrige Existenz der 
Jesuiten, die den Pöbel, die höheren Classen und den Hof unter Vor­
mundschaft hielten, wurden durch die Jesuitenpartei, besonders durch 
Polignac vereitelt. Erst die Julirevolution zerstörte diese jesuitischen 
Institute; allein die unter den Bischöfen stehenden Seminarien, die 
größtentheils mit Jesuiten besetzt sind, erreichte auch diese Revolution 
nicht. Der Minister des Cultus erließ zwar (23. Nov. 1831.) ein 
Umlaufsschreiben an die Vorsteher sämmtlicher höherer Schulen, mit 
der Nachricht, daß alle Erzbischöfe und Bischöfe zu genauer Beobach­
tung der Ordonnanzen vom 16. Jun. 1828 hinsichtlich der geistlichen 
Seminarien aufgefordert worden seien; er erinnerte sie auch an ihre 
Pflicht, zur Ausführung dieser Ordonnanzen mitzuwirken, und daran, 
daß nach der Hauptbestimmung derselben Niemand Vorsteher oder 
Lehrer in einer von der Universität abhängigen Anstalt oder in den 
geistlichen Seminarien werden könne, wenn er nicht zuvor schriftlich 
erklärt habe, daß er keiner ungesetzlichen religiösen Genossenschaft an- 
gehöre. Allein man kann mit Zuverlässigkeit annehmen, daß in 
Frankreich, namentlich in den Seminarien, wie zu Paris in St. 
Sulpice und in Montrouge, noch fortwährend Jesuiten lehren. 
In keinem Lande hat der Katholicismus so feste Wurzeln geschlagen, 
wie in Frankreich, wo er namentlich seit der Julirevolution immer 
größere Fortschritte macht ^). Die französischen Bischöfe, in innigster 
Verbindung unter einander, gewählt durch den Einfluß der Jesuiten, 
protestirten schon gegen die Ordonnanzen von 1828 und erklärten, daß 
diese für sie unverbindlich und ihre Seminarien vom Staate unabhän­
gig seien^). Diese Bischöfe, deren Gesammtheit Theiner^) -inen 
wahren Verein von Aposteln nennt, der sogar in der Erkenntniß der 
reinen hierarchischen Grundsätze durch Zertrümmerung der 
ehrlosen Fesseln des Gallicanismus Fortschritte gemacht 
habe, konnten sich also durch jene Ordonnanzen nicht für verbunden,

79) M. s. dessen öfter angef. Priester- und Jesuitenherrschaft rc.
80) A. THeiner, angef. Geschichte der geistl. Bildungsanstalten rc. Dorr. 

S. XVII. — ein Werk, das in Bezug auf den IesuitismuS höchst wichtig ist. 
— Dergl. auch Ukeinwalä, angef. S. 305 — 60.

81) M. s. dieses „memolre presentä su Hol par les Lveguss äs 
kranes etc." bei THeiner a. a. O. S. 476—92.

82) A. a. O. Vorrede S. XXI.
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und eben so wenig den Jesuitenorden, der kirchengesetzlich besteht, 
für eine ungesetzliche religiöse Genossenschaft halten. Sie stehen 
selbst mit allen Pfarrern in vertrautester Verbindung ^), und es ist be­
kannt, wie diese die Jesuitenmisstonäre aus Freiburg begünstigen. 
Man denke nur an die Predigten dieser Letzteren, welche ste im Decbr. 
1838 zu RHeims hielten, und an die dadurch veranlaßten Unruhen, 
so wie an die Aufnahme der von der Gesellschaft äe xroxsgsuäa üäs 
geschickten Reliquien (Dec. 1838) in Lyon. Offen dürfen die Je­
suiten in Frankreich zwar noch nicht als Corporation austreten, weil 
die StaatSgesetze dagegen sind; aber ste sind im Geheimen desto thä­
tiger und bearbeiten im kräftigen Verein, welchen die Bischöfe leiten, 
das Volk so sehr, daß es bald den Wunsch nach der Gesellschaft Jesu 
laut aussprechen wird. Die Vornehmen schicken bereits seit langer 
Zeit ihre Söhne zu den Jesuiten in der Schweiz. Zudem tragen die 
Jesuitinnen (die, Schwesterschaften zum heil. Herzen) sehr viel zur Ver­
breitung des Jesuitismus bei. In den Niederlanden oder viel­
mehr in Belgien regte sich der Jesuitismus schon 1814 in der merk­
würdigen Denkschrift der Generalvicare des Bisthums Gent, welche 
diese dem Congreß zu Wien am 8. October 1814 überreichten ^), und 
worin z. B. die lutherische und reformirte Religion nur eine tole- 
rirte genannt, die unbeschränkte Freiheit der Geistlichkeit in Disci­
plin und Unterricht ^) verlangt und zuletzt erklärt wird, daß die voll­
ständige Herstellung der katholischen Religion mit allen dazu gehörigen 
Rechten und Prärogativen die Freiheit der religiösen Körperschaften, sich 
zu vereinigen und nach ihrem Berufe zu leben, voraussetze, und daß 
eines der vorzüglichsten Mittel, ja vielleicht das einzige, welches man 
heut zu Tage habe, um der Jugend eine Erziehung zu geben, welche 
den Geist der Religion und die ausgezeichnetsten Talente zugleich 
vereinige, die Einführung der Jesuiten in Belgien sein 
würde. Derselbe jesuitische Geist sprach sich in einem geistlichen Gut­
achten der Bischöfe über den zu leistenden Constitutionseid aus, worin

83) M. s. H. Reuch! in, das Christenthum in Frankreich innerhalb und 
außerhalb der Kirche, Hamb. 1837.

84) Sie steht in E. Münch, Metheia. Jahrg. 1830. Bd. I. S. 60—86.
85) Münch a. a. O. S. 82. Vergl. auch die interessante Schrift: Die 

Freiheit des Unterrichts mit besonderer Rücksicht auf das Königreich der Nieder­
lande rc. Bonn, 1829.
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sie erklären, die Artikel , welche die Toleranz, die bürgerliche Gleich­
heit aller Glaubensgenossen, die Leitung des Unterrichts durch den 
Staat, die Preßfreiheit u. s. w. anordnen, nicht beschwören zu kön­
nen^). Besonders begünstigte Papst Leo XII. die Jesuiten, deren 
Bemühung es vorzüglich zuzuschreiben ist, daß die Bischöfe — wenig­
stens versteckt durch Versagung der Anstellung — (1830) sich weiger­
ten , die Zöglinge des philosophischen Eollegiums in die Seminare auf- 
zunehmen. Welchen Einfluß die Jesuiten auf die Volksparteien 1830 
und seit jener Zeit ausübten, wie sie sich für ihre Zwecke selbst den 
Ultraliberalen anschlossen, ist bekannt ^). Im Februar 1839 ertheilte der 
Bischof von Gent sieben Jesuiten die Weihe. In Rußland wur­
den die Jesuiten, weil sie Söhne und Töchter vornehmer Häuser zur 
katholischen Kirche zu bringen versuchten, zuerst (1816) aus Peters­
burg und Moskau und spater (1820), da sie die Pcofelytenmacherei 
fortsetzten, aus dem ganzen Reiche für immer verwiesen. In der 
Schweiz, wo die Jesuiten nach der Aufhebung ihres Ordens in 
Folge des Einflusses der päpstlichen Nunciatur, an welche sie sich 
auch früher innig angeschlossen hatten, bald wieder als Weltgeistliche 
den Unterricht in alter Weise fortsetzten, erschienen sie sogleich nach der 
Wiederherstellung des Ordens wieder. Sie bezogen wieder ihre ehe­
maligen Sitze zu Freiburg, wo sie ein Eollegium, ein Gymnasium 
und Athenäum, zu Stäfis, wo sie ein Seminar haben, in Sitten 
und Brieg. Freiburg, dessen Eollegium „der große und wahr­
haft apostolische Mann," wie Theiner^) sagt, P. Canisius einst 
gestiftet hat, ist der Hauptsitz, von wo aus die Jesuiten auf Deutsch­
land, „dieses Land des Gehorsames," Frankreich und die Niederlande 
zur Verbreitung des Jesuitismus nach Kräften wirken. Dorthin sen­
den die Vornehmen aus dem katholischen Deutschland, aus Frankreich 
und Belgien einstweilen ihre Söhne, um sie im Jesuitismus erziehen 
zu lassen, bis sie ihren Zweck, die frommen Väter im Lande zu besi­
tzen, erreicht haben werden. In dem „rechtgläubigen" Theile der 
Schweiz zogen die Jesuiten nach ihrer Wiederecstehung überall als 
Missionäre herum, umgeben von Fackelträgern, helltönenden Glöcklein

86) Münch a. a. O. S. 127 fg. — Eine Lobrede hält dem belgischen 
Clerus Th einer a. a. O. S. 309.

87) Bergl. Münch a. a. O. Jahrg. 1831. Heft II. S. 31 fg.
88) A. a. O. S. 381. Not.
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und Kreuzen; überall Buße (jesuitische) predigend und, wie ein Augen­
zeuge erzählt, zum Zeichen der Demuth im Kothe hinknieend. Aber­
glaube und Intoleranz wucherten auch seitdem im Lande Tell'S. Sie 
legten selbst Werbedepots an, verbreiteten jesuitische Schriften und 
feierten selbst den Sieg der Katholiken bei Bill man gen, wo einst 
(1656) Schweizer gegen Schweizer fochten, ungeachtet dieses Fest der 
Barbarei und Intoleranz schon 1798 von der Regierung abgeschafft 
wurde. Was fragen aber Jesuiten nach Regierungen, da sie ihren 
eigenen Monarchen haben,, der im Namen Gottes befiehlt und darum 
über allen Regierungen steht? Seit 1816.bildete sich in der Schweiz 
auch ein Verein von Wunderthätern und Teufelsbannern, die durch 
Weihwasser und Zauberformeln Teufel und Krankheiten vertreiben. Sie 
verbrannten Rousseau's Schriften öffentlich in Freiburg, und vertheil- 
ten dagegen unter die Landleute, Bürger und Schüler mystische 
Tractätlein, die, wie z. B. „das Herz des Menschen, ein Tempel 
Gottes und eine Werkstätte des Satans" auch im protestantischen 
Deutschland cursiren. Die Erziehungsanstalten sind natürlich im ächt 
jesuitischen Geiste eingerichtet^). In Oesterreich wurde eine ver- 
schwisterte Ordensgesellschaft der Jesuiten, der Orden der Liguoria- 
ner^o) Redemtoristen, welcher seit 1818 sich auchzu-Val- 
Sainte im Eanton Freiburg niedergelassen hat, durch ein kais. De» 
erst (19. April 1820) ausgenommen und ihm auf die Verwendung 
mehrerer Männer von Einfluß und Gewicht der obere Passauer Hof 
in Wien als erstes Ordenshaus nebst der Kirche zu Maria-Stiegen 
eingeräumt. Zugleich sollte ihm die Besorgung des Unterrichts und 
der Erziehung der Jugend in mehreren öffentlichen Lehranstalten an­
vertraut werden. Von Wien und Dal-Sainte aus sandte der Orden 
Missionare nach anderen katholischen Ländern, um die Irrgläubigen 
zu bekehren und neue Niederlassungen zu begründen, aber ohne gün­
stigen Erfolg. In Deutschland sind bis jetzt die Jesuiten blos

89) Man s. für: iVlämvire, präsente pari« Ueeteur <lll (üolle^e 8t. M- 
cbel au Oonseil (t'eäucation üu eanton üs k'ribourß ete. l-ausanno, 
1834. uyd dagegen: Lh. Mundt im Freihafen von 1839. Heft I. Nr. 2.

90) Liguork aus Neapel (1696) gebürtig, predigte die schlaffeste Moral 
und lehrte den Probabilismus, wie die Jesuiten. Als diese aufgehoben worden, 
soll er so heftig ergriffen worden sein, daß er zwei Tage lang leblos war. Er 
stiftete den Orden 1732, wurde 1762 Bischof von Neapel; starb 1737 und ward 
1815 selig und 1830 heilig gesprochen.
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zu JnSbruckin Tyrol, wo am 24. Decbr. 1838 fünf derselben mit ihrem 
Superior P. Lange angekommen sind, um die-Leitung des Theresianums, 
eines Erziehungsinstituts für adelige Jünglinge, zu übernehmen. Die Ueber­
nahme erfolgte im, Januar 1839. Zugleich übernähmen sie auch das dortige 
Gymnasium zur Hälfte. Die andere Hälfte der Professoren gedenken sienoch 
im Laufe dieses Jahres mit ihren Priestern zu besetzen. Allem-Anscheine nach 
werde, sagen die öffentlichen Blätter, diese Colonie rasch emporblühen; schon 
hätten sich auch mehrere Novizen aus verschiedenen Ständen eingefunden. 
Am 24. Februar 1839 übernahmen sie die dortige Jesuitenkirche auf feier­
liche Weise! In Rheinpreußen tröstete zwar v. Rehfues schon 
in dem Umlaufschreiben vom 3. Aug. 1814 die Bewohner mit der Hoff­
nung des Aufblühens der Gesellschaft Jesu; allein diese Hoffnung 
ging nicht in Erfüllung, indem der König sogar (13. Juli 1827) 
verbot, junge Leute zur Fortsetzung ihrer Studien an auswärtige Je­
suitenschulen zu schicken. In Baiern, dem Canaan des Romanis­
mus diesseits der Alpen, sucht man durch eine Aktiengesellschaft den 
Vätern der Gesellschaft Jesu eine Wohnstätte zu bereiten. Der König 
soll zwar das Gesuch der Freiburger Jesuiten um Errichtung eines 
HospitiumS zu Landsberg zurückgewiesen haben; neuere Nachrich­
ten bezweifeln aber, ob eine solche ofsicielle Abweisung erfolgt sei, und 
versichern, daß man die Hoffnung auf eine baldige Niederlassung die­
ser frommen Väter noch nicht aufgegeben habe ^),

Zweites Capitel.
Fortschritte des Jesuitismus im Staate, 

in der Kirche und Schule.
Noch weit größere Fortschritte, als die Gesellschaft Jesu, hat seit 

der Restauration derselben der Jesuitismus in Europa, selbst in 
den Ländern gemacht, wo die Aostri noch keine Aufnahme gefunden 
haben, sondern nur im Dunkeln für ihre Zwecke arbeiteten. Daß der 
Jesuitismus die Verwirklichung der absoluten Herrschaft

91) Franks. Journal v. 1839 No. 32 u. 63. Nach neueren Nachrichten soll 
es ihnen nicht verwehrt sein, sich anzusiedeln, wenn sie sich nicht als Corpora­
tion geltend machen wollen, s. Franks. Journal v. 1839. No. 69, 
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der römischen Kirche auf der ganzen Erde, die unbe­
dingte Unterwerfung aller Völker unter die römische 
Hierarchie als letzten Zweck verfolge, wurde schon oben, wo 
von dem Zwecke des Jesuitenordens die Rede war, nachgewiesen. Je­
des Mittel, welches zu diesem Zwecke Mittel - oder unmittelbar bei- 
trägt, hält 'der Jesuitismus für erlaubt, ergreift er begierig; ist zu­
gleich Jesuitismus. Jene Herrschaft ist nur erreichbar durch den un­
bedingten blinden Glauben an die Lehre der römischen 
Kirche; und dieser Glaube nur erreichbar durch Verzichtleistung 
auf Denkfreiheit und Dernunftgebrauch, durch vollständige 
Passivität deS Menschen, die wieder durch den Absolutismus 
der bürgerlichen Herrschaft gefördert, erleichtert und unterstützt 
wird. Denn bürgerliche Freiheit verträgt sich mit blindem Kirchenglau- 
ben ebenso wenig, als politische Denkfreiheit und freie Wissenschaft. 
WaS daher die bürgerliche Freiheit, das freie Denken, den freien Der­
nunftgebrauch, die freie Wissenschaft hemmt, und so die Bevormun­
dung und Passivität der Völker begünstigt und fördert, das fällt in 
das weite Gebiet des Jesuitismus. Der Jesuitismus in der wei­
teren Bedeutung, als Mittel- oder unmittelbare Wirk­
samkeit für die Herrschaft der Hierarchie, ist demnach jede 
Thätigkeit für die Verfinsterung des Geistes, für die Entselbstständi- 
gung des Willens, für^ie Passivität des Menschen, und jeder Kampf 
gegen Licht und Wahrheit, gegen Vernunft und Denkfreiheit, gegen 
freie Forschung auf dem Gebiete der Wissenschaft, gegen politische und 
religiöse Freiheit; kurz er ist jedes Mittel zur Förderung des Obsku­
rantismus, des Servilismus und Geisteszwanges. Der JesuitiSmuS 
schließt sich z. B. eben so der Revolutionspartei an, wenn es gilt eine 
freisinnige, ihm hinderliche Regierung zu stürzen, als er — und noch 
weit lieber — eine ihm günstige absolute Herrschaft mit allen ihm zu Ge­
bote stehenden Mitteln unterstützt und fördert, um durch sie seine Zwe­
cke zu erreichen. Er mischt sich nicht minder unter andere Religions­
parteien, um Zweifel, Zwiespalt, Haß, Kampf und Unzufriedenheit an- 
zuregen und dadurch sie zum Widerstände unfähig zu machen, sie zu 
schwächen und allmälig zu zerstören. Er verbreitet Unzufriedenheit, 
Aufregung und Unruhen, um Regierungen einzuschüchtern und sie zu 
verleiten, die Zügel des Absolutismus straffer anzuziehen, die Freiheit 
im Sprechen, Lehren und Schreiben zu beschränken u. s. w.

Welche Fortschritte dieser Jesuitismus seit 1814 im Staate, 
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in der Kirche und Schule gemacht habe, liegt klar und urkundlich in 
Gesetzen und Schriften vor, und bestätigen in neuester Zeit die kirch­
lichen Wirren, die „der Ueberstuß von Früchten" sind, „welche die 
Gesellschaft Jesu" auf alle Seiten hin verbreitete, wohin sich je ihre 
Thätigkeit erstreckte. Es bedarf übrigens kaum der Bemerkung, daß 
es darauf, ob die Förderung des ZesuitismuS in Bezug auf dessen 
Endziel beabsichtigt sei oder nicht, ob man dabei blos einen nähe­
ren Zweck, z. B. innere Ruhe rc. verfolgen wollte rc., gar nicht an- 
komme, da es gerade ein Hauptkunstgriff der No8tri ist, die Unwissen­
heit Anderer zu benutzen, und die Mächtigen dadurch, daß man ihnen 
Handlungen zunächst für deren eigenen Vortheil anpreiset, 
als blinde Werkzeuge für ihre eigenen sorgfältig verschwiegenen Zwecke 
zu gebrauchen. So rühmen z. B. die lVostri Unwissenheit und blinden 
Glauben der Unterthanen den Machthabern blos als Mittel für innere 
Ruhe und gegen Revolutionen an, ohne dabei sich merken zu lassen, 
daß es eigentlich Mittel für die Förderung der Hierarchie seien u. s. w.

Wir können auch hier nur Einzelnes von dem kurz andeuten, 
was als Förderung des Jesuitismus betrachtet werden muß. 1) Es 
war eine der folgenreichsten Täuschungen, welche, wie wir zum Theil 
schon oben erwähnten, hauptsächlich durch die Ex - und verkappten Je­
suiten veranlaßt und gepflegt wurde, daß man nämlich die Zwingherrschaft 
Napoleon's der Revolution, und diese der Philosophie, überhaupt derAuf- 
klärung, so wie dem Verfalle deS frommen Kirchenglaubens zuschrieb. 
Denn dadurch wuroe nothwendig auch eine irrige Ansicht über die Mit­
tel gegen die Zwingherrschaft und Revolution herbeigeführt, und des­
halb die Wiederherstellung eines geordneten Zustandes — die Restau­
ration-^ als ein Zurückkehren zu dem staatlichen, wissenschaftlichen und 
kirchlichen Zustande, wie solcher vor dem Ausbruche der französi­
schen und, nach der Intention der Jesuiten, vor dem Ausbruche der 
kirchlichen Revolution, wie sie die Reformation unverholen nen­
nen , beschaffen war, von den Politikern sowohl als Clerikern aufge-

92) Z. B. Vlcomts äs Ronald (logislat. prlmit.) nennt die Reforma­
tion einen „Skandal;" Görres den „zweiten Sündenfall"; der Graf 
de Maistrc (vom Papste, Bd. II. S. 594) nennt Luther und Calvin 
zwei nichtige Menschen, die in einem Anfälle von beispiellosem Wahnsinn 
eine Reform der Kirche verlangt und ausgeführt hätten, ohne zu wissen, was 
sie sagten oder thaten; The in er (a. a. O. Vorr. S. IX.) nennt Luther den 
Patriarchen der Revolution und (S. 380. Not. 445.) Calvin einen
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faßt. Man setzte daher der neuen, aus der Revolution hervorgegan­
genen, auf dem VolksnMen, wie man glaubte, beruhenden Herrschaft, 
die man Usurpation nannte, die Legitimität (ein von Eigen­
thum an Grund und Boden und von Gott unmittelbar abgelei­
tetes, von dem VolkSwilten unabhängiges Herrscherrecht); der neuen 
Philosophie^), als freier wissenschaftlicher Forschung, denObscu- 
rantismus (Beschränkung der Wissenschaft nach Umfang und Ge­
genstand auf die positiv angenommenen Zwecke und Grundsätze des Staa­
tes und der Kirche) und der freien Glaubensmeinung (dem 
Vernunftgeorauche in Glaubenssachen) den positiven Ofsenba- 
rungsglauben, wie ihn die Kirche auffaßt, entgegen. Um 
die Idee eines Volkes, als eines Inbegriffes von gleich berechtigten und 
gleich verpflichteten Staatsbürgern zu unterdrücken, empfahl man auch 
die Ständekasten, durch besondere Vorrechte von einander unterschieden. 
Restauriern hieß demnach nicht bloß negatives Hemmen der 
weiteren Entwickelung der seit der Revolution, beziehungsweise Reforma­
tion, entstandenen Zustände und Ansichten, sondern auch positives Zer» 
stören dieser Zustände und Ansichten. Die Restauration war ein 
Kampf gegen das durch die Fortschritte der Civilisation—durch die Geschich­
te— Nothwendiggewordene, sohinein Versuch des schlechthin Un­
möglichen, der, wie jedes Anstreben gegen das Gesetz der Noth­
wendigkeit (als solches tritt auch die Geschichte auf), nothwendig 
zur Verwirrung und zum Untergänge führt. Der Haß des Franzo- 
senthums war nur das Aushängeschild; denn er war in der That.ge- 
gen die Zustande und Ansichten der neueren Zeit gerichtet, und der Zweck 
der Restauration bestand auf Seiten der Politiker in der alten 
Bequemlichkeit, Ungenirtheit und Einträglichkeit des Regierens und auf 
Seiten der Heller sehenden Jesuiten in der Begründung, Ausdeh­
nung und Befestigung der römischen Hierarchie, zu welchem Zwecke 
sie sich Anfangs gern mit den Politikern verbanden und diese, unter 
dem Vorgeben, als sei es ihnen lediglich um das Beste der Staaten

zucht- und sittenlosen Menschen; von Görres aber sagt er (Vorr. 
S. XXI.): „dieser jedem biederen Freunde der Wahrheit gefei­
erte Name u. s. w.

93) Welche Donald eine Enkelin des Lutherthums nennt, die 
immer eine Vorliebe für die muhamedanische Sittenlehre gezeigt habe, 
s. K. H. Scheidler, üb. die Idee der Universität und ihre Stellung zur 
Staatsgewalt (Jena u. Leipz., 1838) S. 99.

11
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zu thun, zu ihrem Zwecke benutzten, bis sie endlich in der neuesten 
Zeit, weil eine kategorische Erklärung durch die Umstände nothwen­
dig geworden war, die Maske abwarfen und offen darlegten, was sie 
durch die Restauration in Wahrheit bezweckt haben.

2) Die einzelnen Erscheinungen seit dem Jahre 1814 bestätigen 
das so eben Vorgetragene nur zu sehr. Selbst die Wiederherstellung 
des Jesuitenordens geschah, wie man nach der Bulle annehmen muß 
und aus der Unterbleibung jeder Protestation von Seiten der Regierun­
gen schließen kann, auf höheres Verlangen; sie wurde wenigstens nicht 
ungern gesehen. Und wenn der Orden nicht überall sogleich ausge­
nommen wurde, so lag der Grund hiervon mehr in der Scheu vor 
der öffentlichen Meinung, die in den Ländern, auf welche die 
neueren Ereignisse am Meisten eingewirkt haben, zuvor umgestimmt 
und vorbereitet werden mußte, als in dem Willen der Politiker. Dar­
um wurde der Orden da, wo dieses Hinderniß nicht bestand, auch 
sogleich mit größter Bereitwilligkeit restituirt. Dieses wird insbesondere 
durch die erst jetzt erfolgte Aufnahme des Ordens in Tyrol und durch 
die neuesten Vorgänge in Baiern bestätiget. Die angegebene Richtung 
der Restauration sprach sich noch bestimmter in dem heiligen Bun- 
d e aus, welcher in dem Jahre nach der Restitution des Jesui­
tenordens (Sept. 1815) gestiftet wurde. Ob die Veranlassung hier­
zu von der Frau v. Kr üben er gegeben worden sei, kann man 
dahingestellt sein lassen, da es nur auf den Geist desselben ankommt. 
Die drei großen Monarchen von Oesterreich, Preußen und Rußland 
erklären in der Acte, daß sie als Familienväter ihrer Unterthanen und 
Armeen die Religion, den Frieden und die Gerechtigkeit schützen wol­
len, und sich als Abgeordnete der Vorsehung betrachtend be­
kennen, daß die christliche Nation, wozu sie und ihre Völker gehör­
ten, keinen anderen Selbstherrscher als denjenigen habe, dem allein die 
Macht eigenthümlich angehöre, weil sich in ihm allein alle Schä­
tze der Liebe, der Wissenschaft und der unendlichen Weisheit be­
fänden, das heiße: Gott unser Erlöser Jesus Christus, das Wort 
des Allerhöchsten, das Wort des Lebens. Sie „empfehlen daher ihren 
Völkern mit der zärtlichsten Sorgfalt als das einzige Mittel, um

94) Vergl. Schmidt-Phtseldeck, die Politik nach den Grundsätzen 
der heil. Allianz, Kopenh., 1822 und Staatslex. Bd 1- S. 462 fg.

95) M. s. die Zeitgenossen X. S. 107 fg.
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diese- Friedens zu genießen, der aus einem guten Gewissen entspringt 
und allein dauerhaft ist, sich täglich mehr in den Grundsä­
tzen und in der Ausübung der Pflichten zu bestärken, 
welche der göttlich e Heiland die Menschen gelehrt hat." 
Ein religiöser Orden kann nicht anders ermähnen. Durch die Grund­
sätze dieses heil. Bundes ward s) die Herrschermacht auf göttliche Ver­
leihung begründet, sohin b) die Dertragslehre als unchristlich verwor­
fen, deshalb e) den Völkern jedes Recht der Theilnahme an der Aus­
übung der Staatsgewalt, oder der sonstigen selbstständigen Einwirkung 
auf Verfassung oder Regierung abgesprochen; ä) der Wille der Herr­
scher für mittelbaren Gotteswillen, so wie der bürgerliche Gehorsam 
für eine ReligionSpflicht erklärt; e) die Toleranz gegen Nichtchristen 
ausgeschlossen; 1) die Wissenschaft der Religion, sohin mittelbar auch 
den Abgeordneten der Vorsehung, da diese denselben mit der Herrschaft 
auch die höhere Weisheit verliehen haben muß, untergeordnet, also die 
freie wissenschaftliche Forschung gehemmt, und §) den Unterthanen 
nicht Industrie, Thätigkeit u. s. w., sondern christliche Frömmigkeit 
als die Hauptsache empfohlen. Warum der Papst diesem Bunde den­
noch nicht beigetreten, davon liegt der Grund theils darin, daß er 
nicht von katholischen Fürsten allein abgeschlossen wurde, und theils darin, 
daß er keinen Herrscher als Abgeordneten der Vorsehung betrachten kann, 
welcher nicht ihn als den mittelbaren Spender der Herrschermacht 
anerkennt und nicht von ihm als solcher anerkannt worden ist. Der 
Kenner des römischen Katholicismus wird aber gleichwohl keinen An- 
stand nehmen, die Grundsätze des heiligen Bundes für durchaus rö­
misch - katholisch zu erklären, wenn ihnen auch die formale Sanction 
des Papstes fehlt, welcher zwar eine neben sich selbständig auftre­
tende Statthalterschaft Gottes nie billigen kann, aber gleichwohl sich 
im Stillen gefreut haben wird, daß die Lehren des Katholicismus 
selbst in den ersten «katholischen Eabinetten eine so unumwundene 
Anerkennung gefunden haben. Die Principien dieses Bundes, welche 
vorzugsweise durch die Congresse zu Aachen, Laibach und Ve- 
rona^) weiter ausgebildet und praktisch angewendet wurden, bildeten 
die Grundlage der ganzen seitherigen Entwickelung 
des staatsrechtlichen, kirchlichen und wissenschaftli­
chen Zustandes in den vorzüglichsten Continentalstaa-

96) M. s. Staatslexikon, Bd. VII. S. 666 fg. 11*
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ten Europas, in soweit derselbe von der Lenkung der Cabinette 
abhängig war, und nicht die Macht der Umstände Abweichungen 
und Ausnahmen herbeiführte. Denn 3) hinsichtlich des öffentli­
chen Rech tszustandeS waren, wie der Graf A. v. Jouffroy in 
dem bekannten Schreiben an den Herrn von Montmorency ver­
sichert^), alle Staatsmänner an den großen Höfen überzeugt, „daß 
die Aufhebung der Klöster, die Tilgung der Privilegien, die Einrich­
tung gesetzgebender, auf Volkswahl und Rechtsgleichheit sich basirender 
Versammlungen, die unbeschrankte Toleranz, die Publicität des Red­
nerstuhls und die Freiheit der Presse mit der Ruhe von Europa un­
vereinbar seien." Die drei Mächte, welche den heiligen Bund gestif­
tet Haben , kamen auch mit einander überein, daß das Repräsentativ- 
system nur in den kleineren Staaten, die man leicht überwachen könne, 
unter Modifikationen, welche nachher in den deutschen Bundesnormen 
niedergelegt und weiter ausgebildet wurden, zulässig, für ihre Staaten 
aber nicht geeignet sei. Spaniens Verfassung wurde, weil sie vom 
Volke ausging, mit Gewalt der Waffen aufgehoben und dafür das 
absolute System wiederhergestellt. Noch blutet dieses unglückliche Land 
an den Folgen dieser Restauration. Die Lehre von dem Staats- 
grundvertrage galt für revolutionär. Schriftsteller^) erklärten die 
Verträge solcher Art für gottlos. Nach Stuhr sind alle Constitutio- 
nen, weil sie sich auf Verträge gründen, oder doch ein Grundge­
setz enthalten, eben darum Werke der Hölle; denn nach ihm ha­
ben die Fürsten keine andere Richtschnur, als den Willen Gottes, 
wie sie ihn in ihrem Herzen erkennen, und kein anderes Ge­
bot, als ihr Gewissen, und was sie selbst oder durch ihre Rathe 
thun, ist darum wohlgethan und als das Werk Gottes zu betrach­
ten; den Unterthanen aber, welche nach ihm nur Pflichten, aber 
keine Rechte haben können, ziemt nur Gehorsam und Duldung. 
Wer es dagegen wagte, das Repräsentativstem, die Vertragslehre, die Volks­
rechte, Preßfreiheit u. s. w- zu vertheidigen, galt für einen Demagogen, 
Jacobiner u. s. w. Der Fürst Al. v. Hohen lohe erklärte den Stif­
tern des heiligen Bundes geradezu, daß die jenseits des Rheins erstick­
ten giftigen Revolutionskeime diesseits festere Wurzeln geschlagen hät-

97) M. s. Pahl, über den Obskurantismus u. s. w. S. 73.
98) Z. B. v. Halter, P. F. Stuhr, Deutschland und der Gottes­

friede (Berlin, 1820).
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ten; daß Demagogen, Jakobiner und Jlluminaten das Werk leiteten; 
daß Constitution ihr Feldgeschrei, Sturz der Religion und Throne 
und Auflösung aller Bande ihr Zweck wäre u. s. w.^). Zn demsel­
ben Geiste zog das Berliner Wochenblatt, welches von jeher, wie es 
sich in der neuesten Zeit gezeigt hat, ein Organ der römischen Hier­
archie und des Jesuitismus war, mit wahrhaft jesuitischer Frechheit 
gegen Alles los, was nur im Geringsten mit freisinnigen Ansichten in 
Verbindung steht, uno predigte den maßlosesten Absolutismus und 
Servilismus. Man stellte die Adelsprivilegien wieder her und erwei­
terte sie sogar, um sich Schutzwehren, wie man glaubte, gegen die 
Revolution, oder, was als dasselbe gilt, gegen den Liberalismus zu 
schaffen. Es würde uns zu weit führen, wenn wir die Fortschritte 
des Jesuitismus in politischer Hinsicht noch weiter verfolgen und z. B. 
nachweisen wollten, wie man auch den Staatsdienst wieder als blosen 
Fürstendienst zu betrachten und bei den Beamten auf unbedingten 
jesuitischen Gehorsam, auf Verleugnung der eigenen Ansicht zu drin­
gen, wie man den Preßzwang, die Passivität des Volkes u. s. w. wie­
der zu begründen begann. Das Gesagte dürfte für dieses öffentlich 
rechtliche Gebiet hinreichend sein, um die Richtung der Restauration 
auf demselben klar zu machen.

d) In der Kirche trat diese Richtung noch deutlicher hervor. 
«) In der katholischen Kirche, in welcher noch der gegen den Je­
suitismus standhafte Pius VI. das Bibellesen (1778) als heilsam 
empfahl — trat der Restaurator der XostrI Pius VII. ganz offen 
gegen die Bibelgesellschaften auf, indem er sie eine arglistige Erfindung, 
um die Grundpfeiler der Religion zu untergraben, eine neue Art von 
Unkraut, das der Feind gesäet, und einen Fallstrick, zum ewigen Ver­
derben der Völker bereitet, nannte. Leo XII. versicherte noch weiter, 
daß die Bibelverbreitung gottlose Absichten beziele, ein Unheil, eine 
tödtliche Wunde, eine Quelle des Uebels sei, und man in den neuen 
Uebersetzungen, die doch von den bischöflichen Behörden approbirt wa­
ren, statt des Evangeliums Christi, das Evangelium des Teu­
fels finde Die dem römischen Katholicismus eigenthümlichen 
Grundsätze der ausschließlichen Rechtgläubigkeit, wornach die akatholi-

99) S. dessen Schrift: Was ist der Zeitgeist? (Nürnberg, 1820) in der 
Dedication.

100) M. s. Pahl a. a O- S. 146 fg.
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scheu Confessionen, wie Fabius*) sagt, nur Treibhäuser und Zi­
sternen der Wüste und Sünde sind; wornach der Papst mit Recht ge­
gen den westfälischen Frieden protestkrte, weil er die Reformation — 
diesen Ungehorsam, diese Gewaltthätigkeit, diese Lüge, dieses Ketzer­
werk— nie anerkennen kann; wornach jeder Katholik verpflichtet bleibt, 
seiner Kirche überall die Rechte wieder zu verschaffen, die ihr von 
Usurpatoren, welche ihre räuberische Hände an's Göttliche gelegt, ent­
rissen worden; wornach die römische Kirche sich in einem ewigen 
Kriegszustande mit den Protestanten befindet; wornach die Reforma­
tion, als der zweite Sündenfall, der Urquell der Revolution und alles 
Unheils, das Lutherthum, wie der Erzpriester Webers sich aus- 
drückt, nur ein zusammengeflickter Bettlermantel ist-------diese Grund­
sätze wurden wieder mehr als je ausgesprochen und geltend gemacht. 
Man erklärte Alle, welche nicht der alleinseligmachenden Kirche an­
gehörten, für Heidenb). Man schloß mit Rom Concordate ab^), 
in welchen man lediglich für die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
der Bischöfe und ihrer Capitel sorgte, das wahre Interesse der katho­
lischen Glaubensgenossen aber gänzlich vergaß. In dem baierischen^)Con- 
cordat verpflichtete sich der König sogar zur Errichtung von Klöstern, ,,in 
Anbetracht der Vortheile, welche die religiösen Orden der Kirche und 
dem Staate gebracht haben und in der Folge bringen könnten." Kö­
nig Ludwig I. kommt dieser Pflicht mit Eifer nach. Trotz der gro­
ßen Nachgiebigkeit der vierzehn protestantischen Regierungen des deut­
schen Bundes gegen Rom in diesen Concordaten, wurde in der Fel- 
der'schen, nachher v. Mastiaux'schen katholischen Literaturzeitung 
der Verein der protestantischen Fürsten, sich mit Rom zu vertragen,4

1) In der Schrift: Nachrichten und Betrachtungen über die ungarische 
Nationalsynode v. I. 1802. Sulzb., 1823.

2) „ Etwas Gegengift wider den Zeitgeist." Straßb., 1838. S. Telegraph 
für Deutschland, I. 1838. Nr 201. S. 1607 fg.

3) Lipowsky, Baierns Kirchen- und Sittenpolizei (München, 1821) 
in der Borrede.

4) Sie sind beisammen zu finden in Walt er's Lehrb. des Kirchenrechts 
(6. Aufl. Bonn, 1833) im Anhänge. Man s. Staatslexikon Bd-111. S. 612 fg.

5) Art. V1I. Dieses Concordat wurde besonders von Sailer schon 
1816 bearbeitet. Der Verf. dieses kannte schon 1816 den wesentlichen Inhalt 
desselben aus Mittheilungen vertrauter Freunde des Exjesuiten Sailer.

6) Pahl a. a. O. S. 136 fg., bes. S. 140.
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für ein Schutz - und Trutzbündniß gegen die katholische Kirche erklärt, 
indem dieselben mit offener Arglist handelten und die Absicht hatten, 
den Katholiken ächt lutherische Grundsätze aufzudringen u. s. w. Der 
alte Wunderglaube wurde wieder durch alle Mittel neu belebt. 
Al. v. Hohen lohe's Wundercuren sind zwar längst vergessen, auch 
an die Nonne von Dülmen, zu der Clemens von Brentano 
einst wallfahrtete, denkt man nicht mehr, und das Fräulein Maria 
von Mörl zu Kalbern in Tyrol?) konnte nicht zu großem Ruhme 
gelangen; auch Riegler's und Windischmann's neue Arznei­
mittellehre, wornach man physische Krankheiten durch geistliche Mittel 
vertreiben kann, machte kein großes Glück; aber desto größeres Aufse­
hen erregte der neue Mirakelpfennig oder der GnadenHeller, 
welcher, selbst von Erzbischöfen eingeweiht, fast in allen katholischen 
Ländern als Universalmittel gegen alle Krankheiten des Leibes und der 
Seele gebraucht wird, und dessen Entstehungsgeschichte die eifrige Ver­
breiterin desselben, die Gräfin Stollberg, beschrieben hat. Dieser 
Pfennig ist von der Mutter Gottes einer Nonne im Traume 
empfohlen worden. Wer erkennt hier nicht die Thätigkeit der Nostri, 
welche seit der Restaurationszeit unaufhörlich als das beste Heilmittel 
gegen die Revolution und das philosophische Heidenthum angepriesen 
wurden 8). Noch in neuester Zeit sagt THeiner^): „die Vorsehung 
hat der Kirche wiederum jene heilige Schutzwehr, die Gesellschaft 
Jesu, zurückgegeben. Möge nun die Kirche von Deutschland nach 
ihren Einsichten und Bedürfnissen von ihr Gebrauch machen. — 
^3) Auch auf die protestantische Kirche übte die bezeichnete Rich­
tung der Restauration ihren verderblichen Einfluß. Man versuchte 
zwar schon früher den Geist des wahren Protestantismus, der nicht 
in einem vollendeten abgeschlossenen Glaubenssystcme, sondern in einem 
unaufhörlichen Streben nach Licht und Wahrheit besteht, dadurch zu 
zerstören, daß man die symbolischen Bücher als unveränderliche Glau­
bensschriften geltend machen wollte; allein ohne bleibenden Erfolg. 
Männer, wie Storr, Reinhard, Semler, Spalding u. A., 
verhalfen der Vernunft wieder zu ihrem verlorenen Stimmrechte. Erst

7) M. s. die Aschaffenburger kathol. Kirchenzeit. v. 1836. Nr. 50. u. 51.
8) M- s. Pahl a. a. O. S. 264 fg.
9) a. a. O. S. 380 fg. — Die Urkunden über die neuesten Bestrebungen 

des römischen Katholicismus s. m. in ktieinwalä a. a. O. S. 1 - 359- 
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seit der Restauratkonsperiode erhob sich die alte Zwietracht wieder, und 
zwar heftiger als je. Der Supernaturalismus trat gegen den 
Rationalismus mit jesuitischer Derbheit in die Schranken. 
Claus Harms *0) begnügte sich nicht einmal damit, daß das Chri­
stenthum über der Vernunft sei, sondern er erklärte dasselbe geradezu 
für vernunftwidrig, mit der wörtlichen Erläuterung, daß es 
nimmermehr vernünftig sein soll, noch werden könne. 
I. Tafel empfahl die göttlichen Offenbarungen Swedenborgs 
als Mittel der reinen Erkenntniß Gottes n). Es fehlte auch nicht an 
Verketzerungeni?), und man nahm überhaupt eine Hinneigung 
zll den Lehren und Gebräuchen der katholischen Kirche hier und da 
wahr i3). Nahm man einmal unveränderliche Glaubensartikel an und 
verbannte man so den Gebrauch der Vernunft und die Denkfreiheit, 
so war der Protestantismus in seinem Wesen vernichtet und 
ihm ein Analogan vonKatholicismus untergeschoben. Wenn 
aber daS Denken in ReligienSsachen aushört, so wird das Gefühl 
in Verbindung mit der Phantasie desto thätiger. Es beginnt das 
Schwärmen in den Regionen der Einbildung. Daher konnte es 
nicht fehlen, daß im Gefolge des die Vernunft verleugnenden und 
verdammenden Supernaturalismus der Mysticismus und 
dessen Kind der Pietismus zur Regierung kamen. „Mysticis­
mus," sagt Eschen mayer i4), „ist ein religiöses Schauen, ein Schauen 
in ein Helldunkel, in welchem aus der unergründlichen Tiefe der 
Gottheit einzelne Strahlen hervorbrechen, welche, obgleich an sich un-. 
nennbar, doch das sterbliche W'ort noch fasten will, sie aber nicht mehr 
fassen kann, als im lebendigen Bilde, im glühenden Ge­
fühle, in der deutungsvollen Mythe und in dem profanen Au­
gen verschlossenen Symbole. Die Mystik lies't die goldenen Buchsta­
ben und Inschriften, die an den Pforten des Himmels stehen; aber 
da sie die Sprache des Himmels noch nicht versteht, weil alle ihre 
Züge in Hieroglyphen verschlungen sinv, so übersetzt sie dieselben in

10) Drei Reformationspredigten in den Jahren 1320, 1821 u. 1822. 
Altona, 1823.

11) M. s. Pahl a. a. O. S. 178 fg.
12) Beispiele bei Pahl a. a. O. S. 182 fg-
13) S. Pahl a. a. O. S. 193 fg.
14) Religionsphilos Th. 1. S. 811.
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ihre Gefühls- und Dichtungssprache, nur verständlich dem, in welchem 
jenes Schauen lebendig geworden ist, ganz unverständlich aber dem, 
vernicht überfeine Begriffswelt hinauskömmt." Nach v. Mayer^) 
ist die Mystik ein Ergreifen des Göttlichen und nach Kanne^) 
eine Vereinigung Gottes mit der Seele des Menschen. 
Der Pietismus ist nur die praktische Seite des Mysticis­
mus, indem man sich durch Andachtsübungen aller Art über die 
Begriffswelt hinaus zu arbeiten, durch heiliges Schauen in den Him­
mel hinein zu dringen, durch die Gluth des inbrünstigsten Gefühls und 
der heißesten Andacht Gott vom Himmel herab und in seine Seele 
hinein zu zaubern und so die Vereinigung mit Gott zu bewirken strebt. 
Der Mystiker bedarf keiner Lehr-Anstalt, da das Wissen dem 
Schauen nur hinderlich wäre, und die gesammte menschliche Wissen­
schaft nach Kanne") ohnehin nichtig, eitel und nutzlos ist; 
er hat nur Erbauungs- und And achts-Anstalten nöthig, wor­
in er sich so lange übt, bis er die Gnade in seinem Inneren ver­
spürt, die Einkehr Gottes merkt und fühlt, und dadurch aus der Welt 
des Argen ausgetreten und in das Reich Gottes eingetreten ist. Da­
her die pietistischen Conventikel ^), welche vollkommen den 
jesuitischen Eongregationen gleichen, so wie die dort üblichen 
Andachtsübungen nur modisicirte jesuitische Exercitien sind. Die­
selben Tractätlein, welche die Jesuiten in der Schweiz vertheilten, z. B. 
das oben erwähnte: „das Herz des Menschen rc.", die „Sie­
ben Posaunen rc.", „P. Cochum's Himmelsschlüssel rc.", wer­
den auch in den pietistischen Conventikeln gelesen und unter deren Genos­
sen vertheilt. Der Thomas von Kempis ist in denselben eben­
falls ein sehr hochgeschätztes Buch. Die Stoßseufzer des heiligen 
Jgnatius^) werden auch von den Pietisten gebraucht, welche nicht

15) Heidelb. Jahrb. der Lit. v. 1815. Nr. 74.
16) Leben und aus dem Leben merkwürdiger und erweckter Christen u. s. w. 

in der Vorr. zum I. Th.
17) a. a. O. Borrede zum I. Th.
18) Urkunden in Bezug auf Kurhessen und Hessen-Darmstadt sehe man in 

Ulleln^valä a. a. O. S. 435 fg.
19) Sie stehen im Inst. soc. los. Vol. II. 384. (vor den Exercitien) 

und lauten folgendermaßen:
„^niina Oluisti ssnotikca me,
Oorpus 6lnisti sslvs me,
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minder mit den Teufeln und Engeln, mit den Erscheinungen Gottes, 
Christi u. s. w. viel zu thun haben und auf Knieen, Händeringen, 
Augenverdrehen, fromme Mienen und sonstige Werke der Frömmelei 
und Scheinheiligkeit dasselbe Gewicht legen, wie die Jesuiten. ES ist 
bemerkenswerth, daß die Frau v. Krüdener, welche „durch die 
Steppen der Civilisation wanderte", um Buße zu predigen, den ver­
kappten Jesuiten Kellner zu ihrem Liturgen hatte, und daß man 
die meisten Teutonen von 1813 und 1814 spater als die eifrigsten 
Pietisten in Conventikeln und als Verbreiter der Tractatlein und zu 
gleicher Zeit als die eifrigsten Beförderer der politischen Servilität thä­
tig findet. Auch die katholischen Jesuiten machten sich als Jacobiner, 
dann als Deutschthümler und endlich wieder als fromme Verfechter 
des Romanismus bemerklich, wieB. Görres ein Beispiel dieses 
jesuitischen Chamäleonismus ist. Die geistreichsten Protestanten sah 
man wie durch einen Zauber in Pietisten umgewandelt, so daß man 
sich überzeugt halten darf, daß sie den Pietismus, über den sie geistig 
weit erhaben sind, nur ergriffen haben, um in einer großen Verbin­
dung für Obscurantismus und Servilismus zu kämpfen und den Plan 
der Restauration verwirklichen zu helfen. Man kann daher die Lenker 
der pietistischen Vereine geradezu für Jesuiten, und die Conventikel für 
jesuitische Exercitienanstalten halten, wenn man auf die Sache, 
den Zweck und die Mittel sieht. Die Ansicht, welche 1822 
die Mitglieder des neuen Jerusalem in Pommern aufstellten, daß 
nämlich dasjenige, was die Welt Sünde nenne, bei dem Begna­
digten nicht mehr Sünde sei, ist die herrschende der Pietisten und 
im Wesen die jesuitische Prädestinationslehre. Die Toleranz hassen 
die Pietisten in derselben Weise wie die Jesuiten, „als gottlosen 
Jndifferentismus." Und daß diese pietistischen Jesuiten den 
Nostri auch hinsichtlich der Herrschsucht, des Stolzes, des Hasses, der

Knnguis Okristi inekrin me, 
Interis Okristi Invn me, 

knssio Okristi comlortn me, 
O Kons lesu! exnnäi me: 
dile permittLS, me sepnrnri n te: 
^k koste mali^no äeken6e me: 
In Korn mortis mene voen me, 
8t juks me venire aä te; 
I5t cum Ksnctls tuis Innäem te 
In sneculn sneculorum. ^men." 
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Rache, der Verfolgung Andersdenkender, des Geizes und der übrigen 
Leidenschaften gleichkommen, und daß sie ihre pietistischen Exercitien 
und Mysterien auch als Mittel zur Befriedigung ihrer Lüsternheit und 
Geilheit gebrauchen, ist Jedem bekannt, der Gelegenheit hatte, das 
Treiben dieser Jesuiten in kurzen Röcken näher kennen zu lernen und 
namentlich Eingeweihte darüber berichten zu hören, und liegt theils 
offenkundig vor. Wer einmal die Gnade errungen — und wie leicht 
glaubt dieses der Frommstolze, wenn ihn die Leidenschaft spornt? — 
kann ohnehin nicht mehr sündigen; er hat in der Gnade ein Privile­
gium zu jedem Frevel. Die große Ausbreitung der pietistischen Con- 
gregationen, die namentlich auch bei dem Militär in den besonders in- 
ficirten Ländern viele Anhänger zählen, und die große Schonung von 
Seiten der Regierungen ^o), beweisen übrigens, daß die Pietisten be­
reits ausgedehnte Macht erlangt haben, und es nicht weniger verste­
hen, die Cabinette zu lenken, als Lojola's Jünger in schwarzen Rö­
cken. — Bei solchen Wirren in der protestantischen Kirche ist es kein 
Wunder, wenn z. B. THeiner^) dreist zu behaupten wagt, „daß 
der Protestantismus auf dem Gebiete des Geistes und Wissens-------------  
ein an den Fortschritten der reinen geistigen Weltanschauung (d. i.'des 
reinen frömischen) Katholicismus) untergegangenes ge­
räuschvolles Meteor geworden" sei.

c) In der Schule, d. h. auf dem Gebiete der wissenschaftli­
chen Thätigkeit und der hierzu bestimmten Anstalten, endlich wurde die 
Richtung der Restauration in nicht geringerem Maße verfolgt. Die 
freie philosophische Forschung war es ja eben, die zuerst mit 
ihren Lichtstrahlen die finstere Nebelhülle durchbrach, hinter welcher der 
Obskurantismus sein Unwesen trieb; die zuerst den trügerischen Appa­
rat der jesuitischen Taschenspieler und Gaukler an das Tageslicht zog 
und enträthselte; die zuerst die Gebrechen im Staate und in der Kirche 
mit schonungsloser Unbefangenheit beleuchtete, und dadurch die einträg­
lichsten und bequemsten Partieen, Coulissen und Scenerieen des alten 
politischen und kirchlichen Schauspielhauses einriß und neue Bauten 
nöthig machte. Gegen die Philosophie, die mit offener Stirn 
auftrat, keine Knixe und Reverenzen machte und vor den geschnitzten

20) Dergl. z. B. das Franks. Journal v. 1839. Nr. 66. (Schreiben aus 
Berlin vom 2. März.)

21) a. a. O. Dorr- S. I^II.
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Götzen und ihren Priestern kein Knie beugte, war daher auch das 
giftige Geschoß des Jesuitismus vorzugsweise gerichtet. Man klagte 
sie als Heidin, als Thron- und Altarstürmerin an; die Anklage ward 
angenommen, die französische Revolution als Zeugin verhört und sie, 
als des Hochverraths und der Gotteslästerung schuldig, verurtheilt, bei 
dem neuen Festungsbau der Restauration unter polizeilicher und kirch­
licher Aufsicht zu karren und Handlangerdienste zu verrichten und zu­
gleich im härenen Gewände Buße zu thun. — Der Wissenschaft wurde 
seit der Restaurationsperiode nur die untergeordnete Stellung eines 
Mittels zu den politischen und kirchlichen Zwecken zugestanden, wäh­
rend diese Zwecke selbst, ihre Wahrheit und Aulässigkeit, dem Urtheile 
derselben entzogen und lediglich dem Ermessen der Abgeordneten der 
Vorsehung im Staate und in der Kirche Vorbehalten bleiben sollten. 
Sie sollte eine bescheiden gehorsame und nützliche Bürgerin und eine 
gute Christin werden, ihren Eigenwillen in Demuth verwandeln und 
nicht über oder gar gegen, sondern nur für die positive Kirche 
und die bestehende Staatsverfassung und Regierung sprechen und 
forschen. Die menschliche Vernunft, welche aus und auf sich wissen­
schaftlich bauen will, lehnt sich, wie einst die gefallenen Engel, gegen Gott 
auf, weil sie es wagt, außer und neben ihm sich selbststandig zu be­
haupten. Die Vernunft wird also durch solches Streben eine Auf­
wieglerin wider Gott und ihr Bau ein von Gott getrenntes — ein 
gottloses Werk, das, wie jede Auflehnung gegen, jeder Abfall 
von Gott, nur Verderben zur Folge haben kann. Wie daher der 
gefallene Engel, der Teufel, nur auf Unheil ausgeht und nie etwas 
Gutes stiften kann, so auch der auf seine Vernunft bauende Mensch, 
der sich neben und außer dem geoffenbarten Willen Gottes weise 
dünkt, sich gegen diesen auflehnt, anstatt sich demselben in Demuth 
und Gehorsam zu unterwerfen und sein beschränktes irdisches, und 
darum leeres und nutzloses, ja verderbliches Wissen gegen die unend­
liche Weisheit Gottes aufzugeben. So argumentirte der Jesuitis­
mus immer und argumentirt der heutige Mysticismus und Pie­
tismus; und nach dieser Argumentation verfuhr das RestaurationS- 
system. Und der Protestantismus, als er solcher Lehre bereitwillig 
sein Ohr lieh, merkte es nicht, daß es ihm gilt, daß man den Bo­
den unter ihm abgraben und seinen Sturz herbeiführen will! Denn 
der freie Gebrauch der Vernunft war es ja, der die Fesseln der Hier­
archie zersprengte und eine selbstständige Kirche neben der römischen 
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gründete. Wenn nun die Bekenner des Protestantismus selbst diesen 
freien Dernunftgebrauch verdammen; was bleibt ihnen konsequent An­
deres übrig, als gläubig und reuig zur alten Kirche zurückzukehren? 
Doch wir wollen einige Belege für jene Argumentation beibringen. 
In der heiligen Bundesacte wird erklärt, wie oben bemerkt wurde, 
daß in Gott unserm Erlöser Jesus Christus allein sich alle Schätze 
der Wissenschaft befinden. Daß die Supernaturalisten und My­
stiker den Vernunftgebrauch verdammen, ist ebenfalls aus dem Obigen 
bekannt. So ist nach Marheinecke^) die Dernunftreligion i.ichts 
und die Philosophie nur Thorheit vor Gott. Was andere 
protestantische Orthodoxen (materielle Katholiken), z. B. E. Sarto- 
rius und der Hauptstimmführer Hengstenberg, in dieser Beziehung 
lehren, wissen Alle, die sich im Interesse der höheren Angelegenheiten 
mit den Zeiterscheinungen bekannt gemacht haben. Kanne^) erklärt 
noch insbesondere, es gebe kein Studium, das den ganzen inneren 
Menschen mehr tödte und verkrüppele, als das Studium der 
alten Literatur. Heinrich Steffens^) macht sich selbst, 
nachdem er endlich den Weg von der falschen Theologie zum 
wahren Glauben gefunden, die Frechheit seines früheren Wis­
sens zum Vorwurfe und bekennt, wie er im langen Kampfe mit 
solchem Wissen, welches sich in sich selbst begründen ge­
wollt, angefangen habe, sich an das Christenthum zu wenden. 
Nach Maistre^) sind die „Uebel, welche uns erwarten, wenn nicht 
die Wissenschaften überall der Religion untergeordnet werden, 
unberechenbar: Wir verwildern durch die Wissenschaft, und 
dieses ist der höchsteGrad der Verwilderung." Die jesui­
tische Zeitschrift l/npostolicjus (12. Febr. 1830) behauptete, daß die 
Fortschritte der Künste und Wissenschaften bei allen Völkern Lüderlich- 
keit und Unglauben erzeugen. Theiner^) sagt: „Die Welt, na-

22) M. s. dessen Lehrb. des chrtstl. Glaubens und Lebens rc. Berlin, 
1823. Seln neueres Ankämpfen gegen den Katholicismus ist bei solchen 
Principien ohne haltbaren Grund.

23) Vorrede zum Lh. II. des ang. Werkes.
24) M. s. dessen Romane aus der Christenwelt aller Zeiten ic. Bd. I. 

S. 160.
26) im „Lssui sur le Princips ßvnärateur des constitutions poiiti- 

gues etc." p. 80.
26) a. a. O. Vorr. S. I.XIV. „Rüste sich die Priesterschaft (heißt

12 
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mentlich die europäische, tragt tiefe Sehnsucht nach einer Wiederher­
stellung des christlichen Wissens in Denk- und Handlungsweise, 
in Sitten und Gebrauchen, in Kunst und Wissenschaft. Dieses 
(menschliche) Wissen also, die zur Parteileidenschaft gewordene Ver­
nunft, welche das zerstörende Lcbensprincip der heutigen Gesell­
schaft geworden ist, und ihren höllischen Thron neben dem 
Throne des Wissens Gottes mit himmelstürmender Gi- 
gantenkühnheit aufgeschlagen hat, und in ihrem Frevel so weit gekom­
men ist, daß sie endlich auch Gottes Wissen und ihr eigenes leug­
net — muß von diesem frevelhaften Throne herabgestürzt 
und in die Hölle, aus welcher es entstiegen, zurückgeschleudert 
werden." — „Möchte (sagt er ferner^)) man doch einmal begreifen, 
daß die Wissenschaft, wie alles andere Gute, eine Gabe von 
oben ist, ein Geschenk der Gnade, und nur gedeihen kann, 
wenn wir sie im Schweiße unseres Angesichts mit Selbstverleug­
nung und Demuth suchen, sie nur durch Gebet zu erreichen 
hoffen." Diese wenigen Belege, welche zu vermehren uns der Raum 
verbietet, dürften hinreichen, um einerseits die Richtung des neuen 
Wiedergeburts - oder Restaurationssystems auf dem Gebiete der Wis­
senschaft kennen zu lernen, und anderseits sich zu überzeugen, wie die 
neuen Jesuiten beider Confessionen einander in die Hände ar­
beiten, um dasselbe große Ziel der Verfinsterung zu verfolgen. Wie 
man zu diesem Ende, dem Restaurationssysteme gemäß, die zur Pflege 
der Wissenschaften bestimmten Anstalten modisicirte und beschrankte, 
um sie, wie man meinte, für Staat und Kirche recht nützlich zu 
machen; wie man sie gleichsam in Fabriken verwandelte, um in den­
selben Systeme, Lehrsätze und Ansichten, wie sie der Staat oder die 
Kirche eben braucht, in vorausbestellter Form und Gestalt bearbeiten 
zu lassen;, wie man die Pfleger und Pfleglinge der Wissenschaften mit 
staats- und kirchenväterlicher Sorgfalt überwachte, um sie auf der vor­
gezeichneten Bahn der bürgerlichen und kirchlichen Ordnung zu erhal­
ten und vor jedem Ausgleiten, vor jeder Verirrung auf nicht positiv 
approbirte Wege zu schützen; wie man sie ermähnte, sich bürgerlich

es das. S. I^XV. weiter) zu diesem heiligen Dollbrkngnngswcrke! Es ist dieses 
Mal die Reihe an ihr. — Möge auch die Gesellschaft Jesu in dieses 
große und edle Kampfgebiet muthig und kühn eintreten."

27) a. a. O. S. 373.
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ehrbar zu kleiden und christlich fromm und bescheiden die Augen zur 
Erde zu senken, und nicht die Blicke in neuen Forschungsgebieten, 
welche der bestehenden Ordnung keinen Nutzen bringen, frech herum­
schweifen zu lassen; wie man ihnen auch einschacfte, die Gebote der 
Oberen in bescheidener Weise zu loben und zu vertheidigen^); wie 
man hier und da Lehrbücher verschrieb, und in Studienplänen die Lehr­
fächer, Studiencurse, Lehrstunden rc. den Studirenden verzeichnete, um 
sie blos auf das Nützliche zu beschränken; wie man Prüfungen an- 
ordnete, um ihren Fleiß zu controliren und sich von ihrer Brauch­
barkeit zu überzeugen; wie man angeblich staats- und kirchengefähr- 
liche Vorträge der Lehrer untersagte und verdächtige Lehrer entfernte; 
wie man überhaupt die Universitäten als reine Staatsanstalten, 
wie andere Institute zu Staats - und Kirchenzwecken, und die Univer­
sitätsprofessoren als reine Staatsbeamten betrachtete und be­
handelte — dieses Alles bedarf hier keiner weiteren Belege, da es zu 
bekannt und oft genug besprochen worden ist ^). Verwarf man ein­
mal den freien Vernunftgebrauch als gottlos und revolutionär, und 
verlangte man dagegen unbedingte Fürwahrhaltung der adoptirten po­
sitiven Regierungsmaximen und Kirchendogmen; so verstand es sich 
von selbst, daß man sich auch für befugt halten mußte, die Lehran­
stalten und Wissenschaften für die positiven Staats- und Kirchenzwecke 
dienstbar zu machen. Hauptsächlich galt es auch hier nur den pro­
testantischen Universitäten, die auch allein Universitäten im wah­
ren Sinne genannt werden können; denn die rein katholischen Uni­
versitäten sind entweder nur Inbegriffe oder Aggregate von 
Staats- und Kirchen - Sch ulen, in denen Lehrbücher, Lehrcurse, 
Stunden und Prüfungen von jeher vorgeschrieben waren, oder sie 
wurden erst nach dem Muster der protestantischen Universitäten in solche 
spater umgeändert. Die protestantischen Universitäten, wie sie 
sich seit der Reformation und durch diese gestaltet haben, sind allein 
in sich abgeschlossene Institute mit unbeschränkter Lehr- 
und L e r n - Freiheit, ohne alle beengenden Vorschriften in Bezug auf 
Lehrbücher, Lehrcurse, Prüfungen und Testimoniemvesen; freie Kör­
perschaften, deren höchster Lebenszweck die Wissenschaft ist, und

28) Vergl. die oben erläuterten UexuIaL im Inst. soc. 5os. Vol. II. 
p. 429 «g.

29) M- s. vorzüglich Scheidler' s angef. Schrift.
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zwar die Wissenschaft um ihrer selbst willen, ohne unmittelbare Rück­
sicht auf praktische Brauchbarkeit oder Nützlichkeit derselben; Vereine 
sür die freie Forschung in den höchsten Angelegenheiten 
der Menschheit; kurz Anstalten, die zwar in ihrer äußeren Ver­
fassung vom Staate abhangen, in Bezug auf ihre innere Einrich­
tung und ihren Zweck, die Wissenschaft, aber völlig frei und unab­
hängig sind, und kein Gebot anerkennen, als das der Wahrheit und 
der Denkgesetze. Wie diese Institute äußere Haltung und Pflege vom 
Staate haben, so benutzt umgekehrt der Staat die Resultate der wis­
senschaftlichen Forschungen derselben zu seiner zeitgemäßen Fortbildung. 
Ein Gleiches thut die Kirche. Die innere freie Verfassung dieser 
Universitäten hängt mit dem Geiste des Protestantismus so wesentlich 
zusammen, daß dieser ohne jene und umgekehrt jene ohne diesen nicht 
sür die Dauer bestehen kann. Der Bannstrahl, welchen die Restau- 
ration gegen das freie oder vernünftige Wissen, überhaupt gegen den 
freien Dernunftgebrauch schleuderte, traf daher zugleich auch die Uni­
versitäten und den Protestantismus in den wesentlichen Lebenselementen. 
Auch sah der Iesuitismus nur zu gut ein, daß, so lange die Univer­
sitäten, diese Pflanzschulen des freien vernünftigen Wissens und des 
Protestantismus gegen jeden Zwang auf dem Gebiete der Forschung 
und des Glaubens, in alter Kraft bestehen blieben, die Unterjochung 
der Vernunft durch den blinden Kirchenglauben nicht gelingen würde. 
Darum wurde der Hauptangriff im Kampfe für Obscurantismus und 
Romanismus gegen die Universitäten gerichtet, die zwar der Revolu­
tion schon deshalb schuldig waren, weil aus ihnen die Reformation — 
dieser zweite Abfall von Gott, wie man sie nannte — hervorgegan­
gen war; die man aber auch noch als den eigentlichen Heerd aller po­
litischen Revolutionen und aller staatsgefährlichen Lehren darzustellen 
und zu verdächtigen suchte. Daß auch von protestantischer Seite ge­
gen dieselben Anklagen erhoben wurden, beweist nur wieder, wie har­
monisch die Jesuiten auch hier wieder zusammenwirkten. Die offenen 
Anhänger Roms nahmen von diesem Kampfe gegen die Universitäten 
auch wohl Veränlassung, den Endzweck desselben unumwunden aus- 
zusprechen, wie es z. B. in den Wiener Jahrbüchern bei Gelegenheit 
der Diesterweg'schen Neformverschläge geschaht), indem man diese 
für ungenügend erklärte, und sich Rettung nur versprach von der Zu-

30) M. s. Scheidler a. a. O. S. 96 flg.
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rüSführung des höheren Unterrichts auf die Einheit der Lehre und 
des christlichen Glauben-, wie sie vor der Reformation 
in Deutschland bestand, d. h. mit anderen Worten, von der 
Einführung des jesuitischen Studienplanes. Noch un­
umwundener erklärt Theiner^^ die Reformation für das Prin­
cip der revolutionären Zerstörung und den Jesuitismus 
für das versöhnend conservative Princip. „Dem Bunde 
der Reformatoren," sagt er, „folgte die Gesellschaft der Je­
suiten. Beide maßen sich nun auf offenem Felde, und werden 
sich ferner noch messen; denn beide sind seit dieser Zeit als zwei 
selbstständige Principe in die Geschichte und das Leben einge­
treten. Ich meine das revolutionär-zerstörende und daSver- 
söhnend-conservative Princip in der neueren christlichen Gesell­
schaft." Besser als mit dieser Stelle können wir wohl nicht die 
bisher ausgeführte Behauptung belegen, daß das Restaurations­
system im Staate, in der Kirche und Schule selbst nach der offe­
nen Erklärung der jesuitischen Partei in Wahrheit der Jesuitis­
mus sei. Und wie weit dieser bereits vorwärts geschritten, wie kräf­
tig er geworden und wie sehr er sich überzeugt hält, daß die Refor­
mation oder — was dem Jesuitismus stets identisch ist — die Revo­
lution bald zu Ende sei, spricht derselbe Theiner aus, indem er 
fortfährt: „Die Gegenwart schreitet mit Riesenschritten dem feierlichen 
Momente entgegen, wo der ewige Richterspruch der Gottheit sich für 
den Sieg und den alleinigen Fortbestand des einen oder anderen 
der eben bezeichneten Principe in der Weltgeschichte aussprechen wird." 
In der sichern Hoffnung eines für den Jesuitismus erfolgenden Spru­
ches nennt er, wie wir oben gehört haben, den Protestantismus vor­
läufig ein bereits untergegangenes Meteor. Mehr aber, als 
alle schriftstellerischen Belege, sprechen die neuesten Thatsa­
chen am Rhein, in Polen, in Belgien, Frankreich, in der Schweiz, 
in Baiern u. s. w. die großen Fortschritte des Jesuitismus aus, der 
sich rühmen kann, in so kurzer Zeit, seit welcher er wieder offen das 
Schwert und die Fahne ergriffen hat, die verderblichen Früchte der 
Civilisation verheert, die Toleranz, diesen garstigen und Rom so ge­
fährlichen Lindwurm, erwürgt, den häuslichen Frieden in unzähligen 
Familien gestört, oder, um in seiner Sprache zu reden, die Lauig-

31) a. a. O. S. 82.
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keit im Glauben, welche eheliche Verbindungen oder vielmehr sünd­
hafte Concubinate mit Ketzern oder, was dasselbe besagt, mit Heiden 
herbeiführte und die Ketzerbrut — „die zweischichtigen Bastarde" — 
vermehrte, zum Glaubenseifer angefacht, die Grundpfeiler des Frie­
dens untergraben und es überhaupt fast dahin gebracht zu haben, daß 
die vorgeblich von ihm bekämpfte Revolution in eine neue und die 
Reformation in einen dritten „Sündenfall" umzuschlagen droht!

S ch l u ß.
Wenn die Vervollständigung und der besondere Abdruck eines 

Aufsatzes aus einem weit verbreiteten und überall beachteten Werke, 
dem Staatslexikon von C. v. Rotteck und C. Welcker, ir­
gend einer Entschuldigung bedarf, so wird sich diese sicherlich auf das 
Hinreichendste in der Wichtigkeit des behandelten Gegenstandes finden 
lasten. In je mannigfaltigeren Organen und Weisen nämlich die 
Gesellschaft Jesu thätig ist, sich geltend zu machen, und je kräfti­
ger sie ihrem Endziele: Roms Herrschaft auf den Trüm­
mern der zerstörten Reformation im alten Glänze wie- 
derherzustellen, auf den Ruinen der Civilisation das 
Reich der Finsterniß und des Aberglaubens zu begrün­
den und so die Zeit der Barbarei, der Inquisition und 
Autodafes wieder herbeizuführen entgegenstrebt: desto noth­
wendiger schien es uns, diesen Orden, den man häufig aus Unkunde 
für gefahrlos hält, in seiner wahren Gestalt, deutlichst und, so weit 
möglich, vor aller Welt darzustellen, und das künstliche Gewebe des 
Jesuitismus, womit er Staat, Kirche und Schule neuerdings um­
schlungen hat, vor den Augen der größtmöglichen Menge von Lesern 
zu entfalten, um dadurch auf die Gefahr aufmerksam zu machen, in 
welcher die Gegenwart schwebt. Diese Gefahr ist in der That sehr 
dringend. Mit der alten gewandten Taktik rückt das Heer der Lojo- 
listen auch gegen Deutschland an; schon hat es sich der Hauptstadt 
der treuherzigen Tyroler bemächtigt, und Baiern, durch Spione bear­
beitet, ist dem Falle nahe, ja in Wahrheit als unterjocht zu betrachten. 
Der Hauptschlag ist gegen den Protestantismus und seine 
Fundamente, die freie bürgerliche Verfassung, die Frei­
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heit des Gewissens und die freie wissenschaftliche For­
schung gerichtet. Wie die Staaten Europas durch Zertrümmerung 
der Universalmonarchie Napoleon's ihre ehemalige Selbständigkeit und 
Macht wieder errungen haben; so will auch Rom durch die Vernich­
tung der Reformation seine alte Macht und Herrschaft wieder erkäm­
pfen und seinen Sieg in dem Lande feiern, in welchem die Revolu­
tion gegen die legitime Kirchengewalt ausgebrochen war, und diese 
ihre Niederlage erlitten halte. Und wie der Jesuitenorden einst gegen 
den Protestantismus errichtet wurde, so soll derselbe seine Wiederer- 
stehung durch die Bestegung des Protestantismus verherrlichen. Rom 
hat sich lange und ernstlich zu diesem Kampse gerüstet, in welchem es 
sich jetzt um die Behauptung der Reformation handelt, wie es 
einst um die Erlangung derselben zu thun war, und nicht ohne 
Ursache gegen jeden Frieden mit der Reformation, gegen jeden Fort­
schritt der Civilisation protestirt; denn es kann und wird nie 
eine andere Kirche neben sich anerkennen. Aber es wird 
auch Deutschland gerüstet und bereit finden, mit gewohntem Muthe 
seine errungenen Nationalkleinodien gegen jeden Angriff zu vertheidigen!

Uebrigens glauben wir, durch die gegebene Darstellung der Jesui­
ten und des Jesuitismus auch den Weg, dem letzteren entgegenzu- 
wirken, deutlich bezeichnet, so wie zur Aufhellung der neuesten 
kirchlichen Wirren beigetragen und das Ziel angedeutet zu ha­
ben, zu welchem das System der Restauration in seiner konse­
quenten Verfolgung nothwendig führt.

Druck von B. G. Teubner in Leipzig.



Berichtigungen.

Sekte 100 Zeile 20 statt so leicht lies sogleich.
108 15 seiner Frau lies einer Frau.
133 22 katholischen lies lateinischen^


